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A. Der Anschluß an die vorangehenden Gebote: we'ahäbta 

Das Gebot der Nächstenliebe wird durch ein Perfectum consecutivum (we,ahabta) mit den 
vorangehenden Bestimmungen verbunden: 

Lev 19,17f 
Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; zurechtweisen sollst du 
deinen Nächsten, daß du nicht seinethalben Sünde auf dich ladest. Du sollst 
dich nicht rächen, auch nicht deinen Volksgenossen etwas nachtragen, sondern 
du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der Herr (la°- tifoa" 
,äC )al.iika bilbabäka hokeal; tokia1; ,äC <amitäka welo, _ tis5a, 'aiaw i)et': 
lo'- tiqqom welo)- tittor )äC bene 'ammäka we,ahabta fre'aka kamoka 
Jani jhwh). 

Die Konjunktion we weist im Hebräischen eine große Bedeutungsbreite auf 1. Ihre beste Über­
setzung ins Deutsche muß nach dem jeweiligen Kontext gewählt werden. In bezug auf das wein 
weJahäbta gestaltet sich diese Aufgabe recht schwierig. Es gibt, wie ein Blick auf wichtige Bibel­
übersetzungen zeigt, nicht weniger als vier verschiedene Möglichkeiten, dieses we zu übersetzen. 
Hinter ihnen verstecken sich unterschiedliche Deutungen des Liebesgebotes. 

Vulgata, Luther- und Einheitsübersetzung lassen das we unübersetzt: 

diliges amicum tuum sicut temet ipsum 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Die genannten drei Versionen übersetzen die in Lev 19,l 7f noch zweimal vorkommende Kon­
junktion 2 durchgehend, ja, Vulgata und Lutherübersetzung verbinden - sachlich zu Recht -
die beiden ersten Gebote von V. 17 mit einem sed/sondern, dem im Urtext kein we entspricht. 
Um so mehr fällt es auf, daß sie das we von we)ahabta unübersetzt lassen. Dadurch wird das Ge­
bot der Nächstenliebe von den vorangehenden - unserer Meinung nach eng miteinander verbun­
denen 3 - Geboten und Verboten abgetrennt und kann als ihre Zusammenfassung oder Begrün­
dung verstanden werden, zieht man es nicht vor, es mit ihnen in keinen Zusammenhang zu brin­
gen. 

Die LXX gibt das wein Lev 19,l 7f stereotyp mit 1wi wieder. Das Gebot der Nächstenliebe 
wird also von den übrigen Verboten und Geboten nicht als ihre Zusammenfassung oder Begrün­
dung abgehoben, sondern bildet einfach ein Glied in ihrer Reihe. 

Nach verneinenden Sätzen hat we oft die Bedeutung "sondern" 4 . Dementsprechend über­
setzt die Zürcher Bibel 5 Lev 19, 18: 

Du sollst dich nicht rächen, auch nicht deinen Volksgenossen etwas nachtragen, 
sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Das Liebesgebot gehört nach dieser Übersetzung eng mit den beiden vorangehenden Geboten zu­
sammen. Es schließt Rache und Nachträgerei aus, erschöpft sich aber nicht darin, sondern for­
muliert das dem Nächsten gegenüber gebotene Verhalten positiv. 

Vgl. dazu KÖNIG, Syntax 493ff. 

2 Einige Handschriften haben allerdings vor tissa' (V. 17) nur lo' und nicht welo'. 

3 Vgl. dazu unten S. 66f. 

4 KÖNIG, Syntax 494. 

5 hn folgenden abgekürzt mit ZB. - Ein "sondern" enthält auch die Obersetzung der Jerusalemer Bibel 
( =JB). 
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Nicht nur eine bloße Übersetzung, sondern bereits eine kleinere Exegese des we enthält die 
Traduction oecumenique de Ja Bib!e6 , die Lev 19,l 7f wie folgt wiedergibt: 

N'aie aucune pensee de haine contre ton frere, mais n'hesite pas ii reprimander 
ton compatriote pour ne pas te charger d'un peche ii son egard;ne te venge pas, 
et ne sois pas rancunier ii l'egard des fils de ton peuple; c'est ainsi que tu aime­
ras ton prochain comme toi-meme. 

Nach dieser Übersetzung besteht Nächstenliebe in der Erfüllung der übrigen Verbote und Gebote 
in Lev 19,l 7f. 

Welche der vorgeschlagenen Übersetzungen des we die richtige ist, können wir vorläufig 
noch nicht sagen, da es im Hebräischen keine sicheren sprachlichen Anhaltspunkte für diese 
Entscheidung gibt. "Zurechtweisen sollst du deinen Nächsten" und "Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst" gelten im allgemeinen als redaktionelle Ergänzungen zu den Verboten aus 
Lev 19, l 7f 7 . Erst wenn feststeht, in welche Beziehung zum Grundbestand der Ergänzer sie setzen 
wollte, können wir auch sagen, wie das wein we0ah3.bta zu übersetzen ist. Mit andern Worten: 
Erst die Exegese erlaubt eine Entscheidung über die beste Übersetzung. 

In diesem Abschnitt ging es nur darum, die in den Übersetzungen enthaltenen Deutungen 
des Liebesgebotes herauszuarbeiten. Es sind dies folgende: 

Das Liebesgebot ist ein Einzelgebot, das abgelöst von seinem Kontext untersucht werden 
muß. 
Es schließt Rache und Nachträgerei aus, führt aber positiv darüber hinaus. 
Es bildet die (weiterführende) Zusammenfassung oder die Begründung der Verbote und 
Gebote von Lev 19,l 7f. 
Seinen Nächsten liebt, wer die Bestimmungen von Lev l 9,l 7f erfüllt. 

In noch einer Beziehung spielt das we von we>ahabta in der Auslegung des Liebesgebotes 
eine Rolle. Die ihm vorangehenden Verbote, sich zu rächen und nachzutragen, beziehen sich 
auf die Volksgenossen (bene 'ii'.mmäka). Von daher liegt es nahe, auch re'aka im Liebesgebot 
in diesem Sinne zu verstehen. Dagegen wendet sich der jüdische Religionsphilosoph COHEN 
mit einer Erwägung über das waw copulativum in we0ahlibta: 

"Es wäre übrigens schon Sache der philologischen Exegese, die Annahme zu prüfen und als 
ein träges Vorurteil zu erkennen, daß bei kopulativ verbundenen Sätzen das Subjekt [besser wohl: 
das Objekt, Vf.] des Folgesatzes genau dieselbe Bedeutung haben müßte, wie das des Vorder­
satzes; daß nicht vielmehr eine Steigerung und Verallgemeinerung dabei eintreten könnte. Wenn 
der Vordersatz die 'Söhne deines Volkes' apostrophiert, so hat dies seinen verständlichen Grund 
gegenüber dem Laster der Rachsucht. Der Nachsatz dagegen erhebt sich im Gebote der Liebe 
zu einer Verallgemeinerung, die der Begriff der Liebe, der neue Begriff der Menschenliebe zur 
Entstehung bringt" 8. 

COHENs Vermutung läßt sich nicht allein und nicht einmal in erster Linie von der Grammatik 
her erhärten oder zurückweisen. Wir treten deshalb erst bei der Exegese des Liebesgebotes dar­
auf ein 9 . 

6 Abgekürzt TOB. 

7 Vgl. dazu unsere Ausführungen aufS. 70 Anm. 67. 

8 COHEN, Nächste 21. 

9 Vgl. unten S. 38f. 
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1. Das jüdische Verständnis der Konstruktion 

BUBER hat aus der Tatsache, daß 'hb Lev 19,18.34 mit le und nicht der Nota accusativi 
konstruiert ist, weitreichende Schlüsse gezogen: 

"Es heißt nicht, man solle jemanden, sondern man solle 'jemandem' lieben. Diese seltsame Da­
tivkonstruktion ist im Alten Testament nur in diesem Leviticus-Kapitel zu finden. Ihre Bedeu­
tung ist, wenn erst die Frage danach gestellt ist, leicht zu ermitteln: das Liebesgefühl zwischen 
Menschen läßt sich im allgemeinen seinen - durch den Akkusativ bezeichneten - Gegenstand 
nicht vorschreiben; wogegen eine liebreiche Wesenshaltung zu einem Mitmenschen, einem -
durch den Dativ bezeichneten - Empfänger meiner Hilfe, meines tätigen Wohlwollens, mei­
nes persönlichen Einsatzes für ihn sich recht wohl gebieten läßt" 1. 

Dieses Verständnis der Verbindung teilt auch ULLENDORFF, der wie BUBER darauf hinweist, 
daß sie nur Lev 19,18.34 zu finden sei: 

"And there clearly is a significant difference between 'hb 't and 'hb !. The former is used of 
loving a woman, of loving God ... But 'hb 1 means something slightly different, slightly less, if 
you like: it means to have love, liking for somebody, to treat kindly" 2. 

Schon HOFFMANN hat in seinem Leviticuskommentar diese Deutung vertreten: 

"w'hbt 1 dürfte, zum Unterschiede von 'hb 't, die durch Thaten bewiesene Liebe bezeichnen, 
also soviel wie 'Jemand Liebe erweisen' bedeuten" 3. 

Diese drei Erklärungen der Verbindung 'hb le unterscheiden sich nur in Nuancen voneinan­
der, was vorerst verwundert. Nun fällt es auf, daß alle drei Exegeten dem jüdischen Glauben an­
gehören; ihre Erklärung von "hb 1e könnte also traditionell jüdisch sein. Weder bei BUBER noch 
HOFFMANN, der jüdische Quellen, wo er sie heranzieht, jeweils zuverlässig angibt, findet sich 
ein Hinweis in dieser Richtung, und machte nicht ULLENDORFF in seinem Aufsatz darauf auf­
merksam, daß sich diese Deutung von 'hb le bereits bei NAI;IMANIDES findet 4 , wäre uns ihr 
Ursprung im Mittelalter verborgen geblieben. 
NAI;IMANIDES schreibt zum Liebesgebot: 

"The phrase 'love thy neighbour as thyself' is not meant literally, since man cannot be expec­
ted to love his neighbour as his own soul. Rabbi Akiva himself ruled the contrary, that 'your 
life takes precedence over your fellowman's'. The Torah here implied that we should wish our 
neighbour to enjoy the same well-being that we wish ourselves. Perhaps this is the reason for the 
dative instead of the accusative form of the verb phrase. lt does not state, 'Love thy-neighbour', 
but, 'Love/ for(le)-thy- neighbour, / as thyself' "5. 

Vergleicht man BUBERs, ULLENDORFFs und HOFFMANNs Ausführungen mit 
NAI;IMANIDES' Interpretation, so springt ins Auge, daß jene den philologischen Tatbestand 
schon als wesentlich beweiskräftiger ansehen als er. NAI;IMANIDES legt seiner Auslegung den 
Satz zugrunde, daß von niemandem erwartet werden könne, "to love his neighbour as his own 
soul", und interpretiert von daher - eher fragend - das befremdende le. BUBER, ULLENDORFF 
und HOFFMANN dagegen gehen von der ungewohnten grammatikalischen Konstruktion aus 

BUBER, Glaubensweisen 701. 

2 ULLENDORFF, Thought Categories 277 (tr.). 

3 HOFFMANN, Leviticus 43 (tr.). 

4 ULLENDORFF, Thought Categories 288 Anm. 1. 

5 übersetzung nach LEIBOWITZ, Studies 195. - NAJ::!MANIDES, auch RAMBAN genannt (ein Akronym 
von Rabbi Moses Ben Nalµnan), ein spanischer Jude, lebte von 1194bis1270;Angabennach: KAPLAN,Art. 
NAJ::IMANIDES 774. 
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und leiten von daher Konsequenzen für das Verständnis des Liebesgebotes ab. Der Verdacht 
stellt sich ein, daß sie die bei NAl;IMANIDES zu beobachtende Reihenfolge umgekehrt haben, 
um ihrer Auslegung einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen. Ihr Interesse geht ja auch 
nicht dahin, die ungewöhnliche grammatikalische Konstruktion "hb le zu erklären. Sie wollen 
zeigen, daß das Liebesgebot erfüllbar ist. Diese ihre Annahme, auf die wir weiter unten ausführ­
licher eingehen, bringt am deutlichsten ULLENDORFF zum Ausdruck: 

"The Old Testament shows above all a very practical, human, approach; it sometimes makes 
ideal, but never superhuman demands" 6. 

2. le als Nota accusativi 

Die von jüdischer Seite gebotene Erklärung von 'hb le hält einer philologischen Überprüfung 
nicht stand. Schon die Behauptung ULLENDORFFs und BUBERs, 'hb werde nur Lev 19,18.34 
mit le konstruiert, trifft nicht zu. Die Konstruktion findet sich auch IIChr 19,2 7: 

Da trat der Seher Jehu, der Sohn Hananis, ihm entgegen, und er sprach zu Kö­
nig Josaphat: Mußtest du dem Gottlosen helfen und Freundschaft pflegen mit 
denen, die den Herrn hassen (ulefon'e jhwh tä>ähab)? 

'hb wird Lev 19,18.34 entgegen der Ansicht jüdischer Exegeten nicht aus theologischen 
Gründen mit le konstruiert. Vor allem in späten Texten des Alten Testaments wird das Objekt 
manchmal mit le anstelle der Nota accusativi eingeleitet 8 . Das geht auf den Einfluß des Aramäi­
schen zurück, in dem diese Konstruktion, die auch im Äthiopischen vorkommt, vorherrscht 9. 
Einen Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Konstruktionen gibt es nicht. Besonders 
deutlich wird dies an denjenigen Stellen, die beide nebeneinander verwenden, wie z.B. 
IChr 29,20 lO: 

Dann sprach David zu der ganzen Volksgemeinde: So preiset denn den Herrn 
(bareku- na' 0 äC jhwh), euren Gott! Und die ganze Gemeinde pries den Herrn 
(wäfbaraku kfu- hii'.qqahal lejhwh), den Gott ihrer Väter. 

Wir halten es für sicher, daß die Dativrektion auf aramäischen Einfluß zurückgeht und ,hb le 
sich inhaltlich nicht von 'hb 't unterscheidet, dies umso mehr, als Lev 19 noch weitere Aramais­
men 11 enthält und das Liebesgebot wahrscheinlich in exilischer Zeit anzusetzen ist 12. 

6 ULLENDORFF, Thought Categories 278. 

7 Diese Stelle wird von ULLENDORFF, Thought Categories, und BOBER, Glaubensweisen, nicht erwähnt. 
I!Chr 19,2 ließe sich die übersetzung von-'hb Je mit "Liebe erweisen" o.ä. überzeugender vertreten als 
beim Liebesgebot. 

8 Eine Liste dieser Fälle findet sich bei GESENIUS-KAUTZSCH, Hebräische Grammatik§ 117n S. 38lf; 
Ergänzungen dazu bei BROCKELMANN, Hebräische Syntax 87 (Lit.!). Vgl. weiter KÖNIG, Syntax 269ff. 

9 So GESENIUS-KAUTZSCH, Hebräische Grammatik § l 17n S. 381. - Im Akkadischen wird etwa zur glei­
chen Zeit, da im Hebräischen Je als Nota accusativi dienen kann, die Dativpräposition ana in dieser Funk­
tion verwendet; die Konstruktion findet sich im Neuassyrischen und (seltener) im Neu- und Spätbabylo­
nischen (VON SODEN, Grundriß 164, 198). 

10 GESENIUS-KAUTZSCH, Hebräische Grammatik § ll 7n S. 382 nennt weiter folgende Beispiele für das 
Nebeneinander von Je und ,ät: Ps 135,11 - vgl. Ps 135,10; I!Chr 10,6 - vgl. I!Chr 10,9 (!Reg 12,9); II Chr 
24,12. 

11 Vgl. JAGERSMA, leviticus 19 22 (zu V. 9), 25 (zu V. 19), 29 (zu V. 28). 

12 Vgl. dazu Teile III und IV unserer Arbeit (passim). 
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c. kamoka 

1. Die Zurückweisung der übersetzung "wie dich selbst" in der jüdischen Exegese 

BUBER hat nicht als erster die Übersetzung des karnokaim Liebesgebot mit "wie dich selbst" 
als falsch zurückgewiesen. Aber erst ihm ist es gelungen, diese übersetzung auch bei Christen ernst­
haft zu diskreditieren. Er ersetzt sie durch folgende: 

"Halte lieb deinen Genossen, dir gleich"1. 

BUBER begründet seine Ablehnung der uns vertrauten Übersetzung wie folgt: 

"[kamoka] bezieht sich weder auf das Maß noch auf die Art des Liebens, als ob man den an­
dern so sehr wie sich selbst oder in solcher Weise wie sich selbst lieben sollte (der Begriff der 
Selbstliebe kommt im Alten Testament gar nicht vor); es bedeutet: dir gleich, und gemeint ist: 
verhalte dich darin so, als gelte es dir selber" 2. 

Wie dieser Satz näherhin zu verstehen ist, geht aus dem Geleitwort hervor, das BUBER den vier 
Abhandlungen von COHEN über den Nächsten vorausgeschickt hat: "Sei liebend zu deinem Ge­
nossen als zu einem der wie du ist'', übersetzt er dort und legt den Vers wie folgt aus: Dem 
Nächsten ist Liebe zu erweisen, "und zwar als einem, der 'wie ich' ist: liebesbedürftig wie ich, 
der Liebestat eines Rea bedürftig wie ich" 3. In diesem Satz liegt eine anthropologisch vertiefte 
Form der Goldenen Regel vor: Die Liebe, derer du bedarfst und die du erhoffst, sollst du dei­
nem Nächsten, der sie auch nötig hat und erwartet, erweisen. Im Unterschied zur Goldenen Re­
gel liegt bei BUBER der Akzent allerdings stärker auf der Liebe, die dem Nächsten zu erweisen 
ist, als auf der, die ich von ihm erwarten kann; sie wird nur zum Vergleich eingebracht. 

Ohne Bezug auf BUBER oder einen andern Ausleger des Liebesgebotes zu nehmen, verwirft 
auch ULLENDORFF die gewohnte Übersetzung von kamoka und ersetzt sie durch folgende: 

"he is like you, a human being created in God 's image" 4 . 

Beider Ausführungen sind einer recht breiten Öffentlichkeit bekannt. Theologen und vor 
allem theologisch gebildete Laien haben mich bei Gesprächen über das Liebesgebot recht häufig 
auf BUBERs Auslegung angesprochen. Nach DERRETTs Auskunft ist ULLENDORFF dafür 
verantwortlich, daß Lev 19,18 in der "New English Bible" wie folgt übersetzt ist: 

"you shall love your neighbour as a man like yourse!f" 5. 

Wo liegen die Wurzeln für die Zurückweisung der üblichen Übersetzung? Nur durch Zufall 
sind wir auf das bereits mehrfach erwähnte Büchlein von COHEN gestoßen und haben dort 
BUBERs und ULLENDORFFs Quelle, die beide nicht erwähnen, gefunden: Naftali Herz 
WESSELYs Leviticuskommentar 6. In der deutschen übersetzung zu seinem Kommentar lau-

1 BUBER, Bücher der Weisung 326. 

2 BUBER, Glaubensweisen 701. 

3 COHEN, Nächste 6. 

4 ULLENDORFF, Thought Categories 276. - Die gleiche übersetzung bietet auch MA YBAUM, Assimila­
tion: "der wie du (dir gleichberechtigt) ist". Er glaubte bei der Abfassung dieses Artikels noch, er sei der 
erste, der diese übersetzung vorgeschlagen habe; GÜDEMANN machte ihn dann aufWESSELYs Leviticus­
kommentar aufmerksam, woraufMAYBAUM in Erkläruog 406 hinweist. 

5 Vgl. DERRETT, Love 55. 

6 Der genaue Titel des 1782 erschienenen Kommentars, den wir im folgenden mit "WESSELY, Leviticus" ab­
kürzen, lautet: hqdmt whtn~lwt kwtb hb'wr 'l spr wjqr '. Naftali Herz WESSELY, Poet, Linguist und Exeget, 
verfaßte diesen Kommentar auf Bitten MENDELSSOHNs für den Biur, eine Kommentarreihe über den Pen­
tateuch; diese Angaben nach: BARZILLAY, Art. WESSELY 461f. 
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tet Lev 19,18 noch: 

"Liebe deinen Nächsten, so wie du dich selbst liebst" 7 . 

In seiner hebräischen Auslegung des Verses verwirft er - unseres Wissens als erster - diese Wie­
dergabe und ersetzt sie durch folgende: 

"Liebe den Nächsten, der dir gleich ist" 8 . 

2. Die grammatikalischen Begründungen für die Zurückweisung der Übersetzung "wie dich 
selbst". Diskussion 

Gegen die Übersetzung von kamoka mit "wie dich selbst" werden verschiedene grammatika­
lische Einwände von unterschiedlichem Gewicht beigebracht. WESSEL Y weist u.a. darauf hin, 
daß unter lerecaka der trennende Akzent Tifcha steht, durch dessen Setzung der Punktator zu 
erkennen geben wollte, daß kamöka von den vorangehenden Wörtern abzutrennen sei 9. Diesem 
Argument kommt nur wenig Beweiskraft zu. Selbst wenn der Punktator kamoka durch diesen 
Akzent ganz vom Liebesgebot abtrennen wollte - dies braucht durchaus nicht der Fall zu sein, 
da Tifcha nicht zu den stärksten Akzenten gehört lO -, gab er damit ja nur seiner Meinung vom 
richtigen Verständnis des Liebesgebotes Ausdruck. Dieses braucht nicht mit seiner ursprüngli­
chen Bedeutung übereinzustimmen. 

Schon stärker überzeugt sein Argument, es gebe eine Wendung, die "jemanden lieben wie 
sich selbst" bedeute, nämlich 'hb kenapso 11 . Sie findet sich dreimal in der Geschichte von 
Jonathan und David: !Sam 18,1.3; 20,17. Das Gebot, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, 
müßte also lauten: we'ahäbta lere'aka kenäpseka. Nun hat suffigiertes näpäS öfters pronominale 
Bedeutung und heißt je nach seiner Stellung im Satz "ich, du, mich, ihn, sich" u.a.m. 12 . kamoka 
ist also, grammatikalisch betrachtet, gleichbedeutend mit kenapseka. 

Gegen die Übersetzung von kamÖka mit "wie dich selbst" (Akk.) könnte etwa noch einge­
wandt werden, in kamoka sei das le ausgefallen 13 . Aber auch dieses Argument stäche nicht, 
denn nach ke fallen Präpositionen aus, wie etwa Jes 9,3zeigt14: 

7 Dies ist die Übersetzung MENDELSSOHNs; er hat sie für die Kommentarreihe Biur verfaßt. 1822 ist seine 
Pentateuchübersetzung unter dem Titel J:imnt J:iwmsj twrh in Basel erschienen. - Nach MA YBAUM, Erklä­
rung 406 hat zwischen MENDELSSOHN und WESSEL Y eine Auseinandersetzung um die richtige Überset­
zung des Liebesgebotes stattgefunden. Leider gibt MA YBAUM nicht an, wo diese Debatte ausgetragen wor­
den ist. 

8 WESSELY, Leviticus z.St. - Zu den Gründen für diese Neuübersetzung s. unten S. 49. 

9 WESSELY, Leviticus z.St.: "Auch hat der Akzentsetzer das Tifcha unter lere 'aka gestellt, denn hätte er mit 
dem Akzent kamoka und re'aka verbunden, dann würde man es erklären: ein rea', der kamoka ist in Ge­
rechtigkeit, Weisheit und dergleichen. Deshalb hat er den Akzent mit we'ahäbta lere'aka verbunden, daß er 
alle lieben soll" (mir mündlich vorgetragene Übersetzung von Rabbiner ENGELMEIER in Thun). 

10 Zudem erscheint er regelmäßig mit Atnach, "even if atnaJ:i is only preceded by one word which is closely 
connected to it" (YEIVIN, lrttroduction 180). Diese enge VerbindungbestehtunseresErachtensinLev 19,18 
auch zwischen lere'aka und kamoka. 

11 WESSELY, Leviticus z.St. 

12 Vgl. dazu WESTERMANN, Art. näpäs 88-90. 

13 Soweit wir sehen, ist dieser Einwand in der Forschung nicht erhoben worden. Vgl. aber ULLENDORFF, 
Thought Categories 276, der behauptet, "wie dich selbst" (Akkusativ) müßte k't '~mk oder k't npsk lau­
ten. Der Hinweis auf!Sam 18,1.3; 20,17 genügt, um diese Auffassung als irrig zu erweisen. 

14 Vgl. dazu GESENIUS-KAUTZSCH, Hebräische Grammatik§ 118s-w S. 392f. 
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Denn das Joch, das auf ilun lastet, den Stab auf seiner Schulter und den Stock 
seines Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians (kejorn midjan). 

Von der Grammatik her spricht also nichts gegen die gewohnte übersetzung des karnoka. 
Ebensogut läßt sich nun aber, granunatikalisch gesprochen, karnoka als Apposition 15 zum 

vorangehenden Nornen, lere'aka, verstehen. Dazu gibt es Parallelen, von denen einige aufge­
fülrrt seien : 

Hi 35,8 
Dem Manne, wie du einer bist, schadet dein Frevel (le'is- karnoka ris'äka), und 
dem Menschenkinde nützt deine Gerechtigkeit. 

Neh 6,11 
Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen (hil'is karnonljibra.J:i)? 

Dtn 18,15 
Einen Propheten wie mich (nabi° ... karnonf) wird dir der Herr, dein Gott, [je 
und je] erstehen lassen aus der Mitte deiner Brüder. 

Wie hier karnoni und karnoka als Apposition bei Nomina stehen, läßt sich karnoka im Liebesge­
bot als Apposition zu lere'aka deuten. Diese Lösung wählt EHRLICH, ohne allerdings auf die 
suffigierten Belege von ke einzugehen: 

"Tatsächlich ist krnwk epexegetisch zu r'k und = deinesgleichen, das heißt in diesem Zusammen­
hang 'der wie du ein Israelit ist' "16. 

Gegen diese grammatikalisch mögliche Deutung erheben sich zwei inhaltliche Bedenken. Es 
leuchtet nicht recht ein, warum lere'aka der epexegetischen Ergänzung karnoka bedarf. Sie er­
gibt nur einen Sinn, wenn wir sie als Begründung des Liebesgebotes verstehen: Liebe deinen 
Nächsten, denn er ist ein Volksgenosse wie du. Gegenüber dem Gebot, den Fremdling zu lieben 
wie sich selbst, versagt diese Deutung allerdings ganz: 

Lev 19,34 
Wie ein Einheimischer aus eurer eignen Mitte (ke'äzra\l rnikkärn) soll euch der 
Fremdling gelten, der bei euch wohnt, und du sollst ihn lieben wie dich selbst 
( we'ahabta 16 karnoka). 

Die Auslegung von EHRLICH, der karnoka auf das vorangehende ke'äzra.J:i rnikkärn bezieht und 
übersetzt: "wie deinesgleichen, d.i., wie einen Volksgenossen" 17 wirkt künstlich und überzeugt 

15 Zur Apposition im allgemeinen s. GESENIUS-KAUTZSCH, a.a.0. § 131S.443-447. 

16 EHRLICH, Randglossen 65 (tr.). 

17 EHRLICH, a.a.O. 68. 
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nicht18 . 
Dies sind die beiden einzigen Übersetzungsmöglichkeiten für kamoka. Einige Exegeten tren­

nen zwar kamoka ganz vom Liebesgebot ab und übersetzen es mit "der dir gleich ist"19 , "er ist 
wie Du"20, wie wenn kamoka ein vollständiger Neben- oder Hauptsatz wäre. In korrektem He­
bräisch lauteten diese jedoch: >asär kamoka hu', respektive kamoka hu)21 . Nur in unselbstän­
digen Relativsätzen22 kann suffigiertes ke für sich alleine stehen. Zwei Beispiele: 

Gen 44,15 
Da sprach Joseph zu ihnen: Was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt! 
Wußtet ihr nicht, daß ein Mann wie ich es gewiß erkunden würde (halO' jedl(täm 
!d- nlll.ies fnlll.ies 'is :asär kamonl)? 

IISam 9,8 
Da verneigte er sich und sprach: Was ist dein Knecht, daß du dich um einen 
toten Hund wie mich bekümmerst (kl panfta ,älnilkkäläb hämmet >asär ka­
moni)? 

Wir fassen kurz zusammen: Es ist nicht erlaubt, kamoka als selbständigen Neben-oder Haupt­
satz aufzufassen und zu übersetzen: "der dir gleich ist" oder: "Er ist dir gleich". Hingegen kann, 
rein grammatikalisch geurteilt, kamoka als epexegetische Apposition zu lere'aka verstanden 
werden. Diese übersetzung ist jedoch mit einer inhaltlichen Hypothek belastet: Es will nicht 
recht einleuchten, warum nach lere'aka noch einmal gesagt sein soll: "der wie du ein Israelit 
ist". lere' aka und der Gesamtzusammenhang von Lev 19, 1 7f machen dies deutlich genug. Die ge­
nannte Schwierigkeit erhöht sich noch, bezieht man Lev 19 ,34 in die Diskussion ein. Es spricht 
also nichts gegen die traditionelle übersetzung des Liebesgebotes, wie sie sich auch in alten Ver­
sionen findet, aber viel gegen die von jüdischer Seite vorgeschlagene 23 . 

18 Eine ähnliche Sicht wie EHRLICH vertritt MURAOKA, Syntactic Problem 294, nach dem re'aka kamoka 
"syntactic variant" für re'aka )aSär kamoka, respektive re'aka JaSär hu' kamoka sein kann. Er hält dann zu 
Recht fest, daß kamoka in Lev 19,34 die gleiche Bedeutung haben muß wie in V. 18. "lbis,however, en­
tails a new grammatical problem, for in Lev. xix. 34 we have we>ahabta lo kamoka. Now, to the best ofmy 
knowledge, it has not yet been established that a pronominal suffix attached to a noun, verb or preposition 
can be immediately followed by an adjective or its equivalent modifying the suffix. This dilemma can be 
resolved only by postulating that kamoka in both cases is not, strictly speaking, an adjectival but a nominal 
in apposition, 'the like of you', 'a person who is like you'. The phrase would then contain a vestige of the 
ancient substantive ke meaning 'likeness', or it would be a case of ellipsis, that is, kamoka for 'is kamoka. 
Such an understanding of ke is perfectly compatible with our explanation of kamoka developed from 
EHRLICH's suggestion" (294f; Transkription der hebräischen Wörter nach ZAW). - Von der hebräischen 
Gr~atik her spricht nichts dafür, daß in kamoka das postulierte alte Substantiv ke vorliegt oder Ellipse 
für 'is kamoka ist. Bezeichnenderweise führt MURAOKA weder für die eine noch für die andere Erklärung 
Parallelen an. 

19 WESSELY, Leviticus z.St. 

20 MAYBAUM,Erklärung407. 

21 So richtig NISSEN, Gott 283 Anm. 841. 

22 Als unselbständige Relativsätze bezeichnet GESENIUS-KAUTZSCH, Hebräische Grammatik § 155a 
S. 508 solche, "die zur Näherbestimmung eines Nomens ... dienen"; sie brauchen nicht durch 'aSär oder ein 
Demonstrativpronomen mit dem vorangehenden Nomen verbunden zu sein. 

23 Die Wendung re'aka >aSär kenapS°ka (Dtn 13,7) trägt nichts zum Verständnis des Liebesgebotes bei, obwohl 
sie sich sprachlich mit diesem berührt. Wie der Zusammenhang zeigt, bedeutet sie: "dein Freund, den du wie 
dich selbst liebst", vgl. dazu die übersetzungen und Kommentare. 
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II. >HB, REAC (UND VERWANDTE BEGRIFFE), GER, KAMOKA: 
IBRE BEDEUTUNG IN LEV 19,18.34 
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A. 'hb 

!. Einleitung 

In der Erforschung des alttestamentlichen Liebesgebotes hat die Frage, was es heißt, seinen 
Nächsten zu lieben wie sich selbst, eine untergeordnete Rolle gespielt, nimmt man die jüdische 
Exegese aus. Das Interesse der Ausleger konzentrierte sich auf die Frage, ob mit dem reac Lev 
19,18 nur der Volksgenosse oder jedermann, mit dem man es zu tun hat, gemeint sei. 

Wir versuchen diese verwunderliche Forschungslücke zu schließen, zum einen durch einen 
Vergleich von Lev 19,18 mit inhaltlich verwandten Stellen, zum andern durch die Untersuchung 
alttestamentlicher und anderer altorientalischer Texte, in denen das Wort "Liebe" in politischen 
Zusammenhängen verwendet wird. 

Nach verbreiteter jüdischer Auslegung meint ,hb in Lev 19 ,18 "die durch Thaten bewiese­
ne Liebe" 1. Obwohl die philologischen Erwägungen, auf denen dieses Verständnis des Liebes­
gebotes beruht, der Stichhaltigkeit entbehren, ist damit noch nicht gesagt, daß es falsch sei. 

Die jüdischen Exegeten erleichtern unsere Arbeit wesentlich. Sie haben durch ihre poin­
tierte Auslegung des we)ahllbta einen Bezugspunkt geschaffen, an dem wir uns orientieren kön­
nen. Die Auseinandersetzung mit ihnen hat die vorliegende Arbeit stärker bestimmt, als in ihr 
unmittelbar zum Ausdruck kommt. 

2. Enge Parallelen zum Gebot der Nächstenliebe 

a. Dtn 10,19 
Dtn 10,19 findet sich das Gebot, den Fremdling zu lieben. Von Lev 19,34, der Übertragung 

von Lev 19,18 auf den Fremdling, unterscheidet es sich durch den anderen Numerus, das Feh­
len eines Suffixes bei ger und von kakäm (wie euch selbst). Dtn 10,19 ist neben Lev 19,18.34 
die einzige Stelle im Alten Testament, an der Liebe zu einer Menschengruppe geboten wird. 

Wir zitieren den Vers in seinem Zusammenhang, um ihn besser auslegen zu können: 

Dtn 10,16-19 
So beschneidet nun eure Herzen und seid fortan nicht mehr halsstarrig. Denn 
der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, 
starke und furchtbare Gott, der die Person nicht ansieht und nicht Bestechung 
annimmt, der der Waise und der Witwe Recht schafft und den Fremdling lieb­
hat, sodaß er ihm Brot und Kleidung gibt (we,oheb ger !atät lo läl_läm wesimlä). 
Und ihr sollt den Fremdling lieben (wa'ahabtäm 'äC hagger); denn ihr seid 
[auch] Fremdlinge gewesen im Lande Ägypten. 

Was beinhaltet die Liebe, die nach V. 19 dem Fremdling zu erweisen ist? Nach dem zitierten Ab­
schnitt ist Gott unparteiisch, unbestechlich, schafft er Witwe und Waise Recht und liebt den 
Fremdling. Er tut also genau das, was an andern Stellen des Alten Testaments den Israeliten zu 
tun geboten wird. Wenn sich nun seine Liebe zum Fremdling darin äußert, daß er ihm zu Klei­
dern und Nahrung verhilft, so bedeutet das Gebot, den Fremdling zu lieben, sicher: dafür schau­
en, daß er genug zu essen und etwas zum Anziehen hat. 

Von andern den Fremdling betreffenden Geboten her (u.a. Dtn 24,17; 27,19; Lev 24,22) be­
stimmt NISSEN die Bedeutung von Dtn 10,19 wie folgt: 

HOFFMANN, Leviticus 43. 
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"Den Fremdling 'lieben' heißt demnach wenigstens: sein Recht unangetastet lassen, ihn - der 
rechtlich dem Einheimischen gleichgestellt ist - nicht benachteiligen und nicht unterdrücken, 
sondern sich in Belangen seines Rechts schützend und helfend seiner annehmen ... und ihm in 
diesem Zusammenhang das zum Leben Nötige, auf das er einen rechtlichen Anspruch hat, ver­
schaffen "2. 

Es scheint uns gefährlich zu sein, andere Stellen die den Fremdling betreffen, zur Auslegung des 
untersuchten Gebotes heranzuziehen. Es heißt in V. 19 eben gerade nicht, man solle den Fremd­
ling nicht unterdrücken. Für NISSENs Deutung spricht allerdings, daß der vorliegende Abschnitt 
außer >hb praktisch nur Termini der Rechtssprache enthält. Dies läßt sich so deuten, daß der 
Fremdling ein Recht auf Nahrung und Kleidung hat, die Liebe zu ihm sich also darin äußert, 
daß man seine grundlegenden Rechte respektiert. 

Die Dtn 10, 19 geforderte Liebe beinhaltet also das, was nach jüdischer Auslegung Lev 19, 
18.34 fordert. Von Dtn 10,19 her liegt es nahe, das Liebesgebot wie folgt zu verstehen: Hilf dei­
nem Nächsten, wenn er sich in Schwierigkeiten befindet und tatkräftiger Unterstützung bedarf, 
so wie du ja selber dafür schaust, daß du keine Not leidest und es dir gut geht. 

b. Prov 17,17 
bekil1- 'et 1oheb harea< 
we>a1,1 le&aräjiwwaled: 

Je nachdem wie dieser Vers zu übersetzen ist, liegt in ihm ein synthetischer oder antitheti-
scher Parallelismus vor. 

Zu jeder Zeit liebt der [wahre] Freund; 
in der Not wird er als Bruder geboren 3. 

Zu jeder Zeit liebt der wahre Freund, 
Der Bruder aber ist für die Stunde der Not geschaffen 4 . 

Der Text enthält keine Anhaltspunkte, die eindeutig für die eine oder die andere Lösung 
sprechen 5. Ist der Parallelismus synthetisch, besagt der Vers - wir paraphrasieren-: Auf einen 
richtigen Freund ist Verlaß, er hält nicht nur zu einem, wenn man reich ist und es einem gut 
geht, sondern auch dann, wenn man materielle Not leidet, krank ist, von allen andern Leuten 
verlassen wird. Leider können die Notsituationen, in denen sich die Liebe eines Freundes nach 
Prov 17, 17 bewährt, nicht genau bestimmt werden. Inwieweit ,hb im vorliegenden Vers stärker 
eine Haltung, Einstellung oder konkrete Liebeshandlungen umschreibt, läßt sich auch nicht 
entscheiden. Das hängt damit zusammen, daß in den Proverbien vor allem allgemeingültige Er­
fahrungen festgehalten sind. 

Liegt in Prov 17, 17 ein synthetischer Parallelismus vor, könnte man sagen, daß das Liebesge­
bot von jedem Israeliten verlangt, was nach dem vorliegenden Maschal der wahre Freund tut: 
sich in der Not als Helfer - so zuverlässig oder zuverlässiger als der eigene Bruder - bewähren. 

2 NISSEN, Gott 283. 

3 übersetzung der ZB. 

4 FRANKENBERG, Sprüche 104. 

FRANKENBERG, a.a.O. 104f, meint zwar aus dem Gegensatz von bekliJ-<et und le~arä auf einen antitheti­
schen Parallelismus schließen zu können. Der Vers kann aber auch, und dies spricht gegen die Schlüssigkeit 
dieses Arguments, wie folgt übersetzt, respektive paraphrasiert werden: Liebt einen der Freund schon zu je­
der beliebigen Zeit, so steht er einem erst recht in Notsituationen bei. 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



14 

Ist der Parallelismus dagegen antithetisch, besagt der Vers: Freunde wählt man aufgrund 
ihrer persönlichen Qualitäten; man verbringt seine Zeit mit ihnen, weil einem ihre Gesellschaft 
lieb ist. An einem Bruder hängt man nicht unbedingt. Aber in Notsituationen kommen die Bluts­
bande zum Tragen: Es ist Verlaß darauf, daß einem der Bruder hilft. In diesem Fall erhält ~hb 
stärker die Bedeutung von: "freundschaftlichen Umgang pflegen mit". So interpretiert läßt sich 
Prov 17,17 nicht gut mit dem Liebesgebot vergleichen. 

Gegen alle von uns herangezogenen Kommentare halten wir es nicht zum vornherein für 
ausgeschlossen, daß mit reac an dieser Stelle der Nachbar und nicht der Freund gemeint ist. Der 
Vers wäre dann wie folgt auszulegen: Im Alltag hilft einem der Nachbar durch den Erweis von 
kleinen Freundschaftsdiensten. Wenn man sich in einer schweren Notlage befmdet, kann man 
sich nur auf den leiblichen Bruder verlassen. 

c. Prov 19,8 
Gegen die übliche Übersetzung des Liebesgebotes hat BUBER eingewandt, die Vorstellung 

der Selbstliebe sei dem Alten Testament fremd6. Eine Stelle hat er dabei übersehen, Prov 19,8: 

qonii- leb >oheb napso 
fomer tebilnä lim~o' - tdb: 

Die wichtigsten deutschen Übersetzungen geben napso mit "sein Leben" wieder, so z.B. die 
Zürcher: 

Wer Verstand erwirbt, der liebt sein Leben, 
und wer Einsicht bewahrt, der fmdet Glück. 

Diese Übersetzung ist auslegungsbedürftig. Man braucht den ersten Stiches nicht so zu deuten, 
daß "Weisheit langes Leben schenkt" 7; diese Auslegung ist im Gegenteil recht unwahrscheinlich. 
Er bedeutet eher: Wer Verstand erwirbt, befördert sein Wohlergehen. Diese Deutung von napso 
legt das lim~o, _tob des zweiten Stiches nahe. Man übersetzt also besser: 

Wer Verstand erwirbt, liebt sich selbst, 
wer Einsicht bewahrt, fmdet sein Glück8 . 

Mit andern Worten: napsÖ ist Reflexivpronomen9. 
Prov 19,8 handelt von der richtigen Selbstliebe. Sie hat zur Voraussetzung, daß man Verstand 

erwirbt und Einsicht bewahrt. Prov 19 ,8 besagt damit indirekt auch, daß es eine falsche Selbstliebe 
gibt, die meint, darauf verzichten zu können. 

Die bisher einzige Stelle, welche terminologisch präzis von Selbstliebe redet, kennt keinen 
neutralen Begriff der Selbstliebe. Es gibt nur richtige und falsche Selbstliebe. Daß sich dieser 
doppelte Begriff der Selbstliebe in einer weisheitlichen Sentenz fmdet, ist gewiß nicht Zufall. 

d. Die Liebe zwischen Jonathan und David. Dazu eine Parallele aus dem mesopotamischen Be­
reich: Gilgamesch und Enkidu 
Wir kommen zu den Stellen, welche die Bedeutung von Lev 19,18 am besten erschließen hel­

fen: ISam 18,1.3; 20,17; IISam 1,26. Sie gehören in die Geschichte von Jonathan und David, 
die von der schönsten, tiefsten und vielschichtigsten Freundschaft handelt, die das Alte Testa­
ment kennt. 

6 BUBER, Glaubensweisen 701. 

7 WILDEBOER, Sprüche 56. 

8 Übersetzung der Einheitsübersetzung, zitiert nach der Endfassung von 1980. 

9 JOÜON, Grammaire 453f, führt weitere Stellen auf, an denen suffigiertes näpäs als "supp!eant de l'accusa· 
tif reflechi" ( 453) dient. 
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Da für die anschließenden Erörterungen der genaue Wortlaut der behandelten Stellen von 
entscheidender Bedeutung ist, führen wir sie an: 

ISam 18,1 10 

Und als sein Gespräch mit Saul zu Ende war, schloß Jonathan den David in sein 
Herz, und er gewann ihn lieb wie sein eignes Leben/wie sich selbst (wenäpäs 
jehOnatan niqserä benäpäs dawid wii'.jjä-"ähabeull jehonatan kenapso). 

ISam 18,3 
Und Jonathan schloß einen Bund mit David, weil er ihn liebhatte wie sein eig­
nes Leben/wie sich selbst (wajjikrot fhonatan wedawid berlt be'ahabato 
'oto kenapso). 

(ISam 19,1) 
Nun redete Saul zu seinem Sohne Jonathan und zu allen seinen Dienern davon, 
David zu töten. Aber Jonathan, der Sohn Sauls, war David sehr zugetan (J:ia­
pe~ bedawid me'od). 

ISam 20,17 
Dann schwur Jonathan dem David noch einmal, weil er ihn liebte; denn er lieb­
te ihn wie sein eignes Leben/ wie sich selbst (wajjosäp jehonatan lehasbiac 'äC 
dawid be,ahabato 'oto !d- ,ah3bilt napso >ahebO). 

(IISam 1,26) 
Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, du warst mir so hold! Deine 
Liebe war mir köstlicher als Frauenliebe (na<ämta li me'od niple,atä :iäha­
bateka li me:iilhabat naslm)! 

Liest man den Text derjenigen Kapitel, in denen von Jonathan und David die Rede ist, nur ober­
flächlich, steht man leicht in der Versuchung, ihre Freundschaft als gegenseitige zu charalcteri­
sieren und in David den dominierenden Partner zu erblicken. Bei näherer Betrachtung der ange­
führten Stellen erweist sich dieser Eindruck als falsch. Jonathan liebt David. Immer ist Jonathan 
das Subjekt dieser Aussage und David das Objekt, nie umgekehrt. Wir glauben nicht, daß das zu­
fällig ist. Die Initiative bei der Freundschaft zwischen Jonathan und David geht vom Königssohn 
als dem gesellschaftlich Höherstehenden aus. Er schließt den Sohn Isais in sein Herz und unter­
stellt ihn seinem Schutz. Ihre Freundschaft kann als Schutzfreundschaft bezeichnet werden. 
Jonathan schützt David wirksam vor den geplanten Anschlägen seines Vaters Saul und kann dem 
Sohn des Isai das Angebot machen: Was begehrst du denn von mir? (ISam 20,4). Und dieser darf 
ihn bitten: So übe nun Barmherzigkeit an deinem Knechte (V. 8). 

Die Beziehungen zwischen Jonathan und David werden nicht allein unter dem Aspekt der 
Liebe, sondern auch dem des Bundes dargestellt 12 . Geht man die einschlägigen Stellen durch, 
so ist man gezwungen, das bisher erarbeitete Bild leicht zu modifizieren. 

10 Dies ist das erste Zusammentreffen zwischen Jonathan und David, von dem das Alte Testament berichtet. 
Die Freundschaft zwischen den beiden erhält dadurch besonderes Gewicht, daß der Redaktor - bestimmt 
mit Absicht - den Bericht über den Sohn Sauls und dessen Nachfolger mit ihrer Schilderung eröffnet. 

11 Viele Handschriften haben wj'hbhw (Qere ). 

12 Die Diskussion über den Bundesbegriff kann hier nicht aufgenommen werden; wir halten uns stark an 
KUTSCH, Verheißung. 
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Ein erstes Mal ist !Sam 18,3 von einem Bund zwischen Jonathan und David die Rede: 

Und Jonathan schloß einen Bund mit David (wajjikrot jehonatan wedawid 
berlt), weil er ihn liebhatte wie sein eignes Leben. 

Von der Formulierung her zwingt nichts dazu, den Bund als einseitigen zu verstehen. Die Kor­
rektur ledawid für wedawid 13 drängt sich nicht auf, und die Tatsache, daß das Verb im Singular 
steht, ist nicht beweiskräftig l4, 

"die Fortsetzung aber - 'weil er (Jonathan) ihn (David) wie sich selbst liebte' (v. 3b) - und die 
Tatsache, daß Jonathan dem David seinen Mantel und seine Waffen gibt, ohne Gegengabe, kenn­
zeichnen die bent als eine einseitige Gewährung des Jonathan" 15. 

Daß diese Deutung zutrifft, ergibt sich aus !Sam 20,8, wo David den Jonathan auf seine Selbst-
verpflichtung (berlt) ihm gegenüber anspricht: 

So übe nun Barmherzigkeit an deinem Knechte; denn du hast ja mit deinem 
Knechte einen Gottesbund geschlossen (biberit jhwh hebe,ta )äC 'abdeka 
'immak). 

Nach !Sam 23,18 sind die beiden eine gegenseitige Verpflichtung eingegangen: 

Dann schlossen die beiden einen Bund miteinander vor dem Herrn ( wii'.jjikretu 
senehäm berit lipne jhwh). 

Leider geht aus der Stelle nicht deutlich hervor. worin die Bundesverpflichtungen der beiden be­
standen 16 . 

Wir fassen kurz zusammen: überall wo terminologisch präzise (d.h. im Zusammenhang mit 
der Wurzel ,hb) von der Freundschaft zwischen Jonathan und David die Rede ist, erscheint der 
Königssohn als Gebender, David als Empfangender. Die Rollenverteilung ist nicht mehr so ein­
deutig in bezug auf den Bundesschluß der beiden. 

Bleibt man nicht an einzelnen Vokabeln hängen, sondern wendet sich dem Textganzen zu, so 
ändert sich das Bild noch einmal. Normalerweise ist David der Bittende und Jonathan der Ge­
währende. ISam 20,11-16 jedoch anerkennt Jonathan David als zukünftigen König und bittet 
ihn nur, an ihm und seinem Hause Barmherzigkeit zu üben. Er gibt also zu, daß trotz seiner höhe­
ren Stellung David faktisch bereits der stärkere ist. 

Trotz der zuletzt gemachten Einschränkung ist klar: Die Freundschaft Jonathans mit David 
darf als Schutzfreundschaft bezeichnet werden. Das bedeutet nun nicht, daß das emotionale Ele­
ment in ihr zurücktritt, ganz im Gegenteil. Daß Jonathan dem zukünftigen König Kleider und 
Waffen verschenkt (ISam 18,4), hat STOEBE zu Recht als "Zeichen vorbehaltloser Verbunden­
heit und äußersten Vertrauens" 17 interpretiert. Zeigt diese Stelle, wie stark Jonathan sich David 
verbunden fühlte, so kommt in dessen Klage um Saul und Jonathan zum Ausdruck, wie sehr er 
den Königssohn liebte: 

IISam 1,26 
Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, 
du warst mir so hold! 
Deine Liebe war mir köstlicher als Frauenliebe! 

13 Sie wird u.a. vorgeschlagen von BEGRICH, Bent 55 Anm. 4. Ninunt man sie vor, ist - darauf will er hin-
aus - eindeutig von einem einseitigen Bund die Rede. 

14 Vgl. dazu etwa JOÜON, Grammaire 458. 

15 KUTSCH, Verheißung 54. 

16 KUTSCH, a.a.O. 55. 

17 STOEBE, !Samuel 348. 
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Wir kommen auf die am Anfang dieses Abschnittes gemachte Aussage zurück, die Beziehung 
zwischen Jonathan und David sei die tiefste, von der das Alte Testament berichte. Eben dies bringt 
der Satz, wonach Jonathan den David liebte wie sich selbst/ wie sein eignes Leben, zum Ausdruck. 
"Jemanden lieben wie sich selbst" heißt - wir deuten den Ausdruck auf dem Hintergrund der 
Jonathan-David-Geschichte - ihm so zugetan sein, so stark an ihm hängen, daß man bereit ist, 
für sein Leben gleichviel zu tun wie für das eigene, ja es nötigenfalls über dieses zu stellen. ('hb) 
kenapso enthält also eine Maßangabe. Es bedeutet: jemanden so stark lieben, wie das nur 
irgend möglich ist. Mit andern Worten: Jonathan ließ David das denkbar stärkste Maß an Liebe 
zukommen, das man sich vorstellen kann. 

Jemanden wie sein eignes Leben/wie sich selbst lieben heißt beides: ihm emotional zugetan 
sein und ihm helfen, sich für ihn aufopfern. Das stärkere Gewicht liegt jedoch auf dem emotiona­
len Aspekt. Die Liebe Jonathans bildet nach ISam 18,3 und 20, 17 deutlich den Grund für den ihm 
zugesagten Bund, und ISam 18,1 steht wii'.jjä'°'ähabeu„. kenapso parallel zu wenäpäsfhonatan 
niqserä benäpäs dawid. Um dies zu verdeutlichen, führen wir die drei Stellen noch einmal an und 
heben hervor, was diese Auffassung stützt. 

ISam 18,1 
Und als sein Gespräch mit Saul zu Ende war, schloß Jonathan den David in 
sein Herz, und er gewann ihn lieb wie sein eignes Leben. 

ISam 18,3 
Und Jonathan schloß einen Bund mit David, weil (ki) er ihn liebhatte wie sein 
eignes Leben. 

ISam 20,17 
Dann schwur Jonathan dem David noch einmal, weil (kl) er ihn liebte;ja (kl) 

er liebte ihn wie sein eignes Leben. 

Das zweite ki in ISam 20, 17 übersetzen wir jetzt im Unterschied zur ZB nicht mehr mit "denn", 
sondern bekräftigendem "ja"; der Satz "er liebte ihn wie sein eignes Leben" ist nur dann sinn­
voll, wenn er als Steigerung des vorangehenden ("weil er ihn liebte") verstanden wird 18 ; "jeman­
den lieben wie sich selbst" meint mehr als "jemanden lieben". 

Wir halten vorläufig inne und wenden uns dem einzigen Text aus der Literatur des Alten 
Orients zu, in dem eine ähnlich tiefe Beziehung zwischen zwei Männern geschildert wird: dem 
Gilgameschepos mit seiner ergreifend dargestellten Freundschaft zwischen Gilgamesch und 
Enkidu. Dieses Thema durchzieht das ganze Werk, dessen Charakterisierung als "Hymnus auf die 
Freundschaft" l9 durchaus berechtigt erscheint. 

Nicht um die Frage nach Leben und Tod kreist, so FURLANI, im Gilgameschepos alles. Sie 
rückt nach ihm erst gegen Ende des Epos, dann allerdings immer stärker, in den Vordergrund. 
Nein: 

"die fundamentale und zentrale Idee„. [des Gilgameschepos ist] die der sehr engen Freundschaft 
(ibritalfmütu„.) zwischen dem ältesten und zum Teil legendären König von Uruk und Enkidu, den 
beiden Nationalhelden Mesopotamiens"20. 

18 Dies kommt in den verbreiteten übersetzungen kaum zum Ausdruck. Stärker differenziert nur die Einheits­
übersetzung (provisorische Ausgabe 1974) zwischen den beiden kf, allerdings anders, als wir vorgeschlagen: 
"Und Jonathan schwor David noch einmal, wie sehr er ihn liebte, denn er liebte ihn wie sein eignes Leben". 

19 FURLANI, Gilgamesch-Epos 219 (Teil der Aufsatzüberschrift). 

20 FURLANI, a.a.O. 222f. 
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Zu Beginn des Epos werden sie als Typen beschrieben, die einander feindlich gegenüberste­
hen und erst nach einem heftigen Kampf Freunde werden 21 . Im weiteren Verlauf des Epos wird 
der Dichter nicht müde zu betonen, wie groß "ihre gegenseitige Freundschaft und wechselseitige 
Liebe" 22 war. Sie wird Gilgamesch (wie andere wichtige Ereignisse) in einem Traum vorausge­
sagt, den ihm seine Mutter auslegt. Er besagt, daß derjenige, der auf ihn niederfalle und über den 
er sich beuge wie über eine Frau, ihm helfen und ihn nie verlassen werde 23 . Gi!gamesch und 
Enkidu werden häufig als Freunde (ibru) bezeichnet. Ninsun, die Mutter Gilgameschs, nimmt 
Enkidu, wie im Traum vorausgesagt, schließlich sogar zum Adoptivsohn an 24 . Zusammen be­
stehen die beiden viele Abenteuer. Vor allem ist der Sieg über das Ungeheuer I:Iumbaba ihr ge­
meinsames Werk25. 

Als Enkidu stirbt, ist Gi!gamesch untröstlich: 

Hört mich, ihr Ältesten von Uruk, ihr Männer hört mich an! 
Um Enkidu weine ich, um meinen Freund, 
Wie ein Klageweib bitterlich klagend! 
Du Axt an meiner Seite, so verläßlich in meiner Hand! 
Du Schwert an meinem Gurt, du Schild, der vor mir ist! 
Du mein Festgewand, du Gurt für meine Kraftfülle! 
Ein böser Dämon stand auf und nahm ihn mir weg! 
Mein Freund, du flüchtiger Maulesel, Wildesel des Gebirges, Panther der Steppe! „. 
Der aber schlägt die Augen nicht auf, 
Und da er nach seinem Herzen faßte, schlug es nicht mehr! 
Nun, da er dem Freund gleich einer Braut des Gesicht verhüllt hat, 
Springt er über ihm umher wie ein Adler, 
Wie eine Löwin, die ihrer Jungen beraubt ist. 
Er wendet sich immer wieder vorwärts und rückwärts, 
Rauft sich das gelockte Haar, schüttet es zu Boden, 
Reißt seine schönen Kleider ab und wirft sie hin wie etwas Unberührbares 26 . 

Vom Ton her erinnert dieser Abschnitt aus dem Gilgameschepos an Davids Klage um Saul und 
Jonathan in IISam l,l 7ff. FURLANI mag das Gilgameschepos zu stark von der Freundschaft 
zwischen Gi!gamesch und Enkidu her deuten; daß sie in ihm eine zentrale Rolle spielt, bleibt 
davon unberührt. 

Die beiden Freundespaare Jonathan/David und Gilgamesch/Enkidu lassen sich in mehr als 
einer Hinsicht miteinander vergleichen: 

Die Freundschaft der beiden Paare, die sich in gegenseitiger Hilfeleistung bewährt, stößt in 
tiefste seelische Bereiche vor. Daß die engste Liebesbeziehung, Freundschaft, von der das 
Alte Testament und die altorientalische Literatur berichten, je eine zwischen Männern ist, 
kann nicht zufällig sein, auch wenn wir dafür keinen Grund angeben können. 

21 II,II,209ff (altbabylonische Fassung); Zählung nach: SCHOTT -VON SODEN, Gilgamesch-Epos. 

22 FURLANI, Gilgamesch-Epos 228. 

23 I,V,lSff; I,VI,24ff. 

24 III,IV,17 -23; vgl. dazu FURLANI, Gilgamesch-Epos 230. 

25 II - III. 

26 VIII,II,lff; übersetzung nach: SCHOTT -VON SODEN, Gilgamesch-Epos 72f. 
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Eine homoerotische Note ist im Gilgameschepos deutlich zu erkennen, aus dem Klagelied 
Davids über Saul und Jonathan wenigstens herauszuhören 'II. 
Einen Vergleichspunkt zweiter Ordnung bildet, daß beide Freundespaare einander als Brüder 
bezeichnen 28 . 

Der erste Vergleichspunkt allein reichte vollkommen aus, um eine enge Verwandtschaft zwischen 
dem Gi!gameschepos und der Jonathan-David-Geschichte zu behaupten. 

Etwas überspitzt könnte man sagen: Das Gi!gameschepos enthält eine ausführlichere Darstel­
lung dessen, was es heißt, jemanden zu lieben wie sich selbst, als die Geschichte von Jonathan und 
David. Es ist daher verständlich, daß THOMPSON in seiner Ausgabe des Gi!gameschepos eine la­
kunenhafte Stelle wie folgt ergänzt: 

II, II, 21 
ta-[ra-am-Su ki-ma] ra-ma-an-ka 29. 

Du wirst ihn [gemeint ist Enkidu, Vf.] lieben wie dich selbst. 

Diese verlockende Ergänzung läßt sich nicht halten 30 . Immerhin enthält das Gilgameschepos ei­
ne andere Wendung, die in ihrer Bedeutung "hb kenapso nahekommt: rämu dannis = über die 
Maßen lieben. Ein Beispiel: 

X,11,2 
iluEN.KI.DU sa a-ra-am-mu-Su da-an-ni-fä31. 
Enkidu, den ich sehr/ über die Maßen liebte. 

Die zahlreichen Berührungspunkte zwischen der Jonathan-David-Geschichte und dem Gilga­
meschepos werden damit um einen entscheidenden vermehrt und die Verwandtschaft zwischen 
den beiden Werken noch enger als bereits dargestellt. 

e. Zusammenfassung 
Von den untersuchten alttestamentlichen Stellen werfen Prov 19,8 indirekt und !Sam 18, 1.3; 

20, 17 direkt Llcht auf das Liebesgebot. Die erste Stelle zeigt, daß dem Alten Testament der Be­
griff der Selbstliebe nicht ganz fremd ist. Allerdings wird )oheb napso Prov 19 ,8, was für einen 
weisheitlichen Text bezeichnend ist, nicht in einem neutralen Sinne verwendet. Nur wer darauf 
aus ist, Verstand zu erwerben, liebt sich selbst auf richtige Weise. Es gibt nach diesem Text nur 
richtige und falsche Selbstliebe. 

Lev 19,18 handelt nicht von richtiger oder falscher Selbstliebe. Das kamoka enthält nur eine 
Maßangabe, es bedeutet: so stark wie du dich natürlicherweise selbst liebst. Es dient nur als Ver­
gleichsgröße. Was es bedeutet, jemanden zu lieben wie sich selbst, geht aus der Geschichte von 
Jonathan und David hervor. Der dort verwendete Ausdruck )hb kenapso heißt, jemanden über 

27 Anders COHEN, Role 83f. 

28 Vgl. Gilgamesch-Epos VII,1,19 (eine hethitische Fassung; Zählung nach SCHOTT-VON SODEN) mit 
IISam 1,26. 

29 THOMPSON, Epic of Gilgamesh 21. 

30 "Die Ergänzung zu ta-r ~-anj] ist nach einer Kollation der Stelle durch A. WESTENHOLZ - Kopenhagen 
falsch. Das Zeichen nach ta hat nur einen waagrechten Keil oder beginnt mit einem solchen. as ist am wahr­
scheinlichsten. Dann wird die Ergänzung einer Gtn-Form eines Verbums 1 ii am wahrscheinlichsten. Welches 
Verbum da zu ergänzen ist, bleibt vorläufig unklar" (briefliche Mitteilung von SODENs vom 11.11.81). 

31 Zitiert nach: THOMPSON, Epic ofGilgamesh 56; Lesung korrigiert nach: VON SODEN, Beiträge 220. 
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alle Maßen lieben, so stark wie nur irgend möglich. Lev 19,18 gebietet den Israeliten also, ihre 
Nächsten so stark zu lieben, wie Jonathan den David geliebt hat, oder besser: fast so stark, da 
)hb ke möglicherweise ein leicht schwächeres Maß an Liebe beinhaltet als )hb kenaps ... 32 . 

3. "Liebe" in politischem Zusammenhang 
Auf den ersten Blick hat das Gebot der Nächstenliebe mit der Verwendung von ,hb in poli­

tischen Zusammenhängen wenig zu tun. Wir weisen aber am Ende dieses Abschnittes nach, daß 
sich die engste Parallele zum Liebesgebot in einem altorientalischen Vasallenvertrag findet. 

Zum vorliegenden Thema sind bereits einige größere und kleinere Veröffentlichungen er­
schienen, die praktisch alle auf MORANs Aufsatz: "The Ancient Near Eastern Background of 
the Love of God in Deuteronomy" basieren 33. 

Bis heute fehlt es jedoch an einer Arbeit, in der die Belege, die einige Forscher fast nur aufzäh­
lend aneinanderreihen, systematisch miteinander verglichen werden. Deshalb holen wir etwas 
weiter aus und beschränken uns nicht darauf zu zeigen, daß die Untersuchung von 1 hb als poli­
tischem Begriff zum Verständnis des Liebesgebotes beiträgt. 

a. Der Befund im Alten Testament 
'hb steht im Alten Testament recht häufig für politische und religiöse Buhlerei. Zwischen 

ihnen wird häufig ein enger Zusammenhang bestanden haben. Es erstaunt deshalb nicht, daß sich 
nicht immer zweifelsfrei entscheiden läßt, ob )hb politische oder aber religiöse Buhlerei meint 34 . 

Die Stellen, an denen 'hb pejorative Bedeutung (politische/ religiöse Buhlerei) aufweist, lassen 
wir im folgenden unberücksichtigt. 

Bei der Untersuchung der übrigen Belege stößt man recht bald auf eine Schwierigkeit: ob 'hb 
an ihnen politische Bedeutung hat oder nicht, ist auch hier nicht immer klar auszumachen. An 
einigen Stellen weist )hb nur eine politische Färbung auf. Sie wäre kaum erkannt worden, gäbe 
es daneben nicht noch einige Stellen, an denen 'hb eindeutig politische Bedeutung hat. Mit 
ihnen setzen wir ein. 

IReg 5,15 
Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Diener zu Salomo; denn er 

·hatte gehört, daß man ihn an seines Vaters Statt zum König gesalbt hatte. Hiram 
war nämlich zeitlebens mit David befreundet gewesen (hl >oheb hajä ~ram leda­
wid kfil- hiljjarrilm). 

Daß sich >hb auf die politischen Verbindungen zwischen David und Hiram bezieht, ist klar. Wor­
auf genau, muß aus dem näheren und weiteren Kontext der Stelle erschlossen werden. Aus der 

32 WESTERMANN, Art. näpäs 89, weist darauf hin, daß, wo suffigiertes näpäs in pronominaler Bedeutung ver­
wendet wird, "die Intentionalität und Intensität, die dem Wort eignet, durchaus erhalten bleibt". 

33 THOMPSON, Significance; ACKROYD, Verb; WEINFELD, Loyalty Oath; THOMPSON, Israel's "Lovers"; 
ders., Israel's "haters". 

34 Politische Bedeutung hat 'hb Jer 22,20.22; 30,14 (DUHM, Jeremia 241 zu Jer 30,14 schwankt: "Die Buh­
len können die Baale, aber auch fremde Völker sein; letzteres ist wahrscheinlicher"); Ez 16,33 .36f; 23 ,5 .9 .22; 
Hos 8,9; Thr 1,2.19. - Religiöse Bedeutung weist 'hb Jer 2,25; 8,2; 14,lO;Hos 2,7 auf(JACOB, Osee 28, 
weist darauf hin, daß nach dem Targum und den jüdischen Kommentatoren Kimchi und Raschi mit den 
me>ähabaj fremde Mächte, Ägypten und Assur, gemeint seien, was aber dem Zusammenhang nach unmög­
lich sei. Daß dieses offensichtliche Mißverständnis aufkommen konnte, kommt daher, daß politische und re­
ligiöse Hurerei vielfach eng zusammengingen). - Jer 2,33 läßt sich nicht mit Sicherheit einer der beiden 
Gruppen zuteilen. 
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Angabe von IISam 5 ,11, wonach Hiram dem David Zedemstämme lieferte und Handwerker für 
den Bau des Palastes zur Verfügung stellte, zieht SOGGIN den Schluß: 

"A covenant between equal partners was established with David by Hiram of Tyre" 35 . 

IISam 5 ,11 spricht zwar nicht explizit von einem Bundesschluß zwischen den beiden Königen. 
Trotzdem wird SOGGINs Deutung zutreffen, um so mehr als dann später !Reg 5,26 von einem 
Bundesschluß zwischen Hiram und Salomo berichtet, bei dem sicher auch die Handelsbeziehungen 
(vgl. V. 22-25) geregelt wurden36. Solche unterhielten auch Hiram und David37. Zusammen­
fassend können wir zu !Reg 5,15 festhalten: David und Salomon pflegten mit Tyrus freund­
schaftliche Beziehungen, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet. In diesem Zusammenhang wird 
das Wort ,hb verwendet. 

Wie !Reg 5,15 dient auch IIChr 19,2 zur Umschreibung freundschaftlicher Beziehungen zwi-
schen zwei Königen: 

Da trat der Seher Jehu, der Sohn Hananis, ihm entgegen, und er sprach zu Kö­
nig Josaphat: Mußtest du dem Gottlosen helfen und Freundschaft pflegen mit 
denen, die den Herrn hassen (halara8a' lä''zor U!efon'e jhwh tä)ähab)? 

)hb bezieht sich an dieser Stelle auf das Zusammengehen in einer konkreten Angelegenheit, näm­
lich einem Kriegszug. Josaphat, der König von Juda, wird vom Propheten Jehu dafür getadelt, 
daß er mit dem König von Israel in den Krieg gezogen ist. Wie bei David und Hiram hören wir 
nichts vom Abschluß einer berlt. Immerhin mag in IIChr 18,3 darauf angespielt sein: 

Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst 
du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Er erwiderte ihm: Wie du, so ich, 
mein Volk wie dein Volk! Ich will mit dir in den Krieg. 

Ein großer Teil der Stellen, an denen 'hb politische Bedeutung aufweist, findet sich in der 
Geschichte von David: !Sam 16,21; 18,1.3.16.22(28); 20,17; IISam 19,7. Diese Konzentration 
auf David ist schon immer aufgefallen. STOEBE kommentiert diesen Tatbestand wie folgt: 

"Daß die Einstellung der Umwelt zu David unter dem Begriff 'hb dargestellt wird, ist übrigens 
charakteristisches Merkmal des ganzen überlieferungskomplexes und wohl etwas Besonderes" 38 . 

NüBEL39 hat die häufige Verwendung der Vokabel 'hb in der Davidgeschichte sogar als stilkri­
tisches Mittel für die Lösung literarkritischer Fragen verwendet, u.E. zu Unrecht. 

Wir setzen mit der Auslegung der Stelle ein, die am wenigsten Probleme aufwirft: 

IISam 19,6f 
Da ging Joab zum König ins Haus und sprach: Allen deinen Knechten, die doch 
heute dir, deinen Söhnen und Töchtern, deinen Frauen und Kebsweibem das 
Leben gerettet haben, hast du heute einen Schimpf angetan, indem du die liebst, 
die dich hassen, und die hassest, die dich lieben (f'ilhabä „äC fon'hlca welisno) 
"äC )oh%il.ka). 

35 In: HAYES-MILLER, History 351. 

36 Vgl. weiter IReg 9, lOff; 10,11.22 und die Parallelen im chronistischen Geschichtswerk. 

37 Daß wir nichts über Lieferungen Davids an Hiram hören, ist gewiß Zufall. 

38 STOEBE, ISamuel 348 ( tr.). 

39 NÜBEL, Aufstieg 26, 101 u.ö. 
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Mit denen, die David hassen, sind Absalom und seine Anhänger gemeint, mit denen, die David 
lieben, seine Parteigänger. Zwei Bemerkungen zu dieser Stelle: 

Hinter IISam 19,6f steht die Erwartung, daß die Unterstützung des Königs durch seine Par­
teigänger von jenem auch erwidert werde. 'hb weist in diesem Vers zwei Bedeutungen auf: un­
terstützen, protegieren; Parteigänger sein. 
Auch für die politische Gegnerschaft gibt es IISam 19, 7 einen terrninus technicus: sn' 4o. 
Etwas schwieriger sind die Stellen zu beurteilen, die von der Liebe Jonathans zu David han-

deln. Treffen unsere oben gezogenen Schlüsse zu, so hat "hb an ihnen u.a. die Bedeutung, daß 
Jonathan David, der hierarchisch unter ihm stand, politisch schützte. 

Wir beschränken uns im folgenden auf die noch nicht untersuchten Belege. 

ISarn 16,21 
So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst, und er gewann ihn sehr lieb, 
(wajjä'ähabehil me"od), sodaß er sein Waffenträger wurde. 

Nach dieser Stelle protegiert Saul den David. Er bringt dies dadurch zum Ausdruck, daß er ihn 
zu seinem Waffenträger macht. 
"Fördern", "protegieren" ist eine der Bedeutungsnuancen, die !Sam 16,21 in 'hb mitschwingt, 
mag auch das emotionale Element überwiegen. 

Der Protege David wird seinem Förderer Saul gefährlich. Betont hält !Sam 18,16 fest, daß 
das Volk David liebt: 

Bei ganz Israel und Juda aber war David beliebt (weu1- jisra-=>el wihudä "'oheb 
:i.äC dawid); denn er zog aus und ein vor ihnen her. 

Die Liebe des Volkes gilt David als erfolgreichem Heerführer (und zukünftigem König); der zwei­
te Teil des Verses bezieht sich auf seine Kriegszüge, weist also politische Bedeutung auf. 

In der Auseinandersetzung mit den Philistern erwies sich David schnell als der fähigere Kriegs­
mann. Sauls Popularität sank. Diesen Zusammenhang bringt mit kaum zu überbietender Deut­
lichkeit der Abschnitt ISam 18 ,5 -8 zum Ausdruck, wo V. 5 festgehalten wird, daß David beim 
ganzen Volk und auch bei den Dienern Sauls beliebt war (wajjitiib becene kltr ha'am wegarn be'e­
ne 'iibde ifa'fil). Dieser versuchte darauf, David auszuschalten, indem er als Brautpreis für seine 
Tochter Mika! die Vorhäute von hundert Philistern verlangte. Er hoffte, daß David bei diesem 
Unternehmen umkäme. Der Plan scheiterte jedoch. 

ISam 18 ,22 läßt sich "lib nicht auf den ersten Blick politisch deuten. Als David zögerte, Sauls 
Schwiegersohn zu werden, greift dieser zu einer List: 

Und Saul gebot seinen Dienern: Redet heimlich mit David und sagt: Siehe, der 
König hat Gefallen an dir, und bei all seinen Dienern bist du beliebt (wekai­
c%adaw -:>ahebuka); so werde doch nun des Königs Tochtermann. 

Saul versucht hier auf geschickte Weise, David an sich zu binden und als Rivalen auszuschalten. 
Sollte er da auf die politische Beliebtheit anspielen, die David nach ISam 18,5 bei den Dienern 
des Königs genießt? Geht "lib an dieser Stelle also jeder politische Unterton ab? Wir halten diese 

40 THOMPSON, Israel's "haters" 201, hat herausgearbeitet, daß "the counterpart of 'love' and 'lover' with 
political overtones ... is 8n" , 'hate' ". Er führt die einschlägigen Stellen an, ohne sie ausführlich zu diskutie­
ren. Unseres Erachtens geht THOMPSON jedoch zu weit, wenn er z.B. Ps 18,18 in die Llste der Belege auf­
nimmt und 203 dazu ausführt: "Sometimes the Psalmists seem to refer to victory over their political foes 
and give thanks to Y ahweh". 
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Möglichkeit für nicht sehr wahrscheinlich. In einem Amamabrief versichert ein Vasallenfürst 
dem Pharao, die Leute des Ortes liebten ihn, das heißt anerkennten die Herrschaft, die er stell­
vertretend für den Pharao ausübt 41 . Möglicherweise besagt Jhb !Sam 18,22 nicht mehr, als daß 
die David unterstellten Diener des Königs seine ihm von Saul delegierte und dadurch eingeschränk­
te Macht anerkennen. 

In !Sam 18 bildet kol ein Schlüssel- oder Leitwort42 : Ganz Israel liebt David, der in allem, 
was er tut, Erfolg hat. Von daher ist es verständlich, daß die LXX !Sam 18,28f den masoreti­
schen Text43 , der Vertrauen verdient und gut in den Kontext paßt, abgeändert hat und liest: 

Als aber Saul sah und erkannte, daß der Herr mit David war und daß ganz Israel 
ihn liebte, da fürchtete er sich noch mehr vor David. So wurde Saul Davids 
Feind für alle Zeit. 

Diese Leseart der LXX ist ein weiterer Hinweis darauf, wie stark die Vorstellung von der politi­
schen Beliebtheit Davids !Sam 18 bestimmt. 

Ebenfalls in politischer Bedeutung verwendet wird „hb in den Büchern Jeremia und Esther. 
Jer 20,4.6 ist der politische Unterton, der in 'ohabäka mitschwingt, eher schwach. Bei den 

Freunden des Priesters Paschurs handelt es sich um diejenigen, sicher hochgestellten Persönlich­
keiten, die seine Politik mittragen (und dafür belohnt werden). Mehr läßt sich dazu nicht sagen. 

Die Joh%im des Königs Ahasveros (Est 5,10.14; 6,13) sind wahrscheinlich mit den Waisen 
von Est 6,13 identisch44 . Wir können nur Mutmaßungen darüber anstellen, warum die Ratgeber 
des Königs 'oh%im genannt werden. Sie haben ihm zu dienen, sein Bestes zu suchen, und müs­
sen deshalb seine Interessen zu den ihren machen. Das können sie nur, wenn sie ihn schützen 
und lieben. Es läßt sich allerdings auch umgekehrt argumentieren: Der König machte seine Freun­
de auch zu Ratgebem45. 

überblickt man die Belege, so fällt auf, wie viele Bedeutungen ~hb in politischer Verwendung 
aufweist: gemeinsame Sache machen mit, einen Vertrag schließen, diplomatische Beziehungen 
unterhalten, Anhänger /Parteigänger sein, protegieren. 

Dieses breite Spektrum ruft einer Erklärung. Wir holen etwas aus. Schon seit längerer Zeit 
weiß man, daß ~dq ein gemeinschaftsbezogener Begriff ist46. Als ~addiq gilt, wer sich gemein­
schaftskonform verhält. In einer Beziehung zwischen Gleichgestellten sieht das ~addiq-Verhal­
ten für alle gleich aus, nicht hingegen in einer solchen zwischen "Vorgesetzten" und "Unterge­
benen": Der König verhält sich gemeinschaftskonform, wenn er seine Untertanen schützt, die­
se sind ~3'.ddtqfm, wenn sie ihm loyal ergeben sind 47. 

Eine ähnliche Verwendungsstruktur weist nun auch 'hb auf. Es wird bei Beziehungen zwi­
schen gleich- wie nicht gleichgestellten Personen verwendet. Seine Bedeutung wechselt dement­
sprechend: 

41 EAT 137,46-48. 

42 Belege: V. 5(2x).6.!4.!6.22.29.30. 

43 urrtlkli! baC 8a~fü 'ahebathu. 

44 So u.a. PATON, Esther 238. 

45 Das trifft wohl auf den Titel "Freund des Königs" (re" hilnunäläk, re'ä hii"mmäläk, re'ä dawid) zu. -
DONNER, Freund 270f schreibt dazu: "Es könnte sich um das Amt eines königlichen Ratgebers gehandelt 
haben, dessen Tätigkeit mit dem Verbumj'~ umschrieben wurde und der später die Amtsbezeichnung jo'e~ 
trug - nicht in dem Sinne, als sei jeder Ratgeber 'Freund des Königs' gewesen, sondern so, daß der Freund 
des Königs die Funktionen eines Ratgebers ausübte" (tr.). 

46 Vgl. dazu KOCH, Art. ~dq 515f. 

47 Vgl. KOCH, a.a.O. 512. 
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Daß Josaphat Ahab liebt, bedeutet, daß er gemeinsam mit diesem in den Krieg zieht und da­
bei die gleichen Pflichten übernimmt wie dieser48 (vgl. weiter IReg 5,15). 
Nach IISam 19,6f hätten die Anhänger Davids, die ihm den Thron zu sichern halfen, also 
loyal zu ihm standen, von ihm gefördert werden müssen. Die Verpflichtungen für König und 
Untertanen sehen hier je verschieden aus, werden aber mit dem gleichen Wort )hb umschrie­
ben. 

Wie die Wurzel ~dq bedeutet )hb also häufig: sich gemeinschaftskonform verhalten. Von da­
her drängt sich die Frage auf, warum denn in den untersuchten Texten 'l:tb Verwendung findet 
und nicht ~dq, respektive ein damit verwandter Begriff. Eine einleuchtende Antwort auf diese 
Frage kann erst nach der Untersuchung einiger altorientalischer Stellen, an denen "lieben" in 
politischen Zusammenhängen verwendet wird, gegeben werden. 

b. "Liebe" als politischer terminus technicus im Alten Orient und das Gebot der Nächstenliebe 
Im Deuteronomium findet sich einige Male das Gebot, Gott zu lieben. In einem grundlegen­

den Aufsatz ist MORAN der Frage nachgegangen, ob es zu dieser Liebe, die er als "covenantal 
love" 49 charakterisiert, Analogien gibt. Bei dieser Suche ist er auf einen Brief aus den Archiven 
von Mari 50 und viele Belege aus der Amarnazeit 51 gestoßen, in denen "Liebe" als politischer 
Begriff ebenfalls in die Bundesvorstellung eingebettet ist. Geht man sie durch, entdeckt man, 
daß ranm als politischer terminus technicus die gleichen Bedeutungen aufweist wie )hb im Alten 
Testament. 

a. Liebe zwischen unabhängigen und gleichgestellten Herrschern (Brüdern) 
Praktisch alle Briefe aus Mitanni an den Pharao enthalten im Briefeingang einen Hinweis auf 

die gegenseitige Liebe 52 . Ein Beispiel genüge: 

EAT 19,1-4 53 

[Zu] Nimmuria, dem großen König, 
König von Ägypten, [meinem] Brud[er,] 
meinem Schwiegersohn, der mich liebt (S'a i-ra-„ a-am-an-ni), 
und den ich lie[be] (U iia a-ra-a [m-mu-us]), 
hat also gesprochen Tusratta, 
der große König, [dein] Schwiegervater, 
der dich liebt (Sa i-ra- )a-a-mu-u-ka), 
König von Mitanni, dein Bruder. 

Man beachte, wie der König von Mitanni durch die symmetrische Gestaltung des Briefeingangs 
(Nimmuria, dem großen König/Tusratta, der große König; meinem Bruder/ dein Bruder; der mich 
liebt/ den ich liebe) zu erkennen gibt, daß er sich als dem Pharao gleichwertig betrachtet. Gleich 
wird 'hb im Alten Testament in bezug auf David und Hiram, Josaphat und Ahab verwendet. 

48 Dies schwingt sicher in der Aussage des israelitischen Königs in IReg 22,4 (vgl. II Chr 18 ,3) mit: 
"Wie du, so ich, mein Volk wie dein Volk, meine Rosse wie deine Rosse!" 

49 MORAN, Background 82. 

50 ARM.T. V, Brief76,4: "[w)arad-k[a) u ra-im-ka-a-ma"; zitiert nach: DOSSIN, Correspondance 106. 

51 Die Belege können erschlossen werden über: KNUDTZON, EAT 1493f, 1498f. 

52 Ausnahmen: EAT 17; 18 (nur fragmentarisch erhalten). 

53 KNUDTZON, EAT, Text 136, übersetzung 137. 
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ß. Der Pharao muß seine Vasallen und diese ihn lieben 

EAT 123,23-28 54 

[We]nn liebt (i-ra-am) der Köni[g), 
mein [Her]r, [seinen] treue[n) Diener, 
[s]o sende 
die 3 Leut(e zurück)! So werde ich leben 
und schützen 
die Stadt für den König. 

25 

Rib Addi fordert den Pharao hier auf, seine Bundespflichten einzuhalten 55 und sichert ihm 
gleichzeitig zu, er werde die seinen nicht verletzen. 

Ein weiterer Beleg: 

EAT 53,40-4456 

0 Herr, wie ich den König, m[eine]n Herrn, 
liebe (a-ra-~-am), so auch der König von Nugasse, 
der König von Nii, der König von Zinzar 
und der König von Tunanat;ja diese A 

Könige alle sind meinem Herrn dienstbar (ameluardütu-m[a)). 

Liebe für den Pharao bedeutet nach dieser Stelle Knechtschaft (ardütu). Allerdings zeigt die­
ser Brief wiederum deutlich, daß der Vasall auch Gegenleistungen erwartet: Akizzi bittet den 
Pharao unterwürfig um die Entsendung von Truppen 57. Gleich wie an diesen beiden Stellen ramu 
wird IISam 19, 7 'hb verwendet. 

Das Alte Testament und die einige Jahrhunderte ältere El-Amarna-Korrespondenz zeigen, 
daß es nahelag, politische Beziehungen mit dem Wort "Liebe" zu umschreiben. Und tatsächlich 
beschränken sich die Belege nicht auf diese beiden Komplexe. WEINFELD hat darauf hingewie­
sen, daß in akkadischen "Loyalty Oaths", im hethitischen Bereich, in griechischer, hellenisti­
scher und römischer Zeit für die Forderung, dem Oberherrn gegenüber treu zu sein, das Wort 
Liebe verwendet wird58 . Die entsprechenden Ausdrücke lauten: ramu, assij_a, l{)tA.eiv, eiwoeiv, 
evvoia 59. "Liebe" ist wohl deshalb ein so verbreitetes Wort der politischen Terminologie, weil 
die Beziehungen zwischen Staaten als persönliche (solche zwischen Königen) betrachtet wur­
den. (Auch die Vasallen waren nicht einem unpersönlichen Staat, sondern dem Oberherrn ver­
pflichtet). Kein Wort eignete sich nun besser zur Umschreibung gewünschter "enger" Beziehun­
gen als "Liebe"; dies ist sicher der Hauptgrund für seine häufige Verwendung in politischen zu­
sammenhängen. 

54 KNUDTZON, a.a.O; Text 530, Obersetzung 531. 

55 Vgl. weiter EAT 123,41-43, wo er ihn um die Entsendung von Truppen bildet. 

56 KNUDTZON, a.a.O; Text 326, Obersetzung 327. 

57 EAT 53,47f. 

58 WEINFELD, Loyalty Oath 383f. 

59 Vgl. dazu WEINFELD, a.a.0. 383f. 
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Zudem wußte man von familiären Erfahrungen her, was es bedeutet, jemanden zu lieben. Es 
ist deshalb kein Zufall, daß es in einer "adjuration of Hittite military personnel" heißt: 

Just as you love your wives, your children, and your houses, so you shall love 
the king's business 60. 

Im Alten Testament ist >hb gewiß aus den gleichen Gründen in politischen Zusammenhängen ver­
wendet worden wie im übrigen Alten Orient. 

Von den bisher untersuchten Texten wirft keiner direkt Licht auf Lev 19,18. Nun hat 
VRIEZEN in seinem Aufsatz über das alttestamentliche Liebesgebot darauf hingewiesen, daß sich 
in akkadischen Texten einige Male die Wendung "jemanden lieben wie sich selbst" finde: riirnu 
kima ramänika / napistika. 
Leider führt VRIEZEN in seiner Arbeit nur drei Stellen an61 . Diejenige aus dem Gilgarneschepos 
scheidet aus, da ihr eine falsche Lesung zugrundeliegt. Damit entfällt der einzige von ihm ange­
führte Beleg für die Wendung ramu kima ramanika, welche die genaue akkadische Entsprechung 
zu ,hb karnoka bildet. Von den beiden verbleibenden Stellen wirft vor allem die aus den Vasallen­
verträgen Asarhaddons Licht auf das Gebot der Nächstenliebe: 

iv,266-268 62 

sum-ma at-t [u-nu] a-na ~assur-DU.A DUMU XX GAL sa E US-ti 
DUMU "as8ur-PAB.AS [X-] X kurassur EN-ku-nu 
ki-i nap-iiate 63 -ku-nu Ja tar-0a-ma-ni 
(You swear) that you will love Ashurbanipal, the crown-prince, 
son of Esarhaddon, king of Assyria, your lord 
as (you do) yourselves. 

In diesem Text schwören die Vasallen Asarhaddons, unter ihnen wahrscheinlich auch König 
Manasse von Juda 64, den Kronprinzen zu lieben wie sich selbst. Das Liebesgebot findet sich also 
nicht erst im Alten Testament, sondern bereits in einem altorientalischen Text. Vielleicht gelingt 
es von ihm aus, noch etwas besser zu bestimmen, was die Wendung "jemanden lieben wie sich 
selbst" bedeutet. VON SODEN hat darauf hingewiesen, daß napiStu an der vorliegenden Stelle 
nicht "selbst" heißt, sondern "Leben"65 . Ihre genaue Übersetzung lautet also: 

Ihr schwört, daß ihr Assurbanipal. .. lieben werdet wie (ihr) euer (eigenes) 
Leben (liebt). 

Mit andern Worten: Die Vasallen haben das Leben des Kronprinzen gleich stark zu lieben wie 
das eigene (oder noch mehr); notfalls müssen sie bereit sein, für ihn zu sterben. Unseres Erach­
tens besteht allerdings im vorliegenden Zusammenhang inhaltlich zwischen "euer (eigenes) Le­
ben lieben" und "euch selbst lieben" kein allzu großer Unterschied. 

60 Übersetzung a.a.O. 383. 

61 VRIEZEN, Auslegung Sf u. Anm. 11. Es handelt sich um folgende Texte: LAESS0E, Shemshara Tablets 81: 
''ii [sa]-tu be-el-fo ki-ma na-pf-is-ti-Su i-ra-mu-Su (Z. 57f): "Und ihn liebt sein Herr wie sein Leben/ 
wie sich selbst" (VRIEZEN, a.a.0. 6 Anm. 11, übersetzt falsch mit: ''und er seinen Herrn liebte wie sich 
selber"); WISEMAN, Vassal-Treaties IV,266-268 (im Text aufgeführt); THOMPSON, Epic ofGilgamesh 
11,11,21 (vgl. dazu Anm. 30). 

62 WISEMAN, Vassal-Treaties; Text 49, Übersetzung 50; ramu wird hier mit ana konstruiert; vgl. oben S. 5. 

63 Korrigierte Lesung (schriftliche Mitteilung VON SODENs vom 11.11.81). 

64 So VRIEZEN, Auslegung 5. 

65 Briefliche Mitteilung vom 11.11.81. 
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Die Forderung nach Selbstopferung wird recht oft in Loyalitätseiden und Vasallenverträgen 
erhoben, auch in denen Asarhaddons: 

iüf,229-231 66 

[ (You swear) that you will fight for Ashurbanipal,] the crown-prince, son of 
Asarhaddon, your lord, and will die (for him). 

Einige weitere Belege verschiedener Herkunft: 

And if you... Sausgamuwa do not come to aide with full heart ... with your 
army and your chariots and will not be prepared to die ... with your wives and 
your sons (for the King)67 ... 

If we will not fight against him stubbomly ... if the life of our lord will not be 
more precious to us than our own lives68 .. . 

If our death is not your death, if our life is not your life, if you do not seek the 
life of Ashumirari, his sons ... as your own life, and the life of your sons69 ... 

(Die letzte Stelle enthält - dies nur nebenbei - Formulierungen, die sich eng mit dem Gebot der 
Nächstenliebe berühren). Aus den aufgeführten Belegen geht eindeutig hervor, daß in altorienta­
lischen Loyalitätseiden und Vasallenverträgen das Selbstopfer eine wichtige Rolle spielt. 

ramu kf napsätekunu bedeutet in den Vasallenverträgen Asarhaddons wohl nicht "bereit sein 
zu sterben", auch wenn dies die ursprüngliche Bedeutung der Wendung gewesen sein mag. Wahr­
scheinlich meint sie "Assurbanipal völlig loyal dienen" und enthält wie kenapseka (kamoka) die 
Maßangabe "so stark wie nur immer möglich". 

Sie eignet sich, so meinen wir, besonders gut zur Umschreibung der geforderten Loyalität, 
gibt es doch nichts, was man stärker liebt als das eigene Leben. Sicher konnten sich auch die 
Vasallen die Antwort zu eigen machen, mit der Hammurabi ein Ersuchen um militärische Hil­
fe beantwortete: 

ARM72,24 70 
[ki]-ma na-pf-iS-tam a-ra-am-mu at-ta ii-ul ti-de-e 
Weißt du nicht, daß ich das Leben liebe? 

Wenn also von den Vasallen verlangt wird, ihren Herrn zu lieben wie das eigene Leben, so be­
deutet dies: so stark wie nur irgendmöglich. Diese Uneingeschränktheit der geforderten Loyali­
tät bringen andere Texte mit Wendungen wie sakuuaiisarit ZI-it, ina kun libbi ... , 11"a11ri aße111:t, 
övi ä11 6v11wµai, Kara ro 6waroi/M11aµi11, µera 11"aa17c; 7rpoßvµl.ac;, Kai miaui 6v11aµei zum 

66 WISEMAN, Vassal-Treaties 46. 

67 Aus einem hethitischen Vertrag; Obersetzung von WEINFELD, Loyalty Oath 384. 

68 Loyalitätseid hethitischer Armeeoffiziere; Obersetzung von WEINFELD, a.a.O. 384. 

69 Staatsvertrag Asfomiraris V von Assyrien mit Mati'ilu von Bit-Agusi; Obersetzung a.a.O. 385. 

70 Text nach: JEAN, Lettres diverses 137. 
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Ausdruck 71. Wir betrachten sie als mit kimalnapsatekunu verwandt. Sie erinnern auch an Dtn 6,5: 

Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit aller deiner Kraft (bek~r lebabeka ubekai- napseka ubek~r 
me)odäka). 

Dtn 6,5 und Lev 19,18 stimmen also darin miteinander überein, daß sie unbedingte, uneinge­
schränkte Liebe gebieten. 

In der Geschichte von Jonathan und David und in den Vasallenverträgen Asarhaddons um­
schreiben die Wendungen ~hb kenaps6/rilmu kinapsatekunu das höchste Maß an Liebe, das sich 
vorstellen läßt. Asarhaddon erwartet von seinen Vasallen, daß sie bereit sind, für seinen Sohn 
wenn nötig das Leben zu lassen. Jonathan schützt David, wo er nur kann, und überläßt ihm das 
Königtum. Asarhaddon fordert ein Höchstmaß an Liebe, Jonathan gewährt es. 

Auf Lev 19,18 angewandt: Das gleiche Maß an Liebe, das Asarhaddon von seinen Vasallen 
erwartet, das gleich große Maß an Liebe, das Jonathan David schenkt, muß der Israelit seinem 
Nächsten erweisen. Die Einhaltung des Gebotes der Nächstenliebe läßt sich allerdings - in die­
sem Punkte unterscheidet es sich fundamental von der Liebesforderung in den Vasallenverträ­
gen Asarhaddons - nicht erzwingen oder durchsetzen 72 . 

71 Die Texte, in denen sich diese Wendungen finden, sind verzeichnet bei: WEINFELD, Loyalty Oath 384f. 

72 Da das Liebesgebot, wie noch näher auszuführen, ein ethischer Spitzensatz ist und in eine bestimmte geschicht­
liche Situation hinein gehört, braucht es nicht zu erstaunen, daß hb nur selten in ethischem Zusammenhang 
verwendet wird. RüCKER, Nächstenliebe 14, argumentiert also ahistorisch und interpretiert den statisti­
schen Befund falsch, w~nn er schreibt: 

"Im Verhältnis zum Nächsten im allgemeinen und zu den Hilfsbedürftigen und sozial Schwachen im beson­
deren wurde ... nicht zuerst gefühlsmäßige Verbundenheit für notwendig erachtet. Deshalb erscheint das Verb 
'ähab so selten, wenn es um das rechte Verhalten zum Nächsten geht. Die praktische Hilfe gegenüber dem 
sozial Schwachen hat den Vorrang, und diese fordern die Propheten". 
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B. reac und verwandte Begriffe 

1. Einleitung 

a. Das Problem 
Der Hauptgrund dafür, daß bisher die Frage, wer mit dem reac in Lev 19,18 gemeint sei, die 

Diskussion um das alttestamentliche Liebesgebot so stark bestimmt hat, ist im Neuen Testament 
zu suchen. Der Gesetzeskundige, von Jesus auf seine Frage nach dem ewigen Leben auf das Dop­
pelgebot der Liebe hingewiesen, will wissen: 

Lk 10,29 
Und wer ist mein Nächster? 

Diese Frage hat zusammen mit der darauf gegebenen Antwort dazu geführt, daß man den Un­
terschied zwischen alt- und neutestamentlichem Liebesgebot oft nur in seinem unterschiedlichen 
Geltungsbereich sah: Während das Alte nur fordere, seinen Volksgenossen (und den ger) zu lieben, 
gebiete Jesus die Liebe zu jedem Menschen 1. Diese Behauptung ist nicht unwidersprochen ge­
blieben. 

Heute stehen sich zwei Positionen fast unversöhnlich gegenüber. 
BUBER schreibt in seinem Buch "Zwei Glaubensweisen": 

"das von der Septuaginta mit 'der nah daneben, der Nahe' übersetzte Nomen reac bedeutet alt­
testamentlich zunächst einen, zu dem ich in einer unmittelbaren und gegenseitigen Beziehung 
stehe, und zwar durch irgendwelche Lebensumstände, durch Ortsgemeinschaft, durch Volksge­
meinschaft, durch Werkgemeinschaft, durch Kampfgemeinschaft, besonders auch durch Wahl­
gemeinschaft oder Freundschaft; es überträgt sich auf den Mitmenschen überhaupt und sodann 
auf den andern überhaupt. 'Liebe deinen reac bedeutet also in unserer Sprache: sei liebreich 
zugewandt den Menschen, mit denen du je und je auf den Wegen deines Lebens zu schaffen be­
kommst ... Damit sich aber im Volks bewußtsein keine Einschränkung des Begriffs vollziehe, wo­
zu die erste Hälfte des Satzes ('Heimzahle nicht und grolle nicht den Söhnen deines Volkes') 
leicht verführen könnte, wird bald darauf im selben Kapitel (Vers 33) das Gebot nachgetra~en, 
auch dem ger, dem unter Israel wohnenden nichtjüdischen 'Gastsaßen', liebreich zu begegnen" . 

FICHTNER dagegen meint: 

"Das Gebot der 'Nächstenliebe' gilt... zunächst eindeutig gegenüber dem Genossen des Jahwe­
bundes ... , nicht ohne weiteres gegenüber allen Menschen ... [Das] wird bestätigt durch die aus­
drückliche Einbeziehung des ger, des Fremden, der im Lande wohnt, in den Geltungsbereich des 
Liebesgebotes in v. 34 desselben Kapitels"3. 

Die Positionen sind klar bezogen, und wir könnten uns darauf beschränken, auf wenigen Sei­
ten zu untersuchen, ob BUBER oderFICHTNERrechtzugebenist, wobei sich- was das Liebes­
gebot betrifft - rasch die Überlegenheit von FICHTNERs Argumentation herausstellte. Dieser 
Weg wäre, wie gleich zu zeigen, zu einfach und leistete gefährlichen Mißverständnissen Vorschub. 

1 So etwa HOLZINGER, in: KAUTZSCH, Heilige Schrift 188. 

2 BUBER, Glaubensweisen 70lf. - Eine ähnliche Position hat bereits MICHAELIS, Mosaisches Recht 19 ver­
treten: "An und vor sich kann ... [reac] bey den Hebr!iem zweyerley bedeuten, 1) einen Freund, 2) einen je­
den, mit dem ich etwas, es sey im Guten oder B8sen, zu thun habe. Diese Bedeutung ... ist so gewiß, daß die 
Hebr!ier auch wohl einen, mich sonst nichts angehenden, Menschen, deswegen reac nennen, weil er jezt mein 
Gegenpart ist, z.B. einen Proceß mit mir hat, sich mit mir schligt, u.s.f. 2 B. Mos. 18,16. 5 B. Mos. 22,26 ... 
In Gesetzen darf ich Reg nie anders, als in dieser leztem Bedeutung nehmen" (tr.). 

3 FICHTNER, Begriff 102. 
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b. Das Liebesgebot als Gegenstand jüdisch-christlicher Polemik 
Daß BUBER und FICHTNER so unterschiedliche Antworten auf die Frage nach der Bedeu­

tung von reac in Lev 19,18 geben, hängt ein Stück weit sicher mit ihrer Konfessionszugehörigkeit 
zusammen. Ihren Äußerungen geht zum Glück der polemische Ton ab, der besonders im letzten 
Jahrhundert die heftigen Auseinandersetzungen von Christen und Juden um das Liebesgebot ge­
prägt hat. In diesem Streit, auf den wir mit einigen Zitaten hinweisen - ohne ihn groß zu kom­
mentieren-, haben die Christen die größere Aggressivität an den Tag gelegt. 

Ein erstes Beispiel. 1886 behauptete ein Marburger Lehrer auf einer Versammlung, "der Tal­
mud sei das Gesetz der Juden, und es stehe darin, daß das Gesetz Mosis nur vom Juden zum an­
dern gelte; auf 'Gojims' habe es keinen Bezug, die dürften sie bestehlen und betrügen"4. Der 
Vorsteher der Marburger Cultusgemeinde erhob wegen dieser Aussage bei Gericht Strafantrag. 
Dieses bestellte den Antisemiten LAGARDE und den jüdischen Religionsphilosophen COHEN 
zu Sachverständigen. COHEN ging in seinem Gutachten - das LAGARDEsche steht uns nicht 
zur Verfügung - eingehend auf das Gebot der Nächstenliebe ein und behauptete, es beziehe sich 
auf jedermann und nicht bloß den Volksgenossen 5. 

Ein zweites Beispiel. In seinem Buch "Talmudjude" stellte ROHLING die Behauptung auf: 

"Einern Israeliten, sagt der Talmud, ist es erlaubt, einem Goj Unrecht zu thun, weil geschrieben 
steht: Deinem Nächsten sollst du nicht Unrecht thun (Lev. 19,13)"6. 

DELITZSCH, der ROHLINGs Pamphlet in einer Broschüre energisch entgegentrat, weist diesem 
zwar nach, daß er Lev 19,13 falsch übersetzt und die Einstellung des Talmuds zu den Gojim 
stark verzerrt wiedergibt 7 . Aber auch er hält noch fest: 

"Es ist erst das Christenthum, welches gelehrt hat, daß der Mensch als solcher ohne Unterschied 
des Volksthums der Nächste des Menschen ist. Dort im Leviticus ist, wie 19,18 zeigt, der Nächste 
s.v.a. Volksgenosse. Alttestamentliche Moral ist noch nicht christliche, obgleich das Humanitäts­
prinzip auch da schon die Schranke zu durchbrechen beginnt"8. 

Am polemischsten äußert sich STADE in seiner Geschichte des Volkes Israel zur jüdischen 
Auslegung des Liebesgebotes: 

"Es ist ein durch seine Unverfrorenheit auffallendes Beginnen, wenn versammelte Rabbiner dem 
christlichen Publikum einzureden suchen, daß die Juden durch Gebote wie Lev. 19,18. 24,22. zu 
gleichem sittlichen Verhalten gegen alle Menschen verpflichtet seien, und das Judenthum zur Re­
ligion der Menschenliebe stempeln. Man speculirt hierbei auf die falsche Übersetzung von reac 
'Volksgenosse' mit 'Nächster' und ger mit 'Fremder' in der deutschen Bibel"9. 

Auch die jüdische Seite verfährt in ihren Vorwürfen an die Christen nicht immer zimperlich. 
So umschreibt MA YBAUM, und bei diesem Beispiel habe es sein Bewenden, den Unterschied zwi­
schen christlicher und jüdischer Interpretation des Liebesgebotes wie folgt: 

"Dort [bei den Christen, Vf.] das Gebot überschwänglicher Hingebung für den Nächsten, das 
aber über die Kraft geht und dessen Erfüllung an dem natürlichen Trieb der Selbsterhaltung im­
mer scheitern muß; hier die auf Gleichberechtigung gegründete Menschenliebe, die erfüllbar ist 
und daher stets geübt wird. Dort völlige Selbstentäußerung für den Nächsten, die oft ins Gegen-

4 Dies berichtet COHEN, Nächste 29 Anm. 1. 

5 COHEN, a.a.0. 33f. 

6 Zitiert nach: DELITZSCH, Talmudjude 12. 

7 DELITZSCH, a.a.0. 13. 

8 A.a.O. 12f. 

9 STADE, Geschichte 510 Anm. 3. 
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teil umschlägt und dann das Heiligtum menschlicher Persönlichkeit mißachtet; hier würdevolle 
Gehaltenheit des Subjektes im Dienste der Menschenliebe, die aber auch dem Objekte die gleiche 
Selbstbehauptung einräumt" 10. 

Während Christen also den Juden vorwerfen, den Geltungsbereich des Liebesgebotes auf An­
gehörige ihrer Gruppe zu beschränken, tadelt MA YBAUM an jenen die gefährliche Folgen zeiti­
gende Überforderung der moralischen Fähigkeiten des Menschen durch eine falsche Auslegung 
des Liebesgebotes. 

c. Das Vorgehen 
Daß die Diskussion um das Gebot der Nächstenliebe durch Streitereien zwischen Christen 

und Juden belastet ist, darf uns nicht davon abhalten, deutlich herauszustellen, daß mit dem reac 
in Lev 19, 18 nicht jeder Mensch gemeint ist, um ein Resultat dieses Kapitels vorwegzunehmen. 

Damit sind allerdings noch nicht alle Probleme gelöst. Zwei Fragen vor allem rufen einer ein-
gehenderen Behandlung: 

Bedeutet reac nicht jeden Menschen, mit dem es der Israelit zu tun bekam, wie ist der Aus­
druck in Lev 19 ,18 dann zu übersetzen: mit Sippen-, Volks- oder Glaubensgenosse? Enthält 
auch BUBERs Sicht eine particula veri? 
Gilt die nach Lev 19,18 dem reac geschuldete Liebe nur dem Volksgenossen, bedeutet dies 
dann, daß der Israelit den Fremden hassen darf oder gar muß? Mit andern Worten: Enthält 
recaka implizit die Abgrenzung "den Fremden aber nicht", wie es Mt 5,43 voraussetzt: Ihr 
habt gehört, daß gesagt ist: 'Du sollst deinen Nächsten lieben' und deinen Feind hassen? 11 . 

Diese Fragen lassen sich erst dann abschließend beantworten, wenn der Sitz im Leben des 
Liebesgebotes bestimmt ist. In diesem Teil unserer Arbeit geht es vorerst darum, die verschie­
denen Bedeutungen von reac möglichst genau zu erarbeiten und mit denen verwandter Begriffe 
wie 'al.i und 'amit zu vergleichen. Da wir keine Monographie über rea< schreiben können und 
Lev 19,18 Bestandteil eines Gesetzeskorpus ist, liegt es nahe, seine Bedeutung in den drei Kor­
pora Bundesbuch, Deuteronomium und Heiligkeitsgesetz zu untersuchen. 

2. reac im Bundesbuch 

Im Bundesbuch wird reac an folgenden Stellen verwendet: Ex 21,14.18.35; 22,6.7.8.9.10.13. 
25. Die ZB übersetzt reac an allen Stellen (Ausnahmen: Ex 21,14; 22,10) mit "anderer". 
Ein Beispiel: 

Ex 22,25 
Wenn du den Mantel eines andern (sä!mat re<äka) zum Pfande nimmst, so sollst 
du ihm denselben zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. 

Mit dieser Übersetzung bringt die ZB zum Ausdruck, daß reac in diesen Versen nicht den Sippen­
oder Stammesgenossen in betonter Abgrenzung zum Fremdling/Fremden meint, sondern jeder­
mann, mit dem es die in diesen Bestimmungen angesprochenen Israeliten im Alltag zu tun beka­
men. 

10 MA YBAUM, Assimilation. 

11 GRUNDMANN, Matthäus 176, betont zu Recht, daß der Satz ''und deinen Feind hassen" "im Alten Testa­
ment und auch in der rabbinischen Tradition in dieser allgemeinen Form nicht nachweisbar" ist. Mit ihm 
(a.a.0. 176!) nehmen wir an, daß sich Matthäus hier gegen die Sekte von Qumran wendet, die IQS I,10 ge­
bietet, "alle Söhne der Finsternis zu hassen" (LOHSE, Texte 5). 
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Das Bundesbuch enthält einige Hinweise darauf, daß damit die Bedeutung von reac richtig 
bestimmt ist. Das Hauptinteresse ruht in den aufgeführten Bestimmungen auf dem jeweiligen Tat­
bestand, nicht auf den in ihn verwickelten Personen. reac wird in ihnen verwendet, weil die Satz­
konstruktion ein Wort für "anderer" verlangt. Von den dafür theoretisch zur Verfügung stehen­
den Ausdrücken rea<, )al;l, 'amit 12, bän- cam findet nur die "neutrale" Vokabel reac Ver­
wendung, was einen Hinweis darauf bildet, daß es nicht mit "Volksgenosse" oder ähnlich über­
setzt werden darf. 

Andere Beobachtungen gehen in die gleiche Richtung. In zwei Fällen verwendet das Bundes­
buch 'iii, respektive suffigiertes reac, während in den Parallelbestimmungen aus dem Deutero­
nomium präzisiert wird, um wen es sich handelt. Besonders aufschlußreich ist die Gegenüberstel­
lung von Ex 21,16 und Dtn 24,7: 

Ex 21,16 
Wer einen Menschen ('is) raubt - ob er ihn nun verkaufe, oder ob man ihn noch 
beiihm finde-, der soll getötet werden. 

Dtn 24,7 
Wenn jemand dabei betroffen wird, daß er einen von seinen Brüdern, einen Is­
raeliten (näpäs me"~aw mibbene jisra)el), stiehlt und ihn als Sklaven behan­
delt oder verkauft, so soll ein solcher Dieb sterben. 

Ex 21,16 untersagt Diebstahl und Verkauf eines freien Mannes. Die Deuteronomiumfassung hält 
präzisierend fest, daß es sich um einen Bruder, einen Israeliten, handelt. Die Bestimmung er­
hält dadurch eine implizite Begründung: Einen Israeliten darfst du nicht verkaufen, denn er ist 
ja dein Bruder. 

Interessant ist auch ein Vergleich zwischen Ex 22,25 und Dtn 24,10.12f13: 

Ex 22,25 
Wenn du den Mantel eines andern (sälmat re 'äka) zum Pfande nimmst, so sollst 
du ihm denselben zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. 

Dtn 24,10.12f 
Wenn du deinem Nächsten (berecaka) irgend etwas leihst, so sollst du nicht in 
sein Haus hineingehen und ihm ein Pfand nehmen. Und ist es ein armer Mann 
efs 'imf), so sollst du dich mit seinem Pfande nicht schlafen legen, sondern du 
sollst ihm sein Pfand zurückgeben, wenn die Sonne untergeht, daß er in seinem 
Mantel schlafen könne und dich segne. 

Was sicher auch für Ex 22,25 gilt, hält Dtn 24,12 ausdrücklich fest: Das Pfand wurde dem Ar­
men abgenommen. Aus dieser Präzisierung zu schließen, Ex 22,25 sei im Unterschied zu Dtn 
24,12f nicht sozial motiviert, wäre falsch. Nur thematisiert das Deuteronomium dies und ver­
rät dadurch ein gegenüber dem Bundesbuch gesteigertes Interesse an der Frage: Wer ist der Näch­
ste, um den es in den Gesetzen geht? 

12 Diese Vokabel taucht erst in späten Texten auf; vgl. dazu unsere Ausführungen auf S. 37 -39. 

13 Im Unterschied zur Exodus- ist die Deuteronomiumfassung insofern umfassender, als sie in V. 10 von ei­
nem Pfand im allgemeinen und erst in V. 13(12) vom Mantel als Pfand spricht. 
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reac wird im Bundesbuch meist den Sippen-, Stammes- oder Volksgenossen bezeichnen 14, 
an einigen Stellen wird aber auch der Fremdling/Fremde unter diesen Begriff fallen. So ist es 
etwa kaum vorstellbar, daß die hinterlistige Ermordung eines Fremdlings/Fremden unbestraft 
blieb;Ex 21,14 wird reac also auch den ger/n&kri einschließen. 

3. reac im Deuteronomium 

Das Deuteronomium richtet sich im Unterschied zum Bundesbuch betont an die Gemein­
schaft der Israeliten 15. Von daher bezeichnet reac den Bundes- und Volksgenossen. In bezug 
auf die einzelnen Stellen trifft dies jedoch nicht zu. Nur Dtn 15 ,2f meint reac betont den Volks­
genossen: 

Und so soll man es mit dem Erlaß halten: Erlassen soll jeder Schuldherr das 
Darlehen, das er seinem Nächsten (berecehil) geliehen hat; er soll seinen Näch­
sten und Bruder Cäc re'ehil we"äC -,a~w) nicht drängen; denn manhat einen 
Erlaß zu Ehren des Herrn ausgerufen. Den Ausländer magst du drängen; aber 
was du bei deinem Bruder [ausstehen] hast, das sollst du erlassen. 

Es ist gewiß kein Zufall, daß an dieser Stelle reac zuerst durch )al;i näher bestimmt und dann 
ersetzt wird 16. Offenbar genügte reac nicht, um die Forderung nach Schulderlaß recht eindring­
lich zu machen; das vermag erst das hinzugefügte >aJ;i, das eine implizite Begründung enthält: 
Dränge bei deinem Nächsten nicht auf die Rückerstattung des Handdarlehens, denn er ist ja dein 
Bruder. 

An den andern Stellen aus dem Deuteronomium werden "faktisch meist nur Volksgenossen 
in Frage kommen" 17, aber doch nicht immer: Einige Gesetzesbestimmungen können sich gut 
auf Fremdlinge oder sogar Fremde beziehen (Bsp: Dtn 4,42; 27,24). 

Eine von der Forschung noch ungenügend herausgestellte Tatsache verdient besondere Be­
achtung: An der überwiegenden Zahl von Stellen, an denen im Deuteronomium reac verwendet 
wird, geht es um Situationen, in die alle Israeliten - ungeachtet ihrer ökonomischen Stellung -
verwickelt werden konnten 18. Folgende Stichwortreihe zeigt dies deutlich: 

Dtn 4 ,4 2: Unvorsätzlicher Totschlag eines reac 
Dtn 5, 18: Ehebruch mit der Frau eines reac 
Dtn 5,20: Falsches Zeugnis gegen den reac 
Dtn 5 ,21: Begehren der Frau eines reac 
(Dtn 13,7: Verführung zum Abfall durch einen reac 19) 
Dtn 19 ,4f: Nicht vorsätzlicher Totschlag eines reac beim Holzen 
Dtn 19 ,11 : Ermordung eines reac 
Dtn 19,14: Verrücken der Grenze des reac 
Dtn 23,25: Traubenessen im Weinberg eines reac 
Dtn 23,26: Ährenreißen im Felde eines reac 

14 In absteigender Reihenfolge: der Israelit der Frühzeit wird es am stärksten mit seinen Sippen-, etwas weni-
ger mit seinen Stammesgenossen und sicher noch weniger mit Stammesfremden zu tun gehabt haben. 

15 Dies ist noch immer am besten herausgearbeitet bei VON RAD, Gottesvolk passim. 

16 Vgl. dazu PERLITT, Volk 32f. 

17 KüHLEWEIN, Art reac 789. Diese Aussage ist bei ihm nicht auf das Deuteronomium beschränkt. 

18 Wir nehmen hier auch die Stellen aus dem Dekalog auf. Bei seiner Einarbeitung ins Deuteronomium hätte 
theoretisch die Möglichkeit bestanden, reac durch 'aJ:i zu ersetzen. Daß dies nicht geschah, zeigt, daß da­
zu offensichtlich kein Anlaß bestand. 

19 An dieser Stelle bedeutet reac Freund; vgl. dazu die Kommentare. 
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Dtn 27,17: Verrücken der Grenze des reac 
Dtn 27 ,24: Heimliche Ermordung eines reac 

Wo es um elementare Regeln des Zusammenlebens der Israeliten geht, steht im Deuterono­
mium reac_ In Geboten sozialen Inhalts dagegen wird, wie gleich zu zeigen, meist ,i41 verwen­
det. Nur in den beiden Bestimmungen über das DarleheninDtn 24,10 und 15,2 (wo reac durch 
,i41 ergänzt und dadurch präzisiert wird), bezieht sich rea< eindeutig auf den armen Volksge­
nossen. 

reac bezeichnet weder im Bundesbuch noch im Deuteronomium mit Betonung den Volks­
genossen, schon gar nicht in Abgrenzung gegen den Fremdling (den Fremden). In dieser Be­
ziehung ist BUBER recht zu geben. 

Hat sich diese Bedeutung von rea< im Hei!igkeitsgesetz erhalten? Mit andern Worten: Be­
zieht sich das Gebot der Nächstenliebe nicht mit Nachdruck auf den Volksgenossen? Bevor die­
se Frage beantwortet werden kann, müssen wir auf einige mit reac verwandte Begriffe einge­
hen. 

4. Mit rea' verwandte Begriffe. Ihre Verwendung in den Gesetzeskorpora 

a. ,i41 
Während das Bundesbuch keine Belege der Vokabel ,al:i enthält, taucht sie massiert in Hei­

ligkeitsgesetz 20 und Deuteronomium 21 auf. 
Die Belege des Deuteronomium lassen sich in verschiedenen Gruppen einteilen. Unberück­

sichtigt bleiben im folgenden Stellen, die von der Stellung der Leviten unter ihren Brüdern han­
deln 22 oder in denen mit Israel verwandte Völker als seine Brüder bezeichnet werden 23 . 

Wir gehen von den Stellen aus, die den Schutz armer und wehrloser Volksgenossen zum In­
halt haben 24. Daß sie einen gewichtigen Prozentsatz der Belege aus dem Deuteronomium aus­
machen, ist gewiß nicht Zufall. 

Nur bei zwei dieser Vorschriften wird zwischen dem Verhalten dem Bruder und dem Frem­
den gegenüber unterschieden, Dtn 15,2fund 23,20f. Wie PERLITT wahrscheinlich gemacht hat, 
handelt es sich bei Dtn 15,3 und 23,21 jeweils um eine spätere "Nachinterpretation'', war also 
ursprünglich gar nicht vorn Verhalten dem Fremden gegenüber die Rede 25 . Schon daraus wird 
deutlich, daß ,i41 Dtn 15,2 und 23,20 ursprünglich nicht betont den Volksgenossen im Unter­
schied zum Fremdling und Fremden meint. Es hat an dieser und weiteren Stellen eine andere 
Funktion. Wir veranschaulichen dies anhand von Dtn 15, 7f: 

Wenn bei dir ein Armer ist, einer deiner Brüder (rne,al:J.ad 'ii'J:iäka) 26 , in irgend­
einer Ortschaft in deinem Lande ... , so sollst du nicht hartherzig sein und deine 

20 Lev 19,17; 25,14.25.35.36.39.46.47.48; (26,37). - Nicht aufgenommen sind hier die Stellen, an denen 
,aI:i den leiblichen Bruder, den Verwandten oder Priester bezeichnet. 

21 Dtn 1,16.28; 2,4.8; 3,18.20; 10,9; 15,2.3.7.9.11.12; 17,15.20; 18,2.7.15.18; 19,18.19; 20,8; 22,1.2.3. 
4; 23,8.20.21; 24,7.14; 25,3.11. - Nicht aufgenommen sind hier die Stellen, an denen ,aI:i den leiblichen 
Bruder oder den Freund bezeichnet. 

22 Dtn 10,9; 18,2.7. 

23 Dtn 2,4.8; 23,8. 

24 Dtn 15,2.3.7.9.11.12; 23,20.21; 24,14. 

25 PERLITT, Volk 34f. 

26 Zur Konstruktion vgl. GESENIUS-KAUTZSCH, Hebräische Granunatik § 139d S. 469. 
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Hand vor deinem armen Bruder (me)~a ha)äbjon) nicht verschließen, son­
dern willig sollst du deine Hand für ihn auftun und ihm gerne leihen, so viel er 
nur bedarf. 

35 

Der Schutz des armen Mitisraeliten wird (da nicht selbstverständlich?) 27 den Israeliten hier 
durch den Hinweis darauf ans Herz gelegt, daß der Schwache ein Bruder ist. Das Wort "Bruder" hat 
in dieser Gesetzesbestimmung also die Funktion einer impliziten Begründung mit starker appella­
tiver Kraft: Wie man sich einem Bruder gegenüber zu verhalten hatte, wußte man ja vom Zusam­
menleben in der Familie her. 

Der appellative Charakter, der im Wort )al). liegt, erfährt dadurch eine Verstärkung, daß es in 
einigen Kapiteln dauernd wiederholt wird, besonders ausgeprägt in Dtn 15. In der Verwendung 
von )aJ:i kommt deutlich ein "Willen zur Vertiefung der Mitmenschlichkeit"28 zum Ausdruck. 
So heißt es Dtn 15,7 nicht einfach: "Wenn bei dir ein Armer ist", sondern es wird hinzugefügt: 
"einer deiner Brüder". me)äl_iild )al_iäka dient dazu, das Gebot zu motivieren und zu vertiefen. 

Dtn 15, 7 .9 findet sich je einmal die Verbindung me/be)al).ika ha)äbjon. Auch hier will die­
se eigentlich überflüssige Näherbestimmung zum Gesetzesgehorsam einladen 29. In V. 11 folgt 
auf die Feststellung, daß es immer Arme im Lande geben werde, die Mahnung, die Hand weit 
aufzutun 1e~aJ:iika ia<arujjäka ule)äbjoneka30. Rein vom Inhalt der Bestimmung her erübrigte 
sich auch hier )al_i. 

Daß )al). der Motivierung dient, tritt besonders deutlich in V. 2 hervor: 

Und so soll man es mit dem Erlaß halten: Erlassen soll jeder Schuldherr das 
Darlehen, das er seinem Nächsten (bere'ehu) geliehen hat; er soll seinen Näch­
sten und Bruder (°äC re<ehil we,äC )al;tiw) nicht drängen. 

)al;tiw wird etwa als "Glosse"31 oder "korrigierender Zusatz"32 gestrichen. Doch damit ist 
verkannt, daß we)äc)al).iw auf Gesetzesinterpreten zurückgeht, die das Gebot vertiefen wollen 
und die dann in den V. 7 -11 durchgehend das Wort )al). verwenden 33. 

"aI:i findet auch in einer Gruppe von Gesetzen Verwendung, in denen es nicht den armen 
Israeliten bezeichnet. Wir setzen mit den Bestimmungen aus Dtn 22,1-4, die in Ex 23,4f eine 
Parallele aufweisen, ein: 

Dtn 22,1-4 34 

Wenn du das Rind oder das Schaf deines Bruders ('aJ.rika) versprengt siehst, 
so sollst du dich ihnen nicht entziehen, sondern sollst sie deinem Bruder (!e'aQi­
ka) wieder zuführen. Wenn aber dein Bruder Ca!;tika) nicht nahe bei dir wohnt 
oder wenn du ihn nicht kennst, so sollst du es in dein Haus nehmen, und es 
soll bei dir bleiben, bis es dein Bruder Cal).ika) sucht; dann sollst du es ihm 

27 Anders läßt sich nicht gut erklären, warum im Deuteronomium so eindringlich um den Schutz des armen 
Israeliten geworben wird. 

28 PERLITT, Volk42. 

29 Vgl. zu dieser Stelle unsere Ausführungen auf S. 144f. 

30 Wahrscheinlich verwendet ihr Verfasser deshalb gleich zwei Ausdrücke für den Armen, um ihr dadurch noch 
mehr Nachdruck zu verleihen, noch stärker zu ihrer Befolgung zu motivieren. 

31 SEITZ, Studien 168 Anm. 234. 

32 STEUERNAGEL, Deuteronomium 109. 

33 So PERLITT, Volk 33. 

34 Zu dieser Stelle s. auch PERLITT, a.a.O. 39 Anm. 39. 
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zurückgeben. Ebenso sollst du es mit seinem Esel halten, ebenso mit seinem 
Kleide und ebenso mit allem, was deinem Bruder Ca~ka) verlorengeht; du 
darfst dich nicht entziehen. Wenn du den Esel oder das Rind deines Bruders 
C$ka) auf dem Wege stürzen siehst, so sollst du dich ihnen nicht entziehen, 
sondern sollst sie ihm aufrichten helfen. 

In Dtn 22,1-4 geht es um die Hilfe für das Vieh des Bruders, in der Bundesbuchparallele um die 
Hilfe für das Vieh des Feindes. VON RAD meint dazu einleuchtend: 

"Dieser Unterschied erklärt sich ... nicht daraus, daß die strengere, schwerer zu erfüllende Forde­
rung im Laufe der Zeit einer bequemeren Auffassung gewichen sei. derzufolge solche Dienste nur 
dem 'Bruder' zu leisten seien. Im Bundesbuch steht die Bestimmung innerhalb einer Gruppe von 
Gesetzen, die alle vom Verhalten in Prozessen handeln. deshalb ist der Sinn der dortigen Bestim­
mung wohl der, daß auch eine Prozeßgegnerschaft von der allgemeinen Pflicht der Hilfeleistung 
nicht entbindet ... Im Dt. dagegen ist diese Bestimmung auf ihre allgemeinste Formel gebracht; 
sie gilt jedem Volksgenossen gegenüber"35. 

Dtn 22,1-4 handelt zwar nur von den Hilfeleistungen für den Bruder. Aber der Verfasser dieses 
Abschnitts will durch die Verwendung von 'a.I:i nicht (in erster Linie) sagen: Dem Fremden 
gegenüber darfst du dich anders verhalten. Nein, al,l weist auch an dieser Stelle Appellfunktion 
auf: Du darfst das versprengte Vieh deines Nachbarn nicht sich selbst überlassen, es gehtja schließ­
lich um deinen Bruder. Darf aus der Verwendung von Jal,l statt rea< geschlossen werden, die Ver­
suchung, sich der Hilfeleistung zu entziehen, sei groß gewesen? Die Frage kann nur gestellt, aber 
nicht beantwortet werden. 

Appellfunktion weist ,al,l auch Dtn 25,3 auf. 

Dtn25,I-3 36 

Wenn Männer miteinander einen Streit haben und sie treten vor Gericht und 
man spricht ihnen Recht und gibt demjenigen Recht, der im Rechte ist, und 
demjenigen Unrecht, der im Unrecht ist, so soll der Richter, falls der, der im 
Unrecht ist, Streiche verdient, ihn hinstrecken und ihm in seiner Gegenwart so 
viel Streiche geben lassen, als er für seine Schuld verdient. Vierzig Streiche darf 
er ihm geben lassen, nicht mehr, daß dein Bruder C$ka) in deinen Augen 
nicht entehrt werde, wenn er ihm noch viel mehr Streiche geben ließe. 

V. 3 besagt: Schlage deinen Bruder nicht mehr als vierzigmal, denn er ist ja dein Bruder. 
In Dtn 1, 16 wird 'a.I:i als Gegenbegriff zu ger verwendet, bezeichnet also eindeutig den Volks-

genossen: 

Höret eure Volksgenossen ('al,lekäm) an und richtet gerecht in der Sache, die 
einer mit einem Volksgenossen oder einem Fremdling (ben-'isuben- 'al,liw 
uben gero) hat. 

Allerdings unterscheidet dieser Vers nur deshalb zwischen 'a.I:i und ger, um deutlich machen zu 
können, daß vor Gericht der Fremdling gleich behandelt werden muß wie der Volksgenosse. 

35 VON RAD, Deuteronomium 101. 

36 Dieser Abschnitt, der sich im Unterschied zu Lev 19,17f eindeutig auf die Gerichtssituation bezieht, be­
rührt sich von seinem Geist her recht eng mit dieser Stelle. Beide Abschnitte fordern die Bestrafung des 
Schuldigen, nach Lev 19,18 durch Zurechtweisung, nach Dtn 25,3 durch Verabreichen von bis zu vierzig 
Schlägen. Dabei muß jedoch berücksichtigt werden, daß der Schuldige ein Bruder ist: Nach Lev 19,18 darf 
der Betroffene sich nicht rächen, Dtn 25,3 verbietet, dem Bruder mehr als vierzig Schläge zu geben. 
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Wir belassen es bei der Diskussion dieser Stellen 37. Das Resultat erstaunt. Wider Erwarten 
wird ,~ nur selten gebraucht, um die Israeliten von den Fremdlingen und Fremden zu unterschei­
den. Der Ausdruck ,al,iika, den das Deuteronomium und nicht etwa die Prophetie des 8. Jahrhun­
derts einführt 38, ist "eine religiös zentrale und durchaus emotional gefärbte Näherbestimmung 
des Traditionsausdrucks 'dein Nachbar/Nächster'. Diese Akzentverschiebung ist gerade nicht 
aus einer ethnischen oder nationalistischen Intention, sondern aus dem Willen zur Vertiefung der 
Mitmenschlichkeit derer zu verstehen, die allesamt von der befreienden Liebe Gottes leben; dar­
um steht Dtn 15 geradezu programmatisch am Anfang dieses dtn Stromes" 39. Der Begriff,~ 
enthält also einen Appell: So wie du normalerweise deinen Bruder behandelst (oder behandeln 
solltest), mußt du auch mit deinem Nächsten umgehen; noch einfacher ausgedrückt: Behandle 
deinen Nächsten als Bruder40. 

Das Helligkeitsgesetz hat die deuteronomische Brüderlichkeitssprache weitergeführt. Die Be­
lege von J~ konzentrieren sich in Lev 25 41 . In diesem Kapitel geht es wie Dtn 15 um den Schutz 
des armen Israeliten; er soll nicht völlig verarmen und seine Unabhängigkeit verlieren. Die Brü­
derlichkeitssprache hat sich, wie Dtn 15 zeigt, bei den Humanitätsgeboten ausgebildet; daß 
Lev 25 sie aufnimmt, erscheint als folgerichtig. 

b. 'amit 
Der Ausdruck, dessen Etymologie nicht gesichert ist42 , findet sich außer Lev 5 ,21 (2 x) und 

Sach 13,7 nur noch im Helligkeitsgesetz: Lev 18,20; 19,11.15.17; 24,19; 25,14f(3x).17. Die 
Belege konzentrieren sich also in späteren Texten 43 . Innerhalb des Heiligkeitsgesetzes gehören 
sie, soweit sich das überhaupt noch bestimmen läßt, vor allem sekundären Schichten an44. 

'amit findet sich in keinem der Gebote, welche dem Schutz armer Volksschichten dienen, 
sondern in Bestimmungen, die alle Israeliten ungeachtet ihrer wirtschaftlichen Stellung betreffen 
können. Es hat also im Helligkeitsgesetz ungefähr die gleiche Bedeutung wie reac im Deuterono­
mium. 

An keiner Stelle wird 'arnit dem ger, tofab oder n~kri gegenübergestellt45. 

37 Zu den Belegen von 'a!:i im Deuteronomium vgl. weiter VON RAD, Gottesvolk 20ff. 

38 PERLITT, Volk 43. 

39 PERLITT, a.a.O. 42. 

40 Eine etwas andere Sicht als PERLITT vertritt BÄCHLI, Israel 123. 

41 Vgl. dazu Anm. 20. 

42 Vgl. dazu PERLITT, Volk 49 Anm. 72. 

43 Vgl. dazu KLOPFENSTEIN, Lüge 9: "Der Begriff scheint nur nachexilischen Texten anzugehören, was 
freilich für das Alter der Gebote und Verbote, in denen er vorkommt, noch nichts beweist. Man darf aber 
vielleicht doch vermuten, daß Gebote mit einem solchen eindeutig nachexilischen Wort auf babylonisches 
Gedanken-, insbesondere Gesetzesgut zurückgehen könnten, das auf dem Umweg über das Exil in die nach­
exilische Priesterschrift eingedrungen ist". Dieser Vorschlag erscheint bedenkenswert. Allerdings ist nicht er­
wiesen, daß die Gesetzesvorschriften aus dem Heiliglceitsgesetz, die 'amlt enthalten, der nachexilischen 
Zeit angehören. Sie können auch bereits exilisch sein. - Vgl. dazu unsere Ausführungen zur zeitlichen An­
setzung von Lev 19 und des Heiligengesetzes in Teil III der Arbeit (passim). 

44 Vgl. die Kommentare zu den Stellen und unten S. 65. 

45 Vgl. allerdings Lev 24,19 mit 24,22. 
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5. Lev 19,17f 

Bei der Behandlung von rea::, )aJ:i und caffiit sind wir nicht näher auf Lev 19, l 7f eingegan­
gen, weil die beiden Verse gesondert behandelt werden müssen. 

Im Heiligkeitsgesetz finden sich nur vier Belege von re"", drei davon im wichtigen Kapitel 19 46. 
Während reac in Lev 20,10 die gleiche Bedeutung aufweisen kann wie im Bundesbuch, meint 
es Lev 19,13.16.18 klar den Volksgenossen47. In bezug auf Lev 19,18 ergibt sich dies aus der 
auffällig inkonsequenten "Bezeichnung der anderen"48. Nebeneinander werden in Lev 19,l 7f 
reac, )aJ:i, <affiit und bän <am verwendet. 

Die drei ersten, oben untersuchten Ausdrücke, zwischen denen im vorliegenden Zusammen­
hang kein sachlicher Unterschied besteht49, zwingen allerdings noch nicht zu dieser Auslegung, 
sondern allein bene rammäka von V. 18. Esenthälteinenationale,ethnischeBedeutung50 und 
legt die andern Ausdrücke eindeutig in diesem Sinne fest (Das gilt auch für reac in den V. 13 
und 16). 

Das Nebeneinander verschiedener Ausdrücke zur Bezeichnung des "Nächsten" erklärt NOTH 
so, "daß in V. 15-18 unter dem sachlichen Gesichtspunkt des Verhaltens in der Rechtsgemein­
de Sätze verschiedener Herkunft zusammengestellt worden sind"51. Für diese Lösung spricht, 
daß in den Gesetzestexten des Alten Testaments der "Nächste" im allgemeinen nicht promiscue 
mit verschiedenen Termini bezeichnet wird 52. Sollte NOTHs Deutung zutreffen, wäre es erlaubt, 
die Bestimmungen von Lev 19,l 7f nicht nur von ihrem jetzigen Zusammenhang her, in dem sie 
sich eindeutig auf den Volksgenossen beziehen, zu interpretieren, sondern auch einzeln. Die Ge­
bote und Verbote von Lev 19,l 7f bildeten dann ursprünglich Teile von Reihen, in denen der 
"Nächste" je mit dem gleichen Worte bezeichnet wurde. Das wiederum hieße: In Lev 19,l 7f 
wäre ursprünglich nur das Verbot, (sich zu rächen 53 und) nachzutragen, klar auf den Volksge­
nossen bezogen gewesen. Die beiden Bestimmungen "Du sollst deinen Bruder nicht hassen in 
deinem Herzen. Lade seinethalben nicht Sünde auf dich." könnten eine kleine Gesetzesgruppe 
gebildet (oder einer größeren angehört) haben, die ein dem Deuteronomium verwandtes Brü­
derlichkeitsethos enthielte 54. 

46 Lev 19,13.16.18; 20,10. 

47 Eine Kuriosität sei in diesem Zusammenhang erwähnt. Die Vulgata übersetzt das Liebesgebot in Lev 19,18 
wie folgt: "diliges amicum tuum sicut temet ipsum''. Das Problem, vor das diese Übersetzung die Katholi­
ken stellt, formuliert FERNANDEZ, Diliges 27 wie folgt: "Miraberis forsan, neque immerito, Deum iubere 
ut amicus diligatur, cum in eo scilicet sit ratio amicitiae ut qui aliquem tamquam amicum habet, illum certe 
amore prosequatur. Quodsi amor desit, eo ipso amicitia evanescit''. Er löst a.a.O. 28 dieses Problem, indem 
er nachweist, daß "proximum tuum" die richtige Übersetzung von recaka ist. - Unerheblich für die Frage, 
wer Lev 19,18 mit dem Nächsten gemeint sei, ist ROGG, Love. 

48 NOTH, Leviticus 122. 

49 NOTH, a.a.O. 122. 

50 Er spricht stärker von den einzelnen Volksangehörigen als vom Volk als ganzem. Vgl. dazu ZIMMERLI, 
Ezechiel 799, der in seiner Aufzählung der Belege von bene 'ilmmäka Lev 19,18 übersehen hat 

51 NOTH, Leviticus 122. 

52 Besonders gut ist dies im Dekalog und im sichemitischen Dodekalog zu erkennen, wo nur rea< verwendet 
wird. Zum Nebeneinander von rea< und 0aJ:i in einigen Deuteronomiumtexten s. oben S. 33ff. 

53 Möglicherweise bezieht sich bene 'ilmmäka auch auf lo' tiqqom, denn nqm wird, ist von Rache an Men­
schen die Rede, nicht nur mit be, le und min, sondern auch dem Akkusativ konstruiert (Jos 10,13). 

54 GERSTENBERGER, Wesen 81, rechnet damit, daß Lev 19,17a.bß und 19,18a ursprünglich zwei kurze, 
selbständige Prohibitivreihen gebildet haben. 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



39 

Diese Lösung befriedigt allerdings nicht ganz. Es ist nämlich communis opinio der Forschung, 
daß das Gebot der Nächstenliebe sowie die Bestimmung "Zurechtweisen sollst du deinen Näch­
sten" redaktionelle Zufügungen sind. Gehen sie auf den gleichen Redaktor zurück, hat er zwei 
verschiedene Wörter für den "Nächsten" gebraucht, also Variation im Ausdruck angestrebt. 
Weiter bilden V. l 7f (auch ohne redaktionelle Ergänzungen) eine inhaltliche Einheit und brau­
chen nicht unbedingt eine Zusammenstellung von zwei ursprünglich selbständigen zweigliedri­
gen Reihen zu sein. Gehörten sie von Anfang an zusammen, gab es also eine Zeit, in der bei Ge­
setzesreihen nicht mehr durchgehend der gleiche Ausdruck zur Bezeichnung des "Nächsten" 
Verwendung fand (Der "ursprüngliche" Bestand von V. l 7f enthält nebeneinander ,~und 
bän cam)55_ 

Ob nun der Vielzahl der Ausdrücke in Lev 19,l 7f eine entsprechende Anzahl von Quellen und 
Überarbeitungen entspricht oder ob sie sich aus dem Bestreben, sie zu variieren, erklärt: Im jet­
zigen Zusammenhang bezieht sich das Gebot der Nächstenliebe klar auf den Volksgenossen. 

Es ist möglich, daß die drei Ausdrücke reac, >~und bän cam von Lev 19,17fwie ,~im 
Deuteronomium und Lev 25 motivierende Kraft haben, also meinen: Bedenke beim Umgang mit 
dem Nächsten stets, daß er dein Bruder, dein camit, dein Nächster ist. In diesem Falle bedeutete 
bene cllmmäka also: Wenn du in der Versuchung stehst, dich zu rächen oder nachzutragen, so 
bedenke, daß dein Nächster zum gleichen Volke gehört wie du. 

Das Gebot der Nächstenliebe bezieht sich im jetzigen Zusammenhang auf den Volksgenos­
sen. Es hätte aber in der Geschichte niemals eine derartige Bedeutung gewinnen können, wäre es 
nicht recht allgemein formuliert gewesen. Anders ausgedrückt: Mit bene 'ammäka anstelle von 
re'aka wäre es wohl nicht zu einem ethischen Spitzensatz im Judentum, der christlichen Gemein­
de und darüber hinaus geworden. Dies bedenken diejenigen Exegeten zuwenig, die betonen, daß 
sich das Liebesgebot nur auf den Volksgenossen bezieht56_ 

55 Zu den hier aufgeworfenen redaktionsgeschichtlichen Fragen s. unten S. 65ff. 

56 In Teil III und vor allem IV (passim) unserer Arbeit werden wir das Resultat dieses Abschnitts dahinge­
hend präzisieren, daß es sich beim reac von Lev 19,18 aller Wahrscheinlichkeit nach um den Glaubensbru­
der handelt. 
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C. ger ('äzra]:i) 

1. Einleitung 

1896 hat BERTHOLET seine Dissertation über "Die Stellung der Israeliten und der Juden zu 
den Fremden" veröffentlicht. Wir referieren kurz einige Hauptergebnisse seiner grundsätzlich 
noch nicht überholten Arbeit, die uns im Hinblick auf Lev 19,34 als besonders wichtig erschei­
nen - für Einzelheiten sei auf die einschlägigen Wörterbuchartikel verwiesen 1. 

Im Deuteronomium läßt sich nach BERTHOLET eine zweifache Entwicklung in der Ein­
stellung zum Fremden feststellen, einerseits "Die Abkehr von allen Fremden nach außen", an­
derseits "Die beginnende Angliederung der Fremden nach innen"2. Wie kam es zu dieser Tren­
nung in der Einstellung gegenüber dem Fremden? Im Deuteronomium finden zwei Tendenzen, 
die sich schon vorher angebahnt hatten, kräftigen Niederschlag: 

Die Fremden sind den Israeliten nicht mehr bloß nationalfremd, sie werden als Heiden be­
trachtet, von denen sich Israel als Volk Gottes radikal zu trennen hat 3. 
Da der eine Gott Jahwe "größer geworden ist als sein Volk, ... werden wenigstens die Frem­
den, die mitten unter Israel weilen, in seine Verehrung mit hineingezogen"4. Mit andern Wor­
ten: "Man überwindet die Fremden und macht sie unschädlich dadurch, daß man sie in den 
eigenen religiösen Verband aufnimmt ... Damit ist aber nun gegeben, daß der Ausdruck Ger 
in einen Wandel der Bedeutung eintritt: Ger ist fortan ein in Israel sich aufhaltender Frem­
der, der zur religiösen Verfassung des Volkes in eine gewisse Beziehung getreten ist" 5. 

Diese beiden Tendenzen verstärken sich im Fortlauf der Geschichte zusehends, wenn die Ein­
stellung zum ger auch noch starken Schwankungen unterlag. Im Exil wurde Israel selber zum ger, 
was etwa bei Ezechiel dazu führte, daß ger und )äzral). einander angenähert wurden. Nach dem Exil 
wurde das Fremde zuerst vehement abgewiesen; erst später, als man mit dem Bau des Tempels 
wieder eine Identität und damit eine gewisse Sicherheit gewonnen hatte, öffnete man sich dem 
Fremden wieder vermehrt. Bei P wurde der Fremde endgültig zum Proselyten 6. 

2. Das Problem in bezug auf Lev 19,34 

Das Bundesbuch enthält nur zwei Bestimmungen über den ger: Er darf wirtschaftlich (Ex 
22,20) und im Gericht (Ex 23,9) nicht bedrückt werden. Das Deuteronomium hat jene Bestim­
mung des Bundesbuches aufgenommen und um andere vermehrt 7. Im Helligkeitsgesetz dagegen 
finden sich - Lev 19 ,33f ausgenommen - nur zwei ähnlich lautende Bestimmungen sozialen In­
halts, die im Deutoronomium eine Parallele aufweisen: In ihnen wird geboten, die Nachlese dem 
Fremdling zu überlassen (Lev 19,9f; 23,22). Der Inhalt der übrigen Stellen läßt sich dahinge­
hend zusammenfassen, daß der ger den gleichen Bestimmungen unterworfen wird wie der Voll-

MARTIN-ACHARD, Art. gwr; KELLERMANN, Art. gwr. 

2 BERTHOLET, Stellung 105. 

3 BERTHOLET, a.a.O. 87f. 

4 A.a.O. 100. 

5 A.a.O. 101. 

6 A.a.O. 174f. 

7 Dtn 10,19; 14,28f; 24,14f.17f (vgl. Ex 22,20).19-22; 26,12-14; 27,19. 
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bürger8. Ein Bespiel: 

Lev 17,12 
Darum habe ich den Israeliten geboten: Niemand unter euch darf Blut essen; 
auch der Fremdling, der unter euch wohnt (wehagger haggar betokekärn), darf 
kein Blut essen. 

41 

Welche Bestimmungen sind für Israeliten und Fremdlinge gleichermaßen verbindlich? An 
zwei Stellen (Lev 18,26; 24,22) werden Teilsammlungen als für beide geltend dargestellt: ein­
mal die "Ehe- und Keuschheitsgesetze" von Lev 18 und zum andern die Talionsbestimmungen 
von Lev 24,17-21. Auf zwei Einzelgebote, die Israeliten und Fremdlinge befolgen müssen, sei 
noch besonders hingewiesen: auf die Verbote, die Kinder dem Moloch zu übergeben und den Na­
men Gottes zu lästern (Lev 20,2; 24,16). Sie sind für die Tendenz des Helligkeitsgesetzes beson­
ders bezeichnend, und nicht zufällig wird bei ihnen festgehalten, daß sie auch für den ger gelten. 
Aufs Ganze gesehen werden wesentlich mehr Gebote kultischen als ethischen Inhalts als für Voll­
bürger und Fremdlinge gleich verbindlich bezeichnet. Das hat einen klaren theologischen Grund: 
Die Gemeinde hat sich (und das Land, auf dem sie lebt), rein zu halten. Damit dies möglich ist, 
muß sich auch der ger kultischer Reinheit befleißigen. Diesen Aspekt entfalten wir weiter unten 
ausführlicher. 

Ein Punkt, auf den in der Regel nicht hingewiesen wird, sei besonders hervorgehoben. Wir 
gehen wiederum von einem Beispiel aus: 

Lev 20,2 
Zu den Israeliten sollst du sagen: Wer von den Israeliten oder von den Fremden, 
die in Israel wohnen (ilmin- hagger haggar bejisra0el), eines seiner Kinder 
dem Moloch hingibt, der soll getötet werden; das Volk des Landes soll ihn stei­
nigen. 

Adressaten dieses Gebots sind die Israeliten allein; es muß aber auch von den gerlm befolgt wer­
den. Daraus geht hervor, daß den Fremdlingen zwar die gleichen Pflichten zukommen wie den 
Vollbürgern, sie diesen aber nicht völlig gleichgestellt sind. 

Angesichts der Tatsache, daß im Helligkeitsgesetz Vollbürger und Fremdling die gleichen Pflich­
ten auferlegt werden, versteht es sich von selbst, daß der ger gleich behandelt werden muß wie 
der Einheimische: 

Lev 19,33f9 
Wenn ein Fremdling (ger) bei dir wohnt in eurem Lande, so sollt ihr ihn nicht 
bedrücken. Wie ein Einheimischer aus eurer eignen Mitte soll euch der Fremd­
ling gelten (ke,äzra\l mikkäm jihja lakärn Mgger haggar ,ittekärn), und du 
sollst ihn lieben wie dich selbst - seid ihr doch auch Fremdlinge gewesen im 
Lande Ägypten; ich bin der Herr, euer Gott. 

Aus den beiden Versen geht nicht deutlich hervor, ob sich "Wie der Einheimische soll euch der 
Fremdling gelten" ursprünglich auf V. 33 oder das Liebesgebot bezog. Interessant ist allein die 

8 Lev 17,8.10.12.13.15; 18,26; 20,2; 22,18; 24,16.22. - Lev 25,(35.)47 handelt von reichgewordenen 

Fremdlingen. 

9 Zur Bedeutung des Gebotes der Fremdlingsliebe s. unten S. 80f. 
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Tatsache, daß dem Verbot, den Fremdling zu bedrücken, oder dem Gebot, ihn zu lieben, diese 
Mahnung beigegeben wurde, die sich angesichts so vieler Pflichten des ger eigentlich von selbst 
verstand. 

Wie ist dieser Satz zu beurteilen? Eine Durchsicht der Belege von )äzraJ:i ergibt, daß der Aus­
druck praktisch ausschließlich in kultisch-rituellen Zusammenhängen auftaucht und meistens 
mit ger zusammen 10. Die beiden Stellen, an denen sich die Zusammenordnung von )äzraJ:i und 
ger nicht auf die gleichen Pflichten, sondern Rechte von Vollbürgern und Fremdlingen beziehen, 
gewinnen als Ausnahmen ein besonderes Gewicht, das ihnen allerdings schon von ihrem Inhalt 
her zukommt: Lev 19 ,34 und Ez 4 7 ,22 11 . 

Wer ist mit dem 'äzraJ:i - nach MARTIN-ACHARD "terminus technicus für den einheimi­
schen Vollbürger" 12 - gemeint? Die Ansichten darüber gehen denkbar weit auseinander. 
BERTHOLET nimmt an, daß im Exil die Unterschiede zwischen Vollbürgern und Fremdlingen 
stark zurücktraten: 

"Was Beide im Exile verband, das gemeinsame Erleben, war jedenfalls mächtiger als was den Ei­
nen von dem Anderen trennte. Man war nur noch Ein Volk von fremden Ansiedlern, nicht blos 
Geschlecht und Geschlecht, sondern Israeliten und Gerim. >zrJ:i und gr, - was bisher auseinander 
gefallen war, wurde jetzt zusammengeschlossen. Es scheint mir nicht ganz unwahrscheinlich, daß 
die Zusammenfassung beider Ausdrücke, die sich im Heiligkeitsgesetz zur ständigen Formel aus­
geprägt hat, der Zeit des Exils ihre Entstehung verdankt. Wenigstens findet sich ihre Koordination 
erstmalig bei Ezechiel (Ez 4722). Er ist auch der erste, der die wiederum im Hei!igkeitsgesetze 
öfter vorkommende Formel gebraucht: 'Jeder, von Israels Hause und von den Fremdlingen, die 
in Israel weilen' (147)"13. 

Eine ganz andere Sicht der Dinge haben neuerdings CAZELLES 14 und GRELOT 15 vertreten. 
Dieser glaubt nachweisen zu können, daß am Ende des 5. Jahrhunderts (unter Esra) die Verein­
heitlichung einer jüdisch-samaritanischen Gemeinde auf der Grundlage des pentateuchischen Ge­
setzes stattgefunden hat, - das samaritanische Schisma fand erst später statt -. Esra wollte die 
Grundlage für die "communaute" derer schaffen, die sich zur Religion Israels bekannten, lebten 
sie nun in Judäa, Samaria oder zerstreut in der Diaspora. Dieses Bestreben schlägt sich nach 
GRELOT in einer letzten Etappe der priesterschriftlichen Redaktion nieder, die sich auf den gan­
zen Pentateuch, also nicht nur die Priesterschrift erstreckt. Sie weist folgende Charakteristika 
auf: 

Häufig finden sich Exkommunikationsformeln: Wer bestimmte Gebote übertritt, wird aus 
der Gemeinde der Israeliten ausgeschlossen (oder Gott nimmt die Exkommunikation vor). 
Besonders häufig tauchen die diesbezüglichen Formeln im Hei!igkeitsgesetz auf16. 

10 Ex 12,19.48.49; Lev 16,29; 17,15; 18,26; 19,34; 23,42 (Diese Bestimmung gilt nur für den Einheimi­
schen, nicht aber den Fremdling); 24,16.22; Num 9,14; 15,13.29f; Jas 8,33 (Verlesung des Gesetzes vor 
Einheimischen und Fremdlingen); Ez 47,22; (Ps 37,35; verdorbener Text). 

11 Zu dieser Stelle vgl. unten S. 134. 

12 MARTIN-ACHARD, Art. gwr. 411. 

13 BERTHOLET, Stellung llOf (tr.). 

14 CAZELLES, Mission. 

15 GRELOT, Etape. 

16 Ein Beispiel: Denn alle, die irgendeinen dieser Greuel verüben, solche, die das tun, sollen aus ihren Volksge­
nossen ausgerottet werden (wenikretti hli'nnepasot ha'ofot miqqäräb 'iimmam) (Lev 18,29). - Vgl. dazu 
auch ZIMMERLI, Eigenart 162-169. 
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Einige Stellen enthalten -unter anderem in der Formel bekol mosebotekäm -Hinweise dar­
auf, daß die Gemeinschaft der Juden auf der ganzen Erde zerstreut lebt (Bsp: Lev 23,3). 
Nicht nur in den Exkommunikationsformeln, sondern auch sonst findet das Bedürfnis nach 
ritueller Reinheit Ausdruck (Bsp: Lev 10,10). 

Vor allem aber gehören, so GRELOT, die Bestimmungen, an denen sich nebeneinander die 
Ausdrücke ger und 'äzr~ finden, dieser letzten redaktionellen Bearbeitung des Pentateuchs an 17. 

Die gerlm sind nach CAZELLES diejenigen, die ins Exil geführt oder geflüchtet sind. 

"L'autre categorie, c'est l'ezral_i, mot plus rare que le premier ... il ne designe pas tant celui qui est 
de la race d'lsrael, que celui qui est ne sur le paysA et le mot n'a pas une resonnance favorable 
mais evoque !es anciens habitants paiens du pays"fo. 

CAZELLES glaubt in der Einstellung von Nehemia und Esra zu den beiden Gruppen einen signi­
fikanten Unterschied feststellen zu können: 

"A la diffärence de la mission de Nehemie qui oppose la communaute de Jerusalem a ses voisins 
et surtout aux samaritains, la mission d 'Esdras apparaft ainsi comme destinee a unir sous une seule 
legislation !es rapatries de Jerusalem, !es gerlm ou gärim et !es samaritains, ezr~ sous l'egide du 
sacerdoce de Jerusalem" 19. 

Nach GRELOT umfaßt die Gruppe der 'äzr~ nicht nur die Samaritaner, sondern alle Land­
sässigen. Die Gegenüberstellung von ger und 'äzr~ erklärt er wie folgt: 

"Le plus simple est de penser qu'en distinguant ces deux categories d'hommes, !es juristes se 
placent non au point de vue du peuple saint (comme precedemment), mais a celui de la terre 
sainte, ou certains membres du peuple sont enracines depuis longtemps, indigenes, autochtones 
(ezr~), tandis que d'autres sont qualifies de gerim, soit parce qu'ils n'y sontjamais que des hötes 
de passage, soit plutöt parce qu'ils sejournent dans !es pays etrangers"20. 

GRELOT ist weiter der Meinung, mit der Unterscheidung von 'äzr~ und ger hätten die jüdischen 
Juristen möglicherweise die Sicht der persischen Administration übernommen, nach der sich die 
dem Gesetz des Himmelsgottes unterstellten Juden in zwei Kategorien unterteilten: die Bewoh­
ner der beiden Präfekturen Judäa und Samaria auf der einen und die im persischen Reiche leben­
den Juden auf der anderen Seite 21 . 

Wir können die Sicht von CAZELLES und GRELOT keiner grundlegenden Kritik unterzie­
hen. Wir weisen nur darauf hin, daß einige Elemente, die GRELOT als typisch für die letzte 
priesterschriftliche Redaktion des Pentateuchs ansieht, sich auch gut von der Exilsituation her 
erklären lassen, so etwa das Bestreben nach Reinhaltung der Gemeinde und der Hinweis auf die 
Zerstreuung der Juden; auch die Einteilung des Volkes in "Einheimische" und "Fremdlinge" 
kann bereits im Exil aufgekommen sein, wobei sich die Deportierten den Einheimischen zurech­
neten. Wie unwahrscheinlich GRELOTs und besonders CAZELLES' Sicht ist, zeigt sich auch, 
versucht man Lev 19,33f von ihr her zu interpretieren: Samaritaner/Einheimische, unterdrückt 
die Leute, die aus dem Exil zurückgekehrt sind oder als Jahweverehrer in fremden Ländern le­
ben, nicht, sondern liebt sie wie euch selbst. Die Rückkehrer, nicht die Einheimischen (oder gar 
die Samaritaner) haben in Jerusalem den entscheidenden Einfluß ausgeübt. 

17 Vgl. GRELOT, Etape 177f. 

18 CAZELLES, Mission 129. 

19 CAZELLES, a.a.O. 131. 

20 GRELOT, Etape 177. 

21 GRELOT, a.a.O. 177. 
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Wir gehen das Problem von einer andern Seite her an und nehmen dabei frühere Beobachtun­
gen wieder auf. Die Ausdrücke 0 äzraJ:i und ger finden sich nebeneinander vor allem in kultischen 
Geboten, die beide Volksgruppen befolgen müssen 22. Ein Beispiel: 

Lev17,15 
Und ein jeder, der ein verendetes oder zerrissenes Tier ißt, er sei Einheimischer 
oder Fremdling (ba0äzraJ:i ubagger), der soll seine Kleider waschen und sich in 
Wasser baden, und er bleibt unrein bis zum Abend; dann ist er wieder rein. 

Man vergleiche damit die Parallele aus dem Deuteronomium 23: 

Dtn 14,21 
Von irgendeinem Tierleichnam dürft ihr nicht essen; dem Fremdling, der an 
deinem Orte wohnt, magst du es zum Essen überlassen oder es einem Ausländer 
verkaufen; denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geweihtes Volk. 

Wie erklärt sich dieser Unterschied? Das Deuteronomium denkt vom heiligen Volk her. Es 
hat sich reinzuhalten; was außerhalb seiner passiert, ist gleichgültig; deshalb dürfen die Fremdlin­
ge auch von Tierleichnamen essen. Das Heiligkeitsgesetz denkt darüber hinaus auch von der Rein­
heit des Landes her: Wer Ehe-und Keuschheitsgesetze verletzt, die Ehe des Nächsten bricht, dem 
Moloch Kinder opfert, Homosexualität oder Sodomie begeht, verunreinigt das Land. Deshalb 
dürfen weder Einheimische noch gerlm einen dieser Greuel begehen, denn sonst spuckt sie das 
Land aus, wie es die Heiden ausgespuckt hat, die vor den Israeliten im Lande wohnten (Lev 18 ,28; 
vgl. Lev 20,22). Die geri"m müssen sich also der gleichen Reinheit befleißigen wie die Einheimi­
schen, damit das Land nicht verunreinigt wird. Noch allgemeiner formuliert: Es darf in Israel 
überhaupt keine Unreinheit geben. Eine Bestätigung findet unsere These darin, daß sich der ger 
zwar der gleichen Reinheit befleißigen muß wie der 0äzraJ:i und wie dieser etwa sieben Tage lang 
kein Gesäuertes essen darf (Ex 12,19), aber nicht gezwungen wird, das Passa zu feiern, sondern 
freiwillig daran teilnehmen darf (Ex 12,48f; Num 9,14): IßteingerGesäuertes, gibt es in Israel 
Unreinheit, nicht jedoch, wenn er auf eine Teilnahme am Passa verzichtet 24. 

Bevor wir untersuchen, wer in der Zusammenstellung ger / )äzraJ:i mit dem "Fremdling" ge­
meint ist, fragen wir kurz nach dem Inhalt der Stellen, an denen einander ger und bet (bene) 
jisra0 el gegenübergestellt werden 25. Nach Lev 17,8 muß auch der Fremdling, der ein Opfer dar­
bringt, dies an den Eingang des heiligen Zeltes bringen; tut er es nicht, wird er aus seinen Volks­
genossen ausgerottet. Die gleiche Strafe trifft zu, wenn er Blut ißt (Lev 17,10-14) oder dem 
Moloch eines seiner Kinder übergibt (Lev 20,2f). Wie das Haus Israel darf auch der Fremdling 
in Israel nur wohlgefällige Opfer darbringen (Lev 22,18ff). 

22 Ex 12,19.48f (Die Teilnahme des Fremdlings am Passa ist freiwillig; nimmt er jedoch daran teil, muß er 
sich beschneiden lassen); Lev 16,29; 17,15; (18,26); Num 9,14 (Der Fremdling, der freiwillig am Passa 
teilnimmt, muß sich der gleichen kultischen Reinheit befleißigen wie der Einheimische); Num 15,13f (Wer 
unter den Fremdlingen ein Opfer darbringen will, hat gleich vorzugehen wie der Einheimische (Num 15 ,29f). 

23 Die Parallele aus dem Bundesbuch, Ex 22,30, hält nur fest, daß zerrissenes Fleisch den Hunden vorgewor­
fen werden soll. Vom Fremdling ist an dieser Stelle nicht die Rede. Wird ganz selbstverständlich vorausge· 
setzt, daß auch er sich an die Vorschriften halten muß, oder interessiert sein Verhalten schlicht nicht? 

24 Das Gleiche trifft für das Feueropfer (Num !5,13f) zu. 

25 Belege für diese Gegenüberstellung finden sich nur im Helligkeitsgesetz, nicht aber im Bundesbuch und im 
Deuteronomium. 
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An allen bisher aufgeführten Stellen - stehe ger nun im Gegensatz zu 'äzraJ:i oder bet (bene) 
jisra'el - ist mit dem ger "sicher nicht mehr der außerhalb seiner Sippe oder seines Stammes 
Lebende, sondern der Volksfremde, der aus irgendeinem Grunde aus seiner Heimat Verschlage­
ne "26 gemeint. Kann es sich um den Proselyten handeln 27 ? Für einige Stellen mag das zutref­
fen. Wenn davon die Rede ist, daß der ger ein Opferdarbringen (Lev 17,8; 22,18ff; Num 15,14) 
oder mit den Einheimischen zusammen das Passa feiern will (Num 9,14), ist mit ihm wohl der 
Proselyt gemeint. Eindeutig ist Ex l 2,48f: Der ger, der am Passa teilnehmen will, muß sich auch 
beschneiden lassen. 

Ein ähnlich eindeutiges Beispiel enthält das Heiligkeitsgesetz nicht. An vielen Stellen fällt es 
schwer zu bestimmen, ob mit dem ger der Volksfremde oder der Proselyt gemeint ist. Exempla­
risch kann diese Schwierigkeit an Lev 20,1-3 (vgl. auch V. 4f) veranschaulicht werden: 

Und der Herr redete mit Mose und sprach: Zu den Israeliten (bene' ji$ra'el) 
sollst du sagen: Wer von den Israeliten oder von den Fremden, die in Israel woh­
nen (mibbene jisra'el ilmin- hagger haggar bejisra'el), eines seiner Kinder 
dem Moloch hingibt, der soll getötet werden; das Volk des Landes soll ihn stei­
nigen. Und ich werde mein Angesicht wider einen solchen Menschen wenden 
und ihn aus seinem Volk ausrotten ... 

Die Überschrift wendet sich nur an die Israeliten, die Gesetzesbestimmung an sie und den 
ger28. Mit ihm kann nicht nur der Proselyt gemeint sein, denn Israel konnte es nicht zulassen, daß 
in seinem Lande Kinder dem Moloch geopfert wurden, und sei es von Fremden. Die Strafe bein­
haltet die Ausrottung aus dem Volke, zu dem man den Proselyten eventuell, den Fremden aber 
sicher nicht rechnen kann. Das heißt: Die Strafe wird nur in bezug auf die Israeliten formuliert, 
obwohl sie ganz selbstverständlich auch für den ger gilt. 

In bezug auf Lev 19,34 stellt sich ein ähnliches Problem. Da die Übersetzung von ger mit 
"Fremder" hier ausscheidet, halten wir es für am wahrscheinlichsten, daß mit ihm der Proselyt 
gemeint ist. Gegen GRELOT glauben wir nicht, das Gebot, den ger zu lieben wie sich selbst, be­
ziehe sich auf den Diasporajuden. Er hat freilich richtig beobachtet, daß die Vollbürgerschaft im 
Ausdruck 'äzral;i (ha'arä~) nicht mehr so sehr in bezug auf das Volk, sondern das Land ausge­
drückt wird 29. Diese Entwicklung kann gut in exilischer Zeit eingesetzt haben, als man das Land 
verloren hatte und darauf hoffte, in es zurückzukehren 30. Die Stellen aus dem Heiligkeitsgesetz, 
an denen ger und 'äzraJ:i einander gegenübergestellt werden, u.a. Lev 19,34, brauchen auch nicht 
unbedingt der letzten, nachexilischen Redaktion des Pentateuchs anzugehören, sondern dürfen 
vielleicht schon in exilischer Zeit angesetzt werden. Wie auch immer: Was das in diesem Abschnitt 
aufgeworfene Thema betrifft, sind der Fragen mehr als der Antworten. 

26 ELLIGER, Leviticus 227. 

27 In diese Richtung weist KELLERMANN, Art. gwr 988, wenn er in bezug auf die Bestimmungen von 
Lev 18 und 20,2 schreibt: "Der gr ist weitgehend als Proselyt gesehen" (tr.). 

28 Vgl. dazu oben S. 41. 

29 GRELOT, Etape l 77f. - HAL 28 übersetzt den Ausdruck 'äzral;i mit "der im Land Geborene" 

(LXX: <Wrox~wv). 

30 Vgl. dazu unsere Ausführungen über die Bedeutung des Landes im Helligkeitsgesetz S. 104ff. 
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D. Die Wirkungsgeschichte von kamoka / w<; aeavrov 

kamoka / w<; aeavrov hat sowohl in der jüdischen und christlichen Theologie wie darüber 
hinaus eine große, nur zum Teil aufgearbeitete Wirkungsgeschichte gehabt, über die allein sich ein 
dickes Buch schreiben ließe. Wir beschränken uns auf einige kurze Bemerkungen zur Auslegung 
von kamoka in der modernen Philosophie und Psychologie und einen Vergleich zwischen einer 
typisch katholischen und reformierten Auslegung des Liebesgebotes. 
Da die Wirkungsgeschichte von kamoka im Judentum - mit ihr setzen wir ein - noch kaum auf­
gearbeitet ist, behandeln wir sie etwas ausführlicher, wenngleich auch nur exemplarisch. 

1. kam8ka im Judentum 

Im ersten Teil dieser Arbeit haben wir nachgewiesen, daß die Zurückweisung der üblichen 
Übersetzung von kam6ka (und Je) ihren Grund darin hat, daß das Gebot der Nächstenliebe er­
füllbar sein muß. Bei der Darstellung der Wirkungsgeschichte von kamoka im Judentum wollen 
wir besonders darauf achten, ob sich dieses Motiv auch da nachweisen läßt, wo an der traditio­
nellen Übersetzung festgehalten wird. Wir nehmen in diesem Abschnitt einige der im ersten Teil 
vorgetragenen Deutungen auf, um sie noch etwas zu vertiefen. 

Von den drei Targumen zu Lev 19,18 wirft der Onkelos für das Verständnis von kamoka 
nichts ab; er hält sich an den hebräischen Text 1. In Neophyti 1 findet sich neben einer Wort­
für-Wort-Übersetzung eine Randglosse, Variante, die eine bemerkenswerte Interpretation von 
kamoka enthält. Wir stellen die beiden Fassungen einander gegenüber2: 

wtrJ:imwn lJ:ibrkwn kwwtkwn 
vous aimerez votre prochain comme vous-memes 

wtrJ:imwn lrJ:imkwn dkwwtkwn 
et vous aimerez votre ami qui est comme vous 

In der Randglosse wird der Geltungsbereich des Liebesgebotes eingeschränkt und damit seine Er­
füllbarkeit sichergestellt. (Die gleiche Einschränkung im Geltungsbereich des Liebesgebotes hat 
auch die Vulgata vollzogen: diliges amicum tuum sicut temet ipsum). Es ist freilich auch denk­
bar, daß J:ibr an dieser Stelle "Freund" bedeutet. Nicht klar ist, wie dkwwtkn zu verstehen ist. 
Bezieht es sich etwa auf die gleichen Charaktereigenschaften, Interessen, die zwei Freunde zu­
sammenführen? 

Zu einem ähnlich unbefriedigenden Resultat kommen wir auch in bezug auf den Targum 
Pseudojonathan: 

wtrJ:imjh !J:ibrk dmn )nt snj lk e t°bjd ljh 

Zwei Übersetzungen werden vorgeschlagen: 

"but thou shalt love thy neighbour himself, as that though there be ( cause of) hatred with 
thee thou mayest not do ( evil) to him" 3. 
"du sollst deinen Nächsten lieben; denn was dir unlieb ist, sollst du ihm nicht tun"4. 

Träfe ETHERIDGEs eher unwahrscheinliche 5 Übersetzung zu, hätte der Targum die Bedeutung 

1 wtrJ:imjh IJ:ibrk kwtk. 

2 Zitiert nach: DIEZ-MACHO, Neophyti 1. Levltico; Text 131 (tr.),französische Übersetzung 275 (u.Anm.6). 

3 ETHERIDGE, Targums 205. 

4 Bill. 1 353. 

5 Keines der konsultierten Wörterbücher (DALMAN, Handwörterbuch; JASTROW, Dictionary; LEVY, Wör­
terbuch) führt als Bedeutung von min "obwohl" an; dafür wäre eher min de zu erwarten. - ETHERIDGEs 
Übersetzung ist von der Fachliteratur so viel wir sehen nicht aufgenommen worden. 
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des Gebots "Du sollst deinen Bruder nicht im Herzen hassen" richtig erfaßt. Dieses Verbot un­
tersagt nämlich, den Bruder zu hassen, obwohl Anlaß dazu bestünde 6. In der Übersetzung 
BILLERBECKs bezieht sich der zweite Satzteil ("denn was dir lieb ist, sollst du ihm nicht tun"), 
die Goldene Regel, nur auf das Liebesgebot. Wie auch immer: Im Targum Pseudojonathan ist 
kamoka weggefallen und durch eine Paraphrase ersetzt worden. Das bedeutet: kam6ka und da­
mit das ganze Liebesgebot wurden als auslegungsbedürftig angesehen. 

Offensichtlich lag es nahe, das Gebot, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, mit der Gol­
denen Regel in Verbindung zu bringen. In christlichen Schriften stehen sie einige Male nebenein­
ander, und der Enkel von Jesus Sirach hat Sir 34,15, eine Paraphrase des Liebesgebotes, bei sei­
ner Übersetzung ins Griechische mit der Goldenen Regel wiedergegeben 7: 

r'h r'k knpsk 
wbkl s8n"t htbwnn 
Ehre den Genossen wie dich selbst, 
und besinne dich auf alles, was dir zuwider ist. 

VO€L Ttl TOV rr"A:qaiov eK aeaVTOV 
Kai € rri rraVTi rr pa-yµ.an o uivoov 
Betrachte das dem Nächsten Zugehörigen von deinem Standpunkt aus 
Und bei jeder Handlung übe Überlegung. 

Liebesgebot und Goldene Regel besagen von Hause aus Verschiedenes. DIHLE meint zwar, 
beide betonten "die Gegenseitigkeit im zwischenmenschlichen Geschehen" 8, und glaubt, daß 
"es sich beim Nächstenliebegebot darum [handelt], dem Menschen in Erinnerung zu rufen, daß 
der Andere auf genau das Maß an Zuneigung Anspruch erheben darf, das der Mensch sich selbst 
entgegenzubringen pflegt" 9. Wir setzen die Akzente leicht anders als DIHLE: Die Liebe, die 
man sich selbst entgegenbringt, interessiert doch nur als Maß der Liebe, die dem Nächsten zu er­
weisen ist; in Lev 19 ,18 wird nicht über das Verhältnis zwischen Selbst- und Nächstenliebe nach­
gedacht. Abgesehen davon stimmen wir mit ihm überein, was die Unterschiede zwischen Liebes­
gebot und Goldener Regel betrifft. Der erste besteht darin, daß sie formal komplizierter ist als 
das Liebesgebot und aus einer langen Reflexion hervorgegangen ist, "insofern sie nicht einfach 
dazu auffordert, den Nächsten als Objekt der Zuneigung an die Stelle des Ich zu setzen, sondern 
von der Vorstellung ausgeht, der gute Gleichgewichtszustand zwischen den Menschen werde nur 
durch eine genaue Vergeltung jeder Leistung hergestellt, und von da aus jedes rechte Handeln im 
voraus berechnet" 10. Inhaltlich geht das Liebesgebot jedoch weiter: Es überwindet die "Vor­
stellung, es müsse notwendigerweise stets ein Ausgleich zwischen Leistung und Gegenleistung, 
Tat und Vergeltung stattfinden. Das Nächstenliebegebot haftet ... nicht am Vergeltungsschema, 
nicht am Bedürfnis, den sittlichen Gleichgewichtszustand im Faktischen verwirklicht zu sehen. 
Es kann zum Ausdruck einer reinen Gesinnungsethik werden, weil es die zwischenmenschlichen 
Beziehungen im Bereich des Faktischen vernachläßigt und ein Maß nur für die rechte Zuneigung 
des Herzens setzt" 11 . Trifft die BILLBERBECKsche Übersetzung von Lev 19,18 im Targum 

6 Vgl. dazu unten S. 63. 

7 Hebräischer Text (und Übersetzung dazu) nach SMEND, Weisheit. Griechischer Text nach ZIEGLER, Sa­
pientia; Obersetzung nach EBERHARTER, Jesus Sirach 110. 

8 DIHLE, Goldene Regel 110. 

9 DIHLE, a.a.O. 110. 

10 Ebd. 

11 Ebd. 
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Pseudojonathan zu, dann ist auch in ihm die Liebesforderung abgeschwächt worden, und zwar 
dadurch, daß sie durch die Goldene Regel, die inhaltlich weniger streng ist als das Gebot, seinen 
Nächsten zu lieben wie sich selbst, interpretiert worden ist. 

Auch im Mittelalter ist die Forderung der Nächstenliebe durch die jüdischen Exegeten auf 
unterschiedliche Art und Weise abgeschwächt worden. So schreibt NAI;IMANIDES - auf seine 
Exegese gingen wir schon kurz ein - : 

"The phrase 'love thy neighbour as thyself' ist not meant literally, since man cannot be expec­
ted to love his neighbour ashis own soul. Rabbi Akiva himself ruled the contrary, that 'your life 
takes precedence over your fellowman's'. The Torahhereimplied that we should wish our neigh­
bour to enjoy the same wellbeing that we wish ourselves" 12. 

Eine andere Uminterpretierung des Liebesgebotes nimmt RASCHBAM vor; er schränkt sei­
nen Geltungsbereich ein: 

" 'Love thy neighbour as thyself' - if thy neighbour is good, but if he is wicked, 'the fear of 
the Lord is to hate evil' "13. 

In der Neuzeit sind die vom mittelalterlichen Judentum entwickelten Versuche, zu beweisen, 
daß das Gebot der Nächstenliebe erfüllbar ist, aufgenommen und weiterentwickelt worden. 
MENDELSSOHN übersetzt Lev 19 ,18 wie folgt: 

"Du sollst dich nicht rächen, auch nicht Zorn halten gegen die Kinder deines Volkes. Liebe dei­
nen Nächsten, so wie du dich selbst liebst"14. 

Bei ihm erscheint die Selbstliebe als Grund dafür, warum man den Nächsten lieben soll. Dadurch 
verliert das Gebot etwas von seiner Unbedingtheit und Schärfe, die ihm in unserer Auslegung an­
haftet. Der Hinweis auf die Liebe, die man sich selbst entgegenbringt, enthält nämlich motivie­
rende Kraft: Du liebst dich selbst und willst deinen Nächsten nicht lieben? 

Im Unterschied zu MENDELSSOHN verstehen EHRLICH und ULLENDORFF das karnoka 
nicht als Maßangabe, und zwar u.a. aus folgendem Grund: 

"Dann ist das Lieben des Nächsten wie sich selbst, wenn überhaupt menschenmöglich, nichtje­
dermanns Sache und kann daher vom Gesetze nicht befohlen werden. Denn das Gesetz ist für al­
le Welt und nicht nur für Idealisten oder Schwärmer"15. 

ULLENDORFF - Er erklärt 'hb le nach NAJ:IMANIDES und kamoka nach WESSEL Y - geht 
von der hypothetischen und völlig abwegigen Annahme aus, jemand könnte bestreiten, daß die 
sprachliche Neuauffassung des Liebesgebotes gewichtige ethische und theologische Implikatio­
nen habe, und antwortet darauf: 

"1 do not know. But 1 do myself seem to see a pregnant distinction between loving one's neigh­
bour quite as much as one loves oneself and showing liking, kindness, to my neighbour, for he is 
human just like me. And this latter interpretation is not only demanded by the language of the 
Old Testament, but also by the thought of the Hebrew Bible. The Old Testament shows above 
all a very practical, human, approach; it sometimes makes ideal, but never superhuman demands. 
As far as 1 can see, the injunction to love one's neighbour as much as one loves oneself would be 
quite alien to the eastern mind and allen to the world of the Hebrew Bible or the world oflslam" 16. 

12 Übersetzung: LEIBOWITZ, Studies 195. 

13 Übersetzung: LEIBOWlTZ, a.a.0. 194. 

14 Abgedruckt bei WESSELY, Leviticus z.St.; vgl. dazu oben S. 7, Anm. 7. 

15 EHRLlCH, Randglossen 65. 

16 ULLENDORFF, Thought Categories 277f. 
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Diese beiden Zitate veranschaulichen noch einmal aufs deutlichste, wie stark die Auffassung von 
der Erfüllbarkeit der Gebote im jüdischen Denken verankert ist. 

Was bedeutet nun kamoka, wenn man die Übersetzung "wie dich selbst" ablehnt? WESSELY 
faßt es als Begründung auf: Man muß seinen Nächsten lieben, denn hw' kmwk (er ist wie du), 
swh lk (er ist dir gleich), dmh lk (er gleicht dir), und das heißt: hw' 'dm kmwk (er ist ein 
Mensch wie du), auch er ist im Bilde Gottes geschaffen (fobr' gm hw0 b~lm 'lhjm), ja wir sind 
alle in seinem Bilde geschaffen (skln nbr'jm b~lm) 17. DieseBegründungdesLiebesgebotesdurch 
Rekurs auf den Schöpfer ist in Sifre Lev 19,18 angelegt, das WESSELY in seinem Kommentar 
zitiert: 

"'Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst' Lv 19,18. R. ~Aqiba sagte: Das ist ein großer 
allgemeiner Grundsatz in derTora. Ben fAzzai (um 110) sagte: 'Dies ist das Buch der Familien­
geschichte Adams. Als Gott den Menschen (so der Midrasch) erschuf, machte er ihn nach der 
Ähnlichkeit Gottes' Gn 5,1; das ist ein größerer allgemeiner Grundsatz als jener (in Lv 19,18)" 18. 

WESSEL Y hat also auf ein traditionelles jüdisches Theologumenon zurückgegriffen, um damit 
seine Neuübersetzung von Lev 19,18 zu untermauern. 

COHEN übernimmt WESSELYs Übersetzung und Deutung des Liebesgebotes und vertieft 
seine Sicht philosophisch-theologisch in einem Punkte: 

"überall, wo [im Neuen Testament] die Nächstenliebe zitiert wird, wird sie angeknüpft an das 
'Höre Israel' und das mit ihm zusammenhängende Gebot der Liebe zu Gott. In der Tat, nur aus 
dem Begriffe der Einheit Gottes läßt sich die Nächstenliebe begreifen ... Nicht wie mich selbst, 
sagt „. [WESSELY], soll ich den Nächsten lieben, sondern er übersetzt: Liebe deinen Nächsten, 
er ist wie du. Das ist der neue Gedanke: daß die Menschen als Menschen einander gleich sind, 
nämlich als Kinder und Ebenbilder Gottes. Daraus entspringt die Möglichkeit zur Pflicht der 
Nächstenliebe" 19. 

Das gegenüber WESSEL Y neue Element bei COHEN ist der Begriff der Einheit Gottes, ohne die 
das Gebot der Nächstenliebe undenkbar sei. 

BUBER hat seine Übersetzung des Liebesgebotes aller Wahrscheinlichkeit nach nicht selbst 
erarbeitet, sondern aus der neueren jüdischen Tradition übernommen 20. In seiner gemeinsam 
mit ROSENZWEIG herausgegebenen Übersetzung der fünf Bücher Mose lautet Lev 19, 18: "Lie­
be/ Halte lieb deinen Genossen, dir g!eich" 21. Dieses unklare "dir gleich" erklärt er in "Zwei 
Glaubensweisen" wie folgt: "verhalte dich darin so, als gelte es dir selber" 22. Er deutet kamoka 
also von einer positiv formulierten Form der Goldenen Regel her. In seiner Vorrede zu COHENs 
Büchlein "Der Nächste" führt er diesen Gedanken noch etwas stärker aus: 

17 WESSELY, Leviticus z.St. 

18 übersetzung: Bill. 1 358. 

19 COHEN, Nächste 17. 

20 Dafür spricht schon die Tatsache, daß er ein Vorwort zu COHENs Abhandlung beisteuerte, in der dieser auf 
WESSELYs Auslegung von kam6ka hinweist - oder hat er COHENs Büchlein etwa gar nicht gelesen? - Daß 
BOBER nicht auf die Quelle seiner Deutung von kamoka verweist, befremdet um so mehr, als es sonst gut 
jüdischer Tradition entspricht, die Autoritäten, auf die man sich stützt, genau anzugeben. 

21 Nach VRIEZEN, Auslegung 2 und Anm. 4 hat BOBER we'ahäbta zuerst mit "Liebe", später mit "Halte 
lieb" übersetzt. Dieser Wechsel in der übersetzung hängt gewiß damit zusammen, daß sich nach BOBER, 
Glaubensweisen 701 "das Liebesgefühl zwischen Menschen ... im allgemeinen seinen„. Gegenstand nicht 
vorschreiben [läßt]; wogegen eine liebreiche Wesenshaltung zu einem Mitmenschen ... sich recht wohl gebie­
ten läßt" (Hervorhebungen vom Vf.). 
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'"Sei liebend zu deinem Genossen als zu einem der wie du ist', heißt es in der Schrift ... Ich 
soll, buchstäblich übersetzt, 'ihm lieben' : mich ihm liebend zuwenden, ihm Liebe erzeigen, Lie­
be antun; und zwar als einem, der 'wie ich' ist: ... der Liebestat eines Rea bedürftig wie ich, -
wie ich es eben von meiner eigenen Seele her weiß"23. 

In einem Gespräch, das BUB ER mit KOSMALA und VRIEZEN geführt hat, ist nach dem Bericht 
des letzteren der Gedanke "der dir gleich ist", "er ist dir gleich" "am stärksten in den Vorder­
grund [getreten] " 24. 

BUBER versteht das "er ist wie du" anders als COHEN und WESSEL Y. Die Gleichheit der 
Menschen ist bei ihm nicht nur theologisch begründet (Gott hat den Menschen nach seinem Bild 
geschaffen), sondern auch anthropologisch: jeder Mensch ist "der Liebestat eines Rea bedürftig 
wie ich" 25 . 

Bei der Behandlung seiner Auslegung drängt sich die Vermutung auf, sie hänge mit seiner Ich­
Du-Philosophie zusammen, das Liebesgebot könne von der dialogischen Begegnung her gedeutet 
werden. Dies ist jedoch nicht der Fall: 

"Beziehung ist Gegenseitigkeit. Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke" 26. 

Diese Gegenseitigkeit ist aber nicht bei jeder Beziehung gegeben, so etwa nicht bei der zwischen 
Lehrer und Zögling 27. Oberhaupt gilt: 

"Jedes Ich-Du-Verhältnis innerhalb einer Beziehung, die sich als ein ziehlhaftes Wirken des einen 
Teils auf den anderen spezifiziert, besteht kraft einer Mutualität, der es auferlegt ist, keine volle 
zu werden"28. 

Auch das Gebot der Nächstenliebe läßt sich nicht dieser Ich-Du-Beziehung unterordnen, in der 
es zu einem echten Dialog kommt. Das zeigt sehr schön folgendes Zitat, in dem alle wesentlichen 
Elemente von BUBERs Auslegung des Liebesgebotes enthalten sind und mit dem wir diesen Ab­
schnitt abschließen: 

"ich kann nicht zu jedem Menschen Liebe empfinden, und wenn es mir Gott selber gebietet. Die 
Bibel gebietet die Menschenliebe direkt nur in der Gestalt der Liebeserweisung (Leviticus 19, 
V. 18 und 34): ich soll meinem 'Gefährten', das heißt jedem einzelnen Menschen, mit dem ich 
je und je auf den Wegen meines Lebens zu tun bekomme, jedem, dem ich auf ihnen begegne, 
auch dem 'Ger' , dem Gastsassen, als einem mir Gleichen Liebe erweisen, ihm liebemäßig zu­
gewandt sein ... , selbstverständlich nicht mit äußeren Gebärden, sondern in wahrhafter Wesens­
haltung - die kann ich wollen, dies also mir gebieten lassen; was an Liebesgefühl für meinen Ge­
fährten dabei aus meinem Verhalten in mein Herz fällt, wird mir nicht von meinem Willen gege­
ben"29. 

22 BUBER, a.a.O. 701. 

23 COHEN, Nächste 6. 

24 VRIEZEN, Auslegung 2f. 

25 COHEN, Nächste 6. 

26 BUBER, Ich und Du 88. 

27 Vgl. dazu die Ausführungen von BUBER, a.a.O. 166f. 

28 A.a.O. 168. 

29 BUBER, Gottesfinsternis 545. 
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2. Modeme Deutungen des "wie dich selbst". Eine kurze theologische Anmerkung dazu 

Nur wer sich selbst liebt, ist fähig, auch seinen Nächsten zu lieben, nur wer sich selbst akzep­
tiert, kann auch Liebe weitergeben. Diesen bereits vom Siraciden formulierten Gedanken (Sir 14,5) 
vertreten Theologen und Laien in Gesprächen über das Liebesgebot immer wieder. 

Die vom "wie dich selbst" her abgeleitete Selbstliebe ist jedoch nicht nur als Voraussetzung 
dafür, seinen Nächsten lieben zu können, betrachtet worden, sondern hat sich auch verselbstän­
digt. So hört und liest man in letzter Zeit recht häufig Aussprüche des Inhalts, man müsse nicht 
nur für das Wohl des Nächsten, sondern auch (und in erster Linie) für das eigene sorgen. Be­
zeichnend für diese Einstellung ist das Buch "Werde Nr. l" des amerikanischen Erfolgsphiloso­
phen RINGER. Die Überschrift seines ersten Kapitels, zugleich Untertitel des Buches, lautet: 
"Du bist dir selbst der Nächste". Er schließt deutlich an die Frage des Gesetzeskundigen im 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter an, der, nachdem ihm Jesus auf die Frage nach der Ge­
winnung des ewigen Lebens mit dem Doppelgebot der Liebe geantwortet hatte, nachfragte 
(Lk 10,29): 

Und wer ist mein Nächster? 

Zwar tut RINGER in seinem Buch alles, um dem Eindruck zu wehren, er vertrete die Devise, man 
müsse unbekümmert um des Nächsten Wohl nur auf das eigene hinarbeiten. So schreibt er etwa: 

"Die vordringliche moralische Pflicht des Menschen liegt im Streben nach dem Vergnügen, solan­
ge er nicht gewaltsam die Rechte anderer beeinträchtigt"30. 

Die untergründige Tendenz, welche das Buch durchzieht und ein Stück weit sicher auch seinen 
Erfolg erklärt, läuft jedoch darauf hinaus, in erster Linie sich selbst und nur, wenn es einem selbst 
dient, auch seinen Nächsten zu lieben. RINGERs Buch ist bezeichnend für die extremste Ausle­
gung des Liebesgebotes, nämlich der Verkehrung in sein Gegenteil. Wir treten nicht näher auf sie 
ein. 

Hingegen müssen wir die Aussage aufnehmen, daß seinen Nächsten nur lieben kann, wer auch 
sich selbst liebt. In modifizierter Form vertritt sie unter anderem FROMM in seinem weitverbrei­
teten Büchlein "Die Kunst des Liebens". Er argumentiert darin nicht nur psychologisch, son­
dern auch auf einer philosophisch-logischen Ebene. Das erste Argument, das für die Selbstliebe 
spricht, ist ihr entnommen: 

"Wenn es eine Tugend ist, meinen Nächsten als menschliches Wesen zu lieben, muß es auch eine 
Tugend - und nicht ein Laster - sein, mich selbst zu lieben"31. 

FROMMs psychologischer Argumentationsgang verläuft wie folgt: 

"Nicht nur andere, auch wir selbst sind 'Objekte' unserer Gefühle und Haltungen; die Haltun­
gen sowohl anderen als auch uns selbst gegenüber widersprechen sich nicht, sondern laufen pa­
rallel. Im Hinblick auf unser Problem bedeutet dies: Die Liebe zu uns selbst findet sich bei allen, 
die fähig sind, andere zu lieben"32. 

Sie bildet nach FROMM nicht einfach die Voraussetzung für die Nächstenliebe; das eine findet 
sich nicht ohne das andere, sie laufen einander parallel. Von daher bestreitet FROMM die An­
sicht CAL VINs, die Selbstliebe sei eine Pest, eine Überzeugung, die sich auch noch bei FREUD 
- "in psychiatrischen Wendungen" 33 - finde. Er hält den beiden entgegen: 

30 RINGER, Nr. 1 23. 

31 FROMM, Kunst 84. 

32 FROMM, a.a.O. 84f. 

33 A.a.O. 83. 
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"Der selbstsüchtige Mensch liebt sich selbst nicht zuviel, sondern zuwenig. Der Mangel an Liebe 
und Fürsorge für sich, der lediglich ein Ausdruck des Mangels an innerer Produktivität ist, läßt 
ihn leer und enttäuscht zurück. Notwendigerweise ist er unglücklich und ängstlich darauf be­
dacht, sich das Glück, das er sich selbst verbaut hat, gierig durch alle Arten von Befriedigungen 
dem Leben zu entreißen. Er scheint zuviel für sich selbst zu sorgen, macht jedoch tatsächlich nur 
den mißlungenen Versuch, das eigene Versagen in der Fürsorge für sein wirkliches Selbst zu über­
decken und zu kompensieren"34. 

Beobachtung zeigt nach FROMM weiter, daß Selbstlosigkeit oft nichts anderes als gut versteckte 
Selbstsucht ist 35. 

Ist diese Sicht vom christlichen Glauben her radikal zu verwerfen? Nein. Die Theologie kennt 
einen Begriff, der das Anliegen, welches dem Reden von der Selbstliebe zugrundeliegt, zugleich 
aufnimmt und korrigiert: den der Rechtfertigung36. Im rechtfertigenden Handeln nimmt Gott 
den Menschen an (liebt ihn); er befreit ihn von Selbsthaß, Selbstsucht und vom vergeblichen 
Versuch, sich selbst zu lieben, und setzt ihn instande, sich dem Nächsten in Liebe zuzuwenden. 
Sich selbst lieben kann nach christlichem Glaubensverständnis niemand; wir sind von der Annah­
me Gottes abhängig. Soll man nun Leute, die sagen, nur wer sich selbst liebe, sei imstande, auch 
seinen Nächsten zu lieben, auf ihr verkehrtes Glaubensverständnis aufmerksam machen? Nur in­
direkt, denn hinter dieser Aussage kann sich eine unzureichend ausgedrückte Rechtsfertigungser­
fahrung verbergen, der man behutsam zu ihrer richtigen sprachlichen Formulierung verhelfen soll. 

3. kamoka / w~ aeavrov in der katholischen und protestantischen Exegese 

Die Frage, ob es neben der falsch ausgerichteten auch eine erlaubte, ja sogar gebotene Selbst­
liebe gebe, hat die Theologie lange beschäftigt. AUGUSTIN und THOMAS - um nur die beiden 
bekanntesten Namen zu nennen - haben sich intensiv mit ihr auseinandergesetzt und versucht, 
das Verhältnis der Selbst- zur Gottes- und Nächstenliebe möglichst genau zu bestimmen. Wäh­
rend der Reformation wurde der diesbezügliche Fragenkomplex zum Gegenstand heftiger Ausein­
andersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten. Dieser Konfessionsgegensatz bestimmte 
noch bis vor kurzem die katholische und reformierte Auslegung des Liebesgebotes, wobei aller­
dings die traditionellen Positionen der maßgeblichen Theologen beider Konfessionen stark ver­
einfacht worden sind. Wir stellen im folgenden die letzten typisch konfessionell geprägten Ausle­
gungen des Liebesgebotes vor. 

Der Katholik VÖLKL geht davon aus, daß in Lev 19,18 "die Selbstliebe als Tatsache aner­
kannt und als Vorbild der Nächstenliebe genannt ist"37. Der Frage, ob sie damit "auch schon 
als gut anerkannt ist" 38, wendet er sich erst im Kapitel über die Selbstliebe im Neuen Testament 
zu. Bezeichnend ist nun, daß er sie nicht gleich von diesem her beantwortet, sondern zunächst 
auf die gegensätzlichen Positionen von katholischen und protestantischen Theologen hinweist. 
Nach der katholischen Theologie, so führt er dort aus, dient in der Goldenen Regel und dem 

34 A.a.0. 86f. 

35 A.a.O. 88. 

36 Das kann aus Platzgründen nicht entfaltet werden. Angesichts der wichtigen Rolle, welche heute die Rede 
von Selbstliebe und bestimmte Konzepte von Selbstverwirklichung spielen, müßte die Rechtfertigungsbot­
schaft in der Theologie wieder zentrale Bedeutung gewinnen. 

37 VöLKL, Selbstliebe 18. 

38 VöLKL, a.a.O. 18 Anm. 59. 
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"wie dich selbst" die Selbstliebe "als Maß, Norm und Vorbild der Nächstenliebe"39; die Aus­
führungen der Moraltheologie über die Pflichten sich selbst gegenüber "fußen auf diesen Stellen 
und sehen in ihnen die Selbstliebe als berechtigt anerkannt"40. Ein Gebot der Selbstliebe brauche 
es nicht, da jeder Mensch von Natur aus (und also gottgewollt) sich selbst liebe. Die Selbstliebe 
dürfe aber niemals als Motiv für die Nächstenliebe betrachtet werden. 

VÖLKL wendet sich dann gegen BARTH, für den Selbstliebe immer nur Selbstsucht ist und 
für den das "wie dich selbst" nur folgende Bedeutung haben kann: 

"uns ist als denen, die sich selbst lieben, d.h. als denen, die in Wirklichkeit nicht lieben, als den 
Sündern, die wir sind, geboten, den Nächsten zu lieben. Eben als die, die in Wahrheit von Haus 
aus und dauernd sich selbst suchen, sich selbst dienen, sich selbst meinen, eben in dieser unserer 
Wirklichkeit sind wir durch Gottes Offenbarung und Gebot und also konkret durch das Gebot 
der Nächstenliebe angesprochen und in Anspruch genommen"41. 

VÖLKL weist diese Ansicht als "gezwungen und 'dogmatisch' " 42 zurück und versucht sie jetzt 
vom neutestamentlichen Befund her zu widerlegen. In der Goldenen Regel und dem Hauptgebot 
werde nur ein Vergleich zwischen Selbst-und Nächstenliebe vorgenommen, aber keine Wertung43. 
Er fährt fort : 

"Die Menschen, zu denen Jesus sprach, dürften auch keine Erwägungen darüber angestellt haben, 
wie ihnen überhaupt das Verhältnis von Nächstenliebe und Selbstliebe noch kein Problem in un­
serem Sinne war. Sie werden das 'wie dich selbst' unbefangen hingenommen und in ihm das ein­
fachste Mittel zur Feststellung des guten und bösen Tuns gesehen haben. Das legte Lev 19,18, 
noch mehr aber Lev 19 ,34 und Dtn 10, 19 nahe, wo im Hinblick auf die eigenen Leiden in Ägypten 
die Liebe auch zum Fremdling befohlen wird. Für die Hörer Jesu bedeutete das 'wie dich selbst' 
und die goldene Regel wohl nur den Aufruf, die selbstverständliche Sorge für sich selbst auch 
den Mitmenschen zuzuwenden. Insofern dürften sie die natürliche Selbstliebe als Maß und Vor­
bild der Nächstenliebe betrachtet haben. Da aber Altes Testament und Judentum das Streben nach 
dem eigenen irdischen Wohlergehen durchaus für gut und gottgewollt halten, kann man nicht an­
nehmen, Jünger und Volk hätten gerade hier anders gedacht"44. 

Für das Alte Testament ist der Hinweis darauf wichtig, daß das Gebot der Fremdlingsliebe 
mit Israels Fremdlingsschaft in Ägypten begründet wird (Lev 19,34). Man darf darin eine An­
spielung nicht auf die Selbstliebe, aber die Goldene Regel erblicken45 . Allerdings bleibt zu be­
achten, daß sich die Begründung auch auf das Verbot, den Fremdling zu bedrücken, beziehen 
kann. Ihr folgt zudem eine zweite, viel stärkere: "Ich bin der Herr", die das Gebot allein mit dem 
Willen Jahwes begründet. 

Gerade in bezug auf das kamoka von Lev 19, 18 darf nicht allzuschnell damit argumentiert 
werden, daß "Altes Testament tmd Judentum das Streben nach dem eigenen irdischen Wohler­
gehen durchaus für gut und gottgewollt halten"46. Ohne Zweifel trifft das für die meisten Teile 
des Alten Testaments zu. aber nicht für alle. 

39 A.a.0. 50. 

40 Ebd. 

41 BARTH, KD 1/2 499f. 

42 VöLKL, Selbstliebe 51. 

43 VÖLKL, a.a.O. 52. 

44 Ebd. 

45 Zum Unterschied zwischen den beiden s. oben S. 47. 

46 VÖLKL, Selbstliebe 52. 
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Hier setzt der Protestant MAASS mit seiner Argumentation ein. Im Helligkeitsgesetz und in 
der Priesterschrift Jassen sich nach ihm "die ersten und entscheidenden Schritte zur Erhebung 
asketischer Bräuche und Übungen ... nachweisen", die der "Hinwendung ... zu Gott" "in der 
wachsamen Bändigung des sündigen Fleisches"47 dienen. Die Heiligkeit des Volkes soll an die 
Jahwes angeglichen werden. Die Einführung von Sünd- und Schuldopfer, die Erweiterung des 
Festkalenders um den Versöhnungstag sprechen, so MAASS, "für ein tieferes und feineres Sün­
denbewußtsein [Israels]"48. Diese und andere "Neuerungen und Verschärfungen in P und H ha­
ben das Ziel, das sittliche und kultische Gebot dem Streben nach Heiligkeit dienstbar zu ma­
chen"49. 

Von hier aus erklärt MAASS nun das kamoka in Lev 19,18(34). Wir zitieren ihn im folgen­
den sehr ausführlich, da für das Verständnis seiner Ausführungen der Ton, in dem sie gehalten 
sind, fast ebenso wichtig sind wie ihr Inhalt. Zwischen dem Helligkeitsstreben und der Selbstlie­
be "kann es keine friedliche Koexistenz" 50 geben: 

"Die Selbstliebe will sich dem Willen des Heiligen nicht fügen, sie hat ihre Direktiven von einer 
anderen Befehlsstelle ... Wer ständig vor ihr auf der Hut ist, kennt die unheimliche, fast dämoni­
sche Macht dieses Gegners. Die Kräfte, die gegen ihn mobilisiert werden müssen, dürfen ihm 
nicht nachstehen. Jahwes Forderung: 'Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig', ist Rückendeckung 
und Antrieb zugleich; aber die Gefahr des Versagens bleibt bestehen. So stark wie das Negative 
soll das Positive sein;so mächtig wie die Selbstliebe die Nächstenliebe. Der Kampf mit der Selbst­
liebe, die Selbstzucht und Enthaltsamkeit, werden damit in den Dienst der Heiligkeit gestellt; die 
'Askese' ist ein Bestandteil der offiziellen Jahweverehrung geworden ... Zusammenfassend darf 
behauptet werden, daß die asketischen Strömungen, die mit H und Pin das gültige israelitische 
Gesetz und den offiziellen Jahwedienst einfließen, dem Streben nach Heiligung und Reinigung 
des Volkes unterworfen werden. Der Vergleich mit der Selbstliebe, Leviticus 19,18(34), ist von 
hier aus zu verstehen: Die Selbstliebe läßt den Israeliten dieser Geistesprägung nicht unbeteiligt 
und neutral, sie wird erst recht nicht in Jebensfreudiger Bejahung als Maß der Nächstenliebe ge­
fordert; vielmehr wird ihre unheimliche Macht als gefährliche Versuchung zur Untreue gegen 
Jahwe, zur Versündigung gegen sein heiliges Wesen und Wollen und damit als ständige Bedrohung 
empfunden. Der Gehorsam gegen Jahwes Gebot und Willen soll der dauernd erfahrenen Selbst­
liebe an Kraft, Ausdauer und Radikalismus nicht nachstehen; darin liegt der Sinn des kämöka" 51 . 

MAASS' Ausführungen hinterlassen einen zwiespältigen Eindruck. Im Gegensatz zu VöLKL 
arbeitet er historisch. Er betont zu Recht, daß Heiligkeitsgesetz und Priesterschrift ein gegenüber 
früher gesteigertes Sündenbewußtsein und Helligkeitsstreben aufweisen, was jedoch nichts mit 
Askese zu tun hat. Die Helligkeitsforderung in H beinhaltet auch nicht, wie MAASS meint, in 
erster Linie ein Absehen von der eigenen Person und schon gar nicht eine Angleichung der Hei­
ligkeit des Volkes an die Jahwes. Seid heilig/heiligt euch meint - wir formulieren bewußt über­
spitzt-: Erfüllt die Gebote Gottes 52. Was Lev 17-26 von früheren Gesetzeskorpora unterschei­
det, ist die Schärfe, mit der die Gehorsamsforderung, die sich auf das ganze Leben bezieht, erho­
ben wird. Von daher darf man vermuten, daß die Selbstliebe in Lev 19, 18 keine positive Beurtei­
lung findet; auf eine negative zu schließen ist aber methodisch unsauber. 

47 MAASS, Selbstliebe 112. 

48 MAASS, a.a.O. 112. 

49 Ebd. 

50 A.a.O. 113. 

51 Ebd. 

52 Vgl. dazu unten S. lOlff. 
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MAASS weist erstaunlicherweise auf den Aspekt nicht hin, mit dem er seine Meinung am 
besten hätte stützen können: Im Helligkeitsgesetz werden - im Unterschied etwa zum Deute­
ronomium - Gebote und Verbote nur sehr selten mit Begründungen versehen, die sich als Appell 
an die Selbstliebe verstehen lassen, d.h. etwa mit dem Hinweis auf den Landbesitz oder ein lan­
ges Leben im Falle der Gesetzeserfüllung. 

MAASS' Ausführungen tragen in ihrem zweiten Teil stärker den Charakter einer Predigt als 
den einer wissenschaftlichen Untersuchung. Er entwirft liebevoll das Bild des sich selbst lieben­
den Menschen und sieht es im Heiligkeitsgesetz als verworfen an. Wie V Ö LKL erweist er sich in 
seiner Interpretation des kamoka als typischer Vertreter seiner Konfession. Ob er sich dessen be­
wußt war, können wir nicht sagen. 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



III. DAS LIEBESGEBOT ALS TEIL VON LEV 19,11-18, LEV 19 UND 
DES HEILIGKEITSGESETZES 

"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" ist kein isoliertes Gebot, sondern gehört eng mit den 
übrigen Bestimmungen aus Lev 19,17f(ll-18) zusammen und kann nur zusammen mit ihnen 
richtig ausgelegt werden. Weitere wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung des Liebesgebotes 
ergeben sich, ordnet man es in die nächstgrößeren Einheiten ein, nämlich in das Kapitel Lev 19 
und das Heiligkeitsgesetz. Sie sind von der Forschung in letzter Zeit etwas stiefmütterlich behan­
delt worden, weshalb wir ausführlicher auf diese theologisch hochbedeutsamen Texte eingehen, 
als es für das Verständnis des Liebesgebotes erforderlich wäre. 

Mit diesen einleitenden Sätzen haben wir bereits ganz grob den Aufbau von Teil III unserer 
Arbeit skizziert. An seinem Schluß steht eine Untersuchung der beiden Worte '<lfil jhwh, mit 
denen das Gebot der Nächstenliebe begründet wird. Es zu verstehen kann ja nur in Anspruch neh­
men, wer auch Bedeutung und Funktion dieser Begründung herausgearbeitet hat. 
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A. Das Gebot der Nächstenliebe als Bestandteil des Abschnitts Lev 19,11-18 

Lev 19,11-18 hebt sich inhaltlich wie formal deutlich von seiner Umgebung ab 1, was dazu 
berechtigt, die in ihm enthaltenen Verbote und Gebote für sich zu untersuchen. Wir konzentrie­
ren uns dabei auf ihre inhaltliche Exegese. Literarkritische und redaktionsgeschichtliche Fragen 
behandeln wir nur soweit wie unbedingt nötig, da sie nur von Lev 19 als Ganzem her sinnvoll 
angegangen werden können. 

1. Lev 19,llf 
Ihr sollt nicht stehlen und nicht ableugnen und nicht einer den andern betrü­
gen. Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören und so den Namen eu­
res Gottes entweihen; ich bin der Herr (lo' tignobu welo'- tekiil).asu welo'­
tesaqqeru 'is bä'anilto: we1J- tisfabecu bisnil lasfaqär wel).illälta 'äC sem 
'älohäka 0 3ni jhwh). 

Das erste Gebot dieses Abschnitts, lo' tignobu, hat seine engste Parallele in Ex 20, l 5par2. An 
den beiden Dekalogstellen wurde das Verbot des Diebstahls lange auf Menschenraub bezogen 3. 
NOTH schließt diese Bedeutung für Lev 19,11 nicht a limine aus4. Doch untersagt das Gebot an 
dieser Stelle den Diebstahl von Sachgegenständen. Diese Deutung drängt sich schon deshalb auf, 
weil das anschließende Gebot, we1o>- tekiil).asu, vom Verhehlen entwendeten Gutes handelt. Auch 
Jos 7, 11 folgt auf den Diebstahl das Verhehlen 5: 

Israel hat sich versündigt; ja, sie haben die Verpflichtung übertreten, die ich 
ihnen auferlegt habe, und haben sogar von dem Gebannten genommen, davon 
gestohlen, es verheimlicht und unter ihr Gerät getan (wegam laqeJ:iu min- ha­
J:ieräm wegam ganebu wegam kiJ:iasu wegam 5amu biklehäm). 

Lev 19,11 und Jos 7,11 bilden also die Tatbestände des Diebstahls und des Verhehlens zwei 
aufeinanderfolgende Akte eines einzigen Vergehens. Zu ihm gehört noch ein weiterer Akt. Im 
Zusammenhang mit Eigentumsvergehen ist es immer wieder zu falschen Schwüren gekommen, 
wie etwa Sach 5,3f zeigt6: 

Und er sprach zu mir: Das ist der Fluch, der über das ganze Land ausgeht; 
denn alle Diebe (kal- hii'.ggoneb) sind - wie lange nun schon! - straflos geblie-

Dem Abschnitt geht das in apodiktisch-kasuistischem Mischstil gehaltene Verbot der Nachlese voraus und fol­
gen Bestimmungen, die durch die Überschrift "Meine Satzungen sollt ihr halten" eingeleitet werden. 

2 Nur an diesen Stellen findet sich gnb in apodiktischen Rechtssätzen. 

3 Vgl. dazu etwa STAMM, Dekalog 58f. - Diese Auslegung wird in neuerer Zeit zu Recht zurückgewiesen; 
vgl. dazu CROSEMANN, Bewahrung 72f; Literatur u.a. bei LANG, Frau 218 Anm. 7. 

4 Man vgl. dazu seine Auslegungen des Gebotes in: Exodus 133 und Leviticus 121 miteinander. 

5 In Jos 7,11 geht dem Stehlen (gnb) das Nehmen (lqJ:i) voraus, von dem Lev 19,11 nicht die Rede ist. Zum 
Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Verben führt KLOPFENSTEIN, Lüge 277, aus: "Ist schon 
das 'Nehmen' ... , das unrechtmäßige Greifen nach dem Banngut ein Sakrileg ... , so erst recht das 'Steh­
len', welches jenes mehr unreflektierte, gierige Zugreifen zur intendierten, listigen Entwendung und Aneig­
nung macht". 

6 So etwa ELLIGER, Kleine Propheten II 1 llf; HORST, Nahum-Maleachi 235. -Anders KLOPFENSTEIN, 
Lüge 34; nach ihm dürften "der sittliche Frevel des Diebstahls und der religiöse des Meineids als Typen des 
sittlich-religiösen Zerfalls der im Land Verbliebenen ausgewählt worden sein". 
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ben, und alle, die [bei meinem Namen falsch]? schwören (wekar hiinnisba'), 
sind - wie lange nun schon! - straflos geblieben. Ich habe ihn ausgehen lassen, 
spricht der Herr der Heerscharen, daß er eindringe in das Haus des Diebes (hag­
giinnab) und in das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört (hiin­
niSbac bism1 läsfaqär), und in seinem Hause sich festsetze und es verzehre samt 
seinem Holz und seinen Steinen. 

59 

Auch nach Lev 5,22.24 sind Eigentumsvergehen mit falschen Schwüren verbunden 8. Von diesen 
Stellen her halten wir es für wahrscheinlich, daß Lev 19,12 - nur hier und Sach 5,4 kommt übri­
gens der Ausdruck "falsch bei meinem Namen schwören" im masoretischen Text vor9 - das 
Schwören im Zusammenhang mit Eigentumsvergehen meint. Nicht ganz auszuschließen ist frei­
lich, daß das Verbot, bei Jahwes Namen lassäqär zu schwören, falsche Aussagen generell verbie­
tet 10. 

Handeln auch die übrigen Gebote aus Lev 19,1 lf von Eigentumsdelikten? MOWINCKEL 
meint, das Gebot "Ihr sollt nicht einer den andern betrügen" beziehe sich auf "allerlei Betrü­
gerei und Unehrlichkeit im Geschäft, wie z.B. falsche Maße und Gewichte u. dgl." 11 und weist 
in diesem Zusammenhang auf Dtn 25,13-15 und Lev 19,35b.36 hin. Anhaltspunkte für die 
Richtigkeit dieser Deutung enthalten jedoch weder diese Parallelstellen noch lassen sich solche 
aus der Verwendung von sqr gewinnen. (MOWINCKEL führt bezeichnenderweise auch keinen 
Beleg der Wurzel an, mit dem er seine Auslegung stützen könnte). Wir halten die Auskunft von 
KLOPFENSTEIN wahrscheinlicher, der zu diesem Gebot ausführt: 

"Vielleicht faßt sqr hier gnb und khs zusammen: 'Ihr sollt nicht stehlen und (ver)hehlen und 
(dadurch) aneinander rechts brüchig. handeln.' Jqis wäre dann ein Sonderfall von sqr, was ei­
ne einleuchtende Abgrenzung ergibt" 12. 

Mehr wird man über die Bedeutung dieses Gebotes nicht sagen können, ohne zu reinen Vermu­
tungen Zuflucht zu nehmen. 

we.\tilllllta "äC sem 'älohilka läßt sich als Verallgemeinerung von V. 12a verstehen und mit 
ihm zusammen wie folgt paraphrasieren: Wie du es im Zusammenhang mit Eigentumsvergehen 
nie zum Schwur kommen lassen darfst, so sollst du überhaupt den Namen Gottes in keiner Wei­
se entweihen 13. 

2. Lev 19,13f 
Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben; der Lohn des Tag­
löhners soll nicht bei dir bleiben bis zum [andern] Morgen. Du sollst einem 
Tauben nicht fluchen und einem Blinden nichts in den Weg legen, sondern du 
sollst deinen Gott fürchten; ich bin der Herr (lo'- ta'asoq 'äC recaka welo, 
tigzol lo'- talln pe'ulfät saldr )itteka (ad- boqär: 10'- teqällel l;teres welipne 
ciwwer lo' titten mikiiol wejare,ta me,älohlika )am jhwh). 

7 Vielleicht ist hier - in Analogie zu V. 4 - (bisrru) lii'.ssäqär einzufügen (so der Vorschlag der BHS). 

8 Näheres dazu bei ELLlGER, Leviticus 79. 

9 Dies könnte Hinweis darauf sein, daß Lev 19,12ajung ist. Auch die Wendung sb' le /'31 säqär (ohne biSnti) 
findet sich nur in jüngeren Texten: Lev 5,22.24; Jer 5,2; 7,9; Mal 3,5 (viele hebräische Handschriften und 
die LXX haben an dieser Stelle zusätzlich bisrru). 

10 V. 12a wäre an V. 11 angeschlossen worden, um ldarzumachen: Nicht nur falsche Aussagen gegenüber dem 
Nächsten sind verboten, nein: auch und noch vielmehr solche gegenüber Gott. 

11 MOWINCKEL, Geschichte 223. 

12 KLOPFENSTEIN, Lüge 358 Anm. 38. 

13 Vgl. dazu unten S. lOOf. 
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Bei den beiden ersten Verboten von V. 13 "handelt es sich wieder um Eigentumsvergehen, bei 
denen diesmal nur statt Heimlichkeit und List Druck und Gewalt angewandt werden"14. Wir ha­
ben sie deshalb nicht mit V. l lf zusammen behandelt, da die Abschnitte V. l lf, l 3f, l Sf und 
l 7f alle mit redaktionellem '~ jhwh abgeschlossen werden - ein Hinweis darauf, daß sie ur­
sprünglich nicht zusammengehörten - und, wie noch zu zeigen,je ein eigenes Thema behandeln 15. 

Die Wurzeln 'sq und gzl werden im Alten Testament häufig nebeneinander gebraucht, vor 
allem in späteren Texten l6. Sie beziehen sich dann auf die wirtschaftliche Bedrückung schwa­
cher Israeliten, die ihrer Freiheit und ihres Besitzes verlustig gehen. Besonders deutlich kommt 
dies Mi 2,lf zum Ausdruck: 

Wehe denen, die Arges sinnen auf ihren Lagern und, wenn der Morgen tagt, es 
vollbringen, weil es in ihrer Macht steht; die nach Äckern gieren und sie rau­
ben, nach Häusern - und sie wegnehmen; die Gewalt üben an dem Mann und 
seinem Haus, an dem Besitzer und seinem Erbgut (wel;lamedu fadöt wegaza­
lu ubatlm wenafa'u we'asequ gäbär ubetö we'1s wena.1;1a1atö)! 

Wie eng die Tatbestände der Unterdrückung und Beraubung zusammengehören, zeigen auch die 
beiden Stellen Jer 21,12 und 22,3 17, ist in ihnen doch von einem 'oseq und einem gazfü die Re­
de. Nicht ganz klar ist, ob die beiden Verben eine bestimmte oder jede Form wirtschaftlicher 
Unterdrückung beinhalten. 

Das folgende Verbot, lo~- talln pe'ullii'.t sal<lr 'itteka 'ä.d- boqär läßt sich, was diese Deu­
tung stützt, als Spezialfall der ersten Bestimmung von Lev 19 ,13 verstehen. Dtn 24, l 4f wird das 
Verbot, den sakir zu bedrücken ('sq), in dem Sinne ausgeführt, daß man ihm seinen Lohn 
nicht vorenthalten darf. Mal 3 ,5 kann das sekar in ube'oseqe seka.r- saklr als Dittographie ge­
strichen werden 18 oder - dies die wahrscheinlichere Möglichkeit - Hinweis darauf sein, daß die 
Unterdrückung des Tagelöhners im Drücken des ihm geschuldeten Lohnes bestand 19. 

Lev 19 ,13 enthält - kurz zusammengefaßt - drei Verbote, welche die Ausnützung wirtschaft­
licher Macht im Umgang mit armen Volksschichten untersagen. 

Lev 19,14 geht es um den Schutz einer andern benachteiligten Schicht: den der Tauben und 
Blinden. Der Taube kann sich gegen einen Fluch nicht wehren, da er ihn nicht hört, ein Blinder 
ist auf die Führung durch Sehende angewiesen 20. Zur ersten Bestimmung gibt es keine Paralle­
le im Alten Testament, zur zweiten eine im sichemitischen Dodekalog: 

Dtn 27,18 
Verflucht ist, wer einen Blinden auf den falschen Weg führt. 

Dtn 27 sind Vergehen zusammengestellt, die sich im Dunkeln abspielen und deren Täter verflucht 
werden müssen, da sie nicht der normalen Gerichtsbarkeit zugeführt werden können 21 . Lev 19, 14 
enthält - das verbindet den Vers mit Dtn 27 - zwei Verbote, die sich auf Vergehen beziehen, 
die versteckt geschehen. 

14 ELLIGER, Leviticus 257f. 

15 S. 67. 
16 Lev5,21.23; 19,13; Dtn28,29; Jer21,12; 22,3; Ez 18,18; 22,29; Mi2,2; Ps62,11; Koh5,7. 

17 Zum Text von Jer 22,3 s. die Angaben im Apparat der BHS. 

18 BHK: dl; BHS: dl, dttg? 

19 So etwa RUDOLPH, Haggai - Maleachi 280. 

20 Vgl. dazu HEMPEL, Anschauungen 46. 

21 So unter anderem VON RAD, Deuteronomium 121. 
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Trotz unterschiedlicher Inhalte geht es in V. 13 und 14 um das gleiche Thema: den Schutz 
derjenigen, die wirtschaftlicher Gründe oder eines Körperdefekts wegen sich nicht wehren kön­
nen. Mit der Zusammenstellung von V. 13 und 14 ist implizit der Begriff des Schutzbedürftigen 
gegeben. 

Das letzte Gebot des Abschnitts, wejare"'ta me"'älohiika, paßt vom Inhalt her nicht zu den 
vorangehenden. Es findet sich im Heiligkeitsgesetz noch einige weitere Male und gibt sich da­
durch deutlich als redaktionelle Ergänzung zu erkennen 22_ 

3. Lev 19,lSf 
Ihr sollt nicht unrecht handeln im Gerichte: du sollst die Person des Geringen 
nicht ansehen, aber auch den Vornehmen nicht begünstigen; gerecht sollst du 
deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volks­
genossen umhergehen und sollst nicht wider das Leben deines Nächsten auftre­
ten; ich bin der Herr (lo, _ta'asu cawäl bammispat lo'- tis8a' pene- dal welo, 
tähdar pene gadol be~ädäq ti~pot <a:mitäka: lo'- telek rakll be'ammiika lo) 
ta'amod cai- dam re'äka 0~1 jhwh). 

Mit dem pluralisch formulierten Gebot lo'- täcasu cawäl bammispat, das "wie eine Über­
schrift'' 23 zu den folgenden, im Singular gehaltenen Bestimmungen wirkt, setzt deutlich ein neu­
er Abschnitt mit einem neuen Thema ein. In diesen beiden Versen, die sich auf das richtige Ver­
halten vor Gericht beziehen, liegt kein "Richterspiegel"24 vor, da es in ihnen "um für alle Is­
raeliten geltende Verhaltensvorschriften gegenüber den anderen Gliedern der Gemeinschaft, in 
der sie lebten" 25 , geht. Die Überschrift ist sprachlich gesehen eher jung, findet sich doch der 
Ausdruck 'Sh 'awäl/'awlä vor allem in Texten aus der exilisch-nachexilischen Zeit, besonders 
gehäuft bei Ezechiel 26 . Mit den ihr folgenden Bestimmungen zusammen bildet sie ein Pendant zu 
Ex 23,1-3.6-8; Dtn (1,17 und) 16,18-20. Diese Abschnitte tragen jedoch im Unterschied zu 
Lev 19 ,15 keine Überschrift. Zu lo'- tacasu 'awäl ba:mmispat gibt es in ihnen zwar Parallelen, 
die aber "sehr viel konkreter" 27 sind: 

Ex 23,6 
Du sollst das Recht des Armen in seinem Rechtshandel nicht beugen (lo> tatJil 
mispat 'äbjoneka berlbo). 

Dtn 16,19 
Du sollst das Recht nicht beugen (lo'-taWl mispat). 

22 Vgl. dazu unten S. 95f. 

23 GERSTENBERGER, Wesen 81. 

24 So richtig NOTH, Leviticus 122. Leider bin ich der Herkunft der Behauptung, in Lev 19,15-18 liege ein 
solcher vor, nicht auf die Spur gekommen. 

25 NOTH, a.a.0. 122. 

26 Lev 19,15.35; Dtn 25,16; Ez 3,20; 18,24.26; 33,13.15.18; Zeph 3,5.13; Ps 37,1. 

27 GERSTENBERGER, Wesen 81 Anm. 1. 
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Der Grundsatz der Unparteilichkeit ("Du sollst die Person des Geringen nicht ansehen, aber 
auch den Vornehmen nicht begünstigen") findet sich in allen drei Parallelabschnitten zu 
Lev 19,15f: 

Ex 23,3 
Auch den Geringen sollst du in seiner Rechtssache nicht begünstigen (wedal 
16' tähdiir beribo). 

Dtn 1,17 
Ihr sollt kein Ansehen der Person kennen im Gerichte; den Kleinen sollt ihr 
hören wie den Großen und euch vor niemand scheuen (10°- takkiril paniln 
bämmispat kaqqaton kilggado128 tisma<un 10° taguru mippene->is). 

Dtn 16,19 
Du sollst die Person nicht ansehen (lo0 taki<lr panim). 

Sowohl Dtn 1,17 wie 16,19 formulieren den Grundsatz der Unparteilichkeit neutral, verbieten 
also nicht nur, den Großen zu bevorzugen. Dies trifft u.E. sogar für Ex 23,3 zu, da durch die For­
mulierung wedal (auch den Armen) indirekt auch verboten wird, den Großen vor Gericht zu 
begünstigen. NOTH nimmt die Tatsache, daß Lev 19,15 auch die Bevorzugung des Armen verbie­
tet, mit Erstaunen zur Kenntnis 29, was angesichts der erwähnten Parallelen befremdet. 

Die positive Umformulierung der vorangehenden Verbote bildet das Gebot am Schluß von 
V. 15: 

Gerecht sollst du deinen Nächsten richten. 

Es ist interessant, daß sich - wie bereits zur Überschrift - auch zu diesem allgemein gehaltenen 
Gebot, einer Zusammenfassung der beiden vorangehenden Verbote, in den andern Gesetzeskor­
pora keine Parallele findet. Am nächsten kommt ihm eine Stelle aus dem deuteronomischen Ge­
setz über die Rechtspflege: 

Dtn 16,18 
Richter und Amtleute sollst du dir bestellen in allen deinen Ortschaften ... , daß 
sie dem Volke Recht sprechen mit Gerechtigkeit (wesapetu 'äC hacam mis­
pat- ~ädäq). 

Recht schwierig auszulegen ist Lev 19,16. Zum ersten Gebot, lo'- telek ral<l't be<ammäka, 
bemerkt NOTH: 

"Verboten ... [wird] das Ausstreuen von Verleumdungen unter den anderen Mitgliedern der 
Rechtsgemeinde vor oder bei deren Zusammentritt"30. 

Diese Deutung wird dadurch gestützt, daß Ex 23,1, das sich eindeutig auf das Verhalten vor Ge­
richt bezieht, eine Bestimmung enthält, die der von V. 16a in etwa entspricht: 

Du sollst nicht falsches Gerücht vorbringen (lo' tis8a' sema' saw' ). 

28 Auf kli'.qqaton und käggadol ruht das gleiche Gewicht; von ihrer Stellung im Satzgefüge her läßt sich also 
nicht sagen, daß die Bevorzugung (des Kleinen oder Großen) besonders kritisiert werde; vgl. dazu JOÜON, 
Grammaire 528. 

29 NOTH, Leviticus 122. 

30 NOTH, a.a.0. 122. 
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Obwohl rakil Lev 19,16 eindeutig juridische Bedeutung besitzt, schwingt in ihm als Nebenton 
möglicherweise eine der Bedeutungen mit, die es an andern Stellen hat: Jakobs Rolle spielen 
(Jer 9,3), Geheimnisse preisgeben, aufrührerisch mit Empörungen herumlaufen (Jer 6,28). 

Auch das letzte Gebot von Lev 19,16, lo> fäcamod 'iil- dam re'äka, ist vom Verhalten in 
der Rechtsgemeinde her zu interpretieren. 'md le meint das Aufstehen zu einer (falschen) Zeu­
genaussage, die zur unrechtmäßigen Tötung des Angeklagten führt 31 . Diese Auslegung wird 
auch dadurch gestützt, daß das Bundesbuch eine verwandte Bestimmung enthält, der zudem wie 
Lev 19,16 das Gebot der Unparteilichkeit vorangeht: 

Ex 23,7 
Von betrügerischer Sache halte dich fern. Du sollst nicht den Unschuldigen, der 
im Rechte ist, zum Tode verurteilen, und nicht dem, derim Unrecht ist, Recht 
geben. 

Lev 19,lSf regelt - wir fassen kurz zusammen - das Verhalten in der Rechtsgemeinde. Der 
Abschnitt weist inhaltliche Berührungen mit Dtn 1,17; 16,18-20 und vor allem Ex 23,1-3.6-8 
auf. 

4. Lev 19,l 7f 
Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; zurechtweisen sollst 
du deinen Nächsten, daß du nicht seinethalben Sünde auf dich ladest. Du sollst 
dich nicht rächen, auch nicht deinen Volksgenossen etwas nachtragen, sondern 
du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der Herr (lo0 - tifoa> 
'äC >ablka bilbabäka h6keah tokiah >äc <amftäka welo)- ti§fa> 'alaw het': 
lo'- ti~qom welo,_ tittor )äc be~e 'ammäka we>ahabta lere'aka ka~Öka 
>anijhwh). 

Von den drei vorangehenden Abschnitten unterscheidet sichLev 19,l 7fdadurch, daß er prak­
tisch keine Parallelen in anderen Gesetzeskorpora aufweist. Bevor wir die Bestimmungen von V. 17 
einzeln auslegen, versuchen wir den Vers als ganzen zu verstehen: Wenn sich dein Bruder (dir ge­
genüber) vergangen hat, darfst du ihn nicht in deinem Herzen hassen; du mußt, was du gegen ihn 
auf dem Herzen hast, offen aussprechen und ihn auf sein Vergehen hinweisen. Tust du dies nicht, 
lädst du Schuld auf dich. 

Wir begründen diese Paraphrase und legen die einzelnen Bestimmungen näher aus. Dem Vers 
liegt als Voraussetzung zugrunde, daß sich ein Bruder dem im Gesetze Angesprochenen gegen­
über vergangen hat. Nur wenn dies zutrifft, ergibt das Gebot "Zurechtweisen sollst du deinen 
Nächsten" einen Sinn. Das Verbot, seinen Bruder im Herzen zu hassen, setzt voraus, daß dazu 
berechtigter Anlaß bestünde. Das Schlüsselwort für die richtige Auslegung dieses Verbotes bil­
det bilbabäka. ZIMMERLI übersetzt es in seiner Theologie ohne nähere Begründung mit "im 
Verborgenen" 32. Trifft diese interpretierende Übersetzung das Richtige? Eine Durchsicht der 
Konkordanz ergibt, daß suffigiertes blb(b) gerne mit Verben des Denkens und Redens verwen­
det wird und in diesem Zusammenhang das Hegen und Verborgenhalten dunkler Pläne um­
schreibt 33 : 

31 So u.a. ELLIGER, Leviticus 258f. 

32 ZIMMERLI, Grundriß 118. 

33 Vgl. etwanochSach 7,10; 8,17. 
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Ps 28,3 
Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die mit dem 
Nächsten freundlich reden und Böses hegen im Herzen/heimlich (bilbabam). 

Hi 1,5 
Wenn dann die Tage des Mahles um waren, schickte Hiob hin und weihte sie, 
und früh am andern Morgen opferte er Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn 
Hiob dachte: Vielleicht haben meine Söhne sich versündigt und Gott geflucht 
in ihrem Herzen/heimlich (bilbabam). 

Wenn bilbabäka in Lev 19,17 gleich verstanden werden darf wie an diesen Stellen, besagt das Ver­
bot, wie ZIMMERLI vorschlägt: Hasse deinen Bruder nicht im Versteckten, im Verborgenen. Das 
bedeutet nicht unbedingt, daß der Haß nur im Innern gehegt wird. Es ist auch denkbar, daß er 
sich in allerhand dunklen Machenschaften äußert. 

Eine indirekte Bestätigung findet diese Auslegung von Lev 19 ,l 7a in einigen Rechtssätzen 
aus der Freistädtegesetzgebung, in denen 8n' ohne die Näherbestimmung von suffigiertem blb (b) 
verwendet wird. In Num 35,20; Dtn 4,42; 19,4.6.11 und Jos 20,5 spielt die Wurzel s'n, "eine 
Rolle bei der Umschreibung der vorsätzlichen bzw. unvorsätzlichen Tötung"34. Die Asylstädte 
stehen nur dem offen, der seinen Nächsten von ungefähr, unvorsätzlich und ohne ihm zuvor feind 
gewesen zu sein (sn ,), erschlägt. Wer seinen Nächsten vorsätzlich und aus Haß (Sn,) umbringt, 
darf den Schutz einer Asylstadt nicht für sich beanspruchen. Dieser Haß - bezeichne er nun stär­
ker den Affekt oder die daraus hervorgehenden Taten - muß für die Nichtbeteiligten erkennbar 
sein, denn sonst könnten sie nicht darüber entscheiden, ob der Totschläger umgebracht werden 
muß oder aber in eine Freistadt fliehen darf. Hier meint ~n) also den für Außenstehende er­
kennbaren Haß, in Lev 19,l 7a den heimlich, im Verborgenen (bilbabäka) gehegten oder betä­
tigten. 

Nach Lev 19,17 darf es nun nicht dazu kommen, daß man seinen Bruder im Verborgenen 
haßt. Man soll ihn eindringlich zurechtweisen (hokeal;l tokl."al;l). Besonders im Buch der Prover­
bien bedeutet jkl;l oft, jemanden, der sich im Unrecht befindet, "zurechtzuweisen"35. 
Ein Beispiel: 

Prov28,23 
Wer einen andern zurechtweist (m6Jda1;1 'adam), derfindetzuletztmehrDank 
als der Schmeichler. 

Allerdings ist umstritten, ob diese übersetzung von jkl;l auch für Lev 19,17 zutrifft, der Versal­
so vom privaten Gespräch handelt36. Exegeten, die V. l 7f wie die beiden vorangehenden Verse 
auf die Gerichtssituation beziehen, lehnen sie als falsch ab. So weist nach BOECKER jkJ:i an 
der vorliegenden Stelle eindeutig juridische Bedeutung auf. Er übersetzt den Vers wie folgt: 

"Du sollst deinem Genossen gegenüber feststellen, was recht ist"37. 

Diese Bedeutung kann jkl;l Lev 19,17 u.E. auch haben, wenn sich der Vers nicht auf das Verhal­
ten vor Gericht, sondern auf die private Beilegung eines Konflikts bezieht. 

34 JENNI, Art. ~n' 837. 

35 Vgl. dazu etwa LIEDKE, Art. jki). 731. 

36 So etwa KNOBEL, Exodus - Leviticus 510f; HOFFMANN, Leviticus 42. 

37 BOECKER, Redeformen 46. 
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Umstritten ist auch die Auslegung des Verbots welo' tis8a, calilw J:ief. Bedeutet es: "Du sollst 
nicht seinetwegen Schuld auf dich laden" 38 oder: "damit du nicht Schuld auf ihn ladest" 39 ? 
Die erste Auslegung ist vom sprachlichen Befund her wahrscheinlicher. Die Wendung ns, J:ief 
'al heißt, wie aus Lev 22,9 und Num 18,29-32 hervorgeht, "Sünde tragen wegen". Die Verbin­
dung ns' J:ief /Cawon (ohne cfil) 4o bedeutet ebenfalls "Sünde auf sich laden", "(die Straffol­
gen seiner) Schuld tragen (müssen) "41 . Die erste vorgeschlagene Übersetzung von lo' tis8a' 
'alaw J:ief, "Du sollst nicht seinetwegen Schuld auf dich laden", paßt gut in den Zusammen­
hang des Abschnitts: Unterläßt man es, seinen Nächsten auf sein Vergehen aufmerksam zu ma­
chen und ihn zurechtzuweisen, lädt man sich dessetwegen selbst Schuld auf. 

Diese Auslegung ist nun allerdings mit einer schweren Hypothek belastet. Wir sind vom Ge­
bot ausgegangen, den Volksgenossen zurechtzuweisen. Erst von ihm aus erschloß sich uns die Be­
deutung der anderen Gebote dieses Verses. Möglicherweise bildet es aber eine spätere Ergänzung 
zu den beiden andern Geboten von V. 17 42, nämlich: 

Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Lade nicht seinetwe­
gen Sünde auf dich/lade ihm nicht Sünde auf. 

Wie sind diese beiden Gebote als Paar auszulegen? Will man sie nicht von der Gerichtssituation 
her interpretieren, enthält dieser Vers ein prinzipielles Verbot, seinen Bruder zu hassen. Das zwei­
te ist dann so zu verstehen, daß man durch Haß Schuld auf sich lädt. Wählt man die zweite Über­
setzungsmöglichkeit, ist ein Bezug auf das erste Verbot - und sie müßten doch die gleiche The­
matik haben - nicht zu erkennen. Sie scheidet also zum vornherein aus, erklärt man V. 17 nicht 
von der Gerichtssituation her. 

Wie wären sie von ihr her zu verstehen? Nach REVENTLOW untersagt das erste Verbot, den 
Nächsten aufgrund des Hasses, den man für ihn hegt, zu richten, das zweite, seinen Nächsten im 
Gericht mit einer Schuld zu beladen, "die nicht der Wahrheit entspricht"43. Für die Fragwürdig­
keit, die seiner Deutung anhaftet, ist bezeichnend, daß er den Sinn des ersten Verbotes von sei­
ner positiven Ergänzung her erschließen muß: 

"V. l 7a verbietet, den Nächsten im Herzen zu hassen. Wie das gemeint ist, geht aus der positi­
ven Umkehrung hervor: man soll seinen Volksgenossen (gerecht) richten; also auch der Haß tut 
sich in einer ungerechten Art zu richten kund und wird in dieser Hinsicht verboten"44. 

REVENTLOW sieht sich, um einen Bezug von V. l 7a auf die Gerichtssituation behaupten zu 
können, gezwungen, hokeaJ:i tokiaJ:i 'äC cantltäka in einer Weise auszulegen, die der Bedeu­
tung von jkJ:i nur schlecht entspricht. 

38 So oder ähnlich übersetzen JB, ZB, Einheitsübersetzung. 

39 So MOWINCKEL, der in Geschichte 227 das Gebot wie folgt auslegt: "indem man schweigt und den Näch­
sten nicht verwarnt, wenn er im Begriffe ist, eine sündige Tat zu begehen, ist man daran Schuld, daß er Schuld 
auf sich ladet, nämlich wenn er unverwarnt die sündige Tat begeht". - Diese Auslegung geht von der unse­
res Erachtens falschen Annahme aus, daß sie noch nicht begangen worden ist. 

40 Einige Belege: Lev 20,19; 24,15; Num 9,13; 18,22; Jes 53,12; Ez 23,49. 

41 STOLZ, Art. nS° 113. 

42 Dafür spricht, daß 'anrlt, wie ein Blick in die Kommentarliteratur zeigt, vor allem in sekundären Schichten 
des Helligkeitsgesetzes vorkommt. Will man trotzdem daran festhalten, daß die drei Bestimmungen von V. 17 
schon immer zusammengehörten, sind sie spät anzusetzen. 

43 REVENTLOW, Helligkeitsgesetz 72. 

44 REVENTLOW, a.a.0. 72. 
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Enthielte Lev 19 ,17 tatsächlich Vorschriften für das Verhalten vor Gericht, wären sie wie folgt 
auszulegen: Wenn sich dein Bruder dir gegenüber vergangen hat, darfst du ihn nicht heimlich has­
sen (und Anschläge gegen ihn verüben); du mußt die Angelegenheit vor Gericht bringen und 
ihm dort gegenüber feststellen, was recht ist, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst/ 
ihn nicht mit einer Schuld belädst, "die nicht der Wahrheit entspricht"45 . Ob man V. 17 also 
auf die Gerichtssituation oder die private Auseinandersetzung bezieht, beide Male ergibt er einen 
guten Sinn, wenn man ihn von seiner Jetztgestalt her interpretiert. Hingegen fällt es schwer, sei­
ne beiden Verbote allein sinnvoll mit der Gerichtssituation oder der privaten Auseinandersetzung 
zu verbinden 46 . 

Mehr Klarheit über die Bedeutung von V. 17 erbringt die Auslegung von V. 18, der wir uns 
nun zuwenden. Ein prinzipielles Verbot der Rache findet sich im Alten Testament außer in 
Lev 19, 18 nicht. Singulär innerhalb der alttestamentlichen Gesetzessammlungen ist auch das Ver­
bot, den Zorn zu bewahren47. 

JAGERSMA hält es für möglich, daß sich das Verbot 10°- tiqqom ursprünglich auf die Blut­
rache bezog; er weist in diesem Zusammenhang auf Ex 2 l ,20f und Num 31,2 hin 48. Die zweite 
Stelle ist jedoch wenig hilfreich, da es hier um die Rache an politischen Feinden geht. Ex 2 l ,20f 
heißt nqm nicht "Blutrache nehmen", sondern "bestrafen" 49, denn es ist unwahrscheinlich, 
daß der Herr eines Sklaven mit dem Tode bestraft wurde, hatte er diesen totgeschlagen 50. Der 
Parallelismus nqm/ntr deutet darauf hin, daß in Lev 19,18 an Rachenehmen in allgemeinem 
Sinne gedacht ist. Zur Stützung der These, Lev 19,18 könnte wenigstens ursprünglich die Blutra­
che im Auge haben, wird etwa auch auf das zum gleichen Abschnitt gezogene Verbot "du sollst 
nicht wider das Leben deines Nächsten auftreten" (V. l 6aß) hingewiesen 51 . Es verbietet je­
doch - wie gezeigt - falsche Zeugenaussagen, die zur Tötung eines Unschuldigen führen. 

NOTH erklärt wie schon V. 17 auch V. 18 von der Gerichtssituation her: 

"Verboten ... [wird] das Entscheiden aus Rache oder nachtragendem Zorn auf Grund irgend­
welcher früherer Auseinandersetzungen oder Zwistigkeiten"52. 

Diese Erklärung mutet gezwungen an. Die Verbote von V. 18 enthalten keinen stichhaltigen Hin­
weis darauf, daß sie sich auf die gerichtliche Entscheidung beziehen. Worauf dann? In der For-

45 Ebd. 

46 Dies findet auch darin Ausdruck, daß sich in der Literatur kaum Ausführungen darüber finden, was die bei­
den Verbote von V. 17 allein bedeuten. Die von REVENTLOW von der Gerichtssituation her vorgeschlage­
ne Deutung überzeugt nicht. 

47 Lev 19,18 enthält den einzigen Beleg von njr in einem Gesetzestext. Außer Cant 1,6; 8,11.12 (den Wein­
berg/seine Früchte hüten) wird es in der Bedeutung "(den Zorn) bewahren/nachtragen" nur noch mit 
Gott als Subjekt verwendet: Jer 3,5.12; Nah 1,2; Ps 103,9. 

48 JAGERSMA, leviticus 19 98. Daß in Lev 19,18 die Blutrache verboten werde, nimmt etwa auch noch 
WESTERMANN, Art. Rache 1546, an. 

49 ZB. 

50 Vgl. dazu CHILDS, Exodus 4 71: "The formula 'he will be punished' is strikingly vague and cannot be 
identified with the death penalty per se. Apparently the determination of the required penalty was left to 
the discretion of the judge. Any doubt as to whether a different standard from that used for the free citi­
zen was applied to slaves is removed by the final motivation clause. The master is fully exonerated from in­
juring his slave 'because he is his property' ". 

51 So z.B. von ELLIGER, Leviticus 259. 

52 NOTH, Leviticus 122. 
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schung wird zu wenig betont, daß zwischen V. 17 und 18 ein enger Zusammenhang besteht 53 . 

Beide Verse handeln davon, wie sich ein Israelit zu verhalten hat, wenn ein Bruder ihm gegen­
über schuldig geworden ist. Er muß ihn auf sein Vergehen hin ansprechen, ihn zurechtweisen, oder: 
ihm sagen, was recht ist. Keinesfalls darf er den Zorn auf seinen Bruder versteckt halten oder 
heimlich gegen ihn agieren. Er darf jedoch auch nicht gewaltsam gegen ihn vorgehen und sich an 
ihm rächen oder ihm nachtragen. V. 17 verbietet also, gegen den schuldig gewordenen Bruder 
nicht (oder nur hinterrücks) vorzugehen, V. 18, dies gewaltsam zu tun. V. 17 darf wohl so ver­
standen werden, daß der Bruder möglichst rasch auf sein Vergehen angesprochen werden muß. 
Das Liebesgebot in V. 18 macht deutlich, daß nach seiner Zurechtweisung die Angelegenheit 
auch abgeschlossen ist. Die gespannte Lage, die durch das Vergehen eines Israeliten seinem Bru­
der gegenüber entstanden ist, soll also rasch bereinigt werden. Die Bezüge zwischen V. 17 und 18 
sind zu eng, als daß sie zufällig sein könnten. Wer diese Gebote/Gebotspaare - wenn sie nicht 
schon immer zusammengehörten - miteinander verbunden oder einen Grundbestand unter ihnen 
redaktionell um weitere vermehrt hat, ist dabei sehr geschickt vorgegangen. 

Abschließend sei noch einmal die Frage gestellt, ob sich Lev 19,l 7f auf das Verhalten in der 
Rechtsgemeinde bezieht oder nicht. Das zweite ist aus folgenden Gründen wahrscheinlicher: 

Alle Verbote und Gebote aus Lev 19,l 7f lassen sich problemlos auf das Verhalten eines Ein­
zelnen gegenüber dem schuldig gewordenen Bruder beziehen; hingegen bereitet es große 
Schwierigkeiten, einige unter ihnen von der Gerichtssituation her zu verstehen. 
Die vorangehenden Verspaare haben je ein bestimmtes Thema zum Inhalt: In V. l lf geht es 
um mit Diebstahl verbundene Vergehen, in V. l 3f um den Umgang mit wirtschaftlich schwa­
chen und körperlich benachteiligten Volksgenossen, in V. 15f um das richtige Verhalten in 
der Rechtsgemeinde 54. Die Abschnitte werden durch redaktionelles '~i jhwh voneinander 
abgetrennt. Es ist gewiß nicht zufällig, daß inhaltliche Gliederungen und redaktionelle Ein­
schnitte zusammenfallen. Mit V. 17 setzt also wohl ein neues Thema ein. Wahrscheinlich 
schließen die beiden Verspaare V. l Sf und l 7f deshalb aneinander an, weil sie ein verwandtes 
Thema zum Inhalt haben; so konnte auch das Mißverständnis aufkommen, alle vier Verse 
bezögen sich auf die Gerichtssituation. 
Die meisten Bestimmungen aus Lev 19,lSfweisen Parallelen in Bundesbuch und Deuterono­
mium auf. Wenn auch V. l 7f im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren stünde, enthiel­
ten diese beiden Gesetzeskorpora wahrscheinlich einige vergleichbare Gebote und Verbote. 
Die Parallelenlosigkeit der Verse l 7f enthält einen versteckten Hinweis darauf, daß in ihnen 
ein Gebiet des zwischenmenschlichen Lebens erstmalig geregelt wird 55. 

Zusammengenommen sprechen diese Gründe dafür, V. l 7f als eigenen Abschnitt mit dem The­
ma "Der Umgang mit dem schuldig gewordenen Bruder" zu betrachten. 

53 Vgl. immerhin ZIMMERLI, Mitte 114. 

54 Die kunstvolle Gliederung des Abschnitts V. 11-18 geht noch weiter, als der Haupttext deutlich macht: Die 
Bestimmungen von V. 11-14 schützen den Schwachen, die von V. 15-18 alle "Volksglieder". 

55 Am ehesten vergleichbar mit Lev 19,17fist Dtn 25,1·3. Nach diesem Text sollen zwei Männer, die einen 
Streit miteinander haben, diesen vor Gericht austragen. - Im Unterschied zu diesem Text steht in Lev 19 ,17f 
fest, wer der Schuldige ist. 
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5. Das Gebot der Nächstenliebe 

In einem gewichtigen Teil der Kommentarliteratur wird das Gebot der Nächstenliebe nur 
mangelhaft oder überhaupt nicht ausgelegt 56. Mangelhafte Exegese liegt da vor, wo nur auf sei­
nen eingeschränkten Geltungsbereich hingewiesen oder es als höchstes oder wichtigstes im Alten 
Testament bezeichnet wird. 

Der erste Mangel findet sich unter anderem in HOLZINGERs Auslegung: 

"Die Warnungen vor Bedrückung und Übervorteilung des Nächsten steigern sich (V. l 7f.) zu 
dem Gebot, ihn zu lieben, wie sich selbst. Dabei ist ... unter dem Nächsten nur der Volksgenosse 
verstanden, und wenn V. 33f. das Gebot der Liebe auch auf den Fremden ausgedehnt wird, so 
ist mit letzterem nicht jeder beliebige Fremde, sondern fast immer ein Israelit von anderem 
Stamm gemeint, jedenfalls ein solcher, der mit seinem Patron in Kultusgemeinschaft steht, also 
gleichfalls zum Volke Jahwes gehört"57. 

REVENTLOW streicht nur die Wichtigkeit des alttestamentlichen Liebesgebotes heraus: 

"Von diesen Sätzen ist wohl V. ! Sb der bekannteste aus H, wenn nicht aus dem gesamten Alten 
Testament; berühmt ist die Bedeutung, die er für den christlichen Glauben gehabt hat"58. 

Hinter diesen mangelhaften Auslegungen des alttestamentlichen Liebesgebotes steht unausgespro­
chen folgende Annahme: Was Lev 19,18 fordert, ist klar und braucht nicht in mühsamer Klein­
arbeit erhoben zu werden. Daß diese Annahme nicht zutrifft, wurde bereits gezeigt. Wenn Ex­
egeten das Gebot der Nächstenliebe als höchstes oder wichtigstes des Alten Testaments bezeich­
nen, übersehen sie, daß dieses selbst keine derartige Wertung vornimmt. Wahrscheinlich übertra­
gen sie neutestamentliche Wertungen des Liebesgebotes (das königliche Gebot u.a.) abgeändert 
auf Lev 19,18. Zwar kann, und zwar vor allem von formgeschichtlichen Erwägungen her, gezeigt 
werden, daß Lev 19,18 einen Höhepunkt innerhalb der alttestamentlichen Ethik bildet. Aber 
das muß aufgewiesen und darf nicht einfach behauptet werden. Die sich häufig findende, aber 
selten ausgearbeitete Behauptung, der Geltungsbereich des Liebesgebotes sei im Neuen Testa­
ment gegenüber Lev 19,18 erweitert, zeigt nochmals deutlich, wie stark die Exegese diesen Vers 
vom Neuen Testament her und nicht aus sich selbst versteht. 

Auch noch ungenügend ausgelegt ist das Gebot der Nächstenliebe da, wo nur sein erster Sitz 
im Leben bestimmt wird. BOECKER bemerkt in seinem Buch "Redeformen des Rechtslebens 
im Alten Testament" beiläufig, "daß einer der bekanntesten alttestamentlichen Sätze überhaupt, 
der Satz 'Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst' (Lv 1913), im AT im Zusammen­
hang von Anordnungen über richtiges Verhalten in der Rechtsgemeinde steht (Lv 19 J S-J 8) und 
sich ursprünglich nur auf diesen Bereich bezieht" 59. Diese unseres Erachtens falsche Auslegung 
befriedigt schon deshalb nicht, weil in ihr nichts darüber gesagt wird, welche Bedeutung das Lie­
besgebot in der Rechtsgemeinde hatte. BOECKER und NOTH erwecken in ihrer Auslegung den 
Eindruck, mit der Bestimmung seines Sitzes im Leben stehe auch seine Bedeutung fest. 

56 Extremstes Beispiel dafür bildet die Exegese von BAENTSCH, Exodus - Numeri 398; man beachte, was ihm 
in V. 18 als auslegungsbedürftig und - würdig erscheint: "ntr bewahren, seil. den Zorn. 't mit Bzg. auf, 
sonst steht hier 1 Nah 1,2. bnj 'mk cf. 2017 = 'mjm v. 16. Der Unterschied zwischen hassen u. nachtra­
gen wird von den Rabb. folgendermaßen bestimmt: Rache bedeutet: du hast mir die Axt nicht geliehen, ich 
leihe sie dir nicht; Nachtragen bedeutet: du hast mir die Axt nicht geliehen, ich aber leihe sie dir. 'hb c. 1 wie 
v. 34, über 1 zur Einführung des Obj. s. G-K 117n. Cf. Mt 2239 Lk l027ff" (tr.). 

57 HOLZINGER, in: KAUTZSCH, Heilige Schrift 188. 

58 REVENTLOW, Helligkeitsgesetz 72. 

59 BOECKER, Redeformen 9 Anm. 3, wohl in Anlehnung an NOTH, Leviticus 122. 
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In der neueren Forschung gibt es Bemühungen, die Bedeutung des Liebesgebotes besser zu 
erfassen. 
Entscheidend ist dabei die meist unreflektierte Einsicht, daß es nicht abgesehen von den übrigen 
Bestimmungen in Lev 19,l 7f ausgelegt werden darf. Nach JAGERSMA faßt das Liebesgebot die 
vorangehenden Bestimmungen zusammen60. KORNFELD versteht es als Grundlage, von der her 
sich die vorangehenden Gebote und Verbote erklären: 

"Das Liebesgebot schließt zwar Feindschaft und Rache aus, verlangt aber auch nötigenfalls die 
brüderliche Zurechtweisung"61. 

ELLIGER ordnet das Gebot der Nächstenliebe ähnlich in Lev 19,l 7f ein wie KORNFELD und 
bezeichnet es implizit als Begründung der übrigen Gebote dieses Abschnittes: 

"Und selbst wenn ein solches Gespräch nicht zum Ziele führt, sind Rachsucht und Nachträgerei 
ausgeschlossen; denn [Hervorhebung vom Vf.) 'Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst' "62. 

BERTHOLET betrachtet das Liebesgebot als Krönung der Gesetzesvorschriften von Lev 19,l 7f 
- man beachte, daß er sie bereits in einen inneren Zusammenhang zueinander bringt-: 

"Die Worte erheben sich zum Höchsten, was die atl. Ethik hat leisten können. Schon bilbabäka 
zeigt, wie sie hier aus der That in die Gesinnung eingeführt ist. Den Volksgenossen soll man nicht 
hassen, auch wo man etwas wider ihn hat, vielmehr den Weg der Ermahnung einschlagen, und, 
selbst wo man persönlich beleidigt ist, ihm nicht nachtragen, ja schließlich ihn lieben wie sich 
selbst"63. 

"Ja schließlich": Mit diesen beiden Worten bringt BERTHOLET etwas unbeholfen zum Aus­
druck, daß sich das Gebot der Nächstenliebe mit den vorangehenden Forderungen nicht auf ei­
ne Stufe stellen läßt, obwohl es an sie anknüpft. 

All diesen Ausführungen ist gemeinsam, daß das Liebesgebot auf Lev 19 ,l 7f bezogen und 
gleichzeitig von seinen übrigen Bestimmungen abgehoben wird, sei es als ihre Begründung, Krö­
nung oder Zusammenfassung (was letztlich aufs gleiche herauskommt). Mit andern Worten: Das 
Gebot der Nächstenliebe ist nicht ein Gebot wie die andern. 

Worin seine Andersartigkeit besteht, läßt sich ansatzweise von einer formgeschichtlichen Be­
obachtung her zeigen. "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" ist eines der wenigen Gebote 
innerhalb der pentateuchischen Gesetzgebung, welche die positive Umkehrung vorangehender 
Verbote bilden. Das Gebot der Nächstenliebe besagt also in seinem Kontext: Meine nicht, du 
habest das Gesetz erfüllt, wenn du dich nicht rächst und deinem Bruder nicht nachträgst; du 
mußt zu einer positiven Einstellung deinem Bruder gegenüber kommen, ihn lieben wie dich selbst. 
VON RAD hat diesen Tatbestand so interpretiert, daß es eine Zeit gab, "der die negative Fassung 
nicht mehr genügte, weil mit ihr der gesamte Umfang des Willens Jahwes an den Menschen nach 
dem reiferen Verständnis der Späteren nicht zureichend umschrieben wurde"64. Das Gebot der 
Nächstenliebe bildet insofern eine neue Stufe in der Entwicklung der alttestamentlichen Ethik, 
als es nicht nur einen Markstein 65 setzt, den niemand überschreiten darf, bestimmte Handlungen 

60 JAGERSMA, leviticus 19 99. 

61 KORNFELD, Leviticus 126. 

62 ELLIGER, Leviticus 259. 

63 BERTHOLET, Leviticus 67f (tr.). 

64 VON RAD, Deuteronomium-Studien 122. 

65 Als solche lassen sich etwa die Gebote des Dekalogs verstehen, denn "er beschränkt sich auf einige funda­
mentale Negationen, d.h. er begnügt sich damit, gewissermaßen an den Rändern eines weiten Lebenskrei­
ses Zeichen aufzustellen, die der zu achten hat, der Jahwe angehört" (VON RAD, Theologie 208). 
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untersagt oder gebietet, sondern eine prinzipiell positive Einstellung gegenüber dem Nächsten 
verlangt. Mit andern Worten: Das Gebot der Nächstenliebe ist ein ethischer Grundsatz. 

Dieser Tatbestand erfährt von einer andern Seite her eine interessante Beleuchtung. Die Ge­
bote und Verbote von Lev 19,l 7f lassen sich funktional verstehen. Der Abschnitt enthält Be­
stimmungen, die von einer Gemeinschaft befolgt werden müssen, damit eine Auseinandersetzung 
- ausgelöst durch das Vergehen eines seiner Mitglieder - geregelt und schnell zum Austrag ge­
langt. Das Liebesgebot widersetzt sich einer rein funktionalen Auslegung, es enthält etwas über­
schießendes - wir paraphrasieren -: Wenn du die Auseinandersetzung mit deinem Nächsten ab­
geschlossen hast und zwischen euch wieder alles in Ordnung ist, versuche zu ihm in ein positives 
Verhältnis zu kommen, liebe ihn wie dich selbst. Das Liebesgebot schließt also an die Gebote an, 
die sich funktional interpretieren lassen, gehört aber nicht dazu. 

Der oben festgestellte Zug ins Grundsätzliche eignet nicht nur dem Liebesgebot. Den Grund­
stock von Lev 19,11-18 bilden - so die communis opinio derForschung66 - Bestimmungen, die 
später unter anderem durch folgende Verbote und Gebote erweitert worden sind: 

und so den Namen eures Gottes entweihen 
gerecht sollst du deinen Nächsten richten 
sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 

Diese Ergänzungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie die vorangehenden Verbote ins Grund­
sätzliche, Allgemeine kehren (die zweite und dritte zugleich ins Positive). Die erste schließt an 
das Verbot an: "Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören", das sich, wie gezeigt, wahr­
scheinlich auf Schwüre im Zusammenhang mit Eigentumsvergehen bezieht. Sie besagt: "wie du 
überhaupt den Namen Jahwes nicht entweihen darfst". Der Schwur bei Eigentumsvergehen gilt 
als Spezialfall des Mißbrauches von Jahwes Namen. 

Ähnlich ist be~ädäq tispot <amitäka zu verstehen. Im Anschluß an die Verbote, den Gerin­
gen und Vornehmen vor Gericht zu begünstigen, besagt diese Ergänzung: "überhaupt sollst du 
deinen Volksgenossen gerecht richten". Das schließt Parteilichkeit aus, erschöpft sich aber nicht 
darin. Es verlangt ein grundsätzlich, in allen Belangen gerechtes Richten. 

Das Liebesgebot gehört also zu einer Schicht der alttestamentlichen Ethik, die zu ethischen 
Spitzensätzen vorstößt. Es ist so allgemein formuliert, daß es ganz verschieden verstanden und 
ausgelegt werden kann 67. 

66 Vgl. dazu u.a. ELLIGER, Leviticus 248; VON RAD, Deuteronomium-Studien 121f. 

67 So verliert es etwa - aus dem Kontext von Lev 19 gelöst - seinen ursprünglichen Bezug auf das Verhalten 
dem Sünder gegenüber und wird karitativ ausgelegt. Eine Interpretation in dieser Richtung enthält u.a. das 
Nazaräerevangelium: "Und der Herr sprach zu ihm: Wie kannst du sagen, Gesetz und Propheten habe ich 
erfüllt? Steht doch im Gesetz geschrieben: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst; und siehe, viele deiner 
Brüder, Söhne Abrahams, starren vor Schmutz und sterben vor Hunger - und dein Haus ist voll von vielen 
Gütern, und gar nichts kommt aus ihm heraus zu ihnen!" (zitiert nach: HENNECKE - SCHNEEMELCHER, 
Apokryphen I 97). - Nach den Ausführungen in diesem Abschnitt ist es klar, daß ZB und JB das we in 
we'ahabta am besten wiedergeben und die übersetzung der TOB als falsch zu qualifizieren ist; vgl. dazu 
oben S. 2f. 
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B. Das Gebot der Nächstenliebe als Teil von Lev 19 

1. Das Problem 

Lev 19 ist zweifelsohne eines der interessantesten Kapitel des alttestamentlichen Kanons. Sein 
Entstehen nachzuzeichnen fällt sehr schwer. Es gehört also sowohl zu den wichtigsten wie dun­
kelsten Teilen des Alten Testaments. 

Liest man Lev 19 durch, so fällt einem der Reichtum der in ihm behandelten Gebiete auf; er 
sucht in den Gesetzeskorpora seinesgleichen 1. Eine Inhaltsangabe kann das deutlich machen 2: 

Pietät gegen Gott und Eltern (V. 3f) 
Rechte Einstellung zum Heilsopfer (V. 5-8) 
Verbot der Nachlese (V. 9f) 
Soziales Verhalten und Nächstenliebe (V. 11-18) 
Verbot von Mischungen (V. 19) 
Unzucht mit der Nebenfrau eines anderen (V. 20-22) 
Erstlingsfrüchte (V. 23-25) 
Verbot fremder Kultbräuche (V. 26-31) 
Ehrung des Alters (V. 32) 
Verhalten gegen Fremde (V. 33f) 
Übervorteilung (V. 35f) 

Dieser Reichtum an Inhalten ist von der alttestamentlichen Forschung zur Kenntnisgenom­
men, aber kaum erklärt worden. Die Ratlosigkeit ihm gegenüber drückt sich bereits in den Über­
schriften zu Lev 19 aus: "Levensheiliging"3, "Holiness of Behavior" 4, "Gesetze zur Heiligung 
des täglichen Lebens" 5, "Over het dagelijks leven" 6, "Kultische und soziale Gebote" 7, "Sittli­
che und kultische Gebote" 8, "Umgang mit dem Nächsten"9, "Zusammenstellung allgemein 
wichtiger Vorschriften" 10, "Allerlei religiöse und sittliche Vorschriften" 11 , "Einzelne Vorschrif­
ten für den Kult und das Gemeinschaftsleben" 12, "Allerlei Bestimmungen vorwiegend religiös­
sittlichen Inhalts" 13 , "Verschiedene Vorschriften zur Lebensheiligung" 14, "Verschiedene Ge-

Einzig das Deuteronomium weist einige Abschnitte auf, in denen sich Gesetzesbestimmungen verschiedensten 
Inhalts folgen: Dtn 22,1-12; 23,16-26; 25,11-19. Im Unterschied zu denen von Lev 19 sind diese Gesetze 
jedoch nicht redaktionell zu einem Ganzen verbunden. 

2 Diese Abschnittsüberschriften nach der Einheitsübersetzung, provisorische Fassung 1974. 

3 NORDTZIJ, Levitikus 188. 

4 MICKLEM, Leviticus 95. 

5 Lutherübersetzung. 

6 VINK, Leviticus 74. 

7 Einheitsübersetzung. 

8 KORNFELD, Leviticus 122. 

9 ELLIGER, Leviticus 242. 

10 NOTH, Leviticus 117. 

11 ZB. 

12 JB. 

13 BAENTSCH, Exodus-Numeri 395. 

14 HOFFMANN, Leviticus 27. 
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setze für das religiöse, sittliche und bürgerliche Leben"15, "Allerlei einzelne Vorschriften" 16. 
Diese Überschriften zerfallen in zwei Gruppen: Während einige Exegeten und Übersetzer für die 
Vielfalt der Bestimmungen einen gemeinsamen Nenner suchen (Bsp: Holiness ofBehavior), kon­
statieren andere, daß Verbote und Gebote aus verschiedenen Gebieten zusammengestellt worden 
sind (Bsp: Sittliche und kultische Gebote). Die Ratlosigkeit darüber, nach welchem Prinzip dies 
geschehen ist, findet in der gehäuften Verwendung von Ausdrücken wie "Einzelne'', "Allerlei", 
"Verschiedene" beredten Ausdruck. 

NORDTZIJ versucht das Problem, vor das uns die inhaltliche Mannigfaltigkeit des Kapitels 
Lev 19 stellt, von der Einheitskonzeption des Alten Orients her zu erklären: 
Während im westlichen Bewußtsein Moral, kultisches und bürgerliches Leben kaum zusammen­
hingen, seien für den Alten Orient Kult und Moral nur zwei Seiten der gleichen Münze; bürgerli­
ches und politisches Leben würden von der Religion her betrachtet 17. Dies trifft zweifelsohne 
zu. NORDTZIJ berücksichtigt jedoch nicht, daß in keinem andern alttestamentlichen Gesetzes­
korpus in einem einzigen Abschnitt so viele Themen behandelt werden wie in Lev 19 und kulti­
sche und soziale Bestimmungen in einer bestimmten Reihenfolge abgehandelt und nicht fast be­
liebig vermischt dargeboten werden 18. 

Die engste Verwandtschaft mit Lev 19 weisen in dieser Beziehung Abschnitte aus dem Buche 
Ezechiel auf, in denen das Verhalten des Einzelnen (Ez 18) und Jerusalems (Ez 22) an Rechts­
satzreihen gemessen wird 19. In ihnen folgen kultische und nichtkultische Bestimmungen (respek­
tive Klagen über ihre Nichteinhaltung) in fast beliebiger Reihenfolge aufeinander. Ein Beispiel: 

Ez 22,6-12 
Siehe, die Fürsten Israels in deiner Mitte trotzen ein jeder auf seine Faust, um 
Blut zu vergießen. Vater und Mutter verachtet man in dir, dem Fremdling tut 
man Gewalt an in deiner Mitte, Waise und Witwe bedrückt man in dir. Meine 
Heiligtümer verachtest du, und meine Sabbate entweihst du. Verleumder sind 
in dir darauf aus, Blut zu vergießen; auf den Bergen hält man bei dir [Opfer-] 
Mahle, Unzucht treibt man in deiner Mitte. Man pflegt in dir Umgang mit dem 
Weibe des Vaters [d.h. der Stiefmutter], man mißbraucht in dir Frauen, die 
ihre monatliche Unreinheit haben. Ein jeder treibt in deiner Mitte Greuliches 
mit dem Weibe seines Nächsten; der eine verunreinigt seine Schwiegertochter 
durch Unzucht, der andre schändet seine Schwester, seines Vaters Tochter 
[ d.h. die Stiefschwester]. Bestechung nimmt man in dir, um Blut zu vergießen; 
Zins und Zuschlag nimmst du und übervorteilst deinen Nächsten mit Gewalt, 
und meiner vergissest du, spricht Gott der Herr. 

Das Durcheinander von Vorwürfen das kultische und sittliche Leben betreffend scheint - auf 
mögliche Gründe dafür können wir nicht eingehen - typisch für die exilische Zeit zu sein, in die 
wir die grundlegende Redaktion von Lev 19 ansetzen; sie erklärt sich also nicht einfach auf dem 

15 KNOBEL, Exodus-Leviticus 508. 

16 HOLZINGER, in: KAUTZSCH, Heilige Schrift 188. 

17 NORDTZIJ, Levitikus 190f. 

18 Eine Ausnalune dazu bilden die Abschnitte "Gesetze vermischten Inhalts" im Deuteronomium (vgl. Anm.!); 
in ihnen sind wohl Bestinunungen zusammengestellt, die anderswo keinen Platz fanden. 

19 Vgl. dazu ZIMMERLI, Ezechiel 397, 506. 
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Hintergrund der altorientalischen Lebensauffassung. Diese könnte zudem nur das Nebeneinander 
von kultischen und sittlichen Geboten erklären, nicht jedoch die Mannigfaltigkeit der in ihm er­
faßten Inhalte. Der Frage, wie sich diese erklärt, gehen wir in den nächsten beiden Abschnitten 
nach. 

2. Interpretationsmodell 1: Die Grundlage von Lev 19 bilden Dekaloge 

Einige Forscher nehmen an, daß ein oder zwei (Do)Dekaloge, die mehrere Bearbeitungen 
erfahren haben, die Grundlage von Lev 19 bilden. Trifft dies zu, so erklärt sich die Mannigfal­
tigkeit der Inhalte von Lev 19 und sein komplizierter Entstehungsprozeß am ehesten so, daß ih­
nen immer mehr Materialien angehängt wurden; auf sie sollte die Autorität der respektheischen­
den Form "Dekalog" abfärben20. Mit andern Worten: Die Lev 19 zugrundeliegenden (Do)De­
kaloge wären die Magnete, welche die andern Bestimmungen an sich gezogen hätten. 

Ein vergleichbarer Vorgang hat sich innerhalb der Sinaiperikope abgespielt. Sie bildet einen 
riesigen ÜberlieferungskompleJJ:, dessen Entstehen sich nicht mehr genau rekonstruieren läßt. 
Kein Teil des Alten Testaments ist so oft und so stark überarbeitet worden wie er21. Das hat sei­
nen Grund darin, daß die Gotteserfahrung am Sinai zu einem zentralen Ereignis des alttestament­
lichen Glaubens wurde, mit dem möglichst viele Glaubensüberlieferungen in enge Beziehung tre­
ten sollten. Wie also das zentrale theologische Datum der J ahweoffenbarung am Gottesberg Grund 
für die riesige Ausweitung des Sinaikomplexes ist, könnte in Lev 19 eine wichtige Form, der De­
kalog, den Anstoß zur starken Überarbeitung des Kapitels gegeben haben. 

a. Die Dekalogrekonstruktion von ELLIGER 
Unter den Forschern, nach denen ein Dekalog die Grundlage von Lev 19 bildet, herrscht kei­

ne Einigkeit über dessen Umfang. Wir verzichten darauf, sämtliche aus diesem Kapitel herausge­
schälten Zehnworte zu behandeln 22 und beschränken uns darauf, die drei wichtigsten Modelle 
der Dekalogrekonstruktion in Lev 19 vorzustellen und ihre Konsequenzen für das Verständnis 
des Kapitels aufzuweisen. 

Wir setzen mit der Position ELLIGERs ein23. In den V. 11-18 macht er einen größeren Zu­
sammenhang ethischen Inhalts aus, der keine besondere Einleitung enthält und Fortsetzung von 
V. 3f sein könnte. In diesem Abschnitt fällt nach ihm die eigenartige Mischung von pluraler und 
singularischer Anrede auf. Die pluralischen Sätze sind lauter Verbote mit lo°. Nach einem plura­
lischen Anfang schlägt die Anrede plötzlich in den Singular um und bleibt (mit Ausnahme von 
V. l 5aa) bis V. 18 darin. In der singularischen Gruppe finden sich neben Verboten auch Gebote. 
Die Verbote betreffen außer V. l 7bß lauter konkrete Fälle. Aus diesen Prohibitiven schält 

20 Daß der Dekalog von Ex 20/Dtn 5 so stark überarbeitet, d.h. mit Begründungen versehen worden ist, hängt 
wohl mit dieser Autorität zusanunen. 

21 So AUERBACH, Moses 162. Vgl. weiter VON RAD, Theologie 200: "Das, was im Hexateuch von den 
Ereignissen und Gottesoffenbarungen am Sinai berichtet wird, bildet einen überlieferungskomplex abnor­
men Umfangs ... Nirgends findet sich im Alten Testament sonst noch ein so riesiges, vielschichtiges überlie­
ferungsgebilde, das sich an ein einziges Faktum (die Gottesoffenbarung am Sinai) angeheftet hat". 

22 Vgl. etwa noch REVENTLOW, Helligkeitsgesetz 66; AUERBACH, Zehngebot 266, 268. 

23 Die folgenden Ausführungen in (auch sprachlich) engem Anschluß an ELLIGER, Leviticus 247. - Eine 
ähnliche. Sicht vertrat vor ihm KILIAN, Untersuchung 57-63. 
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ELLIGER einen singularischen (Do)24Dekalog ethischen Inhalts heraus, der zusammen mit ei­
nem pluralischen Dekalog (V. ll-12a, lSaa, 26-28a), in dem es "nicht nur um Eigentum 
und Recht, sondern auch um ... kultisch-religiöse Dinge" 25 geht, den Grundstock von Lev 19 
bildet. Verhält es sich so, hat der Redaktor, der die (Do)Dekaloge zusammenfügte, ein theolo­
gisch zentrales Kapitel schaffen wollen, denn nur so wäre zu erklären, warum er gleich zwei Ver­
treter der achtungheischenden Form "Dekalog" der Komposition von Lev 19 zugrundegelegt 
hat. 

ELLIGERs (Do)Dekalog, zu dessen letztem Glied das Gebot der Nächstenliebe eine positi-
ve Ergänzung bildet, weist folgende Glieder auf26: 

Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken und berauben. 
(Und) der Lohn des Tagelöhners soll nicht bei dir bleiben bis zum andern Morgen. 
Einen Stummen darfst du nicht verfluchen. 
Und einem Blinden sollst du kein Hindernis in den Weg legen. 
Begünstige nicht den Armen. 
Und ergreife nicht Partei für den Vornehmen. 
Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen herumgehen. 
(Und) tritt nicht auf gegen das Blut deines Nächsten. 
Trage gegen deinen Bruder nicht Haß in deinem Herzen. 
(Und) räche dich nicht und trage den Söhnen deines Volkes nicht nach. 

Die Herausschälung dieses Dekalogs befriedigt vom Formalen her nicht ganz. Unter anderem 
befremdet, daß einige Glieder dieses Dekalogs durch waw copulativum mit dem vorangehenden 
verbunden werden und V. 13a und 18aje ein doppeltes Prädikat aufweisen; beides ist sicher ur­
sprünglich der Gattung "Dekalog" fremd. 

Doch sehen wir davon ab und fragen, was der von ELLIGER rekonstruierte Dekalog beinhal­
tet. In seinen beiden ersten Gliedern liegt der Akzent auf dem Schutz des wirtschaftlich schwa­
chen Israeliten. Im Dekalog von Ex 20 (Dtn 5) tauchen noch keine "personae miserabiles" auf: 

"Der Mitmensch, dem man ein Haus streitig machen kann, den man im Gericht um Ehre und Le­
ben bringen kann, der über Kinder, Sklaven und Vieh verfügt, muß aus der Natur der Sache her­
aus ein ... freier und rechtsfähiger Israelit sein"27. 

Schließt man von den Bestimmungen des ELLIGERschen (Do)Dekalogs auf die Zeitumstände 
zurück, denen er sein Entstehen verdankt, so ergibt sich folgendes Bild: Die armen Volksgenossen 

24 ELLIGER (a.a.0. 248) hält es für möglich, daß vor V. 13 "ein weiteres Verbotspaar im Du-Stil" stand -
darauf weist nach ihm das V. 13 vorangehende 'acl jhwh sowie der "ebenfalls schon in der 2.sg. gehaltene ... 
motivierende ... Satz 12b" hin. Nicht ganz überzeugend wirkt seine Auskunft, dieses Paar hätte ''wahrschein­
lich ... aus Sätzen [bestanden], die inhaltlich den Pluralsätzen ll.12a nahestanden, denen die Redaktion 
jetzt den Vorzug gegeben hat" (ebd.). 

25 ELLIGER, a.a.O. 254. 

26 ELLIGER, a.a.O. 248 (er führt den hebräischen Text an). 

27 SCHONGEL-STRAUMANN, Dekalog 102. - Ähnlich KESZLER, Problematik 14: "Es sei ausdrücklich 
noch bemerkt, daß spezifisch prophetische Forderungen: Schutz der Armen und Elenden, Rücksicht auf 
Waise und Witwe, Warnung vor Ausbeutung und Bestechung nicht im Dekalog erscheinen. Es liegt eine Ord­
nung vor, die noch keine besondem Verfallserscheinungen des Volkslebens voraussetzt, wie sie durch wirt­
schaftliche und soziale Differenzierungen zu entstehen pflegen. Der Dekalog ist noch einfache, urtümliche 
Ordnung". - Nach CRÜSEMANN, Bewahrung passim, dagegen zielt der Dekalog (in spät vorexilischer 
Zeit) darauf, eine gefährdete Ordnung zu retten. 
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werden wirtschaftlich ausgenützt, man bedrückt den Nächsten und enthält dem Tagelöhner, der 
dringend darauf angewiesen ist, seinen Lohn vor. Man wagt es, dem Tauben zu fluchen und führt 
den Blinden in die Irre. Die Atmosphäre im Lande ist vergiftet: Verleumder gehen um, vor Ge­
richt werden Arme und Reiche willkürlich begünstigt, man haßt einander und rächt sich. Dieser 
Rückschluß von den Verboten auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ist allerdings nicht zwingend. 
Der ELLIGERsche Dekalog könnte auch die Gebote enthalten, die für das Funktionieren des 
Israel, dem er galt, besonders wichtig waren. Mit andern Worten: Daß niemand den Lohn des 
Arbeiters über Nacht zurückbehielt, Haß gegen seinen Nächsten hegte, sich nicht rächte, war für 
den Zusammenhalt der Gemeinschaft, für die dieser Dekalog bestimmt war, besonders wichtig. 
Schließlich gibt es noch eine dritte Möglichkeit, ihn zu verstehen: Er enthält die Gebote, die im 
ethischen Selbstverständnis Israels eine besonders wichtige Rolle spielten. Das heißt: Das in ihm 
angesprochene Israel verstand sich als Gemeinschaft, in der es nicht vorkommen durfte, daß man 
dem Tagelöhner seinen Lohn über Nacht vorenthielt oder jemanden vor Gericht bevorzugte. 
Welche der drei Möglichkeiten zutrifft/zutreffen, ließe sich erst nach gelungener historischer 
Verortung28 dieses Dekalogs sagen. Es scheint wenig sinnvoll zu sein, diese Aufgabe in Angriff 
zu nehmen, da sich nicht einmal sicher beweisen läßt, daß es ihn in dieser Fonn je gegeben hat. 

b. Die Dekalogrekonstruktion von MORGENSTERN 
MORGENSTERN schält aus Lev 19 folgenden Dekalog heraus29: 

Jeder ehre seine Mutter und seinen Vater 
und haltet meine Sabbate und ehrt mein Heiligtum. 

Ich bin Jahwe, euer Gott. 

Wendet euch nicht den Götzen zu 
und macht euch keine gegossenen Bilder. 

Ich bin Jahwe, euer Gott. 

Wendet euch nicht an Totenbeschwörer 
und Wahrsager suchet nicht. 

Ich bin Jahwe, euer Gott. 

Ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen 
und nicht einander betrügen. 

Ich bin Jahwe, euer Gott. 

Verübt kein Unrecht im Gericht 
und ihr sollt nicht in meinem Namen falsch schwören. 

Ich bin Jahwe, euer Gott. 

Im Unterschied zu ELLIGER und KILIAN weist MORGENSTERN diesem auf literarkritisch 
abenteuerliche Weise gewonnenen Dekalog einen Sitz im Leben zu. V. 2aßb dient nach ihm zur 
Einleitung des Dekalogs; 

28 KILIAN, Untersuchung 62, bestreitet, daß eine solche in bezug auf die von ihm postulierten Dekaloge, die 
sich eng mit denen ELLIGERs berühren, möglich sei: "Der Inhalt der beiden Reihen - getrennt oder verei­
nigt - zeigt kein besonderes Zeitcharakteristikum. Denn derartiges zu verbieten, ist in jeder Gemeinschaft 
und für Israel zu jeder Zeit seines Bestehens angebracht". KILIAN übersieht u.a„ daß die Verbote, den Näch­
sten zu bedrücken und zu berauben, bestimmte (wirtschaftliche) Verfallserscheinungen voraussetzen, wie 
sie etwa die Richterzeit nicht in dem Ausmaße kannte wie spätere Epochen. 

29 Die hebräische Fassung dieses Dekalogs bei MORGENSTERN, Decalogue 9f. 
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"it suggests further that, precisely like the older Decalogues, this Decalogue of H implies the 
establishment, or perhaps the reaffirmation, of a covenant relationship between Yahweh and 
Israel and records the obligations thereofwhich Israelis about to assume"30. 

MORGENSTERN versucht dann herauszuarbeiten, ob dieser Dekalog zu einem bestimmten Bun­
desschluß gehört. Er glaubt, den Anlaß für die Bildung des Heiligkeitsgesetzes oder wenigstens 
seines ersten Stratums (u.a. des Dekalogs von Lev 19) bestimmen zu können. Diesem weist er 
unter anderem die Forderung, alle Schlachtungen als Opfer am Heiligtum zu vollziehen (Lev 17, 
3-7), zu. Sie ist nach ihm auf den zweiten Tempel hin konzipiert und allein von ihm her zu ver­
stehen 31 . Aus Hag 2,5 und Sach l ,2f; 8,14-17 schließt er, daß die Einweihung des Tempels mit 
der Erneuerung und Bestätigung des Bundes Gottes mit seinem Volke verbunden gewesen sei. Die 
drei Stellen vermögen die Beweislast für diese Annahme nicht zu tragen 32. Schon überzeugender 
wirkt MORGENSTERNs Hinweis, die Einweihung des zweiten Tempels, mit der Israel endgültig 
aus einer Nation zur religiösen Gemeinschaft wurde, habe einer feierlichen Zeremonie und Be­
stätigung des Bundes bedurft33 . Bundesdokument bilde eine Urform des Heiligkeitsgesetzes mit 
dem Dekalog von Lev 19. Eine Bestätigung für seine These findet MORGENSTERN darin, daß 
die Bedingungen, die Israel nach Sach 8, 14-1 7 erfüllen muß, um in den Bund zurückkehren zu 
können, mit denen des Heiligkeitsgesetz-Dekalogs nahe verwandt sind 34, was stimmt, aber doch 
nicht beweiskräftig genug ist. Rückschließend glaubt er weiter, das Gebot "Ehret mein Heilig­
tum" beziehe sich auf den zweiten Tempel 35. Abgesehen von seiner abenteuerlichen Dekalogre­
konstruktion spricht gegen MORGENSTERN, daß sich nicht nachweisen läßt, daß die Tempel­
einweihung von 516 mit einem Bundesschluß verbunden war. Und gehörte ein Dekalog zur Bun­
desschlußurkunde von 516, stünde sicher ein Gebot das Gottesverhältnis betreffend an seiner 
Spitze und nicht das, seine Eltern zu ehren. 

c. Die Dekalogrekonstruktion von MOWINCKEL 
In seinem Aufsatz "Zur Geschichte der Dekaloge" versucht MOWINCKEL nachzuweisen, 

daß in Lev 19 je ein pluralisch und singularisch formulierter Dekalog vorliegt36 . Im Unterschied 
zu dem aus Ex 34 enthält der pluralische neben rituellen auch sozialethische Gebote. Der singu­
larische "ist fast rein sozialethisch orientiert. Er befaßt sich mit dem Verhältnis des Juden zu 
den Glaubensgenossen, will die dafür grundlegenden Gebote zusammenstellen"37. Formgeschicht­
lich befremden MOWINCKELs Dekalogrekonstruktionen vorerst noch stärker als ELLIGERs oder 
MORGENSTERNs. So lautet etwa das letzte Gebot des singularischen Dekalogs: 

"Du sollst nicht rachsüchtig noch nachträgerisch sein gegenüber deinem Volksgenossen, sondern 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" 38. 

30 MORGENSTERN, a.a.0. 11. 

31 A.a.O. 18f. 

32 In Hag 2,5 bildet 'äC hilddabar 'aSär- karatti 'ittekäm be~e'tekäm mimmi~räjim, das in LXX* fehlt, wohl 
eine Glosse. Es besteht kein Grund, in ihr hilddabar durch häbberit zu ersetzen, wie MORGENSTERN, De· 
calogue 21 im Anschluß an ßHl( vorschlägt; vgl. dazu RUDOLPH, Haggai - Maleacbi, 40f. -Auch Sach l ,2f 
und 8,14-17 enthalten keine deutlichen Hinweise auf einen Bundesschluß. 

33 MORGENSTERN, a.a.O. 26f. 

34 A.a.O. 22. 

35 A.a.O. 22f. 

36 Den pluralischen Dekalog schält er aus Lev 19,3a-12a, den singularischen aus Lev 19,13a-18a heraus 
(MOWINCKEL, Geschichte 222, respektive 224). 

37 MOWINCKEL, a.a.O. 228. 

38 A.a.O. 224. 
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Dieses Bedenken gegen MOWINCKELs Dekalogrekonstruktionen verliert an Gewicht, ordnet 
man diese in die von ihm kurz dargestellte Geschichte der Dekaloge ein. Nach ihm waren sie ur­
sprünglich "kultisch-rituelle ... zehngliedrige ... leges sacrae" und haben sich zu "religiös-ethi­
schen Katechismen" weiterentwickelt, und zwar unter dem Einfluß der "großen Reform-und Ge­
richtspropheten"39. Verstehen wir MOWINCKEL richtig, hat sich der Sitz im Leben der Dekalo­
ge teilweise verschoben, vom Fest zum Unterricht, was natürlich auch heißen kann, daß sich der 
Formzwang lockerte. Es ist recht wahrscheinlich, daß für kultische Texte ein strengerer Form­
zwang galt als für Katechismen. Hätte ELLIGER seinen (Do)Dekalog ausdrücklich als "religiös­
ethischen Katechismus" bezeichnet, fielen die ihm gegenüber vorgebrachten formgeschichtlichen 
Bedenken dahin 40. 

d. Die Dekaloge von Lev 19 und das Liebesgebot 
Wir halten es für unwahrscheinlich, daß Lev 19 einen oder gar zwei Dekaloge enthält. Doch 

sehen wir davon ab und fragen, wie sich die einzelnen Dekalogrekonstruktionen auf das Verständ­
nis des Liebesgebotes auswirken. Trifft MORGENSTERNs Deutung zu, kann ein Terminus post 
quem für die schriftliche Fixierung des Liebesgebotes angegeben werden: das Jahr 516. Hat er 
recht, gehört das Liebesgebot zur Auslegung eines kultischen Dokumentes von größter Bedeu­
tung. In ELLIGERs (Do)Dekalogrekonstruktion bildet es Teil einer Reihe von Ergänzungen, 
welche die Verbote des Dekalogs überbieten und das von den Israeliten geforderte Verhalten po­
sitiv umschreiben. Bei MOWINCKEL ist das Gebot der Nächstenliebe nicht Ergänzung zu einem 
Dekaloggebot, sondern selbst ein Teil eines Gebotes aus einem religiös-ethischen Katechismus. 
Auch er weist ihm damit (indirekt) einen wichtigen Platz zu. 

3. Interpretationsmodeü 2: Lev 19 ist aus kleineren Einzelstücken zusammengesetzt 

Die Vielzahl stark voneinander abweichender Dekalogrekonstruktionen spricht eher dagegen, 
in ihnen den Grundstock des Kapitels Lev 19 zu erblicken. Wir halten es für wahrscheinlicher, 
daß es als Zusammenfügung kleinerer Einzelstücke zu verstehen ist41 . Den ausgeführtesten Ver­
such in dieser Richtung hat JAGERSMA in seinem Buch "'leviticus 19'. identiteit. bevrijding. 
gemeenschap" vorgelegt. Von den Inhalten des Kapitels her erarbeitet er für es einen recht über­
zeugenden Sitz im Leben. Wir stellen deshalb seine Position ausführlich dar42. 

Grundstock von Lev 19 bilden nach JAGERSMA die folgenden drei Stücke: V. 3f, llf; 
13-18; 19, 26-32, 35-36a, 37a. In V. 3, 1 lf erblickt er im Anschluß an VRIEZEN einen Kate-

39 A.a.0. 231. 

40 Die Dekalogforschung ist in letzter Zeit wieder in Fluß geraten (s. etwa CRÜSEMANN, Bewahrung; 
HOSSFELD, Dekalog). Die Auswirkungen ihrer Arbeiten auf die Interpretation anderer Dekaloge und son­
stiger mehrgliedriger Reihen - besonders in formgeschichtlicher Hinsicht - sind noch nicht abzusehen. Mög­
licherweise müssen die vorangehenden Ausführungen deshalb in nächster Zeit modifiziert werden; für den 
nächsten Abschnitt, "Die Dekaloge von Lev 19 und das Liebesgebot", trifft dies jedoch nicht zu. 

41 So u.a. NOTH, Leviticus 119f, der sich skeptisch zur Möglichkeit, aus Lev 19 Dekaloge herauszuschälen, 
äußert. 

42 Die folgenden Ausführungen bilden im wesentlichen eine Zusanunenfassung von: JAGERSMA, leviticus 19 
119-125. 
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chisrnus für Kinder43. Da in V. 3f ein starker Akzent auf die Bewahrung von Israels Identität 
fällt, setzt er das Stück im beginnenden Exil an. Der Abschnitt V. 13-18, in dem großer Wert 
auf eine gut funktionierende Gemeinschaft gelegt wird, ist - so JAGERSMA - möglicherweise 
vorexi!isch. Er weist nach ihm Berührungen mit Bestimmungen aus Bundesbuch, Deuteronomium 
und mit der prophetischen Verkündigung auf44. Das dritte Hauptstück schließlich, das sich in 
seinem Grundbestand vor allem gegen die Übernahme von Gebräuchen anderer Völker wendet, 
weist starke Verwandtschaft mit dem Deuteronomium auf und dürfte in die Zeit zwischen Josia 
und dem Beginn des Exils anzusetzen sein. Diese drei Stücke sind durch V. 2aßb, 36b zu einem 
Ganzen zusammengefügt und zugleich um die V. 9f, 23-25 und 33f erweitert worden. Diese Ver­
einigung geht auf die Arbeit priesterlicher Kreise in der Gola zurück. 

Von diesen jüngeren Bestandteilen von Lev 19 her läßt sich, so JAGERSMA, die Frage nach 
dem Sitz im Leben von Lev 19 beantworten. Die drei Stücke nennen nachdrücklich "das Land". 
Im ersten geht es um die Nachlese, im zweiten um die Behandlung der Fruchtbäume. Das dritte 
handelt vorn Umgang mit dem ger. Der Abschnitt setzt mit den Worten ein: "Wenn ein Fremd­
ling bei dir wohnt in eurem Lande". Diese Näherbestirnrnung drängt sich nicht auf und kommt 
in den Gesetzen, die das Verhalten gegenüber dem Fremdling regeln, außer in Dtn 24,14 nicht 
vor45 . Der Bearbeiter von Lev 19,2aßb-4.9-19.23-37 erläßt also - so ist dieser Tatbestand zu 
deuten - bereits Vorschriften im Hinblick auf die Rückkehr ins Land. In diesem Zusammenhang 
ist nach JAGERSMA auch die Erinnerung an die Herausführung aus Ägypten (V. 34) vielsa­
gend: Israel hoffte auf die Befreiung aus Babylon. Der Komplex Lev 19,2aßb-4.9-19.23-37 ver­
dankt sein Entstehen also Kreisen, die in der Hoffnung auf eine Rückkehr nach Israel lebten. In 
diese Komposition haben kurz vor oder nach Ende des Exils die V. 5-8 und 20-22 Eingang ge­
funden. In ungefähr derselben Zeit ist Lev 19 durch die spezifisch priesterliche Einleitungsfor­
mel V. l.2aa in P aufgenommen worden. 

Die theologischen Akzente in Lev 19 erklären sich nach JAGERSMA gut von der Lage der 
Exulanten her: 

Ein starker Akzent liegt auf der Bewahrung von Israels Identität; sie zu sichern war im Exil 
besonders wichtig46. 
Die Erinnerung an Jahwes Befreiungstat (Herausführung aus Ägypten) ist Ermutigung für 
die Zukunft; sie hatte die Diaspora dringend nötig47. 
Den dritten Schwerpunkt bildet die Gemeinschaft, in die (trotz starker Betonung der Iden­
tität) auch der ger aufgenommen wird. Nur eine gut funktionierende Gemeinschaft konnte 
im Exil Israels überleben garantieren 48. 

43 Das schließt VRIEZEN, Llteratuur 44 Anm. a, aus derTatsache,daßdasGebotderElternehrungamAnfang 
steht. Beachtung verdienen nach ihm in diesem Zusammenhang weiter das Gebot "Du sollst nicht lügen" 
und das Fehlen der Gebote: "Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen". - VRIEZENs Deutung 
überzeugt nicht. Er übersieht, daß sich das Gebot der Elternehrung auch in Lev 19,3 auf erwachsene Kinder 
bezieht, die durchaus in der Lage gewesen wären, zu töten und ehezubrechen. Vielleicht fehlt letzteres in 
Lev 19, weil es sich Lev (18,20 und) 20,10 findet. Zur Zentralstellung des Gebotes der Elternehrung s. un­
ten S. 91, 96. 

44 JAGERSMA, leviticus 19 119f. Die hier von ihm genannten und bei der Auslegung von V. 13-18 teilweise 
diskutierten Berührungen überzeugen nicht durchgehend. 

45 Diese Stelle ist textkritisch nicht ganz gesichert. 

46 Vgl. JAGERSMA, leviticus 19 126f. 

47 Vgl. a.a.0. 128. 

48 Vgl. dazu a.a.0. 129-131. 
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Wir führen die Darstellung JAGERSMAs in einem Satz wie folgt weiter: Lev 19 bildet das Pro­
gramm der spätexilischen49 Gemeinde; das Kapitel enthält alles, was sie als für ihr Zusammenle­
ben in der Diaspora und ihr zukünftiges Leben in Israel grundsätzlich ansah. 

Folgende Konsequenzen ergeben sich aus dieser Interpretation von Lev 19: 

Es ist nicht erlaubt, in diesem Kapitel zwischen zentralen und weniger zentralen Geboten zu 
unterscheiden. Da die Gola ebenso auf die Abwehr fremden Wesens wie auf den Aufbau ei­
ner gut funktionierenden Gemeinschaft achten mußte, war es ebenso wichtig - wir formu­
lieren bewußt überspitzt - , daß man sich das Haupthaar am Rande nicht kreisförmig abschnitt, 
wie daß man seinen Nächsten liebte wie sich selbst. 
Die Verbote und Gebote von Lev 19 sollen das Überleben der spätexilischen Gola durch die 
Einhaltung ihrer Identität gegen außen, die Sicherung des Zusammenhalts nach innen und die 
Hoffnung auf das Weitergehen der Geschichte sichern helfen. Alle Bestimmungen von Lev 19 
haben also eine bestimmte Funktion. Weiter oben wurde gezeigt, daß sich die Gebote von 
Lev 19,l 7f mit Ausnahme des Liebesgebotes funktional verstehen lassen. Von JAGERSMAs 
Konzeption her ist es möglich, auch ihm eine Funktion zuzuweisen. Es erinnert die in ihm 
Angesprochenen an die hohen Verpflichtungen, die sich aus der Rückkehr ins Land ergeben. 
Das Liebesgebot hat also appellative Funktion: Wenn euch Jahwe ins Land zurückkehren las­
sen will, müßt ihr euch dessen würdig erweisen, indem ihr (schon jetzt) eine Gemeinschaft 
aufbaut, in der ihr einander nicht nachträgt, sondern ein jeder seinen Nächsten liebt wie sich 
selbst 50. 

4. Worin treffen sich die Sichten? 

Trotz gewichtiger Unterschiede zwischen den dargestellten Positionen bestehen zwischen ih­
nen auch Gemeinsamkeiten, die für das Verständnis des Liebesgebotes und von Lev 19 von nicht 
geringem Wert sind. 

a. Die Heiligkeitsforderung 
In allen wichtigen Arbeiten zu Lev 19 wird der Heiligkeitsforderung "Ihr sollt heilig sein, 

denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott" (V. 2) ein zentraler Platz im Kapitel zugewiesen. KILIAN, 
ELLIGER und JAGERSMA, die alle recht komplizierte Modelle des Entstehens von Lev 19 ver­
treten, bringen sie mit wichtigen Etappen der Redaktion in Zusammenhang. Nach JAGERSMA 51 

ist der Grundstock dieses Kapitels durch die Verbindung der drei grundlegenden Stücke mit der 
Heiligkeitsforderung von V. 2 entstanden. KILIAN und ELLIGER, die je zwei Hauptredaktio­
nen in Lev 19 annehmen, verbinden sie mit je einer der beiden, KILIAN 52 mit der zweiten, 
ELLIGER 53 mit der ersten. In den Dekalogrekonstruktionen von MORGENSTERN 54 und 

49 Es ist nicht anzunehmen, daß sich die Israeliten gleich nach ihrer Exilierung daran machten, Programme für 
den Wiederaufbau zu entwerfen; sie mußten sich erst vom Schock ihrer Wegführung aus der Heimat erholen. 
Auch rechneten sie am Anfang ihres Exils mit einer schnellen Rückkehr nach Israel; Programme konnten 
und brauchten unter diesen Umständen nicht entwickelt zu werden. 

50 Dieser Satz läßt sich auch umkehren und - etwas überzogen - wie folgt formulieren: Wenn ihr die Gebote 
erföllt, d.h. etwa euren Nächsten liebt wie euch selbst, werde ich euch ins Land zurückkehren lassen. Wenn 
dieser Gedanke auch an keiner Stelle in Lev 19 explizit ausgesprochen wird, schwingt er doch untergründig 
mit. 

51 JAGERSMA, leviticus 19 121. 

52 KILIAN, Untersuchung 63f. 

53 ELLIGER Leviticus 245, 254. 

54 MORGENSTERN, Decalogue 10. 
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REVENTLOW55 steht "Ihr sollt heilig sein ... " als Überschrift dem Lev 19 zugrundeliegenden 
Zehnwort voran und enthält dadurch besonderes Gewicht. 

In der Tat spricht nichts dafür, die Helligkeitsforderung einer späteren priesterlichen Bearbei­
tung zuzuweisen. Lev 19,2 dürfte also typischfürLev 19 (und damit das Helligkeitsgesetz) sein. 

b. Die "Ergänzungsschicht" in Lev 19,11-18 
Ob als Grundbestand dieses Abschnitts ein Dekalog oder kleinere apodiktische Reihen ange­

nommen werden: Über ihre Abgrenzung von sekundären Stücken herrscht im großen und ganzen 
Einigkeit. 
Ihnen werden folgende Verbote und Gebote zugerechnet 56 : 

und so den Namen eures Gottes entweihen 
sondern du sollst deinen Gott fürchten 
Ihr sollt nicht unrecht handeln im Gerichte 
gerecht sollst du deinen Nächsten richten 
zurechtweisen sollst du deinen Nächsten 57 
sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Wiederum ist dieser Konsens, dem kaum Argumente entgegenzuhalten sind, nicht belanglos. Die 
beiden ersten Gebote der "Ergänzungsschicht" finden sich nicht nur in Lev 19, sondern auch 
in andern Teilen des Helligkeitsgesetzes, sind also für seine theologische Tendenz bezeichnend. 
Es ist nicht abwegig, die singularisch formulierten Ergänzungen in diesem Abschnitt der gleichen 
redaktionellen Bearbeitung zuzurechnen. Träfe dies zu, dürften wir das Gebot der Nächstenliebe 
als typisch für den Geist des ganzen Helligkeitsgesetzes betrachten. 

c. Ein gefährlicher Konsens 
In einem Punkt herrscht in der Forschung ein gefährlicher Konsens. Er besteht in der unaus­

gesprochenen Überzeugung, die Frage, ob die Gebote der Nächsten- und Fremdlingsliebe das 
Gleiche oder aber Verschiedenes geböten, sei der Erörterung nicht wert, ja das Problem stelle sich 
gar nicht. Daß es sich stellt, haben uns erst die Ausführungen von NISSEN deutlich gemacht. Nach 
ihm bezieht sich das Gebot der Nächstenliebe "schwerlich bloß auf das unmittelbar vorangehende 
Verbot"; dagegen spreche unter anderem, daß "die Einschränkung von v. l 8b auf v. l 8a ... die ge­
forderte Nächstenliebe als Feindesliebe definieren und somit als Liebe nur [!] die Feindesliebe 
fordern [würde] " 58. Es kann nach ihm nur folgende beiden Bedeutungen haben: 

"Entweder ist das Gebot der Nächstenliebe ein der Kette von Verboten und Geboten angehäng­
tes Einzelgebot, dessen Sinn dann aus dem vorhergehenden Einzelverbot, auf das es nicht unmit­
telbar-ausschließlich bezogen ist, nicht unmittelbar abgeleitet werden kann, ebensowenig wie die 
Bedeutung der anderen Einzelvorschriften aus den ihnen jeweils vorauslaufenden direkt erschließ­
bar ist, sondern sich nur mittelbar aus der Eigenart einer Gruppierung mehrerer Gebote erhellen 
läßt. Oder es ist eine auf die ganze Reihe von v. 11-18 zurückblickende Schlußwendung, die zu 

55 REVENTLOW, Helligkeitsgesetz 66. 

56 Vgl. dazu etwa ELLIGER, Leviticus 248; VON RAD, Deuteronomium-Studien 121f. 

57 Wir halten es nicht für ausgeschlossen, daß dieses Gebot der Grundschicht von Lev 19 ,l 7f angehört; vgl. dazu 
oben S. 64-66. 

58 NISSEN, Gott 281. 
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übersetzen ist: 'So liebe also deinen Nächsten wie dich selbst.' Die 'Liebe' zum Nächsten wä­
re dann der Grund dafür bzw. bestünde oder erwiese sich darin, daß einer den anderen nicht be­
lügt, hintergeht, gefährdet usw. und die genannten positiven Gebote erfüllt"59. 

Wir halten NISSENs Deutung für falsch. Das Gebot der Nächstenliebe bezieht sich ursprünglich 
nur auf die übrigen Bestimmungen von V. l 7f, auf die aber gewiß; mit ihnen zusammen gibt es 
Antwort auf die Frage, wie man sich dem Nächsten gegenüber, der einem etwas angetan hat, zu 
verhalten hat. Es ist ursprünglich also ein Gebot der Feindesliebe, und erst wenn man es aus sei­
nem Kontext löst, wird es zu einem allgemeinen Liebesgebot. Für uns nachvollziehbar vollzog 
sich dieser Prozeß zum ersten Mal, als das Gebot der Nächstenliebe auf den ger übertragen wurde. 
Lev 19 ,33 verbietet, den Fremdling wirtschaftlich zu bedrücken; im anschließenden Vers finden 
sich die Gebote, ihn gleich zu behandeln wie den Einheimischen und ihn zu lieben wie sich selbst. 
Das Liebesgebot bezieht sich nicht mehr nur auf den Umgang mit dem persönlichen Gegner, 
sondern wird zu einem allgemeinen Liebesgebot oder -prinzip, zieht man es nicht vor, V. 33 und 
34 stark aufeinander zu beziehen und das Liebesgebot so zu verstehen, daß es Liebe auch im 
Wirtschaftsgebaren gebietet. Unseres Erachtens trifft eher die erste Möglichkeit zu, da das Lie­
besgebot durch die allgemein gehaltene Vorschrift: "Wie ein Einheimischer aus eurer Mitte soll 
euch der Fremdling gelten ... " vom Verbot, ihn (wirtschaftlich) zu bedrücken, abgetrennt ist. 

Lev 19,18.34 entwickeln die alttestamentliche Ethik gewaltig weiter: Die erste Stelle führt 
das Gebot der Feindesliebe ein, Lev 19 ,34 das allgemeine Gebot der Nächsten- und Fremdlings­
liebe. 

59 A.a.O. 281f. 
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C. Das Helligkeitsgesetz l 

l. Die Forschungslage 

a. Einleitungsfragen 
Die Interpretation des Heiligkeitsgesetzes hängt in einigen Punkten recht eng von der Beant­

wortung einleitungswissenschaftlicher Fragen ab. Wir müssen deshalb kurz auf sie eintreten. 
Daß die Kapitel Lev 17(18) - 26, für die sich der von KLOSTERMANN 2 aufgebrachte Na­

me "Helligkeitsgesetz" eingebürgert hat, ein selbständiges Korpus bilden, ist heute in der For­
schung communis opinio. Radikal wird dieser Grundkonsens heute noch von WAGNER 3 in Fra­
ge gestellt. ELLIGER 4 widerspricht ihm insofern, als er annimmt, das Helligkeitsgesetz sei von 
allem Anfang an - als Ergänzung ihrer stärker kultisch ausgerichteten Gesetzgebung - für den 
Einsatz in die Priesterschrift bestimmt gewesen. 

Trotz dieser Übereinstimmung im Prinzipiellen bestehen noch gewichtige Meinungsverschie­
denheiten. Besonders umstritten ist die Frage, ob das Helligkeitsgesetz mit Lev 17 oder 18 ein­
setzt. Gegen die Zugehörigkeit von Lev 17 zu H spricht, daß es praktisch keine seiner sprachli­
chen Eigentümlichkeiten aufweist wie z.B. die Formel 0~i jhwh (°älohäka) oder die Wendung 
semlirtäm 'äC l_mqqotaj wa'asltäm 'otam. Auch Helligkeitsaussagen fehlen in diesem Kapitel. 
Gewichtigstes Argument für die Zugehörigkeit von Lev 17 zum Helligkeitsgesetz bildet die Tat­
sache, daß alle größeren/wichtigen Gesetzeskorpora, d.h. Bundesbuch, Deuteronomium, Priester­
schrift (vgl. Ez 40-48) mit Bestimmungen über den Opferdienst einsetzen 5. 

Weiter spricht dafür auch seine Überschrift: 

Lev 17,lf 
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit Aaron und seinen Söhnen 
und allen Israeliten und sprich zu ihnen: 

Wörtlich gleich findet sich diese Überschrift nur noch in Lev 22,l 7f6; wir weisen die beiden Stel­
len der gleichen Redaktion zu 7. Ähnliche überschriften finden sich im ganzen Bereich von P in 
vielfältigen Variationen, und es liegt deshalb nahe, sie als eine der "in den P-Gesetzessammlun­
gen üblichen Einleitungsformeln"8 zu bezeichnen. Näheres Hinsehen ergibt allerdings, daß sie 
sich bei aller Verwandtschaft mit ihnen doch charakteristisch von ihnen unterscheiden und kei­
ne theologisch so schwergewichtig ist wie sie. Die in zwei Etappen verlaufende Anrede nennt 

Eine gute kurze Einführung in das Helligkeitsgesetz, die Geschichte seiner Erforschung und die mit ihm ver­
bundenen Probleme bietet SMEND, Entstehung, 59-62. 

2 KLOSTERMANN, Ezechiel. 

3 Nach WAGNER, Existenz 315, gehört Lev 17-26indengrößerenZusammenhangEx25-Lev26,ineine 
"Gesamtdarstellung des Jahwe-Kultes", die "in Lev 263ff. mit der Schilderung der Folgen des Gehorsams 
und ... der des Ungehorsams gegenüber den dargelegten Normen sowie in 46 durch die Oberschrift abgeschlos­
sen [wird]". 

4 ELLIGER, Leviticus 16. 

5 Stark betont von WELLHAUSEN, Composition 150f. 

6 Die Verse Lev 17 ,lf und 22,l 7f leiten beide Opfervorschriften ein, die Priester und Laien gleichermaßen be­
treffen. Bildet dies den Grund dafür, daß sie mit der gleichen Oberschrift versehen sind? 

7 Anders ELLIGER, Leviticus 218, 294; er weist Lev l 7,lf Ph1, Lev 22,l 7f Ph3 zu. 

8 KILIAN, Untersuchung 4. 
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sämtliche denkbaren Adressaten, Mose, Aaron, dessen Söhne und alle Israeliten. Nur in den Über­
schriften von Lev 17,lf und 22,17f werden betont alle Israeliten als Adressaten genannt; sonst 
steht im Heiligkeitsgesetz und in der Priesterschrift bloßes bene jisra0 el 9·10. Die Vermutung, 
daß mit der theologisch schwergewichtigen Überschrift in Lev 17,1 fein Neueinsatz markiert wer­
den soll, läßt sich nicht leicht von der Hand weisen. 

Die Gründe, die dafür und dagegen sprechen, Lev 17 als Teil des Heiligkeitsgesetzes zu be­
trachten, halten sich ungefähr die Waage. KILIAN deutet diesen Tatbestand so, daß Lev 17 sehr 
lange eine vom Heiligkeitsgesetz getrennte Entwicklung durchgemacht habe und erst sehr spät 
von einem Redaktoren, "der zu Beginn von H im Vergleich mit B und D eine Opferbestimmung 
vermißte, im Rahmen der Eingliederung und Angleichung von Hin und an P dem P-Komplex 
zugefügt worden [sei] " 11 . KILIANs Erklärung vermag den eigenartigen Befund in bezug auf 
Lev 17 recht gut zu erklären. 

Die Konsequenzen, die sich von der Beantwortung dieser Frage für das Verständnis des Hei-
ligkeitsgesetzes ergeben, lassen sich wie folgt umreißen: 

Gehört Lev 17 zu den Kapiteln 18-26, liegt in ihnen ein selbständiges Gesetzeskorpus mit 
prinzipiell gleichem Aufbau wie Bundesbuch und Deuteronomium vor. Das Heiligkeitsge­
setz muß dann auf die gleiche Stufe gestellt werden wie sie. 
Bildet Lev 17 nicht Bestandteil des Heiligkeitsgesetzes, wurde es nicht als umfassendes Kor­
pus konzipiert, sondern sollte nur bestimmte, wenn auch gewichtige Teilgebiete des Lebens 
regeln. 

Wir halten die von KILIAN vorgeschlagene Deutung für recht überzeugend und gehen deshalb 
im folgenden von ihr aus. Das wirkt sich, wie in den folgenden Abschnitten und Kapiteln deut­
lich wird, in der Interpretation nicht nur des Heiligkeitsgesetzes, sondern auch des Liebesgebo­
tes aus 12. 

Daß die grundlegende Redaktion des Heiligkeitsgesetzes in die Exilszeit fällt, ist recht weit­
gehend anerkannt 13 . Deutlich sichtbar wird der historische Standort der Redaktion dieses Ko­
dexes in Lev 26,40-43: 

Wenn sie dann ihre und ihrer Väter Schuld bekennen, den Treubruch, den sie 
an mir begangen haben, und auch daß sie mir widerstrebt haben - weshalb auch 
ich ihnen widerstrebt und sie ins Land ihrer Feinde gebracht habe-, wenn sich 
alsdann ihr unbeschnittenes Herz demütigt und sie alsdann ihre Schuld abtra­
gen: so will ich meines Bundes mit Jakob gedenken, und auch meines Bundes 
mit Isaak und meines Bundes mit Abraham will ich gedenken, und des Landes 
will ich gedenken. Aber das Land muß [vorher] von ihnen verlassen werden 

9 Lev 1,2; 12,2; 18,2; 20,2 u.ö. 

10 Lev 19,lf enthält neben diesen beiden Stellen die theologisch gewichtigste Oberschrift in Hund P; nur hier 
wird Mose aufgefordert, sich an k!lr cadiit bene- jisraH zu wenden. Dies bildet einen ersten Hinweis auf die 
zentrale Stellung von Lev 19 innerhalb des Heiligkeitsgesetzes; vgl. dazu unten S. 97. 

11 KILIAN, Untersuchung 178. 

12 Nicht diskutiert werden kann hier die Frage, ob ursprünglich etwa noch weitere alttestamentliche Texte 
außerhalb von Lev 17-26 zum Helligkeitsgesetz gehörten; vgl. dazu WURSTER, Charakteristik 123-127; 
KLOSTERMANN, Ezechiel 377f; EISSFELDT, Einleitung 311. 

13 Vgl. dazu unter anderem FOHRER, Einleitung 155; THIEL, Erwägungen passim. - Auch noch denkbar, 
aber welliger wahrscheinlich ist, daß dieser grundlegende Redaktionsprozeß in kurz nachexilischer Zeit statt­
fand. 
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und muß die ihm gebührenden Sabbatjahre ersetzt bekommen, während es 
wüste liegt und sie nicht mehr darin wohnen, und sie selbst müssen ihre Schuld 
abtragen, weil sie meine Vorschriften verworfen und gegen meine Satzungen 
Widerwillen gehegt haben. 

Die Verschleppung hat bereits stattgefunden, die Rückführung ins Land - man beachte, wie zu­
rückhaltend davon gesprochen wird - steht noch aus. V. 40 "Wenn sie dann ihre und ihrer Väter 
Schuld bekennen" bildet unseres Erachtens den Schlüsselsatz dieses Abschnitts und zeigt, wel­
chen Zweck dieses Kapitel verfolgt: Die Adressaten werden aufgefordert, mit einem Schuldbe­
kenntnis die Voraussetzung für eine Rückkehr nach Israel zu schaffen. Das ganze Kapitel 26 läuft 
auf dieses Schuldbekenntnis zu. 

Doch: So leicht es fällt, die Hauptredaktion des Heiligkeitsgesetzes im Exil anzusetzen, so 
schwer ist es, ihm einen Sitz im Leben zuzuweisen und seinen traditionsgeschichtlichen Ort zu be­
stimmen. TIDEL hat aufgrund einer Untersuchung der paränetischen Elemente von Lev 17-26 
zu beweisen versucht, "daß die Gesetzespredigt von Hin der dtr. Tradition steht" 14 und deren 
Hintergrund sowohl im Deuteronomium wie im Heiligkeitsgesetz die paränetische Predigt der 
Leviten bildet 15. Seine Argumentation überzeugt jedoch nicht in jedem Fall. So entfalten Deu­
teronomium und Heiligkeitsgesetz das "Theologumenon der Abgesondertheit Israels aus den Völ­
kern" und das Thema vom "heiligen Volk"16 zwar ähnlich, aber doch so charakteristisch ver­
schieden, daß es schwerfällt, sie beide auf die Predigt der Leviten zurückzuführen. Bezeichnen­
derweise bezieht THIEL den Abschnitt Lev 18 ,24ff, der im dtn/dtr Bereich fehlende Predigtele­
mente enthält, nicht mit in die Untersuchung ein. Immerhin sieht er den Unterschied zwischen 
dem Deuteronomium, das deutlich Predigt, und dem Heiligkeitsgesetz, das Jahwepredigt ist. Er 
rechnet damit, daß es vor seiner Aufnahme in Peine priesterschriftliche Bearbeitung erfahren hat, 
wodurch sich die komplexen Verhältnisse in Lev 17-26 ein Stück weit erklären 17. Auf einen 
Punkt weist er nicht hin: Im Deuteronomium erstreckt sich die Predigt nicht nur auf die paräne­
tischen Teile, sondern hat auch die Gesetzesmaterialien stark aufgeweicht. Das ist im Heiligkeits­
gesetz weniger stark der Fall, was dafür spricht, daß sich in ihm der Sitz im Leben in Richtung 
"Schreibstube" verschoben hat. Das ist auch schon von der allgemeinen Beobachtung her wahr­
scheinlich, daß das Exil eine Zeit des Sammelns war und sich H deutlich als eine Sammlung von 
Gesetzesmaterialien aus verschiedenen, zum Teil weit zurückliegenden (Lev 18) Zeiten zu er­
kennen gibt. Wir werden in einem der nächsten Abschnitte - von inhaltlichen Erwägungen her -
zeigen, daß sich wie Lev 19 auch das Heiligkeitsgesetz als Programm verstehen läßt. Die einlei­
tungswissenschaftlichen Ergebnisse weisen mit der Bestimmung des Sitzes im Leben des Heilig­
keitsgesetzes, insbesondere seiner zeitlichen Ansetzung, in die gleiche Richtung. 

Noch eine einleitungswissenschaftliche Frage ist für den Fortgang der Arbeit erheblich. Im 
Streit darüber, auf welche Weise die in Lev 17-26 enthaltenen Gesetzesmaterialien zum jetzigen 
Heiligkeitsgesetz zusammengewachsen sind, stehen einander zwei Sichten gegenüber: Entweder 
ist ein Grundstock mit Materialien aus den meisten Kapiteln von Lev 17-26 mehrere Male über­
arbeitet worden 18 , oder dann hat ein Redaktor kleinere Teilsammlungen (etwa Lev l 7f; 19; 20; 

14 THIEL, a.a.O. 72. 

15 A.a.O. 68-72. 

16 A.a.O. 72. 

17 A.a.0. 72f. 

18 Dieses Modell vertreten u.a. KILIAN, Untersuchung 164-176; ELLIGER, Leviticus 15-20. 
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2lf; 23+25) in einem grundlegenden Redaktionsprozeß zusammengefügt19. Trifft das zweite 
Modell zu, dann kommt den übernommenen Materialien für die Bestimmung der Stoßrichtung 
des Heiligkeitsgesetzes ebensoviel Gewicht zu wie ihren redaktionellen Bearbeitungen; wären sie 
dem Redaktoren nicht wichtig erschienen, hätte er sie weggelassen. Beim ersten Modell hingegen 
spielen die späteren Ergänzungen und redaktionellen Bearbeitungen eine größere Rolle. Denn 
wenn das ursprüngliche Korpus wesentlich erweitert wurde, so deshalb, weil seine Redaktoren es 
als ungenügend betrachteten. Wir neigen eher der zweiten Lösung zu und haben uns deshalb zu 
fragen: Warum fanden im Exil zum Teil alte Gesetzessammlungen 20 Aufnahme in das Heiligkeits­
gesetz? Welche Funktionen erfüllten sie in dieser Zeit, deren Probleme sich von denen früherer 
Epochen sicher grundlegend unterschieden 21 ? 

b. Die Beurteilung der Theologie von Lev 17 -26 

Die Ausleger des Heiligkeitsgesetzes stimmen mehr oder weniger darin überein, daß seine 
Theologie sehr einheitlich sei. Drei Zitate mögen diesen Sachverhalt untermauern. 
Nach KLOSTERMANN werden "auch für die kleinsten Vorschriften die letzten Prinzipien der 
israelitischen Religion" 22 geltend gemacht. HORST führt zu Lev 17-26 aus: 

"Der leitende Gesichtspunkt ist der des Reinen und Unreinen, des Geheiligten und Profanen" 23 . 

BAENTSCH schließlich umschreibt die Theologie des Heiligkeitsgesetzes wie folgt: 

"Die oberste Forderung, aus der alle weiteren Forderungen der genannten Art fließen, lautet: 
'Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, euer Gott,' Lev. XIX 2. Die Summa der religiösen For­
derungen ist kurz zusammengefaßt in das Wort: 'Du sollst dich fürchten vor deinem Gott,' 
Lev. XIX 14, XXV 17.36; und für den Verkehr mit dem Nächsten gilt als oberster sittlicher 
Grundsatz: 'Du sollst deinen Volksgenossen lieben wie dich selbst,' Lev. XIX 18; auf den Ger 
bezogen findet sich derselbe Grundsatz, Lev. XIX 34"24. 

Dieser Konsens trägt jedoch nicht sehr weit; besonders umstritten ist die Auslegung der 
Heiligkeitsaussagen in Lev 17 -26. Wie stark die Beurteilungen des theologischen Charakters von 
Lev. 17-26 auseinandergehen, zeigt eine Gegenüberstellung der Positionen von FEUCHT und 
ROBERT-FEUILLET. Nach FEUCHT 25 enthält das Heiligkeitsgesetz eine Theologie der Mitte. 
Es stehe zwischen der Prophetie mit ihrer Rede vom heiligen Gott und der Priesterschrift mit 
ihrer Theologie der heiligen Sachen. Gerechtigkeit und Opfer bilden in ihm zwei "gleichwertige 
Wege zu einem heiligen Leben" 26. Auch in bezug auf das Gottesbild nehme es eine Mittelstel­
lung ein: Es kenne sowohl den Gehorsam fordernden Gott wie den Gott, der Israel aus der Knecht-

19 So EISSFELDT, Einleitung 315. Leider finden sich bei ihm keine Ausführungen darüber, warum gerade die 
Bestimmungen von Lev 17 und 18, 23 und 25 je zu einer Teilsammlung zusammengeschlossen worden sind. 
Existierten sie tatsächlich einmal als solche, müssen die entsprechenden Kapitel doch als inhaltlich zusammen­
gehörig empfunden worden sein. 

20 So etwa der Grundbestand von Lev 18; vgl. dazu unten S. 88. 

21 Diese wichtige, von der Forschung oft vernachlässigte Frage kann aus Platzgründen nur ansatzweise beant­
wortet werden. 

22 KLOSTERMANN, Ezechiel 374. 

23 HORST, Leviticus XVII-XXVI 50. 

24 BAENTSCH, Helligkeits-Gesetz 138f. 

25 FEUCHT, Untersuchungen 181-204, bietet die ausführlichste Erörterung der Theologie des Helligkeits­
gesetzes in neuerer Zeit; wir referieren die wichtigsten Ergebnisse. 

26 FEUCHT, a.a.O. 204. 
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schaft herausgeführt hat und dem man dafür danken kann 27. 
Die entgegengesetzte Position vertreten ROBERT-FEUILLET. Das Helligkeitsgesetz sei, so 

schreiben sie in einem Vergleich mit dem Deuteronomium, das Programm des Jerusalemer Kle­
rus, der "für den Geist dieser aus dem Norden stammenden und vom humanistischen und herzli­
chen Geist der Weisheit mehr minder beeinflußten Strömung wenig Verständnis [hatte) " 28 . 

"[Er] hielt sich lieber an die traditionelle Theologie der Transzendenz Jahves, jenes 'heiligen' 
Gottes, der sich jedem menschlichen Zugriff entzieht ... Es handelte sich für ihn nicht so sehr dar­
um, das Wort Gottes dem Menschen ganz nahezubringen, als den Menschen durch seine Treue 
gegen die überlieferten Vorschriften zu Gott zu erheben: 'Seid heilig, wie ich heilig bin', spricht 
Jahve (Lv 19,2). Wenn Gott auch transzendent ist, kann der Mensch doch durch die Liturgie, 
seinen Kodex und seine Vorschriften mit ihm leben und an seiner Heiligkeit teilnehmen"29. 

ROBERT-FEUILLET machen im Helligkeitsgesetz "eine streng liturgische Gemeinde ('edä) 
[aus], in der man 'seinen Nächsten liebt wie sich selbst' (19,18), in der man aber von Freude 
und Vertrauen nur wenig spürt"30_ 

In der Beurteilung der Theologie von Lev 17-26 besteht also einerseits ein recht weitreichen­
der Konsens, dem auf der andern Seite ebenso fundamentale Differenzen, etwa bezüglich des 
Gottesbildes, gegenüberstehen. Sie rufen nach einer erneuten Untersuchung der Theologie des 
Helligkeitsgesetzes. Wir versuchen im folgenden, einzelne Elemente dafür zu liefern. 

2. Die Inhalte des Helligkeitsgesetzes 3l 

Von seinen Inhalten her unterscheidet sich das Helligkeitsgesetz beträchtlich von Bundesbuch 
und Deuteronomium. Nun geben die Inhalte eines Gesetzeskodexes darüber Auskunft, mit wel­
chen Problemen sich eine bestimmte Zeit auseinanderzusetzen hatte. Dabei spielt es keine Rolle, 
welches Alter die in ihm enthaltenen einzelnen Verbote und Gebote, respektive Teilsammlungen 
aufweisen. Fügte ein Redaktor sie seinem Kodex ein, so deshalb, weil er sie als wichtig für das 
Leben der Gemeinschaft ansah, für die sie bestimmt waren. 
Diese Voraussetzung liegt den folgenden Abschnitten zugrunde. Da die entscheidende Redaktion 
des Helligkeitsgesetzes in die exilische (oder spätestens früh nachexilische) Zeit fällt, fragen wir, 
welche Funktion die Gebote und Verbote in dieser Epoche erfüllten. 

a. Lev 17 
Zentrales Gebot dieses Kapitels bildet die Vorschrift, alle Schlachtungen am Heiligtum als 

Opfer darzubringen: 

Lev 17,3-5 
Ein jeder aus dem Hause Israel, der ein Rind oder ein Lamm oder eine Ziege im 
Lager schlachtet oder der außerhalb des Lagers schlachtet, es aber nicht an 
den Eingang des heiligen Zeltes bringt, um es dem Herrn als Opfergabe darzu-

27 A.a.O. 184-186. 

28 ROBERT-FEUILLET, Einleitung 367. 

29 ROBERT-FEUILLET, a.a.O. 367. 

30 A.a.O. 368. 

31 Auf Lev 24 treten wir in diesem Abschnitt nicht ein, da es sich bei diesem Kapitel wohl um einen späteren 
Nachtrag handelt; so etwa EISSFELDT, Einleitung 313, 315; FOHRER, Einleitung 153. 
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bringen vor der Wohnung des Herrn, dem soll das als Blutschuld angerechnet 
werden: er hat Blut vergossen, und ein solcher Mensch soll aus seinem Volke 
ausgerottet werden - damit die Israeliten ihre Schlachtopfer, die sie auf frei­
em Felde zu opfern pflegen, herbringen; sie sollen sie für den Herrn an den 
Eingang des heiligen Zeltes zum Priester bringen und sie als Heilsopfer für den 
Herrn schlachten. 

87 

Lev 17,3-5 hebt die alte deuteronomische Freigabe des profanen Schlachtens - Folge der Zen­
tralisation des Opfers - wieder auf32. In der Forschung behauptet man etwa, dieses Gebot gehö­
re in die Zeit unmittelbar vor und nach dem Fall Jerusalems oder die nachexilische Zeit, als 
Israels Gebiet nur die heilige Stadt und ihre Umgebung umfaßte und die Vorschrift praktisch auch 
durchführbar war33. Das ist möglich. Freilich bleibt zu bedenken, daß diese Forderung auch in 
diesen Zeiten schwer durchzusetzen war. UnseresErachtensistsieinihrem Grundbestand im Exil 
entstanden, wo man sich mit ihrer Durchführbarkeit nicht auseinanderzusetzen brauchte. D.h.: 
Lev 17 ,3-5 ist eine ideale Forderung. Sie nimmt den alten Brauch, alle Schlachtungen als Opfer 
darzubringen, wieder auf, ohne aber dafür auf die deuteronomische Kultuszentralisation zu ver­
zichten. Das Heiligkeitsgesetz entwirft hier also eine ideale Opferordnung, und zwar für die Zeit 
nach dem Exil 34; in Babylon waren den Israeliten Opfer ja verwehrt. 

Lev 1 7 enthält eine weitere programmatische Forderung, programmatisch nun allerdings in 
einem andern Sinn: 

Lev 17,7 35 

Und sie sollen ihre Schlachtopfer nicht mehr den Feldteufeln darbringen, de­
nen sie sich jetzt hingeben 36. 

Interpretiert man das Gebot Lev 17,7 von der Situation im Exil her, besagt es: Opfert in Zukunft 
nicht mehr den Feldteufeln, so wie ihr das vor eurer Deportation gemacht habt (und wodurch 
ihr Gott gegenüber schuldig geworden seid) 37. 

Im Heiligkeitsgesetz finden sich noch weitere Bestimmungen, die sich auf spätvorexilische 
Mißstände beziehen, u.a. die, Kinder dem Moloch zu opfern und sich an Totenbeschwörer und 
Wahrsager zu wenden 38. Diese Verbote sind sicher vorexilisch, im Exil erhielten sie aber eine 

32 Diese Aufhebung geht wohl auf den Einfluß priesterlicher Kreise zurück, die sich mit den Bestimmungen 
von Dtn 12 nicht befreunden konnten (vgl. statt vieler ELLIGER, Leviticus 226). 

33 So etwa WURSTER, Charakteristik 122f. Er gibt der nachexilischen Datierung des Stückes den Vorzug. 

34 Vgl. dazu auch BERTHOLET, Leviticus 58. 

35 Dieser Vers gehört wohl nicht zum Grundbestand des Abschnittes V. 3-7; er ist mit dem Vorangehenden 
nur lose verbunden (vgl. dazu NOTH, Leviticus 112). 

36 übersetzung der ZB. JB übersetzt: "denen sie buhlend nachgelaufen sind". Die übersetzung der ZB ist wahr­
scheinlicher. Das Partizip (zonhn) steht für die "stetige ... ununterbrochene ... Ausübung einer Tätigkeit" 
(GESENIUS-KAUTZSCH, Hebräische Granunatik § 116a S. 370). In der übersetzung der JB kommt aller­
dings der von uns angenommene programmatische Charakter des Gebotes besser zum Ausdruck. 

37 Das Verbot bezieht sich deutlich auf Zustände der vorexilischen Zeit. Näheres dazu bei NOTH, Leviticus 112. 

38 H enthält eine ganze Reihe von Vorschriften Wahrsagerei, Zauberei und Totenbeschwörung betreffend: 
Lev 19,26.31; 20,6.27; auch das Verbot, die Kinder dem Moloch zu übergeben, findet sich in ihm zweimal: 
Lev 18,21; 20,2-5 (man beachte die Ausführlichkeit dieser Bestimmung). 
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neue Bedeutung: Macht euch nicht mehr der gleichen Gesetzesübertretungen (auf kultischem 
Gebiet) schuldig wie vor eurer Deportierung. Das bedeutet: Man empfand im Exil das Bedürf­
nis, sich gerade von dieser Zeit deutlich abzusetzen. 

Fassen wir kurz zusammen: Lev 17 entwirft zum einen eine ideale Opferordnung. Zum an­
dern fordert es die Israeliten energisch auf, mit ihrer götzendienerischen Vergangenheit zu bre­
chen. 

b. Lev 18; 2039 

Auffallend ist, welch starker Akzent im Helligkeitsgesetz auf Reinheit und Heiligkeit von 
(Ehe und) Familie fällt (Lev 18,6ff; 20,9ff). Zwar nimmt dabei eine Aufzählung der verbotenen 
sexuellen Beziehungen innerhalb des Familienverbandes am meisten Platz ein, aber doch nicht 
allen. Lev 20,9 wird der Aufzählung von "Verwandten", mit denen keine sexuellen Beziehun­
gen gepflegt werden dürfen, das Verbot, Vater und Mutter zu fluchen, vorausgeschickt. Die Hei­
ligkeit der Familie ist also nicht nur gefährdet, wenn in ihr verbotene sexuelle Beziehungen ge­
pflegt, sondern auch dann, wenn die Eltern nicht geehrt werden. Dieses Verbot, das innerhalb 
von Lev 20,9ff auf den ersten Blick wie ein Einsprengsel wirkt, hat seinen Platz wohl nicht zu­
fällig hier gefunden40. Unserer Meinung nach hängt die Spitzenstellung des Elterngebotes in 
Lev 20,9 (wie 19,3) stark damit zusammen, daß, wie noch zu zeigen, in exilisch-nachexilischer 
Zeit die Familie als soziale Größe wieder steigende Bedeutung gewann. 

Ob die Bestimmungen über Homosexualität und Sodomie (Lev 18,22f; 20,13.!Sf) nur des­
halb in die beiden Kapitel aufgenommen worden sind, weil man die sexuellen Verbote in ihrer 
Gesamtheit zusammenfassen wollte oder weil diese sexuellen Praktiken auch als Gefährdung 
der Familie betrachtet wurden, wagen wir nicht zu beurteilen. 

Halten diese ersten Beobachtungen an Lev 18 und 20 wissenschaftlicher Überprüfung stand? 
ELLIGER 4l hat in einem grundlegenden Aufsatz nachgewiesen, daß die älteste Schicht von Be­
stimmungen in Lev 18 das Zusammenleben in der Großfamilie durch das Verbot sexueller Bezie­
hungen zwischen bestimmten Verwandtschaftsgraden schützen wollte. In einem späteren Stadi­
um wurden, was etwas ganz anderes ist, gewisse Verwandtschaftsverhältnisse tabuisiert und in 
einer noch späteren Stufe Unzucht in jeder Form verboten. Im letzten Stadium der Traditions­
geschichte von Lev 18 steht der Schutz der Großfamilie völlig im Hintergrund: 

"jetzt soll die Gemeinde in ihrer Kultfähigkeit erhalten werden. Ihre Gottwohlgefälligkeit, ihr 
Helligkeitscharakter wird sichergestellt"42. 

ELLIGERs Untersuchung hat weitgehend Anerkennung gefunden43 . Verlieren dadurch die 
Beobachtungen zu Beginn des Abschnitts jede Bedeutung? Wir glauben nicht. Mit ELLIGER ge-

39 Zu diesen beiden Kapiteln vgl. ELLIGER, Leviticus. Grundlegende Arbeit über Lev 18 ist immer noch 
ELLIGER, Gesetz. 

40 Vgl. dazu ELLIGER, Leviticus 275: "AnscheinendistsogardieSpitzenstellungdes 'Elterngebots' Absicht. 
Denn auch die folgenden Sätze ordnen sich nach ihrer Bedeutung für das Volksleben. - So wird zunächst 
die Ehe geschützt". - WENHAM, Leviticus 278 argumentiert wenig überzeugend vom Dekalog her: "In the 
Decalog the command to honor one's parents comes after religious duties and before responsabilities to 
neighbours. Here the penal law follows the same order: cursing father and mother is sandwiched between 
necromancy (v. 6) and adultery (v. 10)". 

41 ELLIGER, Gesetz 232-249. 

42 ELLIGER, a.a.O. 249. 

43 Vgl. immerhin HALBE, Reihe; BIGGER, Family. 
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hen wir davon aus, daß die Erhaltung der Kultfähigkeit der Gemeinde den zentralen Skopus von 
Lev 18 in seiner Jetztgestalt bildet und nicht der Schutz der Großfamilie. Aber ihre Kultfähig­
keit erhält sich die Gemeinde eben dadurch, daß sich ihre Familien rein erhalten. Rein theore­
tisch hätte die Reinheit der Gemeinden noch stärker an kultischen Gegenständen expliziert wer­
den können, als dies der Fall ist. Daß es nicht geschieht, ist kein Zufall und macht deutlich: Der 
Reinheit der Familie kommt auch abgesehen von der der Gemeinde Bedeutung zu. 

Geschichtliche und soziologische Erwägungen zur vor- bis nachexilischen Zeit bestätigen die­
se Sicht ein Stück weit. Wir holen etwas aus. Der Zusammenbruch von 587 und die Exilierung 
beraubten Juda seiner nationalen Grundlage und damit auch seiner politischen Institutionen. Wel­
cher soziale Verband erlaubte es ihm, sich durch diese schwierige Zeit hindurchzuretten und in 
und nach dem Exil eine Gemeinde aufzubauen? 

In nachexilischer Zeit spielten die (bate) )abot eine wichtige Rolle. In der Forschung ist 
umstritten, ob damit ein Geschlecht (eine Sippe), eine Familie, ein Familienverband, eine loka­
le Einheit44 oder - was am wahrscheinlichsten ist - ein "agnatischer Verband, der eine Anzahl 
miteinander (real oder fingiert) verwandter Familien vereinte"45 , gemeint ist. Wie auch immer: 
Es handelt sich - schließt man die Möglichkeit einer rein lokalen Einheit aus - um eine soziale 
Größe, die auf der Familie aufbaut. Die Häupter dieser > abot bestimmen nach den Büchern 
Esra und Nehemia die Politik dernachexilischen Gemeinde maßgeblich mit46. So lesen wir gleich 
am Anfang des Esrabuches: 

Esr 1,5 
Da machten sich die Familienhäupter (ra,se ha,abOt) von Juda und Benjamin 
und die Priester und Leviten auf, kurz alle, deren Geist Gott erweckte, hinauf­
zuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. 

Wohl nicht zufällig werden die Familienhäupter vor den Priestern und Leviten genannt. Als die 
Esr 4,1 "Widersacher Judas und Benjamins" genannte Bevölkerungsschicht am Tempelbau mit­
wirken wollte, wandte sie sich an Serubbabel, Jesua und die Familienhäupter, die ihr Ersuchen 
allerdings abschlägig beschieden. 

In nachexilischer Zeit spielt weiter der Geschlechternachweis eine wichtige Rolle. Die Fami­
lien müssen rein erhalten werden, weshalb Heiraten mit Ausländern streng verpönt sind. Als sich 
Sanballat mit den Arabern, Ammonitern und Aschdoditern gegen Nehemia verschwört, stellt 

44 Vgl. dazu WEINBERG, BEIT 401. 

45 WEINBERG, a.a.O. 413. Nach ihm (ebd.) sind dem bet 0abot folgende Wesenszüge eigen: "ein großer 
quantitativer Bestand und komplizierter innerer Aufbau, obligate Genealogie und Einbeziehung der Be­
nennung des beit 'äl:!öt in den vollen Namen seiner Mitglieder, eine gewisse auf dem Gemeineigentum an 
Boden beruhende Solidarität". Das bet 0ab6t "befindet sich in genetischem Zusammenhang mit der mi8pä­
l:iä oder beit 'äl;i der vorexilischen Gesellschaft", darf aber nicht "als geradlinige Weiterentwicklung der 
vorexilischen Institutionen betrachtet werden, denn dazwischen liegt die Vernichtung des judäischen Staa­
tes, die wiederholten Deportationen ... Durch diese Katastrophe wurden viele mispäl:iöt und bätei ab ver­
nichtet oder zersprengt, jedoch bildeten sich in den eigentümlichen Verhältnissen des Exils und der Rück­
kehr, die dringend den Zusammenschluß der Exulanten und Rückkehrer erforderten, aus den Splittern der 
vorexilischen Institutionen neue soziale Gebilde - die bätei 'äbot des 6.-4. Jh.". 

46 S. Esr 1,5; 2,68; 3,12; 4,2f; 8,29 (wefare- ha'abot lejisra'el); 10,16; Neh 7,70(f); 8,13. Sie werden 
weitergenanntinEsr8,1; Neh 11,13; 12,12.22f. 
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dieser das Volk nach Sippen auf und spricht zu ihnen: 

Neh4,8 
Fürchtet euch nicht vor ihnen! Gedenket des großen, furchtbaren Herrn und 
streitet für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und eure Häuser. 

Die nachexilische Gemeinde appelliert an die Interessen der Familie, die zu fördern sie bean­
sprucht. Als einige unter ihnen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und sich darauf beru­
fen, zu den jüdischen Brüdern zu gehören, erkennt Nehemia den darin enthaltenen Zündstoff und 
sorgt dafür, daß diesen Leuten geholfen wird (Neh 5) 47. Diese wenigen Hinweise müssen genü­
gen, um die Rolle, welche der Familie in nachexilischer Zeit zukam, anzudeuten. 

Daß schon im Exil die Familie verstärkt an Bedeutung gewann, läßt sich nicht so einfach zei­
gen. Immerhin gibt es sowohl in bezug auf die im Lande Verbliebenen wie die Diaspora Hinweise 
in dieser Richtung. Im Lande selbst fehlte eine Oberschicht, zurückgeblieben waren vor allem 
Kleinbauern; ein (zentraler) Kult konnte nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Muß­
ten da nicht fast automatisch die kleinen sozialen Einheiten (Sippe, Familie, Dorfgemeinschaft) 
an Bedeutung gewinnen, auch in kultischer Hinsicht? Soweit es in Babylon noch eine Selbstver­
waltung gab, wurde sie von den Ältesten, d.h. doch wohl den Familienhäuptern, wahrgenom­
men, und zwar weil "die bisherigen führenden Schichten nicht wieder neue Macht und neuen Ein­
fluß gewinnen soll[t]en"48. Unter den Adressaten des Briefes, den Jeremia nach Babylon sandte, 
stehen - sicher nicht zufällig - die Ältesten an erster Stelle (Jer 29,1). Er schreibt darin: 

Jer 29,5-7 
Bauet Häuser und wohnet darin; pflanzet Gärten und esset ihre Frucht; nehmet 
euch Frauen und zeuget Söhne und Töchter; werbet um Frauen für eure Söh­
ne und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, daß 
ihr euch dort mehret und euer nicht weniger werden. Suchet das Wohl des Lan­
des, in das ich euch verbannt habe, und betet für es zum Herrn; denn sein Wohl 
ist auch euer Wohl. 

Jeremias Ratschläge zeugen von Klugheit: Wollte Israel das Exil überleben, mußte es sich einer­
seits mit den Babylonieren arrangieren, anderseits seine Grundlage, die Familien, erhalten. 

In noch einer Beziehung spielte die Familie in der Exilszeit eine wichtige Rolle. Damals trat, 
wie ALBERTZ überzeugend nachgewiesen hat, die in der Familie gepflegte persönliche Frömmig­
keit verstärkt hervor49. In ihr spielen nicht Themen wie der Bund Gottes mit Israel die wichtig­
ste Rolle; im Zentrum steht vielmehr "Gottes Rettungs- und Segenshandeln am Einzelnen" 50. 
Dieser Gottesbezug wurde selbst durch die geschichtliche Katastrophe von 587 und die Deportie­
rung nicht in Frage gestellt. Ja: 

"Solange der einzelne Israelit überhaupt noch lebte, konnte er sich vertrauensvoll an seinen gött­
lichen Schöpfer und Vater klammem. Ja, mehr noch, selbst in der politischen Notlage wurden 
weiter Kinder glücklich geboren, erfuhr der eine oder der andere weiterhin Genesung von schwe-

47 S. dazu unsere Ausführungen auf S. 138f. 

48 FOHRER, Geschichte 192. 

49 Vgl. dazuALBERTZ, Frömmigkeit 178-190. 

50 ALBERTZ, a.a.O. 180. 
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rer Krankheit, wuchs das Korn wieder auf dem Acker und reiften die Trauben, hatte der eine oder 
der andere dennoch Erfolg bei seiner Tätigkeit. Das heißt aber: Gottes Rettungs- und Segenshan­
deln am Einzelnen ging auch nach dem nationalen Desaster weiter. Während er für das Volk un­
erreichbar schien, war er hier, im alltäglichen Lebensbereich noch erfahrbar" 51. 

In der Exilszeit versuchte man auch, diese persönliche Frömmigkeit in die offizielle Religion ein­
zubauen. 

Der Familie kommt in der uns interessierenden Zeit - wir fassen kurz zusammen - eine 
mehrfache Bedeutung zu: 

Sie bildet die einzige in dieser geschichtlichen Katastrophe einigermaßen intakt gebliebene 
soziale Größe. 
In der Aufbauarbeit der nachexi!ischen Zeit wird auf sie abgestellt und an sie angeknüpft. 
Die nachexilische Gemeinde versteht sich als Familie im weitesten Sinn und beansprucht, 
die Familien zu schützen. 
Die persönliche Frömmigkeit - stark von "familiären" Vorstellungen bestimmt - spielt in 
exi!ischer Zeit eine wichtige Rolle. 

Wie sind diese geschichtlichen und soziologischen Beobachtungen mit unserer Sicht von Lev 18 
(und 20) in Verbindung zu bringen? Da Israel, wollte es sich über die Zeit des Exils hinüberret­
ten, auf die Familie angewiesen war, mußte es sie gesetzgeberisch schützen, was durch die Wie­
deraufnahme alter, zum Teil obsolet gewordener Bestimmungen52 geschah. Die Tatsache, daß 
sowohl Lev 19 wie Lev 20 das Gebot der Elternehrung die Reihe der Einzelgebote eröffnet, ge­
winnt von daher eine unerwartete Beleuchtung. 

Unsere Sicht von Lev 18 und 20 kann auch mit der vorexilischen "Realität" in Verbindung 
gebracht werden, wie ein Vergleich mit Ez 22,6-11 zeigt: 

Siehe, die Fürsten Israels in deiner Mitte trotzen ein jeder auf seine Faust, um 
Blut zu vergießen. Vater und Mutter verachtet man in dir, ... Unzucht treibt 
man in deiner Mitte. Man pflegt in dir Umgang mit dem Weibe des Vaters [ d.h. 
der Stiefmutter], man mißbraucht in dir Frauen, die ihre monatliche Unrein­
heit haben. Ein jeder treibt in deiner Mitte Greuliches mit dem Weibe seines 
Nächsten; der eine verunreinigt seine Schwiegertochter durch Unzucht, der and­
re schändet seine Schwester, seines Vaters Tochter [d.h. die Stiefschwester]. 

Die Berührungen zwischen dieser Aufzählung von Jerusalems Verbrechen mit Lev 18; 20 springen 
ins Auge. In Lev 18 und 20 verbotene sexuelle Verbindungen sind nach Ez 22 in Sehwange. 
Ez 22,7 berichtet davon, daß Kinder ihren Eltern fluchen, was den Tod nach sich zieht (Lev 20,9; 
vgl. 19,3). Eine Vermutung drängt sich auf: Ez 22 enthält eine Zustandsschilderung; Lev 18 
und 20 setzen diese Zustände voraus und kämpfen dagegen an, u.a. durch Wiederaufnahme und 
Aktualisierung alten Gutes. 

In der Forschung ist heftig umstritten, ob Ez 22 eine Zustandsschilderung enthält oder nicht. 
HERNTRICH und BERTHOLET nehmen an, Ezechiel habe diese Anschuldigungen noch in Je­
rusalem vorgebracht oder dann seien sie "reine Literatur"53. HöLSCHER spricht Ezechiel den 
Abschnitt zum vornherein ab, denn: 

51 Ebd. 

52 Die Familienstrukturen, die Lev 18 voraussetzt, bestanden, worauf hier nicht näher eingegangen werden 
kann, zur Zeit des Exils so nicht mehr. 

53 Referiert bei: ZIMMERLI, Ezechiel 506. 
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"Im Munde des in der Feme lebenden Hesekiel nimmt sich die ins Einzelne gehende Schilderung 
der jerusalemer Zustände seltsam aus" 54. 

ZIMMERLI macht darauf aufmerksam, daß Ezechiel Jerusalems Verhalten "an vorgefundenen 
Rechtsreihen mißt" 55 . Sein Urteil beruhe also nicht auf Einzelbeobachtungen; darin verrate sich 
ein "Zug doktrinären Redens" 56 . Er hält es nicht für ausgeschlossen, daß Ezechiel diese Worte 
noch vor 587 gespröchen hat. Ezechiel mag doktrinär reden. Davon unberührt bleibt, daß er 
durch die Aufnahme gerade dieser Rechtssatzreihen (und nicht etwa des Dekalogs) zeigt, worin 
sich Jerusalem seiner Meinung nach besonders schuldig gemacht hat, nämlich auf sexuellem Ge­
biet. 

Das Heiligkeitsgesetz enthält gleich zwei Kapitel, die sexuelle Vergehen zum Inhalt haben. 
Wie man diesen Tatbestand auch erklärt: Er macht zumindest deutlich, daß man in (spät vor-) 
exilischer Zeit Israel gerade auf diesem Gebiet als besonders gefährdet ansah. Ob Ezechiel und 
der Redaktor (die Redaktoren) von H auf diesem Gebiet besonders empfindlich waren oder ob 
in dieser Zeit tatsächlich eine sexuelle Verwilderung um sich gegriffen hat, ließe sich nur nach ei­
ner eingehenden Untersuchung sämtlicher einschlägiger Texte sagen. 

c. Lev 21f 
Neben Lev 18 und 20 bilden die Bestimmungen über die Priester (Lev 21 f) einen weiteren 

inhaltlichen Schwerpunkt des Heiligkeitsgesetzes. In diesen beiden Kapiteln ist nicht so sehr von 
den Aufgaben, welche dem Priester obliegen, die Rede, als vielmehr von den Anforderungen, die 
er erfüllen muß, um seines Amtes walten zu können. Das Interesse ruht stärker auf der Person 
des Priesters als seiner Tätigkeit, wie etwa Lev 21, 7f deutlich zeigt: 

Sie sollen sich keine Dime zum Weibe nehmen, noch eine Geschwächte; auch 
eine, die von ihrem Manne verstoßen ist, sollen sie nicht nehmen; denn er [d.h. 
der Priester] ist seinem Gott geweiht. Darum sollst du ihn heilig halten; denn 
er bringt die Speise deines Gottes dar. 

Lev 21 weist noch andere Bestimmungen darüber auf, welche Frauen Priester heiraten dürfen. 
Die beiden Kapitel Lev 2lf halten weiter fest, welche körperlichen Mängel vom Priesteramt aus­
schließen, und bestimmen, daß ein Priester keine unreinen Tiere essen darf. Schließlich wird ge­
regelt, wann er von den heiligen Gaben essen darf und wann nicht. Nur wenige Stellen im Heilig­
keitsgesetz halten - eher beiläufig - fest, welche Aufgaben den Priestern zukommen. Sie fallen 
auch darum kaum ins Gewicht, weil sie in keinem größeren Zusammenhang stehen, in dem die 
Aufgaben der Priester systematisch dargestellt würden. Wir fassen zusammen: Die breiten Aus­
führungen über die Priester im Heiligkeitsgesetz geben, etwas überspitzt ausgedrückt, alle Antwort 
auf die Frage: Unter welchen Bedingungen dürfen sie ihres Amtes walten? 

In bezug auf die von den Israeliten dargebrachten Tieropfer (Lev 22,l 7ff) läßt sich etwas 
Vergleichbares beobachten: Der Nachdruck ruht stärker auf der Beschaffenheit der Opfertiere 
als auf dem Vollzug des Opfers. 

Die in Lev 2 lf feststellbare Konzentration auf die Bedingungen für den richtigen Vollzug 
des Opfers erklären sich gut von der Diasporasituation her: Die Israeliten waren der Möglichkeit 
zu opfern beraubt, hofften aber sehnsüchtig darauf, es wieder tun zu können. 

54 HöLSCHER, Hesekiel 117. 

55 ZIMMERLI, Ezechiel 506. 

56 ZIMMERLI, a.a.0. 506. 
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d. Lev23 
über das Entstehen dieses Kapitels herrscht in der Forschung keine Einigkeit. Während ein 

Großteil der Forscher annimmt, ein/ der priesterschriftliche (r) Redaktor habe die sich am Acker­
baujahr orientierende Festgesetzgebung des Heiligkeitsgesetzes durch eine die Feste auf Monat 
und Tag festlegende Gesetzgebung ergänzt, versuchen andere den komplizierten Befund von 
Lev 23 traditionsgeschichtlich zu erklären: Die Kombination der beiden Festgesetzgebungen gin­
ge bereits auf den Redaktoren des Heiligkeitsgesetzes zurück 57. Wie auch immer: Das Kapitel 
verrät deutlich, daß es der exilischen Zeit zugehört. Dafür spricht die Verordnung des Sabbatge­
botes vor den eigentlichen Festkalender und die Betonung, die bei den einzelnen Festen auf das Ar­
beitsverbot gelegt wird. Der Festkalender von Lev 23, der ausführlichste des Alten Testaments 58 , 
betont bei den Festen also dasjenige Element, welches im Exil eine besondere Rolle spielte. Es 
wendet sich, wie bereits die Überschrift (Lev 23,2) verrät, an die Laien, was auch daraus her­
vorgeht, daß die Riten in ihm eine weniger wichtige Rolle spielen als in Num 28f. 

Lev 23 enthält die erste eigentliche Festordnung des Alten Testaments 59. Daß es erst im Exil 
und nicht schon vorher zu einer solchen kam, ist verständlich: Die Exulanten konnten, ohne sich 
Gedanken über ihre Durchführbarkeit machen zu müssen, eine ideale Festordnung entwerfen und 
dabei jene Elemente hervorheben, die ihnen besonders wichtig schienen: Sabbat und heilige Ver­
sammlung. 

e. Lev25 
Vor fast unlösbare Probleme stellt das Kapitel Lev 25. Es enthält eine Bestimmung über das 

Sabbatjahr, die im Unterschied zu ihren Parallelen aus Bundesbuch und Deuteronomium nicht 
sozial, sondern theologisch begründet wird: 

Lev25,4 
Aber im siebenten Jahr soll das Land hohe Feierzeit halten, einen Sabbat für 
den Herrn. 

An die Bestimmung schließt die Jobeljahrgesetzgebung an, die in V. 8-12 "mit einer Art pro­
grammatischer Einleitung"60 einsetzt und daran anschließend festlegt, wie das Jobeljahr prak­
tisch durchgeführt werden soll. Wann die einzelnen Bestimmungen des Jobeljahrgesetzes entstan­
den sind, ist in der Forschung umstritten: Die Vorschläge reichen von der vorstaatlichen Zeit bis 
zu Nehemia61. Am wahrscheinlichsten ist das Jobeljahr "eine sehr junge Potenzierung" 62 des 
Sabbatjahres. 

57 Vgl. dazu THIEL, Erwägungen 57f. 

58 Num 28f betrachten wir nicht als Festkalender; "Die kalendarischen Elemente sind nur der Anlaß zu weit 
ausgeführten rituellen Forderungen" (KRAUS, Gottesdienst 50). 

59 Erst in diesem Kapitel liegt ein "nach Monat und Tag genau datierte[r] Kultkalender"vor (KRAUS, a.a.0.103). 
Die Bestimmungen über die Durchführung der einzelnen Feste sind viel ausführlicher und detaillierter als in 
den früheren Kultkalendem (Ex 23,10-19; 34,18-26; Dtn 16,1-17). 

60 NOTH, Leviticus 163. 

61 REVENTLOW, Helligkeitsgesetz 125, setzt die Institution des Jobeljahres in die Zeit unmittelbar nach der 
Landnahme an; am häufigsten wird in der Forschung der exilische Ansatz vertreten (so etwa von KUTSCH, 
Art. Jobeljahr 800). 

62 TIDEL, Erwägungen 61. 
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Das Halljahrgesetz enthält eine geradezu revolutionäre Forderung - die vollkommene "resti­
tutio in integrum" von Land (und Leuten) -, die in den Ausführungsbestimmungen allerdings 
ein Stück weit relativiert wird. Sie weist in Lev 25 ,23 eine theologische Begründung auf: 

Grund und Boden darf nicht für immer verkauft werden, denn das Land ist 
mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. 

Wie ist das Revolutionäre an den Forderungen von Lev 25 zu erklären? Es gibt zwei Antwor­
ten auf diese Frage. Das Jobeljahrgesetz und seine theologische Begründung verdanken sich, so 
KIPPENBERG, einer Interessenkoalition aus verarmten Bauern und landlosen Priestern, die bei 
der Eintreibung der Abgaben nicht von einer schmalen Oberschicht abhängig sein wollten und 
deshalb das Landeigentum auch kleiner Leute zu schützen versuchten 63. 

Die Jobeljahrgesetzgebung und das ihr zugrundeliegende Theologumenon können wie die For­
derung der Kultuszentralisation in Lev 17 als Entwurf einer idealen, jahwegemäßen Gesellschafts­
ordnung verstanden werden. Wie Lev 17 läßt sich auch Lev 25 gut von der exilischen Situation 
her erklären: Da man sich nicht um die Durchführbarkeit der "restitutio in integrum" zu küm­
mern brauchte, konnte man es sich leisten, diese utopische Forderung zu stellen. Die theologische 
Vorstellung, mit der es begründet wird (Das Land gehört Jahwe allein), gehört zum ältern Glau­
bensgut und ist möglicherweise sogar von den Kanaanäern übernommen worden 64. In Lev 25,23 
jedoch wird sie - stärker als Ps 24, 1 - in den Rang eines Lehrsatzes, einer dogmatischen Aussa­
ge erhoben; dadurch gewinnt sie beträchtlich an Gewicht. Die Vorstellung, wonach das Land Jahwe 
gehört, ist implizit im Theologumenon enthalten, daß er es Israel/ den Israeliten gibt (so etwa 
Dtn 4,1; 26,10). Daneben enthält das Alte Testament Stellen, an denen es als Jahwes 'adamä, 
'al;tuzza, 'ärä~, näl;t.alä bezeichnet wird. Aber an keiner unter ihnen geht es explizit um den Be­
sitzanspruch Jahwes auf das Land oder darum, daß es nicht den Israeliten gehört. Die Vorstellung, 
die Israeliten seien in ihm nur Fremdlinge und Beisassen, ist ihm eher fremd 65 . 

Die Frist von fünfzig Jahren, nach der das Land wieder in den Besitz seines früheren Eigentü­
mers gelangen soll, erklärt sich möglicherweise auf dem Hintergrund der exilischen Situation. 
Wenn es Lev 25,41 heißt: 

alsdann soll er mitsamt seinen Kindern frei von dir ausgehen und soll zu sei­
nem Geschlecht zurückkehren (wesab) und wieder zum Besitze seiner Väter 
kommen (jasub), 

"so setzt hier die Schuldknechtschaft eine Trennung von Familie und Land voraus"66. Aus der 
Geschichte der Sunamitin (IIReg 8, 1-6) und dem Büchlein Ruth geht hervor, daß "es irgendeine 
Form bodenrechtlicher Regelung gegeben haben [muß), die auch noch nach einer gewissen 
Zeitspanne die Rückgewinnung von Grundbesitz im Sippen- oder Stammesbereich zuließ, selbst 
wenn diese Rechte aus eigenem Entschluß, nicht nur durch Schuldknechtschaft, verlorengegan­
gen waren"67. Diese Regelung kann jedoch die Frist von fünfzig Jahren in Lev 25 nicht erklären. 
Hätte jeweils nur nach dieser Zeitspanne die Möglichkeit bestanden, Grundbesitz und Freiheit 

63 So KIPPENBERG, Religion 68. 

64 HORST, Eigentum 220, schreibt sogar: "Der Gott als eigentlicher Grundbesitzer des Landes könnte auch 
ein kanaanäischer Satz sein". Zur Begründung dieser Aussage s. a.a.0. 220f. 

65 Vgl. immerhin !Chr 29,15; Ps 119,19 (39,13); zu diesem Abschnitts. WILDBERGER, Israel 404 ff. 

66 WALLIS, Jobeljahr-Gesetz 338. 

67 WALLIS, a.a.O. 340. 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



95 

wiederzuerlangen, wäre dies einer Zementierung bestehender Besitzverhältnisse gleichgekommen. 
Nach WALLIS ist die lange Frist von daher zu interpretieren, daß die Exilierten hofften, nach 
der Rückkehr in ihre Heimat ihr angestammtes Erbland, das inzwischen in andere Hände überge­
gangen war, wieder in Besitz nehmen zu können. Als ungefähr fünfzig Jahre nach der Exilierung 
Deuterojesaja auftrat und das Kyrosedikt erlassen wurde, überlegten die Deportierten, wie sie 
den Anspruch auf ihre na.J).alä geltend machen konnten, und entwarfen dabei das Jobeljahrge­
setz, das deshalb Autorität beanspruchen konnte, weil es sich stark ans Sabbatjahrgesetz anlehn­
te68. Auch wenn man dieser - sehr überzeugenden - Deutung zustimmt, verliert das Jobe!jahr­
gesetz den Charakter einer idealen Ordnung nicht. 

f. Im Helligkeitsgesetz mehrfach belegte Gebote 
Im Unterschied zu Bundesbuch und Deuteronomium finden sich im Helligkeitsgesetz viele 

Gebote zwei oder mehrere Male. Für die Bestimmung des Charakters von Lev 1 7 -26 sind sie 
ebenso aufschlußreich wie die Inhalte der einzelnen Kapitel. In ihnen kommt besonders deutlich 
zum Ausdruck, welche Gebote im Exil (oder unmittelbar danach) als wichtig galten. 

Gleich fünfmal belegt ist das redaktionelle Gebot, sich vor Gott zu fürchten. Es lautet überall 
gleich (wejare'ta me'älohilka) und schließt an folgende Gebote und Verbote an: 

Lev 19,14 
Du sollst einem Tauben nicht fluchen und einem Blinden nichts in den Weg le­
gen. 

Lev 19,32 
Vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen und das Alter ehren. 

Lev 25,17 
So übervorteile denn keiner seinen Nächsten. 

Lev 25,36 
Du sollst keinen Zins und keine Zulage von ihm nehmen. 

Lev 25,43 
Du sollst ihm kein harter Herr sein. 

Der Satz wejare'ta me'älohilka - nirgends steht er im Helligkeitsgesetz nach einem Gebot, wel­
ches das Verhältnis zu Gott zum Inhalt hat - stellt eine enge Verbindung zwischen sozialem Ver­
halten und Furcht Gottes her. Vergehen gegen den Nächsten gelten nach diesen fünf Stellen als sol­
che gegen Gott. Das ist an sich nichts Neues. Als Nathan König David den Ehebruch mit Bathseba, 
der Frau des Uria, und dessen heimtükische Ermordung vorhielt, antwortete dieser mit dem Ge­
ständnis: "Ich habe gegen den Herrn gesündigt" (IISam 12,13). Neu ist, wie oft und wie betont 
im Helligkeitsgesetz der Zusammenhang zwischen Vergehen gegen den Nächsten und gegen Gott 
hergestellt wird. Er gewinnt so eine neue Qualität. Indem ein Vergehen gegen den Nächsten ex­
plizit als Verletzung der Gottesfurcht bezeichnet wird, erhält es eine besondere Schwere, wird 
als besonders verwerflich hingestellt. Wohl nicht zufällig findet sich der Satz wejare'ta me 'älo­
hiika vor allem in Anschluß an Gebote zum Schutz hilfloser und schwacher Menschen. Man be­
achte, daß die wichtigsten Kategorien von Hilfsbedürftigen genannt sind: körperlich (Lev 19, 14), 

68 A.a.O. 342f. 
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wirtschaftlich (Lev 25,17.36.43) und durch das Alter (Lev 19,32) Benachteiligte. AuchNeh 5,9 
und 5, 15 - BECKER bezeichnet diese beiden Stellen als "praktische Ausführung der Forderun­
gen des Heiligkeitsgesetzes"69 wird die Furcht Gottes mit sozialer Bedrückung in Beziehung ge­
setzt: 

Neh 5,8f 
Wir an unserm Teil haben unsre jüdischen Brüder, die an die Heiden verkauft 
waren, nach bestem Vermögen losgekauft; ihr aber wollt umgekehrt eure Brü­
der verkaufen, daß sie wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und 
hatten nichts zu antworten. Und ich sprach: Euer Treiben ist unwürdig. Ihr 
solltet doch in der Furcht unsres Gottes wandeln (haH'l' bejir,at )älohenu 
teleku), um den Lästerungen unsrer heidnischen Feinde zu begegnen. 

Neh 5,15 
Die frühem Statthalter, die vor mir dagewesen, hatten nämlich das Volk be­
drückt und für Brot und Wein täglich vierzig Lot Silber von ihm bezogen ... Ich 
aber tat nicht also um der Furcht Gottes willen (mippene jir 0iit )älolllm). 

Die enge Verbindung zwischen "Vergehen gegen den Nächsten" und "Mißachtung der Gottes­
furcht" scheint also für die exilisch-nachexilische Zeit typisch zu sein 70 . 

Das Gebot der Elternehrung nimmt, wie bereits erwähnt, im Heiligkeitsgesetz einen beson­
ders wichtigen Platz ein. Es findet sich nicht nur Lev 20,9, sondern steht Lev 19,3 an der Spitze 
der gesetzlichen Bestimmungen und erhält schon dadurch eine besondere Bedeutung, die noch 
dadurch gesteigert wird, daß es an dieser Stelle mit dem (gleich dreimal belegten) wichtigen Ge­
bot der Sabbatheiligung verbunden ist. Die beiden Gebote mögen "herkunftmäßig" zusammen­
gehören 71 - im Dekalog folgen sie aufeinander. Dies bildet aber nicht den einzigen Grund da­
für, daß sie an der Spitze von Lev 19 stehen; ebenso wichtig dürfte sein, daß es sich bei ihnen um 
Bestimmungen handelt, die in exilischer Zeit neu an Bedeutung gewannen. Ihre mögliche "her­
kunftmäßige Zusammengehörigkeit" kam den Redaktoren des Heiligkeitsgesetzes also entgegen. 

Viele der im Heiligkeitsgesetz wiederholten Bestimmungen untersagen das Praktizieren heidni­
scher Bräuche. Gleich viermal finden sich Gebote des Inhalts, sich nicht an Totengeister, Wahrsa­
ger, Wahrsagegeister zu wenden oder selbst Wahrsagerei und Zauberei zu betreiben: Lev 19,26.31; 
20,6.27. Auch der Abwehr fremden Wesens dienen das Verbot, die Kinder für Moloch durchs 
Feuer gehen zu lassen (Lev 18,21; 20,2ff) und die Bestimmungen über Haare und Bart und das 
Anbringen von Einschnitten am Leibe um eines Toten willen (Lev 19,27f; 21,5) 72. 

Das Land spielt im Heiligkeitsgesetz eine besonders wichtige Rolle. Deshalb erstaunt nicht, 
daß die Bestimmungen über die Nachlese in ihm doppelt belegt sind: Lev 19,9f und 23,22. 

Zu den kultischen Bestimmungen, die im Heiligkeitsgesetz mehr als einmal vorkommen, ge­
hören die Gebote den Blutgenuß betreffend (Lev 17,10-14; 19,26) und über das Essen veren-

69 BECKER, Gottesfurcht 206. Diese Aussage ließe sich etwa auch noch auf Mal 3,5 und IIChr 19,9f über­
tragen. 

70 Vgl. dazu oben S. 72. 

71 FOHRER, Recht 138. Er läßt allerdings unberücksichtigt, daß die Reihenfolge der beiden Gebote in Lev 19 ,3 
nicht die gleiche ist wie im Dekalog. 

72 Die Verbote beziehen sich Lev 19,27f auf alle Israeliten, Lev 21,5 nur auf die Priester. Nach ELLIGER, 
Leviticus 289 "handelt es sich.historisch ... in Lev 1927f. [möglicherweise] um 'Demokratisierung' einer 
zunächst nur für die Priester geltenden Regel". 
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deter oder zerrissener Tiere, von denen eine für die Israeliten (Lev 17,15), die andere für Prie­
ster (Lev 22,8) gilt. Weiter spielen das Halten der Ruhetage und die Ehrfurcht vor dem Heilig­
tum eine besondere Rolle; die diesbezüglichen Gebote sind als Paar sowohl Lev 19 ,30 und 26,2 
belegt, das Sabbatgebot (zusammen mit dem Gebot der Elternehrung) noch Lev 19,3. Das Ver­
bot, sich zu den Götzen zu wenden und gegossene Gottesbilder zu machen (Lev 19,4), weist in 
Lev 26,1 eine entfernte Parallele auf73. 

Die Liste der im Helligkeitsgesetz doppelt oder mehrfach belegten Verbote und Gebote ent­
hält recht viele Bestimmungen, die in spät vorexilischer oder exilischer Zeit und danach gestei­
gerte Bedeutung besaßen oder erlangten. Bei einigen Geboten haben wir diesen Nachweis be­
reits erbracht oder werden wir ihn noch erbringen; für die andern sei er hier geführt. Daß die 
Ehrung des (einzigen!) Heiligtums in einer Gemeinde, die jede Schlachtung als Opfer an ihm 
vollziehen muß, eine besondere Bedeutung spielt, versteht sich von selbst. Das Scheren von Haar 
und Bart und das Anbringen von Einschnitten am Leibe um eines Toten willen wird untersagt, 
da in exilischer Zeit die Abwehr fremden Wesens eine besonders wichtige Rolle spielt. 

Viele der im Helligkeitsgesetz mehrfach belegten Bestimmungen finden sich ein- (oder gar 
zwei) mal in Lev 19. Das Kapitel darf schon aus diesem Grunde als sein Zentrum gelten. 

g. Zusammenfassung und Ausblick 
Vergleicht man die Inhalte von Bundesbuch, Deuteronomium und Helligkeitsgesetz mitein­

ander, fällt auf, daß dieses absolut und prozentual am wenigsten Gebote enthält, die es mit dem 
Alltagsleben zu tun haben. Der einfach zu führende Nachweis unterbleibt hier aus Platzgründen. 
So fmdet sich in ihm nichts über Viehdiebstahl, Erstgeburtsrecht, über Hausbau und Vogelnester, 
den unbekannten Mörder, den widerspenstigen Sohn und vieles mehr, was in den beiden älteren 
Gesetzessammlungen geregelt wird. Dagegen darf nicht eingewandt werden, das tägliche Leben 
sei in Bundesbuch und Deuteronomium bereits geregelt, weshalb sich die Wiederholung der dies­
bezüglichen Gesetze im Helligkeitsgesetz erübrigt habe. Ins Deuteronomium sind nämlich auch 
Bestimmungen das tägliche Leben betreffend aufgenommen worden, die sich bereits im Bundes­
buch finden 74. 

Womit hängt es zusammen, daß im Helligkeitsgesetz die Regelung des täglichen Lebens eine 
untergeordnete Rolle spielt? Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß es einige programmati­
sche Gebote enthält. Die inhaltlichen Besonderheiten des Helligkeitsgesetzes im Unterschied zu 
Bundesbuch und Deuteronomium hängen eng mit diesem seinem programmatischen Charakter 
zusammen, auf den wir weiter unten zurückkommen. 

73 Lev 26,1, inhaltlich ausführlicher als Lev 19,4, bildet wohl nicht, wie ELLIGER, a.a.O. 364, vermutet, mit 
V. 2 zusammen den "Anfang eines weiteren Gesetzes". - Wahrscheinlich enthalten diese beiden Verse die 
Wiederholung einiger der für die Redaktion des Helligkeitsgesetzes wichtigsten Vorschriften; vgl. dazu 
WENHAM, Leviticus 328: "lt is characteristic of the biblical collections of law to include a reminder of 
some of the most important points just before the end (cf. Exod. 23:20-24; Deut. 29). There are brief 
allusions here to some of the commandments (Exod. 20:3ff.), especially as they apply in the land of 
Canaan, though Lev. 19:3-4, 30 provide the closest verbal parallels". 

74 Vgl. etwa Ex 21,2-11 mit Dtn 15,12-18. 
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3. Die Helligkeitsaussagen von Lev 19-26 

a. Die Heiligkeit als zentrales theologisches Konzept von Lev 17 -26 
Das Heiligkeitsgesetz verdankt seinen Namen der Tatsache, daß in ihm die Wurzel qds nicht 

weniger als 66 Mal vorkommt 75 , und zwar, was noch stärker ins Gewicht fällt, häufig an theolo­
gisch zentraler Stelle. 

qds findet sich in verschiedenen Zusammenhängen. 

Die Heiligkeit Jahwes, sein heiligendes Handeln 

Lev 20,8 
Und haltet meine Satzungen und tut darnach; ich bin der Herr, der euch heiligt 
('3n1 jhwh meqaddiskäm). 

Die (Selbst)Heiligung der Israeliten 

Lev 20,7 
Darum heiligt euch und seid heilig (wehitqactdiStäm wihjltäm qedostm)! 

Heiligkeit im Zusammenhang mit dem Kult 

Lev 19,24 
Im vierten Jahre aber sollen alle ihre Früchte unter Festjubel dem Herrn geweiht 
werden (qodäS hillulim). 

Diese drei Reihen von Heiligkeitsaussagen sind eng miteinander verbunden, wie die beiden 
folgenden Beispiele zeigen: 

Lev 19,2 
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott (qedoslm tihju ki 
qados 0 3n1 jhwh Jälohekäm). 

Lev 21,8 
Darum sollst du ihn [sc. den Priester] heilig halten (weqiddasto); denn er 
bringt die Speise deines Gottes dar. Als heilig soll er dir gelten (qados jihja­
lak); denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt (ki qados ~i jhwh me­
qaddiskäm). 

Geht man sämtlichen Belegen der Wurzel qds nach, entdeckt man, daß praktisch alle denk­
baren Beziehungen zwischen Gott, Israeliten, Priestern und dem, was wir etwas vereinfachend 
"Kultsphäre" nennen, mit der Wurzel qds umschrieben werden. Graphisch läßt sich das wie 
folgt darstellen: 

75 Lev 19 ,2(2x).8.24.30; 20,3(2x).7(2x).8.26(2x); 21,6(2x).7 .8(4x).12(2x).15 .22(3x).23(2x); 22,2(3x).3 
(2x).4.6.7 .9 .10(2x).12.14(2x).15 .16(2x).32(3x); 23,2.3 .4.7 .8.20.21.24.27 .35 .36.37; 24,9 (3x); 25 ,10.12; 
26,2.31. 
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Das heißt: Die ganze Israel betreffende Wirklichkeit wird mit Hilfe einer Kategorie erfaßt: der 
der Heiligkeit. Sakrale/ethische und kultische Bestimmungen werden dadurch aufs engste mit­
einander verbunden. Wenn zum Beispiel das Liebesgebot und das Verbot, Opferfleisch erst am 
dritten Tag zu essen, beide unter dem Motto stehen: "Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, 
der Herr, der euch heiligt", bedeutet das: Es geht hier nicht um zwei verschiedene Sphären, son­
dern um die eine, gleiche. Das Heiligkeitsgesetz stellt eine engere Beziehung zwischen sakralen/ 
ethischen und kultischen Geboten her als Bundesbuch und Deuteronomium, und vor allem tut 
es dies bewußter, u.a. durch die Heiligkeitsparänese 76. 

Wie stark das Theologumenon der Heiligkeit Lev 17-26 bestimmt, wird deutlich, erweitert 
man die Untersuchung auf die Wurzel J:ill, 77 einen Gegenbegriff zu qds. Was sich bei qds 
beobachten ließ, trifft auch für J:ill zu: Es bezieht sich auf verschiedene Gebiete, am häufigsten 
auf die Kultsphäre: 

Lev 19,7f 
Wird aber noch am dritten Tage davon gegessen, so gilt es als Greuel, es wird 
nicht wohlgefällig aufgenommen; und wer davon ißt, der lädt Schuld auf sich, 
weil er das dem Herrn Geheiligte entweiht CäC qodäs jhwh J:iillel). 

Mehrere Male findet sich im Heiligkeitsgesetz das Verbot, Gottes Namen zu entweihen 78, 
das verschiedene Bestimmungen nicht nur kultischen Inhalts begründet. Einige Beispiele: 

Lev 18,21 
Du sollst nicht eines deiner Kinder hingeben, um es dem Moloch zu opfern, da­
mit du nicht den Namen deines Gottes entweihest (welo" tehlillel JäC 'Sem 
>älohiika). . 

Lev 19,12 
Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören und so den Namen eures 
Gottes entweihen (wel,rilliiita "äC sem >älohäka). 

Lev 22,2 
Sage Aaron und seinen Söhnen, daß sie in betreff der heiligen Gaben, die mir 
die Israeliten weihen, Zurückhaltung üben, damit sie meinen heiligen Namen 
nicht entweihen (welo" fJ:ilillelu >äc sem q!tdsi). 

Diese Stellen sind aus einem Grunde besonders interessant: Wenn die Israeliten ihre Kinder dem 

76 Mit dieser Aussage stehen wir in diametralem Gegensatz zu BETTENZOLI, Geist 105, der Lev 18-20 und 
21f literarkritisch voneinander trennt und dazu schreibt: "Sowohl das sakrale [Lev 18-20] wie das kulti­
sche [Lev 21f] Recht sind im Helligkeitsgesetz an eine qds-Paränese gekoppelt. Diese weist aber jeweils 
entgegengesetzte Richtungen auf, und die entsprechenden Weltanschauungen lassen sich nicht miteinander 
vereinbaren. Sie sind in der Tat auf entgegengesetze Denkkategorien gegründet: das sakrale Recht ist wesent­
lich von den geschichtlichen Kategorien geprägt, das kultische Recht dagegen benutzt seinem Wesen nach 
nur räumliche Kategorien. Konsequenterweise ist die Paränese im ersten Fall in der Geschichte fest veran­
kert, im zweiten Fall in ein räumliches Verständnis nach dem dualistischen Sakral-Profan-Schema eingebet­
tet". 

77 Belege: Lev 18,21; 19,8.12.29; 20,3; 21,4.6.7.9(2x).12.14.15.23; 22,2.9.15.32. 

78 Belege: Lev 18,21; 19,12 ('äC sem Jälohfuca); 20,3; 22,2.32 ('äC sem qadsl); 21,6 (iiem 'älohehäm). 
Man beachte, daß sich das Gebot einige Male auf alle Israeliten, andere Male nur auf die Priester bezieht. 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



101 

Moloch hingeben, falsch beim Namen Jahwes schwören oder in betreff der heiligen Gaben keine 
Zurückhaltung üben, verletzen sie direkt den (heiligen) Namen Jahwes. Diese Verse halten mit 
Nachdruck fest, was sich von selbst versteht: Wer sich dieser Vergehen schuldig macht, wird di­
rekt Gott gegenüber schuldig. Sie erhalten dadurch besonderes Gewicht. 

Das Verbot wejare'ta me,älohiika bedeutet, wie oben gesehen: Wer sich gegen einen hilflo­
sen Menschen vergeht, fürchtet Gott nicht. Es weist also eine ähnliche Funktion auf wie das Ver­
bot, Gottes (heiligen) Namen zu entweihen. Beide bringen zum Ausdruck: Wer ein Gebot über­
tritt, wendet sich gegen Gott selbst. Daß dieser Zusammenhang im Heiligkeitsgesetz so oft herge­
stellt wird, zeigt, wie bezeichnend er für die Zeit seiner Abfassung ist. 

Lev 17-26 ist stark vom Theologumenon der Heiligkeit bestimmt und weist eine grundsätz­
lich "einfache" Theologie auf. Vielleicht haben gerade die Einfachheit dieser Theologie und 
ihre Konzentration auf wenige zentrale Aussagen der Gola dabei geholfen, die schwierige Zeit 
des Exils zu überstehen. 

b. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott 
Zu zeigen, daß "Heiligkeit" das Lev 17-26 bestimmende theologische Konzept bildet, mit 

dessen Hilfe die ganze Israel betreffende Wirklichkeit erfaßt wird, ist ziemlich einfach. Schon 
wesentlich schwerer fällt es herauszuarbeiten, welche Bedeutung die einzelnen Heiligkeitsaussa­
gen haben. Wir gehen von den drei Stellen aus, an denen Israel geboten wird, heilig zu sein, sich 
zu heiligen. 

Lev 19,2 
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott (qedosim tihju ki 
qadös ,ilui jhwh >älohekäm). 

Lev20,7 79 

Darum heiligt euch und seid heilig (wehitqaddistäm wihjitäm qedoslm)! Denn 
ich bin der Herr, euer Gott. 

Lev 20,26 
Ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, und ich habe euch aus 
den Völkern ausgesondert, daß ihr mein seiet (wihjtläm li qedosim ki qados 
'ilui jhwh wa'abdil ,ätkäm min- ha'ammim !ihjot ll). 

Die Aufforderung, heilig zu sein, sich zu heiligen, wird Lev 19,2 mit dem Satz begründet: "denn 
ich bin heilig, der Herr, euer Gott", Lev 20,7 mit: "denn ich bin der Herr, euer Gott". Dieser 
Satz bedeutet etwa: Jahwe ist souverän und verlangt von den Israeliten, denen er sich in der Ge­
schichte heilvoll zugewandt hat, nachdrücklich die Erfüllung seiner Gebote. "Denn ich bin heilig, 
der Herr, euer Gott" bedeutet gewiß nichts grundsätzlich anderes; und da das Heiligkeitsgesetz 

79 Nicht einfach zu beurteilen ist, welcher Unterschied zwischen wehitqaddiStäm und wihjltäm qedoslm be­
steht. Die gleiche Abfolge der beiden Imperative findet sich auch Lev 11,44. ELLIGER, Leviticus 141, 
263, übersetzt die Stellen mit "So heiligt euch und bleibt heilig". Lev 20,7 legt er a.a.O. 274 wie folgt aus: 
"Angesichts all dieser und ähnlicher Versuchung zum Afterkult faßt 7 zusammen, worum es geht: 'sich hei­
ligen', d.h. von jenen götzendienerischen Kulten und Praktiken sich abwenden und sich reinigen, daß man 
ungestraft ... am Tempelkult teilnehmen kann, aber dann auch 'heilig sein', d.h. in diesem jahwegemäßen 
Zustande bleiben und nicht wieder, wenn auch nur gelegentlich, zu den Götzen und Dämonen hinüberpen­
deln''. 
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keine Anhaltspunkte dafür enthält, worin Jahwes Heiligkeit besteht SO, müssen wir dies aus ein­
nem Vergleich mit Lev 20,7 erheben: Heilig ist Jahwe insofern, als er in seiner Souveränität heil­
voll an Israel handelt und von ihm die Erfüllung der Gebote verlangt. Heilig ist Jahwe wohl auch 
als der ganz andere, der Deus tremendus et fascinosus. Welche Elemente im Helligkeitsgesetz 
überwiegen, läßt sich nicht sicher bestimmen. 

Daß Jahwe die Israeliten heiligt, besagt zugleich, daß er sie erwählt hat 81 . Das macht ein Ver­
gleich zwischen Lev 21,8 und 20,26 deutlich: 

Lev 21,8 
Als heilig soll er [sc. der Priester] dir gelten; denn ich bin heilig, der Herr, der 
euch heiligt (ki qad8s )~ jhwh meqaddiskäm). 

Lev 20,26 
Ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, und ich habe euch aus 
den Völkern ausgesondert, daß ihr mein seiet (kl qad8s ,~ jhwh wa0 äbdil 
'ätkäm min- haclimm1m lihjot li). 

Gewiß bedeuten die Aussagen "der Herr heiligt euch" und "der Herr hat euch aus den Völkern 
ausgesondert" inhaltlich nicht das gleiche, sind aber doch nahe miteinander verwandt. Man darf 
also bei aller gebotenen Vorsicht sagen: Jahwes heiligendes Handeln an Israel beinhaltet auch des­
sen Erwählung. Wenn das Partizip mqds das heilvolle Handeln Jahwes an Israel umschreibt, so 
streicht qados '~i jhwh demgegenüber stärker die Souveränität Jahwes heraus. 

Da Gott im Helligkeitsgesetz als der Heilige gilt, der die Israeliten heiligt, erstaunt es, daß 
auch der ihnen abgeforderte Gesetzesgehorsam mit Hilfe der Wurzel qds umschrieben wird. Ein 
Beispiel: 

Lev 19,2 
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. 

Man vergleiche damit auch Lev 20,24f: 

Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus den Völkern ausgesondert hat (hib­
däl.tl). So sollt ihr denn einen Unterschied machen (wehibdliltäm) zwischen 
den reinen und den unreinen Tieren ... 

80 Darauf weist auch ZIMMERLl, Heiligkeit 496, 501, hin. Er befragt andere Stellen "aus dem Umkreis der 
Kultsprache" ( 496) darauf hin, ob sie Auskunft darüber geben, wie die Heiligkeit Gottes im Helligkeitsge­
setz zu verstehen ist. Heilig ist nach Jes 6 Gott als "der 'Ganz Andere', der nicht nur die menschliche Nor­
malität, das Profane, sondern in ganz besonderer Weise die menschliche Sünde, das Unreine verzehrt" (497). 
Nach Ps 99 ist Gott als der "große und zu fürchtende König", "der in seinem gerechten Richten am Ort 
seiner heiligen Gegenwart Anbetung Fordernde" und "der im Wunder seines geschichtlichen Tuns sich sei­
nem Volke Zuwendende" (498) der Heilige, nach Hos 9,8f als "der im Brand seines Gerichtes Verzehren­
de, aber in alledem doch gerade in seinem Gottsein der seinem Volke in einer abgründigen Barmherzigkeit 
Zugetane". Diese Auslegungen der Heiligkeit Gottes berühren sich nun nach ZIMMERLI, grob ausgedrückt, 
mit der Aussageintention der Formel "Ich bin Jahwe (euer Gott, der euch„ .)",die er als "ein Element der 
Interpretation des heiligen Gottes, wie H ihn kennt" ( 498), versteht. - Uns scheint die Auslegung der Hei­
ligkeitsaussagen durch verwandte Theologumena aus dem Helligkeitsgesetz selber der vielversprechendste Weg 
zu sein, um ihren Sinn zu erhellen. Wir schlagen ihn ein, um die Bedeutung der Aussagen "Jahwe heiligt ... ", 
"Seid heilig, denn ich Jahwe, bin heilig" zu erheben. 

81 Im Helligkeitsgesetz selber fehlt der BegriffbJ.u; von seiner Bedeutung her steht ihm bdl nahe. Nur kommt 
in ihm im Unterschied zu jenem "eine ganz bestimmte Seite der Erwählung [besonders] stark zum Aus­
druck, nl. die der Separation" (VRIEZEN, Erwählung 37). 
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Daß für Gottes Sein/Handeln an den Israeliten und ihre Antwort darauf unmittelbar nebeneinan­
der die gleiche Wurzel verwendet wird, ist für das Heiligkeitsgesetz typisch, läßt es sich doch nur 
in ihm beobachten. 

Der enge Zusammenhang zwischen Gottes Heiligkeit und dem Befehl an die Israeliten, sich 
zu heiligen, ist so verstanden worden, als ginge es in diesem Gebot um die Imitation Gottes. So 
schreibt BUBER: 

"Denn die Gesetzgebung am Sinai will als Verfassung verstanden sein, die der göttliche Herrscher 
in der Stunde der Thronbesteigung dem Volke erteilt, und alle Bestimmungen dieser Verfassung, 
wie die ritualen so auch die ethischen, sind darauf angelegt, es über sich hinaus in die Sphäre des 
'Heiligen' zu tragen: als die Zielsetzung wird dem Volke nicht geboten, daß es ein 'gutes', son­
dern daß es ein 'heiliges' werde. Alle sittliche Forderung wird hier somit als eine kundgetan, die 
den Menschen, das Menschenvolk in den Bereich erheben soll, wo das Ethische im Religiösen auf­
geht, vielmehr wo die Differenz zwischen dem Ethischen und dem Religiösen im Atemraum des 
Göttlichen selber aufgehoben wird. Das wird unüberbietbar deutlich in der Begründung jener Ziel­
setzung ausgesprochen: Israel soll heilig werden, 'denn ich bin heilig'. Die Nachahmung Gottes 
durch den Menschen, das 'ihm in seinen Wegen Folgen', kann sich naturgemäß nur an den dem 
menschlichen Ethos zugewandten göttlichen Attributen, an Gerechtigkeit und Liebe vollziehen, 
und alle Attribute sind durchsichtig in die überattributhafte Heiligkeit, die durch den Menschen 
nur in der von ihr urverschiedenen, der menschlichen Dimension nachgebildet werden kann. Die 
absolute Norm wird als die Weisung für den Weg gegeben, der vors Angesichts des Absoluten 
führt"82. 

Einiges an diesen Ausführungen ist richtig. Im Unterschied zu BUBER glauben wir aber nicht, daß 
es in Lev 19,2 um die Nachahmung Gottes geht. Das ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil 
gerade das Helligkeitsgesetz den Abstand zwischen Gott und Mensch stark betont. Die Korres­
pondenz zwischen der Heiligkeit Gottes und Israel interpretieren wir vom Nachdruck her, der im 
Helligkeitsgesetz - stärker als in Bundesbuch und Deuteronomium - auf die Gesetzeserfüllung 
gelegt wird: Die Verpflichtung Israels, die Gebote zu erfüllen, erhält dadurch mehr Gewicht, daß 
sie mit der gleichen Wurzel qds umschrieben wird wie Gottes Handeln. Das bedeutet: Die allein 
angemessene Antwort der Israeliten auf Jahwes Heiligkeit besteht darin, daß sie sich heiligen; daß 
sie einen Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren machen (bdl), ist die einzig mögli­
che Antwort darauf, daß Jahwe sie von den Völkern ausgesondert hat (bdl). 

Im Deuteronomium findet sich einige Male die Aussage, Israel sei ein Jahwe heiliges Volk 83 . 
Dtn 7,6 (und praktisch gleichlautend 14,2) wird sie mit der andern verbunden, daß Jahwe Israel 
erwählt habe: 

Dtn 7,6 
Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, heiliges Volk ('am qados "'attä le­
jhwh oälohiika); dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf Erden 
sind, für sich erwählt, daß du sein eigen seiest. 

Eine solche Aussage enthält das Helligkeitsgesetz nicht. KRAUS hat daraus folgenden Schluß ge­
zogen: 

"Ist ... im Deuteronomium die Heiligkeit Israels das vorausgesetzte, in Erinnerung gerufene Fak­
tum, so ist in der priesterlichen Gesetzgebung die Heiligkeit der Israeliten eine Hauptforderung, 

82 BUBER, Gottesfinsternis 582f. 

83 Dtn 7,6; 14,2.21; 26,19; 28,9. 
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die nun freilich ihrerseits von dem Faktum der Heiligkeit Jahwes her begründet und bestimmt 
wird"84. 

Diese Aussage bedarf einer leichten Korrektur. Auch in H ist die Heiligkeit Israels vorausgesetzt. 
Allerdings findet sich in ihm der Satz aus dem Deuteronomium, Israel sei ein Jahwe heiliges Volk, 
nicht; es wird gesagt, Jahwe habe die Israeliten geheiligt 85. Vermeidet das Helligkeitsgesetz die 
Rede vom Jahwe heiligen Volk etwa deshalb, weil sie dahingehend verstanden werden könnte, 
die Heiligkeit sei eine Israel inhärierende Eigenschaft? Das Helligkeitsgesetz betonte also, daß die 
Heiligkeit von Jahwe ausgeht und Israel nie eigen ist. Wie im Deuteronomium geht also auch im 
Helligkeitsgesetz die Zuwendung Jahwes zu Israel seiner Unterstellung unter das Gesetz sachlich 
voraus. Lev 17 · 26 legt aber einen noch stärkeren Akzent auf die Gesetzeserfüllung als das Deu­
teronomium. Im von KRAUS angezogenen Punkt besteht zwischen den beiden Gesetzeskorpora 
kein grundsätzlicher Unterschied. 

c. Zusammenfassung 
Die Heiligkeit bildet das bestimmende theologische Konzept von Lev l 7 • 26. Die ganze Israel 

betreffende Wirklichkeit wird - und das ist theologisch neu im Helligkeitsgesetz - mit Hilfe die­
ser Kategorie erfaßt. Die Beziehungen zwischen Gott, Israeliten, Priestern und Kultsphäre wer­
den praktisch alle mit der Wurzel qds umschrieben. Dadurch wirkt die Theologie des Helligkeits­
gesetzes trotz aller Differenzierungen im einzelnen einfach. Vielleicht brauchte Israel im Exil ei­
ne solch einfache Theologie, um zu überleben. Der Satz "Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, 
der Herr, euer Gott" (Lev 19,2) bringt die Forderung des Gesetzesgehorsams theologisch zuge­
spitzt zum Ausdruck: Die einzig angemessene Antwort der Israeliten auf Jahwes Heiligkeit (von 
andern Stellenheristzuergänzen: sein heiligendes Handeln) besteht darin, daß sie sich selbst hei­
ligen. 

4. Das Land im Helligkeitsgesetz 

Das Land ('ärä~) spielt in Heine zentrale Rolle. Wir haben im Anschluß an JAGERSMA be­
reits darauf hingewiesen, daß die späten Stücke von Lev 19 (V. 9f, 23-25, 33f) Bestimmungen 
enthalten, die sich auf die Rückkehr ins Land beziehen. Er hat von ihnen her überzeugend dar­
gelegt, daß die Komposition Lev 19,2aß.b-4. 9-19. 23-37 in Kreisen entstanden ist, in denen die 
Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins gelobte Land sehr lebendig war86. Er hat weiter darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Parallelbestimmung zu Lev 19,9f, Dtn 24,19, nicht von der "Ern­
te eures Landes", sondern von der "Ernte des Feldes" spricht 87. Das gleiche trifft, was er nicht 
erwähnt, auch für Lev 19,33f zu. Seine Parallelen enthalten das Wort 1är~ nicht: 

Ex22,20 
Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken noch bedrängen. 

Ex 23,9 
Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken. 

Lev 19,33 
Wenn ein ger bei dir wohnt in eurem Lande (be1iir~ekäm), so sollt ihr ihn 
nicht bedrücken. 

84 KRAUS, Volk 41. 

85 Belege: Lev 20,8; 21,8; 22,(16.)32. 

86 JAGERSMA, leviticus 19 124. 

87 JAGERSMA, a.a.0. 124. 
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Die Näherbestimmung "in eurem Lande" erübrigt sich vom Inhalt von Lev 19 ,33 her. Sie macht 
deutlich, daß das Gesetz im Hinblick auf eine Rückkehr nach Israel konzipiert worden ist 88. 

Auch bei Geboten aus andern Kapiteln des Helligkeitsgesetzes ist ,är~ von ihrem jeweiligen 
Inhalt her nicht erforderlich: Lev 20,2-4; 22,24; 23,10.22 (vgl. 19,9f); 23,39; 25,24.45; 
26,1 89. An der letzten Stelle läßt sich wiederum von einer Parallele her zeigen, daß ,är~ eigent­
lich überflüssig ist: 

Dtn 16,21f 
Du sollst dir keine Aschere von irgendwelchem Holze aufpflanzen neben dem 
Altar des Herrn, deines Gottes, den du mir machst, und du sollst dir keinen 
Maistein errichten, den der Herr, dein Gott, haßt. 

Lev26,l 
Ihr sollt euch keine Götzen machen, und Gottesbilder und Maisteine sollt ihr 
euch nicht aufrichten, auch keine Steine mit Bildern hinstellen in eurem Lan­
de (be>ar~ekäm), um euch davor niederzuwerfen. 

Die Gebote, die das Wort >ärä~ enthalten, zeigen, wie sehnsüchtig mindestens ein Teil der 
Exulanten darauf hoffte, ins Land zurückzukehren; anders wäre nur schlecht zu erklären, warum 
etwa Lev 25 so breit ausgebaut ist und die Bestimmung über die Nachlese sich im Helligkeitsge­
setz gleich zweimal findet (Lev 19,9; 23,22). 

Auch theologisch gewinnt das Land im Helligkeitsgesetz eine neue Bedeutung. Jahwe hat 
Israel deshalb in die Verbannung geführt, weil es durch das Praktizieren der Bräuche fremder 
Völker das Land verunreinigt hat. Dies hat zur Folge, daß es seine Bewohner ausspuckt, also 
zum indirekten Agenten der Exilierung wird: 

Lev 18,24-30 
Ihr sollt euch durch nichts dergleichen verunreinigen; denn durch alles das ha­
ben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch vertreiben will. Dadurch wurde 
das Land (ha'arä~) unrein, und ich suchte seine Schuld an ihm heim, sodaß 
das Land (ha>ar~) seine Bewohner ausspie. So haltet nun ihr meine Satzun­
gen und Vorschriften und verübt keinen dieser Greuel, weder der Einheimi­
sche noch der Fremdling, der unter euch wohnt - denn alle diese Greuel ha­
ben die Leute dieses Landes (ha,arä~) verübt, die vor euch waren, und dadurch 
ist das Land (ha)arä~) unrein geworden -, damit euch das Land (ha,ar~) 
nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, wie es die Heiden, die vor euch waren, 
ausgespieen hat. Denn alle, die irgendeinen dieser Greuel verüben, solche, die 
das tun, sollen aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Darum befolgt 
meine Vorschriften, daß ihr nicht nach den schändlichen Bräuchen tut, die 
man vor euch geübt hat, und euch dadurch verunreinigt; ich bin der Herr, euer 
Gott. 

88 Vgl. ELLIGER, Leviticus 262; er macht in ,rulkäm eine "Andeutung der Landgabe" aus. 

89 Bei diesen Stellen handelt es sich vorwiegend um jüngere Bestandteile innerhalb des Helligkeitsgesetzes; ei­
nige unter ihnen dürften im Hinblick auf die Rückkehr ins Land der Väter konzipiert worden sein. 
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Lev 20,22 
So haltet nun alle meine Satzungen und alle meine Vorschriften und tut dar­
nach, daß euch das Land (ha)arä~) nicht ausspeie, in das ich euch bringen will, 
damit ihr darin wohnet. 

Exkurs: Die Gerichtsandrohung in Lev 18,24-30 

Der Abschnitt enthält neben der Androhung, das Land würde die Israeliten ausspucken, wenn 
sie in den Greueln der Heiden wandelten - deutlich ein vaticinium ex eventu - die andere, es 
würde (nur) noch aus seinen Volksgenossen ausgerottet, wer die genannten Frevel begehe (V. 29); 
sie bezieht sich auf die Zukunft. Dieser (versteckte) Wechsel in der zeitlichen Perspektive ist 
von den uns bekannten Kommentatoren noch nicht stark genug herausgestrichen worden. In Zu­
kunft ist also jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Kollektives und individuelles Ge­
richt müssen nicht auf zwei verschiedene Quellen verteilt werden90. Wahrscheinlich wollte der 
Verfasser von Lev 18,24-30 die beiden Gerichte einander historisch zuordnen, was er allerdings 
nicht offen aussprechen konnte, sollte V. 28 nicht als vaticinium ex eventu entlarvt werden 91 . 

Die Individualisierung des zukünftigen Gerichtes kennt auch Ez 20. Nach diesem Kapitel wird 
Jahwe die Israeliten aus den Ländern, in die er sie zerstreut hat, herausführen; aber nach Israel 
kann nicht zurückkehren, wer sich gegen Jahwe vergangen hat92: 

Ez 20,36-38 
Wie ich in der Wüste des Landes Ägypten mit euren Vätern gerechtet habe, so 
will ich mit euch rechten, spricht Gott der Herr. Ich will euch unter dem Sta­
be hindurchgehen lassen und euch der Züchtigung unterwerfen. Ich will die 
Empörer und Abtrünnigen von euch ausscheiden: aus dem Lande, wo sie als 
Fremdlinge weilten, will ich sie herausführen, aber ins Land Israels sollen sie 
nicht kommen, damit ihr erkennet, daß ich der Herr bin. 

In Lev 26 tritt noch einmal deutlich hervor, welch dominierende Rolle das Land im Heilig­
keitsgesetz spielt. Segen und Fluch werden viel stärker als etwa Dtn 28 mit dem Lande verbun­
den. Im ersten Teil der Segensverheißung taucht die Vokabel 'ärä~ massiert auf: 

Lev 26,3-6 93 

Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote haltet und darnach 
tut, so werde ich euch Regen geben zu seiner Zeit, daß das Land (ha'arä~) sei­
nen Ertrag gibt und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte tragen. Dann wird 

90 BAENTSCH, Exodus-Numeri 395, und BERTHOLET, Leviticus x, betrachten beide Lev 18,29 als gegen­
über Lev 18,28.30 sekundär. ELLIGER, Leviticus 233, hält demgegenüber zu Recht an der literarischen 
Einheitlichkeit von Lev 18,25 -29 fest. 

91 Nur nebenbei sei darauf hingewiesen, daß dies zum Gehorsam gegenüber Jahwe motivieren konnte: Wer sich 
darüber beklagte, daß Sünder und Gerechte gleichermaßen ins Exil geführt worden sind - Gehorsam also 
nicht unbedingt belohnt wurde -, konnte nun damit rechnen, daß in Zukunft nur noch aus den Volksgenos­
sen ausgerottet würde, wer Greuel beging. 

92 Vgl. damit noch Ez 13,9. 

93 Die starke Betonung des Landes in diesem Abschnitt - von der exilischen Situation her zu erklären - spricht 
dagegen, in V. 4.5b.6a Teile einer alten Agende des großen Herbstfestes zu sehen (so ELLIGER, Leviticus 
371). 
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bei euch die Dreschzeit bis zur Weinlese und die Weinlese bis zur Saatzeit rei­
chen, und ihr werdet euch an eurem Brot satt essen und sicher wohnen in eu­
rem Lande (be0a~ekäm). Ich will Frieden schaffen im Lande (ba0arä~), und 
ihr werdet ruhig schlafen, ohne daß euch jemand aufschreckt. Die wilden Tie­
re im Lande (min- ha)arä~) will ich ausrotten, und kein Schwert soll durch 
euer Land (be)ar~ekäm) gehen. 

107 

Eine ähnliche wichtige Rolle spielt das Land auch bei der Entfaltung des Fluches (V. 19f, 34f). 
Eine Vorstellung tritt dabei in den Vordergrund: Während Israel in der Verbannung weilt, muß 
das Land seine ihm vorenthaltenen Sabbatjahre nachholen: 

Lev 26,34f 94 

Alsdann wird das Land (ha)ar~) die ihm gebührenden Sabbatjahre ersetzt be­
kommen, während der ganzen Zeit, da es wüste liegt und ihr im Lande (be,ä­
rä~) eurer Feinde seid; alsdann wird das Land (ha'arä~) ruhen und seine Sab­
batjahre nachholen. Während der ganzen Zeit, da es wüste liegt, wird es Ruhe 
haben, die Ruhe, die ihm versagt war in den Ruhezeiten, die ihr hättet halten 
sollen, als ihr darin wohntet. 

Das Land ist also nicht nur durch das Praktizieren der Bräuche fremder Völker verunreinigt, son­
dern auch durch die ihm vorenthaltenen Sabbate geschädigt worden. Wenn es seine Sabbate er­
setzt bekommen hat, steht einer Rückkehr der Israeliten nichts mehr im Wege (V. 40ff). 

Die zentrale Bedeutung des Landes im Helligkeitsgesetz kommt noch einmal in fast parado­
xer Weise darin zum Ausdruck, daß Jahwe nicht nur des Bundes mit den Erzvätern, sondern auch 
des Landes gedenken wird: 

Lev26,42 
so will ich meines Bundes mit Jakob gedenken, und auch meines Bundes mit 
Isaak und meines Bundes mit Abraham will ich gedenken, und des Landes 
(weha)arä~) will ich gedenken. 

Muß nach Lev 18,25 das Land die Schuld für seine Verunreinigung tragen, so wendet sich ihm 
Jahwe nach dieser Stelle wieder zu. Daß Jahwe des Landes gedenkt, heißt wohl: Er "will sich um 
das Land kümmern, um es seiner eigentlichen Bestimmung wieder zurückzugeben: der Bebauung 
und der Fruchtbarkeit"95. 

Fassen wir kurz zusammen: Das Helligkeitsgesetz bildet - zusammen mit bestimmten Teilen 
des Deuteronomiums - das klarste Zeugnis dafür, welche Bedeutung die 0ärä~, in Lev 17 ~ 26 
fast eine personale Größe, im Exil gewann 96. 

94 Diese Stelle berührt sich von ihrer Theologie her eng mit Lev 18,26-28 und 20,22. Wir möchten sie deshalb 
mit ELLIGER, Leviticus z.St., alle der gleichen Redaktion zuweisen. 

95 SCHOTTROFF, Gedenken 196. 

96 Zur Landtheologie im Deuteronomium (der wichtigsten im Alten Testament) vgl. PERLITT, Motive. 
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5. Das Helligkeitsgesetz als Programm 

Die bei der Untersuchung des Heiligkeitsgesetzes gewonnenen Resultate erlauben uns, es als 
Programm97 der Exilierten zu verstehen, die das nachexilische Leben zu planen begannen. Pro­
grammatischen Charakter hat das Heiligkeitsgesetz in verschiedener Hinsicht: 

Es beschäftigt sich nur mit grundlegenden Fragen: Es geht um den richtigen Opferdienst 
(Lev 17), die Feste (Lev 23), die Reinheit von Gemeinde und Priester (Lev 18; 20; 21), 
eine jahwegemäße Gemeinschaft (Lev 19; 25). Fragen des täglichen Lebens spielen in ihm 
eine untergeordnete Rolle. 
Das Heiligkeitsgesetz enthält - stärker als Bundesbuch und auch Deuteronomium - ideale 
Forderungen: Jede Schlachtung ist als Opfer am zentralen Heiligtum zu vollziehen (Lev 17); 
Verzerrungen im wirtschaftlichen Bereich müssen im Jobeljahr rückgängig gemacht werden 
(Lev 25); Israel bildet eine Gemeinschaft, in der jeder seinen Nächsten zu lieben hat wie 
sich selbst (Lev 19). Mit andern Worten: Das Heiligkeitsgesetz entwirft ein Idealbild der 
nachexilischen Gemeinschaft. 
Lev 17-26 steht unter dem programmatischen Motto der Heiligkeit: Israel hat sich dem hei­
ligen Gott gegenüber, der es heiligt, als heilig zu erweisen. Der Aspekt der Heiligkeit bestimmt 
den Kodex auch da, wo der Begriff qds selber fehlt. 
Das Heiligkeitsgesetz enthält eine Reihe von Bestimmungen, die sich auf vor-, insbesondere 
spät vorexilische Mißstände (vor allem auf kulitischem Gebiet) beziehen und die schon in 
vorexi!ischer Zeit galten. Im Exil und danach gewannen sie eine neue, ebenfalls programma­
tische Bedeutung: Israel darf sich nicht mehr der Vergehen schuldig machen, die zu seiner 
Exi!ierung geführt haben. Das neue Israel ist also das positive Spiegelbild des alten. 

HEMPEL hat Bundesbuch, Deuteronomium und Heiligkeitsgesetz als "Programme" bezeich­
net, "die in historischer Einkleidung für bestimmte Ideen warben" 98. Wenn wir den Ausdruck 
für das Heiligkeitsgesetz reservieren, so nicht, weil er dem Bundesbuch und (besonders) dem 
Deuteronomium völlig unangemessen wäre, sondern weil im Unterschied zu ihnen das Heilig­
keitsgesetz mehr programmatische Züge aufweist. Bundesbuch und Deuteronomium beschränken 
sich nicht in dem Maße auf die Regelung grundsätzlicher Fragen wie das Heiligkeitsgesetz und 
enthalten auch weniger utopische Forderungen. 

Das Gebot der Nächstenliebe bildet nicht nur Teil des Programmes von Lev 17-26, es ist auch 
selbst in höchstem Maße programmatisch: Es ist eine der oben aufgeführten idealen, man möch­
te fast sagen "utopischen" Forderungen, die wesentlich zum programmatischen Charakter des 
Heiligkeitsgesetzes beitragen. In Lev 19 nur ein Gebot unter andern erhält es einen Teil seiner 
gesteigerten Bedeutung dadurch, daß es selbst Programm ist. 

97 Dies ist in bezug auf einzelne Teile des Helligkeitsgesetzes schon oft festgehalten worden, weniger jedoch in 
bezug auf die Gesetzessammlung als ganze; man vgl. immerhin ACKROYD, Israel 149. 

98 HEMPEL, Literatur 81. 
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D. Die Begründung des Gebotes der Nächstenliebe 

Vielleicht ist es uns bis jetzt leidlich gut gelungen, die Bedeutung des Gebotes "Du sollst dei­
nen Nächsten lieben wie dich selbst" herauszuarbeiten. Einen wichtigen Aspekt haben wir bis 
jetzt allerdings noch nicht behandelt. Das Liebesgebot wird mit den beiden Wörtern )~i jhwh 
begründet. Gelingt es uns zu zeigen, was diese Begründung bedeutet, ergeben sich wertvolle Auf­
schlüsse über das Verständnis des Liebesgebotes. 

Sie gewännen an Tiefe, bezögen wir zum Vergleich die Begründungen aus Bundesbuch, Deu­
teronomium und dem Buch der Proverbien in die Untersuchung ein, was aus Platzgründen unter­
bleiben muß 1. Wir beschränken uns darauf, )~i jhwh mit anderen Begründungen aus dem Hei­
ligkeitsgesetz zu vergleichen. Eine Begründung - den Rekurs auf den Schöpfer - sehen wir uns 
etwas näher an, weil sie vom Judentum in Verbindung mit dem Liebesgebot gebracht worden ist. 

1. )ani jhwh als Begründung 

'ani jhwh wird vor allem im Heiligkeitsgesetz und ganz vereinzelt auch in P2 als Begründung 
von Geboten und Verboten verwendet. Welche Bedeutung sie hat, ist nicht unmittelbar evident. 
Einen ersten Hinweis darauf, in welcher Richtung zu suchen ist, enthält ihre Wiedergabe in 
Neophyti: 

kdn "rnr jjj 
So spricht Jahwe (der Herr). 

Diese ein Stück weit auslegende Übersetzung von )afli jhwh trifft unserer Meinung nach seine 
Bedeutung im Urtext recht genau. Der Ausdruck besagt: "Ihr müßt dieses Gebot befolgen, denn 
ich, Jahwe, kann es gebieten und gebiete es". 

Ist dies die Bedeutung der Begründung "~i jhwh, so unterscheidet sie sich beträchtlich von 
anderen Begründungstypen. Einige unter ihnen versuchen zur Gesetzesbefolgung zu motivieren, 
indem sie einen Lohn in Aussicht stellen. Ein Beispiel: 

Dtn 5,16 
Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, 
auf daß dulangelebestundes dir wohl ergehe in dem Lande, das der Herr, dein 
Gott, dir geben will. 

Das Gebot, den Fremdling gut zu behandeln, wird unter anderem in Dtn 10,19 durch den Hin­
weis auf die Fremdlingsschaft Israels in Ägypten begründet: 

Und ihr sollt den Fremdling lieben; denn ihr seid [auch] Fremdlinge gewesen 
im Lande Ägypten. 

Diese beiden Begründungen versuchen einsichtig zu machen, warum das vorangehende Gebot be­
folgt werden muß; sie motivieren zur Gebotsbefolgung. Dies leistet die Begründung )~1 jhwh 
nicht. Die beiden Wörter "Begründung" und "Motivierung" umschreiben die Funktion, wel­
che '~1 jhwh im Anschluß an Gebote erhält, nur unzureichend. Begründung ist "~i jhwh nur 

Literatur: RÜCKER, Begründungen; SONSINO, Motive clauses; BEYERLIN, Paränese; AMSLER, Mo­
tivation; GEMSER, Importance. 

2 Lev 11,44f (gehörte ursprünglich vielleicht zum Helligkeitsgesetz); Num 3,41.45; 10,10; 15,41; (35,34). 
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insofern, als es auf jede solche verzichtet und allein die Autorität Jahwes als solche gelten läßt. 
Der Redaktor, der die Formel den Gesetzesbestimmungen beifügte, war offensichtlich der Über­
zeugung, Gottes Gebote müßten, eben weil es Gottes Gebote sind, nicht begründet werden. Aber 
um das sagen zu können, mußte er ihnen oant jhwh anfügen 3. Vielleicht rechnete er auch da­
mit, daß diese Sicht noch nicht allgemein verbreitet war oder sich noch nicht durchgesetzt hatte. 
In diesem Falle enthielte )ani jhwh einen polemischen Unterton . Die Begründung ,~j' jhwh 
beinhaltet also, etwas vereinfachend ausgedrückt, die Forderung, Jahwes Gebote zu erfüllen. 

Einige Kapitel des Helligkeitsgesetzes, unter ihnen Lev 19, sind außerordentlich stark mit ihr 
durchsetzt4. Durch die dauernde Wiederholung der gleichen Begründung, besser gesagt: der Ge­
horsamsforderung, wird diese noch verstärkt. Sie wird geradezu eingehämmert, was bedeutet: 
Gottes Gebote müssen auf jeden Fall befolgt werden. 

Es kann nun leicht der Eindruck entstanden sein, )anr jhwh diene im Helligkeitsgesetz allein 
als prägnante Zusammenfassung des göttlichen Machtanspruchs. Daß dies nicht zutrifft, wird 
deutlich, fragt man nach der ursprünglichen Bedeutung der Formel. ZIMMERLI 5 hat nachgewie­
sen, daß es sich um eine göttliche Selbstvorstellungsformel handelt, an die anschließend "Evan­
gelium" und "Gesetz" verkündet werden. Sie taucht vor allem im Helligkeitsgesetz, der Priester­
schrift und bei Ezechiel auf, gehört also in priesterliche Kreise. Sie wurde in einem gottesdienst­
lichen Vortrag verwendet, bei dem ein durch göttliches Geheiß legitimierter Sprecher der Gemein­
de wichtige Gehalte vermittelte. Die zahlreichen Belege bei Deuterojesaja weisen ebenfalls auf 
einen gottesdienstlichen Vorgang. Wenn nun die Selbstvorstellungsformel als Begründung einzel­
ner Gruppen von Geboten verwendet wird, bedeutet dies, daß "diese Rechtssätze an die zentral­
ste Stelle, von der her im Alten Testament Aussagen gemacht werden können" 6, rücken: 

"Jede dieser kleinen Gruppen von Rechtssätzen wird dadurch ganz unmittelbar zu einer Rechts­
mitteilung aus dem Kern der alttestamentlichen Jahweoffenbarung heraus. Jede dieser kleinen 
Einheiten bietet in ihrer Weise ein Stück Explikation der zentralen Selbstvorstellung des sein Volk 
fordernden, oder sagen wir ... besser: des sein Volk heiligenden Gottes Jahwe"?. 

Da ,~i jhwh als Selbstvorstellungsformel Gesetz und Evangelium einleitet, braucht sie im 
Helligkeitsgesetz nicht nur als Gehorsamsforderung verstanden zu werden. Sie bedeutet auch: "Ich, 
Jahwe, wende mich euch zu". Es ist wohl kaum mehr möglich zu bestimmen, inwieweit in )anr 
jhwh im Helligkeitsgesetz der Aspekt des Evangeliums noch durchzuhören ist. Das Element der 
fordernden Autorität überwiegt sicher. Gewichtiges Indiz dafür ist, daß im mit dem Helligkeits­
gesetz eng verwandten Buche Ezechiel ,anr jhwh häufig dazu dient, Jahwes Autorität und Sou­
veränität zu betonen8. Zwei Beispiele: 

3 Ähnlich bereits HOLZINGER, Einleitung 418: "Ein weiterer Punkt, in dem ph an Dt sich nähert, ist die 
Motivierung der Gebote. pg giebt eine solche nicht: der Wille Gottes ist hier der absolute Grund; einer Emp· 
fehlung der Gebote bedarf es bei pg nicht. Die Schlußformel der Gebote bei ph, oani jhwh, kommt zwar auf 
das gleiche hinaus" (tr.). 

4 'anJ jhwh ('älohilkäm) findet sich im Helligkeitsgesetz an folgenden Stellen: Lev 18,2.4.5.6.21.30; 19,2.3. 
4.10.12.14.16.18.25 .28.30.31.32.34.36.37; 20,7 .8.24.26; 21,8.12.15.23; 22,2.3 .8.9 .16.30.31.32.33; 
23,22.43; 24,22; 25,17.38.55; 26,1.2.13.44.45. 

5 ZIMMERLI, Jahwe 11-40. 

6 ZIMMERLI, a.a.O. 22f. 

7 A.a.O. 23. 

8 Dies ist allerdings nur einer der Aspekte, der in der Erkenntnisaussage mitschwingt; vgl. dazu ZIMMERLI, 
Erkenntnis passim, vor allem 112ff. 
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Ez6,7 
Und es sollen Erschlagene mitten unter euch liegen, damit ihr erkennet, daß ich 
der Herr bin (wfda'täm ki- ,aßj' jhwh). 

Ez 20,7 
Und ich sprach zu ihnen: Werfet ein jeder die Scheusale weg, an denen eure 
Augen hangen, und verunreinigt euch nicht mit den Götzen Ägyptens! Ich bin 
der Herr, euer Gott ( >afli jhwh ,älohekäm). 

111 

Doch nicht nur von der Verwandtschaft zwischen Helligkeitsgesetz und Ezechiel her läßt sich ver­
muten, daß der fordernde Aspekt in jenem überwiegt; es legt auch sonst einen starken Akzent auf 
die Gesetzesbefolgung. 

Stellen wir die beiden bis jetzt gewonnenen Resultate einander gegenüber. Auf der einen Sei­
te werden die Gebote durch die zentrale und theologisch hochbefrachtete Formel ,aßj' jhwh be­
gründet. Auf der andern Seite entsteht durch ihre geballte Verwendung der Eindruck, sie diene 
nur dazu, die Gesetzesbefolgung einzuhämmern. Doch dürften diese beiden Tatbestände eng zu­
sammenhängen: Wo Gebote theologisch dermaßen zentral begründet werden, erhalten sie gestei­
gerte Bedeutung; folglich muß scharf auf ihre Befolgung gedrungen werden. 

Bis jetzt wurde bewußt außer acht gelassen, daß im Helligkeitsgesetz neben ,~i jhwh auch 
,aßj' jhwh ,älohekäm als Begründung dient. In der Forschung ist nun umstritten, ob die Bedeu­
tung der beiden Formeln übereinstimmt oder nicht. ZIMMERLI ist der Meinung, zwischen den 
beiden bestünde kein allzu großer Unterschied 9. ELLIGER dagegen glaubt, die Formeln je einer 
verschiedenen Redaktion des Helligkeitsgesetzes zuweisen und der Bedeutung nach unterschei­
den zu müssen: 

"Will die erweiterte Formel 'Ich bin Jahwe, euer Gott' auf den schuldigen Dank für die empfan­
genen Wohltaten als Motiv für das Halten der Gebote durch das Volk hinweisen, so will die reine 
Namensformel Gehorsam wecken als die im eigensten Interesse des einzelnen Menschen liegende 
Konsequenz aus dem Wissen um die Heiligkeit Gottes. Auf den theologischen Kern gesehen, ist 
die Selbstaussage 'Ich bin Jahwe' also kurz als Helligkeits- oder Hoheitsformel, ihr Gegenstück 
'Ich bin Jahwe, euer Gott' als Heilsgeschichts- oder Huldformel zu bezeichnen. Mit der notwen­
digen Vorsicht könnte mari sagen: Die erste ist Gesetz, die zweite Evangelium" 10. 
Allerdings schränkt er diese Aussage ein Stück weit ein: 

"Im Grunde dürfte auch bei dem in H zu beobachtenden differenzierten Gebrauch der beiden 
Formeln jedesmal nur eine Akzentverschiebung im gesamttheologischen Aspekt zum Ausdruck 
kommen"ll. 

Nach ZIMMERLI sind also Gesetz und Evangelium in beiden Formeln enthalten; immerhin weist 
er auch auf die Unterschiede hin, die zwischen ihnen bestehen. ELLIGER dagegen verbindet 
Kurzformel und Gesetz, Langformel und Evangelium miteinander, aber nur so, daß der Akzent 
jeweils auf dem Gesetz oder dem Evangelium ruht12. Vom Resultat her liegen die Positionen der 
beiden also nicht allzuweit auseinander. 

9 ZIMMERLI, Jahwe 13f. - Vgl. dazu weiter BAENTSCH, Helligkeitsgesetz 133. 

10 ELLIGER, Herr 216. 

11 ELLIGER, a.a.0. 223. 

12 ELLIGER verteilt die beiden Formeln auf verschiedene Schichten des Helligkeitsgesetzes. Die Langformel 
weist er vor allem der Redaktion zu, die ein Gegengewicht zu den Gesetzespartien schaffen wollte, in denen 
'"nl jhwh Verwendung findet; vgl. dazu Herr 212ff. 
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Wir fassen die Resultate des vorliegenden Abschnittes zusammen: 

)~ jhwh gehört zu den theologisch gewichtigsten Begründungen des Alten Testaments. 
Schimmert in ihr ihre ursprüngliche Bedeutung - Selbstvorstellungsformel Jahwes - noch 
durch, so wird der Aufruf zum Gesetzesgehorsam in einem zentralen Theologumenon des 
Alten Testaments verankert: dem der Selbstoffenbarung Jahwes. Daß die Selbstvorstellungs­
formel im Helligkeitsgesetz so häufig im Anschluß an Gebote steht, kann - sieht man von ih­
rer Funktion als Begründung ab - auch wie folgt interpretiert werden: Gott offenbart sich 
im Gesetz. Unnötig zu betonen, welches Gewicht ihm damit theologisch beigemessen wird. 
Als Begründung verweist '~i jhwh stark auf die Autorität Jahwes: Ich, Jahwe, verlange die 
unbedingte Einhaltung meiner Gebote. 
Durch die oft geradezu monotone Wiederholung von '~i jhwh gewinnt der darin enthalte­
ne Appell zur Gesetzeserfüllung gesteigerte Dringlichkeit. Besonders ausgeprägt trifft dies für 
Lev 19 zu. 

Welches sind die Gründe für diese Verschärfung? Drei Antworten sind möglich; sie schließen 
sich gegenseitig nicht aus: 

Für Israels "überleben" imExil war es entscheidend, daß die Gebote genau befolgt wurden. 
Das ethische Bewußtsein Israels hatte sich - wegen des Exils? - geschärft. Man reagierte emp­
findlicher auf Gebotsverletzungen und stellte deshalb die Gehorsamsforderung wesentlich 
schärfer als bisher. 
Die Gesetzesprediger des Deuteronomiums hatten um den Gesetzesgehorsam geworben, was 
die Israeliten nicht davon abgehalten hatte, die Gesetze immer wieder zu übertreten; deshalb 
wurden sie ins Exil geführt. Die Exulanten wußten das und wollten sich dem Gesetz erneut 
unterstellen. Sie fragten nicht mehr, warum man es befolgen müsse, sondern waren bereit, 
seinen Bestimmungen nachzuleben, nur weil Gott sie erlassen hatte. 

2. Die Begründungen im Helligkeitsgesetz 

Ein Vergleich der Begründungen von Lev 17-26 mit denen des Deuteronomiums hätte deut­
lich gemacht, was wir jetzt nur assertorisch festhalten können: Das Helligkeitsgesetz weist kei­
nen derartigen Reichtum an Begründungen auf wie das Deuteronomium. Vor allem aber variiert 
es sie nicht im gleichen Maße wie dieses. In einigen Kapiteln von Hwerden die gleichen Begrün­
dungen und Begründungstypen immer wieder verwendet, besonders ausgeprägt in Lev 18-21 
(Lev 18: Sie ist die Verwandte „ . ; Lev 19: Ich bin der Herr [euer Gott]; Lev 21 bildet 1)11 das 
zentrale Stichwort). Die feste Verbindung einiger Kapitel mit bestimmten Begründungen hängt 
stark von ihrem jeweiligen Inhalt ab, läßt sich aber nicht allein von daher erklären, besonders nicht 
in Lev 19. Durch die dauernde Wiederholung gleicher Begründungen verlieren diese etwas von 
ihrer motivierenden Kraft und dienen stärker dazu, die Gesetzesbefolgung einzuhämmern. 

Einen zweiten Punkt betrachten wir als noch wichtiger. Viele der Begründungen des Hellig­
keitsgesetzes sind eigentlich keine echte Begründungen, sondern nehmen den Wortlaut der Wei­
sungen mehr oder weniger genau auf. Wir führen zwei Beispiele dafür an 13: 

Lev 18,7 
Mit Vater oder Mutter sollst du nicht ehelichen Umgang pflegen; es ist deine 
Mutter, du sollst nicht ehelichen Umgang mit ihr pflegen. 

13 Vgl. weiter Lev 20,9; 25,llf. 
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Lev21,17f 
Wenn je einmal künftig einer aus deinem Geschlecht ein Gebrechen hat, so darf 
er nicht herzu treten, um die Speise seines Gottes darzubringen; denn keiner, 
der ein Gebrechen hat, darf herzutreten. 

113 

Besonders aufschlußreich ist Lev 23,3. Im Unterschied zu Ex 20,8ff enthält es keinen Hinweis 
auf Gottes Ruhen am siebten Tage: 

Sechs Tage lang darf Arbeit getan werden, aber der siebente Tag ist hoher Fei­
ertag, eine heilige Festversammlung; da sollt ihr keinerlei Arbeit tun in allen 
euren Wohnsitzen, es ist ein Ruhetag für den Herrn. 

Wohl verstanden: Die Begründungen erschöpfen sich nicht in der Wiederholung der Weisung. 
Aber dadurch, daß die Weisungen in den Begründungen wieder aufgenommen werden, ändert sich 
ihr Charakter. Sie sind stärker Bestätigungen als Begründungen. 

Ein Typus von Begründungen, der sich auch in anderen Korpora findet, spielt im Heiligkeits­
gesetz eine besonders wichtige Rolle. Wir führen einige Beispiele dafür an und versuchen ihn dann 
zu charakterisieren. 

Lev 18,17 
Du sollst nicht mit einem Weibe und ihrer Tochter ehelichen Umgang pflegen; 
auch die Tochter ihres Sohnes oder ihrer Tochter sollst du nicht nehmen, um 
mit ihr ehelichen Umgang zu pflegen; sie sind ihre nächsten Blutsverwandten. 
Das wäre eine Schandtat (zimma hiw" ). 

Lev 18,22 
Du sollst nicht bei einem Manne liegen, wie man bei einem Weibe liegt; das wä­
re ein Greuel (to'eba hiw" ). 

Lev 18,23 
Und kein Weib soll sich vor ein Tier hinstellen, um sich mit ihm zu begatten; 
das wäre eine Schändlichkeit (täbäl hu' ). 

Die Begründungen, die sich an diesen Stellen finden, qualifizieren eine Handlung (als zimmä, 
täbäl, tö'ebä), enthalten also ein dem jeweiligen Einzelgebot übergeordnetes Prinzip (Begehe kei­
ne Scheußlichkeiten, Schandtaten). Es handelt sich bei diesen Begründungen, worauf VON RAD 
aufmerksam gemacht hat, um "tautologische Begründung[en]", "theologische Tautologien"14_ 
Dieser Typus von Begründungen findet sich bei Verboten bestimmten Inhalts und kann deshalb 
nicht einfach als bezeichnend für die Art und Weise gelten, in der im Helligkeitsgesetz Weisungen 
begründet werden. Er wird das erst dadurch, daß es zwei weitere allgemeine Prinzipien zur Be­
gründung von Verboten und Geboten verwendet 15. Wir führen für jedes unter ihnen ein Beispiel 
an: 

Lev 19,12 
Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören und so den Namen eures 
Gottes entweihen (wel;ill.lillta 0äC sem >älohäka). 

14 VON RAD, Theologie 210. 

15 Vgl. dazu unsere Ausführungen auf S. 95f; lOOf. 
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Lev25,17 
So übervorteile denn keiner seinen Nächsten, sondern fürchte dich vor deinem 
Gott (wejare,ta meJälohiika). 

Die oben vorgestellten Begründungen ordnen ein bestimmtes Tun der Kategorie des Verruch­
ten ein. Sie dürften wie der eng mit ihnen verwandte Satz "So tut man nicht in Israel" recht alt 
sein. Sie enthalten keinen expliziten Hinweis auf Jahwes Willen. So wird etwa in Lev 18 nirgends 
gesagt, daß eine Handlung ein Greuel vor /für Jahwe sei. Lev 18,22 etwa heißt es nur: tocebä hiwJ. 
Man vergleiche damit den Gebrauch von to 'ebä im Deuteronomium. An allen Stellen, an denen 
es als Begründung einer Weisung dient 16, ist es mit jhwh verbunden. Zwei Beispiele: 

Dtn 7,25 
Die Bilder ihrer Götter sollt ihr verbrennen: du sollst nicht nach dem Silber und 
dem Gold, das daran ist, verlangen und es an dich nehmen, auf daß es nicht zum 
Fallstrick für dich werde; denn solches ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greu­
el (kl tocabat jhwh ,älohfuca hu '). 

Dtn 24,4 
so darf ihr erster Mann, der sie verstoßen hat, sie nicht wieder zum Weibe neh­
men, nachdem sie verunreinigt worden ist; denn das ist ein Greuel vor dem 
Herrn (ld- tocebä hiw" lipne jhwh). 

Die Begründungen to'ebä hiw) etc. bedeuten ursprünglich: So etwas ist Schande, so etwas 
tut man nicht. Als bei der Redaktion des Heiligkeitsgesetzes viele Gebote durch '3ni jhwh be­
gründet wurden, erhielten sie implizit eine neue Bedeutung: So etwas ist Schande vor (für) Jahwe. 
Nur so und nicht anders konnte der Redaktor, der )~1 jhwh in Lev 18-26 einfügte, t6cebä 
hiw" verstehen. Das wiederum heißt: Diese beiden Begründungen lassen, die erste explizit, die 
zweite implizit, allein den Willen Jahwes als eigentliche Begründung für die Gebote gelten. 

Die Untersuchung einiger wichtiger 17 Begründungen im Heiligkeitsgesetz hat ähnliche Ergeb­
nisse erbracht wie die von J3nj jhwh. Sie werden weniger abwechslungsreich eingesetzt und wol­
len vor allem zum Gesetzesgehorsam anhalten. Wo heute das Gebot der Nächstenliebe verkündet 
wird, verbindet man es gerne damit, daß der Nächste auch ein Mensch, ein Geschöpf Gottes sei 
und wie man selber gerne Liebe erfahre. Mit diesen Begründungen würde das Gebot "menschli­
cher" und verlöre etwas von seiner Strenge. Daß dies im Heiligkeitsgesetz nicht geschieht, ist 
für es bezeichnend. 

3. Der Rekurs auf den Schöpfer 

Auf einen Begründungstyp müssen wir aus inhaltlichen Gründen eingehen: den Rekurs auf 
den Schöpfer. Wir holen etwas aus. Im bereits zitierten Sifre Lev 19,18 heißt es: 

"Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" Lv 19,18. R. ~Aqiba sagte: 
Das ist ein großer allgemeiner Grundsatz in derTora. Ben 1Azzai (um 110) sag­
te: "Dies ist das Buch der Familiengeschichte Adams. Als Gott den Menschen 
(so der Midrasch) erschuf, machte er ihn nach der Ähnlichkeit Gottes" Gn 5 ,1; 
das ist ein größerer allgemeiner Grundsatz als jener (in Lv 19,18) 18. 

16 Dtn 7,25; 12,31; 17,l; 18,12; 22,5; 23,19; 24,4; 25,16; (27,15). 

17 Zu den andern Begründungen s. RÜCKER, Begründungen passim. 

18 Zitiert nach: Bill.! 358. 
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Der Ausspruch BEN 1AZZAis ist oft so ausgelegt worden, es seien alle Menschen und nicht nur 
die Israeliten zu lieben l9. Nach BACHER jedoch "geht der Sinn des Ben ~Azzaischen Prinzips 
dahin, daß die stete Rücksicht auf die Gottesebenbildlichkeit des Menschen eine weitere u. feste­
re Grundlage der gesellschaftlichen Sittenlehre ist, als das Gebot, den Nächsten wie sich selbst zu 
lieben" 20. 

Diese Deutung ruft der Frage, wo im Alten Testament die Erschaffung des Menschen (von 
Himmel und Erde) durch Gott als Begründung von Weisungen und in anderen ethischen Zusam­
menhängen verwendet wird. Das ist u.a. an folgenden Stellen der Fall (Vollständigkeit wurde 
nicht angestrebt): 

Gen 9,6 
Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen 
werden; denn Gott hat den Menschen nach seinem Bilde gemacht. 

(Ex 31,16f) 21 

Darum sollen die Israeliten den Ruhetag halten, indem sie den Ruhetag feiern 
von Geschlecht zu Geschlecht, als immerwährende Verpflichtung. Er ist für al­
le Zeiten ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in sechs Tagen 
hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht; am siebenten Tage aber hat 
er geruht und sich erquickt. 

Prov 14,31 
Wer den Geringen bedrückt, der schmäht dessen Schöpfer; 
doch ehrt ihn, wer sich des Armen erbarmt. 

Prov 17,5 22 

Wer des Armen spottet, der schmäht dessen Schöpfer, 
und wer sich an Unglück freut, bleibt nicht ungestraft. 

Hi 31,13-15 
Wenn ich mißachtet das Recht meines Knechtes und meiner Magd, 
wenn sie Klage gegen mich hatten, 
was sollte ich tun, wenn Gott sich erhöbe, 
was ihm erwidern, wenn er untersuchte? 
Hat nicht, der mich erschuf, auch ihn erschaffen? 
und Einer uns im Mutterschoß bereitet? 

Sir 3,16 
Als Frevler steht da, wer den Vater verachtet, 
und seinen Schöpfer kränkt, wer seiner Mutter flucht. 

19 So BILLERBECK a.a.0. ohne Nennung von Belegen. 

20 Zitat ebd. 

21 Vgl. weiter Ex 20,8-11. 

22 Vgl. weiter Prov 22,2: 
Reich und arm begegnen einander, 
sie sind alle das Werk des Herrn. 
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Sir 4,Sf 
Die Bitte des Geringen weise nicht verächtlich zurück, 
und gib ihm nicht Anlaß, dich zu verfluchen. 
Schreit der Verzweifelnde in seinem Herzeleid, 
so hört, der ihn erschuf, auf sein Rufen. 

Sir 38,1 
Halte den Arzt wert, weil du ihn nötig hast, 
denn auch ihn hat Gott erschaffen. 

Mal 2,10 
Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum 
handeln wir denn treulos aneinander und entweihen den Bund unsrer Väter? 

Es ist gewiß kein Zufall, daß innerhalb der Pentateuchquellen erst die Priesterschrift mit ih­
rer breit ausgebauten Schöpfungstheologie das gebotene Verhalten durch einen Hinweis auf den 
Schöpfer begründet. Wer einen Menschen umbringt, ermordet dasjenige Wesen, das Gott als sein 
Ebenbild bestimmt hat. Mord ist "ein direkter Eingriff in Gottes Herrschaftsrecht" 23 , besser 
gesagt: der direkteste. Das Verbot, Blut zu vergießen, muß deshalb denkbar stark begründet wer­
den, eben durch den Hinweis darauf, daß Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. 
Die Priesterschrift begründet weiter das Sabbatgebot mit der Schöpfungsruhe Gottes. Sie ver­
weist also gerade bei zentralen Geboten auf den Schöpfer. 

Mal 2,10 dient die Aussage, alle Israeliten hätten den gleichen Vater und seien vom gleichen 
Gott erschaffen worden, dazu, das treulose Verhalten der Israeliten aneinander zu tadeln 24. 

Eine andere Funktion erfüllt der Verweis auf den Schöpfer in den weisheitlichen Texten. 
Der Geringe und Arme, Knecht und Magd und schließlich der damals nicht besonders geachtete 
Arzt werden als Geschöpfe Gottes bezeichnet und damit seinem (besonderen) Schutz unter­
stellt: Sie dürfen nicht bedrückt und verachtet werden. Nirgends im weisheitlichen Schrifttum 
wird ein Gebot, das sich auf den Umgang zwischen zwei gleichgestellten Israeliten bezieht, damit 
begründet, Gott habe sie beide erschaffen. 

Hi 31,13-15 scheint dieser Interpretation entgegenzulaufen. Nach dieser Stelle ist Gott so­
wohl Schöpfer Hiobs wie er Knecht und Magd in seinem Schoße gebildet hat. Doch daraus leitet 
Hiob nur die Konsequenz ab, daß er ihre Rechte nicht verletzen werde25. 

Am schwierigsten zu interpretieren ist Sir 3,16 (hebr.). In diesem Vers kommt ein Element 
noch stärker zum Tragen, das auch in Prov 14,31 und 17,5 mitschwingt: Wer den Geringen be­
drückt, den Armen verspottet, seine Mutter verflucht, schmäht Gott. Die Unterschiede zwischen 
Sir 3,16 und den beiden Proverbienstellen sind jedoch größer, als was sie miteinander verbindet. 
In ihnen wird der zu Schützende als Geschöpf Gottes bezeichnet, Sir 3, 16 der in diesem Vers An­
geredete, wie eine Paraphrase dieses Spruches deutlich macht: Wie kannst du als einer, den Gott 
geschaffen hat, dich dazu hergeben, deiner Mutter zu fluchen? 

23 WESTERMANN, Genesis I 627. 

24 Oder dann spielt der Satz "Hat uns rricht ein Gott geschaffen?" nicht auf die Schöpfung des Menschen, 
sondern "die einzigartige Erwählung Israels an" (RUDOLPH, Haggai-Maleachi 272 mit Hinweis auf die 
Verwendung von br' bei Deuterojesaja); vgl. auch V. !Ob. 

25 Ähnlich ist auch Prov 22,2 auszulegen. 
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Der Rekurs auf .den Schöpfer wird im weisheitlichen Bereich also in zweifacher Bedeutung 
verwendet: 

Er dient dazu, Benachteiligte dadurch zu schützen, daß Gott als ihr Schöpfer bezeichnet 
wird. 
Der Hinweis auf die eigene Erschaffung durch Gott erinnert an die damit verbundenen Ver­
pflichtungen. 

Das Gebot der Nächstenliebe bezieht sich auf den Glaubensbruder und nicht nur den wirt­
schaftlichen Schwachen oder sonst irgendwie Benachteiligten. Daß es nicht mit dem Hinweis auf 
den Schöpfer dessen, dem die Liebe gilt, begründet wird, braucht von daher nicht zu erstaunen. 

Der weisheitliche Rekurs auf den Schöpfer eignet sich gut zur Begründung von Geboten so­
zialen Inhalts, da er nur bestimmte Menschen direkt als von Gott geschaffen bezeichnet und so 
seinem besonderen Schutz unterstellt. Der von B. lAZZAI repräsentierte Typ ist theologisch re­
flektierter, aber nicht von der gleichen appellativen Kraft, wie eine Paraphrase seiner im Sinne 
BACHERs interpretierten Aussage deutlich macht: Bedenke bei deinem Umgang mit den Israeli­
ten stets, daß Gott einen jeden unter ihnen geschaffen hat. Diese allgemeingültige Aussage erhält 
ihre motivierende Kraft in der konkreten ethischen Situation nur, wenn sie in weisheitlicher Art 
formuliert wird: Bedenke, daß Gott gerade diesen Menschen erschaffen hat. 
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N. DIE HISTORISCHE VERORTUNG DES LIEBESGEBOTES 

Wir dürfen nicht erwarten, das Gebot der Nächstenliebe geschichtlich genau einordnen und 
von bestimmten sozialgeschichtlichen und soziologischen Gegebenheiten her zufriedenstellend 
erklären zu können, und dies, obwohl wir gezeigt haben, daß es wahrscheinlich in der exilischen 
Zeit verschriftet worden ist, wofür ja auch seine grammatikalische Struktur (le zur Einführung 
des Objektes) spricht. über die damaligen Lebensbedingungen, deren Kenntnis für die Erklärung 
des Liebesgebotes besonders wichtig wäre, wissen wir nur schlecht Bescheid. Was die Quellen be­
richten, ist spärlich und zudem schwierig zu interpretieren. Angesichts dieser Quellenlage be­
schränken wir uns darauf, mögliche geschichtliche, sozialgeschichtliche und soziologische Hin­
tergründe des Liebesgebotes aufzuweisen. Wir gehen dabei wie folgt vor: 

Wir versuchen, das Liebesgebot auf dem Hintergrund der wichtigsten Veränderungen, die 
sich in kurz vor- bis nachexilischer Zeit abgespielt haben, zu verstehen. Die grundsätzlichen 
soziologischen Aspekte dieses Übergangs sind von CAUSSE und WEBER ausführlich beschrie­
ben worden. Wir stellen ihre Modelle kurz vor und untersuchen, wie sich, wenn überhaupt, 
das Gebot der Nächstenliebe in sie integrieren läßt. Die Frage, ob es eine Affinität zu bestimm­
ten soziologischen Gegebenheiten aufweist, versuchen wir weiter durch die Untersuchung 
seines sozialen Orts im Christentum aufzuhellen. 
Wir greifen einzelne Abschnitte aus der vor- bis nachexilischen Geschichte heraus, stellen kurz 
zusammen, was wir über sie wissen, und fragen dann, ob die Gebote von Lev 19,l 7f, insbe­
sondere dasjenige der Nächstenliebe, in ihnen eine besondere Funktion gehabt haben könn­
ten. 
Die geschichtlichen und soziologischen Faktoren, welchen sich die Gebote in ihrer Gesamt­
heit 1 verdanken, lassen sich nur hypothetisch erheben. Hingegen kennen wir die Funktion, 
welche sie in der Sekte von Qumran hatten. Wir gehen davon aus, daß sich die geschichtli­
chen und soziologischen Hintergründe, denen die Gebote von Lev 19, l 7f ihr Entstehen ver­
danken, nicht grundsätzlich von denen unterscheiden, unter denen sie später erneut Bedeu­
tung gewannen. Das gleiche trifft dann auch für die Funktionen zu, welche die Bestimmun­
gen von Lev l 9,l 7f ursprünglich und in späteren Zeiten erfüllten. 

Die geschichtlichen und soziologischen Bedingungen, welche den einzelnen Geboten oder kleineren Gebots­
gruppen, aus denen Lev 19 ,17f möglicherweise zusammengesetzt ist, zugrunde liegen, lassen sich kaum mehr 
bestimmen. Wir gehen deshalb von der Jetztgestalt des Textes aus. 
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A. Lev 19,l 7f in den Schriften von Qumran 

Die Ethik, die in der Sekte von Qumran für den Umgang ihrer Mitglieder untereinander galt, 
ist stark von Lev 19,l 7fbestimmt. Alle Gebote dieses Abschnitts finden sich- als Zitate, in An­
klängen oder sinngemäß - in ihren Schriften, häufig zu zweit oder zu dritt, dazu in wechselnder 
Kombination. 

Die Gemeinschaft von Qumran wußte, daß diese Bestimmungen von den Abgefallenen nicht 
befolgt werden: 

CD XIX, 15-181 
Das ist der Tag, an dem Gott heimsuchen wird, wie er gesagt hat: Die Fürsten 
von Juda sind wie Grenzverrücker, über sie will ich Zorn wie Wasser ausgießen 
(Hos. 5 ,l 0). Denn sie sind wohl in den Bund der Umkehr eingetreten, aber sie 
sind nicht abgegangen vom Weg der Abtrünnigen, sondern haben sich gewälzt 
auf Wegen der Hurerei und in dem Besitz der Gottlosigkeit, in Rächen und 
Grollen, jeder gegen seinen Bruder, und indem jeder seinen Nächsten haßt 
(weniqqom wenittbr 'is le'al.tihu useno' 'is 'et re'ehu). 

Diese Sätze - sie spielen auf drei Verbote aus Lev 19,l 7f an - besagen: In der Gemeinschaft sel­
ber gibt es derartiges Verhalten nicht (oder dürfte es zumindest nicht geben). Mit andern Wor­
ten: Die Sekte von Qumran nimmt für sich in Anspruch, höheren ethischen Standards nachzule­
ben als Außenstehende. Von daher verstehen wir auch die Bestimmung, wonach der Unterweiser 
keine Auseinandersetzungen mit den Männern der Grube haben und sie nicht zurechtweisen darf 
(IQS IX, 16). Das Zurechtweisen hat ja nur bei den Treuen, nicht aber den Abgefallenen, einen 
Sinn. 

Die Mehrzahl der Stellen aus dem Qumranschrifttum, die Lev 19,l 7f aufnehmen, beziehen 
sich auf das Verhältnis der Sektenmitglieder untereinander. Wir gehen auf die wichtigsten unter 
ihnen kurz ein. 

IQS V,23-VI,l 2 
Und man soll sie eintragen in die Ordnung, einen vor dem anderen, entspre­
chend seinem Verständnis und seinen Taten, damit alle gehorsam sind, einer 
dem anderen, der Geringere dem Höheren; und man soll ihren Geist prüfen 
und ihre Taten Jahr um Jahr, um einen jeden entsprechend seinem Verständ­
nis und der Vollkommenheit seines Wandels aufrücken zu lassen oder ihn ent­
sprechend seiner Verkehrtheit zurückzusetzen; man soll zurechtweisen, ein je­
der seinen Nächsten in Wahr[heit] und Demut und barmherziger Liebe unter­
einander (leh8kial). 'is 'et re'ehu bä'ä [mät] wa'~awä we'ilhabat 1).äsäd). 
Keiner soll zum anderen sprechen in Zorn oder Murren oder Halsstarrig [keit 
oder im Eifer] gottlosen Geistes. Und er soll ihn nicht hassen in seinem [ unbe­
schnittenen] Herzen; sondern am selben Tage soll er ihn zurechtweisen, aber 
nicht soll er seinetwegen Schuld auf sich laden ( we)ai jisna" ehu [be'orfät] 
lebabo ki bejom joki.\lännu welo' jissa) calaw <awon). Ferner soll niemand 
gegen seinen Nächsten eine Sache vor die Vielen bringen, wenn es nicht vorher 
zur Zurechtweisung vor Zeugen gekommen ist ('asär lo) betokilhat lipnt; 
cedim). · 

Übersetzung und Text: LOHSE, Texte 102f. 

2 LOHSE, a.a.O. 20f. 
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Dieser Abschnitt nimmt drei Gebote aus Lev 19 ,17f auf. Ja, man mag erwägen, in ihm auch 
eine Anspielung an das Liebesgebot zu finden: Das Zurechtweisen des Nächsten muß in )iih%at 
l,iäsäd geschehen. Dieser aus Mi 6,8 übernommene Ausdruck - er bedeutet dort "l,iäsäd lieben" 
- findet sich in Qumran IQS II,24; V,4.25; X,26 und CD XIII,18. An diesen Stellen heißt 
iiliabat l).äsäd jedoch "huldvolle Liebe", ist )iihabät also Nomen und nicht Infinitiv3. 

Bei der Auslegung von Lev 19,17f haben wir vermutet, daß die Gebote, seinen Nächsten 
nicht zu hassen, sondern ihn zurechtzuweisen, sehr eng zusammengehören, was sich jedoch nicht 
zur Gewißheit erheben ließ. Das kann auch diese Stelle nicht. Immerhin ist es interessant, daß in 
ihr die beiden Gebote durch !d' syntaktisch eng miteinander verbunden werden. 

IQS V,23-Vl,1 macht deutlich, daß die Bestimmungen von Lev 19,17f als Konfliktrege­
lungsmodell dienen können. Das Zurechtweisen eines Schuldigen soll nur vor Zeugen geschehen, 
also nicht die ganze Gemeinschaft belasten, und am gleichen Tag erfolgen, der Konflikt also mög­
lichst rasch ausgetragen werden. Enthält Lev 19, l 7f nur Grundlagen zu einem Konfliktregelungs­
modell, so IQS Vf darüber hinaus Ausführungsbestimmungen. 

Das Gebot, seinen Nächsten zurechtzuweisen, ist in diesem Abschnitt gegenüber Lev 19,17 
durch die Näherbestimmung bä)ä[mät] wlt<~awä we)ahaba'.t 1,iäsäd vertieft worden. Eine Nä­
herbestimmung weist auch das Verbot, seinen Bruder im Herzen zu hassen, auf, nur wird leider 
nicht deutlich, in welche Richtung sie zielt4 ·5. 

Welch starken Nachdruck die Sekte von Qumran auf die Einhaltung der Gebote von Lev 19, l 7f 
legte, zeigt auch die recht hohe Strafe, mit der ihre Übertretung geahndet wird: 

IQS VIl,8f 6 
Und wer seinem Nächsten grollt ohne Grund, der soll mit sechs Monaten be­
straft werden (mit einem Jahr); ebenso wer sich selbst für irgendetwas rächt 
(wii°asär jijtor lerecehu )asär lo' bemispat wenäc~as siSsä l,iodask sanä 
)äl,iat weken len6qem lenapso kol dabar). 

Der Bezug auf Lev 19, 18 ist an dieser Stelle gebrochen; das Grollen geschieht zu Unrecht 7. 
Die wohl interessanteste Stelle findet sich in der Damaskusschrift: 

CD IX, 1-8 8 

Jeder Mensch, der mit Hilfe der Gesetze der Heiden einen Bannspruch über ei­
nen Menschen verhängt, so daß er aufhört, ein (lebendiger) Mensch zu sein, 
soll getötet werden. Und so hat er gesagt: Du sollst dich nicht rächen und sollst 
keinen Groll bewahren gegen die Söhne deines Volkes (Lev. 19,18) (lo:> tiq­
qom welo, tittc3r )et bene <ammäka). Und jeder Mann von denen, die in 
den Bund eingetreten sind, der gegen seinen Nächsten eine Sache vorbringt, 

3 Vgl. dazu ZIMMERLI, J.isd 277f. 

4 Das entscheidende Wort ist leider ganz abgebrochen (vgl. dazu BURROWS, Scrolls, Plate 5). Der Ergän­
zungsvorschlag LOHSEs kann sich auf das Alte Testament stützen, wo es einige Belege für die Verbindung 
von 'rJ mit lb(b) gibt: Lev 26,41; Dtn 10,16; Jer 4,4; 9,25; Ez 44,7.9. 

5 Nur nebenbei sei darauf hingewiesen, daß Mt 18,15-18 viele und wichtige Berührungspunkte mit dem vor­
liegenden Abschnitt aufweist; vgl. dazu BRAUN, Qumran 38f. 

6 LOHSE, Texte 26f. 

7 Unsere Auslegung der Bestimmungen von Lev 19,17 setzt voraus, daß der in ihnen Angesprochene eigent­
lich Grund hätte, sich zu rächen. 

8 LOHSE, Texte 82-85. 
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ohne ihn vor Zeugen zurechtgewiesen zu haben (°asär lo, behokial;l lipne 
'edi"m), oder der in grimmigem Zorn sie vorbringt oder sie seinen Ältesten er­
zählt, um ihn verächtlich zu machen, der ist einer, der sich rächt und Groll be­
wahrt (noqem hu, wenoter). Es steht aber nur geschrieben: Er übt Rache an 
seinen Gegnern und bewahrt Groll gegenüber seinen Feinden (Nahum 1,2). 
Wenn er ihm gegenüber schweigt von einem Tag zum anderen und (dann) in 
seinem grimmigen Zorn über ihn spricht, so hat er in einer todeswürdigen Sa­
che gegen ihn Zeugnis gegeben, weil er nicht das Gebot Gottes erfüllte, der 
ihm gesagt hat: Du sollst deinen Nächsten zurechtweisen und dir nicht um sei­
netwillen Sünde aufladen (Lev. 19,17) (hokeal;l tclldal;l ,et re<äka weid tis­
sa> 'a!aw l;let '). 

Betrachtet man den Satz "Wenn er ihm gegenüber schweigt von einem Tag zum anderen und (dann) 
in seinem grimmigen Zorn über ihn spricht" als Verletzung des Verbotes, den Bruder im Herzen 
zu hassen - so meinten wir ihn interpretieren zu dürfen-, enthält dieser Abschnitt sämtliche Be­
stimmungen aus Lev 19,l 7f, das Liebesgebot ausgenommen. Im eben zitierten Satz wird noch 
deutlicher, daß Lev 19,l 7fin Qumran im Rahmen eines Konfliktregelungsmodelles Verwendung 
findet. Ein Konflikt darf nicht verschwiegen und unterdrückt werden, sondern muß geregelt zur 
Austragung gelangen, damit es nicht zu gefährlichen Zornesausbrüchen kommt. In diesem Satz 
wird auch ein starker Zusammenhang zwischen Rächen/Nachtragen auf der einen und Zurecht­
weisen auf der andern Seite hergestellt, der Lev l 9,l 7f fremd ist: Wer seinen Nächsten nicht vor 
Zeugen zurechtweist, wenn er etwas gegen ihn vorzubringen hat, rächt sich und trägt ihm nach. 
WEBER hat das Gebot "Du sollst dich nicht rächen" von der Begründung "Ich bin der Herr" 
her fälschlicherweise so interpretiert, damit werde die Rache Gott anheimgestellt9. Der vorlie­
gende Abschnitt mit seiner Verbindung von Lev 19, 18 und Nah 1,2 zeigt, daß es nahelag, das 
Verbot der Rache in diesem Sinne zu interpretieren. 

An nur einer Stelle findet sich, zusammen mit andern Bestimmungen aus Lev 19, l 7f, auch 
das Liebesgebot: 

CD VI, 20-YII,310 
(Sie sollen darauf achten), die heiligen Gaben darzubringen entsprechend ih­
ren genauen Bestimmungen; jeder seinen Bruder zu lieben wie sich selbst (lä­
:oähob )is )et )al;rihu kamohu), des Elenden und des Armen und des Fremd­
lings sich anzunehmen und ein jeder zu suchen die Wohlfahrt seines Bruders, 
und daß keiner treulos handle an dem, der Fleisch von seinem Fleisch ist; sich 
fernzuhalten von den Huren dem Gebot gemäß; jeder seinen Bruder entspre­
chend dem Gebot zurechtzuweisen und ihm nicht zu grollen von einem Tag 
auf den anderen (lehokiah >j5 ,et )ahl:hu kammiswä welo"' lintor mijjom 
lejom). · · · · 

Dieser Abschnitt enthält neben dem Liebesgebot noch zwei weitere Gebote aus Lev 19,l 7f. Be­
sonders aufschlußreich ist das Verbot, seinem Bruder von einem Tag auf den andern zu grollen. 
Das heißt wiederum: Ein Konflikt muß sofort ausgetragen und durch Zurechtweisen gelöst wer-

9 WEBER, Judentum 277; vgl. dazu unten S. 14lf. 

10 LOHSE, Texte 78f. 
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den. Er darf nicht einfach unter der Oberfläche weiterschwelen, nicht einmal einen Tag lang. 
Unsere Auslegung von Lev 19,l 7f findet an dieser Stelle also einen weiteren Anhalt. 

Welche Bedeutung das Liebesgebot an dieser Stelle hat, läßt sich leider nicht genau sagen, da 
der Abschnitt Bestimmungen verschiedensten Inhalts enthält. Sein enger Zusammenhang mit dem 
Satz "und ein jeder zu suchen die Wohlfahrt seines Bruders" hat STAMM vermuten lassen, daß 
es sozial umgedeutet worden ist 11 . CD Vlf enthält eine Zusammenstellung von für die Sekte von 
Qumran wichtigen Geboten. Daß in diesem Abschnitt sowohl das Liebesgebot wie zwei Bestim­
mungen aus dem von uns so genannten Konfliktregelungsmodell enthalten sind, zeigt noch ein­
mal, welch zentrale Bedeutung sie in dieser kleinen Gemeinschaft hatten. 

Wir fassen kurz zusammen und führen weiter: Die Sekte von Qumran, die sich stark gegen au­
ßen abgrenzte, nahm für sich in Anspruch, vorbildlicher zu leben als die Außenstehenden. Daß 
man sich rächte, Groll hegte und einander haßte, durfte in ihr nicht vorkommen. In Verfolgungs­
zeiten erlebte sie immer wieder Zuzug von neuen Anhängern, was zum Teil eine intensive Bau­
tätigkeit auslöste 12. Wenigstens in diesen Zeiten war Platz knapp und kam es sicher immer wie­
der zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Sektenmitgliedern. Auch das intensive Gemein­
schaftsleben 13 enthielt wohl den Keim zu zahlreichen Konflikten in sich. Eine indirekte Bestäti­
gung dieser Vermutungen bildet eben die Tatsache, daß in den Schriften der Sekte von Qumran 
Fragen der Konfliktregelung so breit abgehandelt werden. Wollte sie an diesen Konflikten nicht 
zerbrechen, mußten sie geregelt ausgetragen werden. Als Modell für ihre Beilegung dienten ihr 
die Gebote von Lev 19 ,l 7f, welche sie mit "Ausführungsbestimmungen" weiterentwickelt hat 14. 

11 Schriftliche Mitteilung vom November 1979. 

12 Näheres dazu bei BIETENHARD, Handschriftenfunde 719. 

13 Vgl. dazu BIETENHARD, a.a.O. 721ff. 

14 Zu den Berüluungen zwischen den untersuchten Texten aus Qumran und Lev 19,17fvgl. auchBERGER, 
Gesetzesauslegung 117-120; im Unterschied zu uns geht er nicht auf die Funktion der in Lev 19,17f enthal­
tenen Vorschriften in Qumran (und in alttestamentlicher Zeit) ein. 
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B. Israels Wandel vom politischen zum konfessionellen Verband nach CAUSSE und WEBER 

1. Darstellung 

Im Übergang von der vor- in die nachexilische Zeit wurde Israel aus einem "groupe ethnique" 
zur "communaute religieuse" 1 (CAUSSE), es wandelte sich "vom politischen zum konfessio­
nellen Verband"2 (WEBER). CAUSSE und WEBER, in der alttestamentlichen Forschung eher 
Außenseiter, haben sich zu diesem Prozeß, in dessen Verlauf unseres Erachtens auch das Gebot 
der Nächstenliebe entstanden ist, am grundsätzlichsten geäußert. Wir gehen in diesem Kapitel 
deshalb von ihren Darstellungen aus. Da es uns nur um die Grundzüge dieses Wandels geht, un­
terbleibt Detailkritik an den beiden Forschern. 

a. CAUSSE 3 

Der Übergang Israels vom "clan" zur "eglise" tritt nach CA USSE mit dem Deuteronomium 
nicht in das letzte, aber in sein entscheidendes Stadium. Die Stelle der Oligarchie der Ältesten 
übernimmt im Deuteronomium die Volksversammlung als höchstes Organ des kar jisra)el, das 
weniger einen politisch mächtigen Verband als eine um das Heiligtum versammelte (passive) 
"assembJee cultuelle" bildet, nicht mehr eine Vereinigung von "groupes domestiques ou locaux", 
sondern eine "unite nettement determinee et organisee" 4. 

Auf dem Gebiet der Gesetzgebung nimmt das Deuteronomium die humanitären Bestimmun­
gen der Propheten des 8. Jh. auf und vertieft sie: 

"Pour lui, justice est synonyme de douceur et de misericorde, Ja loi d'entr'aide l'emporte sur Ja 
loi de lutte et de revanche; il faut que !es forts protegent !es faibles, ... car Israel est un peuple de 
freres"5. 

In den Gesetzen über die semittä (Dtn 15) manifestiert sich ein ähnlicher Geist. Ihr Verfas­
ser entwirft in ihnen den Plan einer "societe parfaite" 6 und übersieht dabei alle Hindernisse, die 
sich seiner Realisierung in den Weg stellen. Die Weiterführung dieses Kapitels, Lev 25 (insbeson­
dere das Jobeljahrgesetz), versteht er als eine "loi de confrerie, non de nation" 7. 

Mit dem babylonischen Exil - Israel bildet nun keine geographische Einheit mehr - tritt die­
ser Übergang von der "nation" zur "communaute juive" in eine neue Phase. Aus der Namen­
gebung der Dokumente von Elephantine und Mura8u, wo Väter oft fremde theophore Namen, 
die Kinder aber hebräische tragen, schließt CAUSSE, daß es dort kein "principe de groupement 
tres rigoureux, mais plutöt des milieux relativement instables, et accessibles aux influences payen­
nes et aux apports syncretiques du dehors" 8 gab. 

Diese beiden Stichworte nach dem Haupttitel seines Werkes: Du groupe ethnique ä Ja communaute religieu­
se. Le probleme sociologique de Ja religion d'Israel (1937). 

2 WEBER, Judentum 350. 

3 Zu diesem wenig bekannten Religionssoziologen s. KIMBROUGH, Religion; SCHÄFER, Stadt 3-6. -
Während die meisten Alttestamentler CAUSSEs Werk nicht zur Kenntnis nehmen, überschätzt KIMBROUGH 
seine Bedeutung. 

4 CAUSSE, Graupe 152. 

5 CAUSSE, a.a.O. 160. 

6 A.a.0. 169. 

7 A.a.O. 173. 

8 A.a.O. 192. 
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War im Exil auch die enge Verbindung zwischen Gott, Volk und Land entzweigerissen: Israel 
überlebte, obwohl dies seine Kraft und Energie auf ewig hätte zerstören können. Aus dem heili­
gen Wort der Propheten und der Toragebote schöpfte es in dieser Krise die Kraft zum überle­
ben. Es bewahrte den Gojim gegenüber seine rassische und noch stärker seine religiöse Identität. 
Dabei halfen ihm die Propheten (Ezechiel und seine Schule) sowie die "Schreiber", die über­
kommene Glaubenszeugnisse bearbeiteten, utopische Gesetze verfaßten und die kultische Ord­
nung für die Zukunft entwarfen9. 

Es entsteht eine "formation sociologique nouvelle, qui ne sera ni une fäderation de clans, ni 
un peuple, mais une communaute religieuse dont !es destinees ne seront plus necessairement liees 
aux conditions d'un groupe ethnique et aux destinees d'un Etat" 10. Diese Gemeinschaft widmet 
sich, wie bereits in Ez 40-48 zu erkennen, kaum Fragen der sozialen oder politischen Organisa­
tion; ihr Denken kreist um Heiligtum, Festritual, Kultpersonal und -ausrüstung. (Diese Tendenz 
verstärkt sich in der priesterschriftlichen Gesetzgebung, die eine "Kirche" organisieren will, in 
der alles um das Ritual und die Tora kreist 11 ) . 

Inmitten der Gojim behält Israel seine es unterscheidenden Züge. Mit Eifer und Stolz befolgt 
es die von den Vätern überkommenen Gebote und Rituale, Kennzeichen der "race sainte" 12. Die 
Kinder Israels müssen die Gesetze erfüllen und sich von den verunreinigenden Bräuchen der Hei­
den fernhalten, damit Jahwes Name nicht profanisiert wird. 

Die letzten Sätze erinnern an das Heiligkeitsgesetz, und auf es kommt CAUSSE an dieser Stel­
le zu sprechen. Aus Lev 19,2; 20,22-24.26 und 22,31f bestimmt er den Charakter dieses Ge­
setzeskorpus, in dem bereits der ganze Geist priesterschriftlicher Geschichtsphilosophie und Ge­
setzgebung enthalten sei. Es gehe in ihm darum, sich nicht vom Heidentum infizieren zu lassen 
und die religiöse Tradition vollständig zu erhalten. Nur um diesen Preis konnten kleine zerstreu­
te Gruppen überhaupt bestehen 13. 

Damit sind die Grundlagen für die Ausbildung der jüdischen "Kirche" gegeben. 

"Et pourtant !'eglise juive n'est encore que dans Je devenir ... L'element createur et conservateur 
du judaisme au vie et au ve siecles, qui assure son maintien dans la dispersion, ce sont de petits 
groupes plus ou moins isoles, lies seulement par Ja communaute de race ou la communaute d'as­
piration, et c'est dans Ja vie de ces petits groupes que !'ideal du judaisme tend Je mieux a s'expri­
mer. Ainsi, soit par suite des circonstances, soit par une tendance interieure, Je judaisme aboutit 
a des formations de secte, c'est-a-<lire a des Organisations religieuses volontaires„ „ qui n'impli­
quent pas necessairement Ja participation a Ja vie du groupe par droit de naissance et par Je rite 
ancestral, mais qui supposent d'abord l'adhesion morale, groupements d'individus reunis pour l'a­
doration en commun, pour l'edification, pour Je maintien de Ja tradition, pour Ja defense dans Ja 
persecution, d'autres fois pour l'enseignement" 14. 

b. WEBER 
WEBER hat sein Werk sechzehn Jahre vor Erscheinen von CAUSSEs "Du groupe ethnique a 

Ja communaute religieuse" veröffentlicht. In diesem Buch finden sich gelegentlich Hinweise auf 

9 A.a.0.194. 

10 A.a.O. 195. 

11 A.a.O. 218ff. 

12 A.a.O. 235. 

13 Ebd. 

14 A.a.0. 236f. 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



126 

"Das antike Judentum". Allerdings hat WEBER CAUSSE weder in inhaltlicher noch methodi­
scher Hinsicht maßgeblich beeinflußt 15. 

Die Entwicklung Israels vom Volk zum konfessionellen Verband läßt sich nach WEBER be­
sonders gut an "der zunehmenden Einbeziehung der Metöken (gerim) in ihre rituelle Ordnung" 16 

verfolgen. Ihren Endpunkt fand sie darin, daß "Alle rituell reinen Verehrer Jahwes ... , gleichviel 
ob Israeliten oder gerim oder Neukonvertiten ... konfessionell gleichwertig" 17 wurden. Die Um­
wandlung Israels in einen kultischen Verband "bedingte nun, daß diese konfessionelle Absonde­
rung nach außen an Stelle der politischen trat und sich wesentlich verschärfte" 18. Das bedeutet, 
daß sich alle seine Mitglieder rein halten mußten, Konnubium und Kommensalität mit andern 
Völkern streng verboten wurden und der Sabbat unbedingt einzuhalten war. Diese Abgrenzung 
wurde durch den Abfall deportierter Juden zur babylonischen Religion gefördert, vielleicht auch 
dadurch, daß die Exulanten miterlebten, wie die nordisraelitische Diaspora ihre Identität verlo­
ren hatte 19. 

Eine Frage drängt sich auf: Verstärkte die scharfe Abgrenzung gegen außen auch den Gegen­
satz zwischen Binnen- und Außenethik? Im Unterschied zu CAUSSE 20 geht WEBER ausführ­
lich auf diese Frage ein. Nach ihm besteht zwischen Binnen- und Außenmoral immer ein Gegen­
satz. Und wie aus dem Volks- der Konfessionsgenosse wurde, fand das Verbot, das Vieh seines 
Feindes nicht irregehen zu lassen, seine gesinnungsethische Weiterführung im Verbot, seinen Bru­
der im Herzen zu hassen, und dem Gebot, seinen Nächsten lieben wie sich selbst (mehr dazu im 
nächsten Abschnitt). 

Nicht nur entwickelte sich in dieser Zeit die Binnenmoral weiter; der Gegensatz zwischen ihr 
und der Außenmoral erhielt vom grundlegenden Wandel her, der sich in ihr abspielte, auch eine 
andere Bedeutung: 

"Erst mit dem zunehmenden Universalismus der Gotteskonzeption wurde die Sonderstellung Is­
raels durch Jahwe jene Paradoxie, die nun zu motivieren versucht wurde durch erneute Betonung 
der alten berith-Konzeption ... Aus einer historisch bedingten sozialen Form des politischen Ver­
bandes wurde die berith also nun ein theologisches Konstruktionsmittel. Jetzt erst, wo Jahwe 
immer mehr der göttliche Souverän des Himmels und der Erde und aller Völker geworden war, 
wurde Israel das von ihm 'auserwählte' Volk. Auf diese Auserwähltheit wurden nun die beson­
deren rituellen und ethischen Pflichten und Rechte der Israeliten, wie wir bei Arnos sehen, be­
gründet. Der an sich überall urwüchsige Dualismus der Binnen- und Außen-Moral erhielt jetzt für 
die Jahwegemeinde diesen pathetischen Unterbau" 21 . 

Vereinfacht ausgedrückt: Weil Israel nun in ausgezeichneter Weise Gottes Volk war, mußte es 
sich in besonderem Maße der Gesetzeserfüllung befleißigen. 

Weiter oben haben wir gezeigt, daß die Forderung des Gesetzesgehorsams im Helligkeitsgesetz 
gegenüber früher viel schärfer erhoben wird, und dabei auch mögliche Gründe für diese Verschär­
fung genannt22. Von WEBER her läßt sich dafür noch ein dritter, soziologisch-theologischer 

15 KIMBROUGH, Approach 198-201. 

16 WEBER, Judentum 351. 

17 WEBER, a.a.0. 353. 

18 Ebd. 

19 A.a.0. 366. 

20 Dieses Manko in seiner Arbeit fällt um so mehr auf, als er recht ausführlich auf die ethischen Vorstellungen 
aus andern Epochen der Geschichte Israels eingeht. Einzig zu Lev 25 äußert er sich, wie gezeigt, etwas aus­
führlicher. 

21 WEBER, Judentum 356f. 

22 s. 112. 
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Grund angeben. Wir meinen, daß sich von der besonderen Stellung des Gottesvolkes her nicht nur 
"die besonderen rituellen und ethischen Pflichten und Rechte der Israeliten" erklären lassen, 
sondern auch der verstärkte Nachdruck, mit dem die Gehorsamsforderung erhoben wurde. Da 
Jahwe sich dem Volke noch stärker verpflichtete, verlangte er von ihm als Antwort darauf eine 
engere Bindung an sich, d.h. verstärkten Gesetzesgehorsam. 

Daß sich Israel allmählich in eine "Gemeinde" verwandelte, ist in der wissenschaftlichen 
Diskussion fast unbestritten 23. Einern unbefangenen Leser der einschlägigen Quellen drängt sich 
dieser Eindruck nicht bei der ersten Lektüre auf. Das hängt, worauf WEBER hinweist, damit zu­
sammen, daß Israel sich nicht als Gemeinde verstand, sondern "sich als unmittelbare Fortsetzung 
der alten rituellen Volksgemeinschaft fühlte"24. 

Wir haben bereits verschiedentlich Gründe dafür genannt, warum Israel die Exilierung über­
lebte und sich nicht auflöste. WEBER legt auf eineh Punkt besonderes Gewicht: 

"Ohne die großartigen Deutungen von Jahwes Absichten und die felsenfeste Zuversicht auf seine 
Verheißungen ... wäre andererseits auch niemals jene innerisraelitische Entwicklung denkbar ge­
wesen, welche allein einen Fortbestand der Jahwegemeinschaft nach der Zerstörung Jerusalems 
ermöglichte: vom politischen zum konfessionellen Verband ... Mit der bloßen Thora und deren 
erbaulichen Ermahnungen und Vertröstungen der deuteronomischen Intellektuellen wäre nichts 
getan gewesen. Rachedurst und Hoffnung waren die naturgemäßen Triebfedern alles Handelns 
der Gläubigen und nur die Prophetie, die jedem die Hoffnung gab, die Befriedigung dieser leiden­
schaftlichen Erwartungen noch selbst zu erleben, konnte hier den religiösen Zusammenhalt der 
politisch zertrümmerten Gemeinschaft geben"25. 

Das heißt: Mit der Theologie des Heiligkeitsgesetzes allein, in dem die Hoffnung auf eine heilvol­
le Zukunft auch deutlich zu erkennen ist, hätte Israel das Exil nicht überlebt, sondern wäre in 
den Völkern aufgegangen. 

2. Interpretation 

Auf dem Hintergrund der Umwandlung Israels in eine Glaubensgemeinschaft, die wir im letz­
ten Abschnitt im Anschluß an CAUSSE und WEBER beschrieben und ansatzweise interpretiert 
haben, läßt sich nun auch das Liebesgebot verstehen. Es bildet, wie WEBER eher beiläufig heraus­
stellt, eine Entwicklungsstufe innerhalb der Binnenethik: 

"Für die Thoralehrer war ... das positive Gebot der 'Liebe' des Nächsten eine Übertragung der 
Grundsätze der alten Sippenbrüderlichkeit auf den Glaubensbruder"26. 

Zu ihm gibt es Vorstufen, die nicht auf der Ebene der Gesinnungsethik liegen, so etwa das Ver­
bot, das Vieh seines Gegners in die Irre gehen zu lassen 27. Das Liebesgebot gehört zur schon in 
vorexilischer Zeit vorhandenen gesinnungsethischen Paränese. Seine Entstehung braucht also 
nicht unbedingt in die Zeit des Exils zu fallen, als sich Israels Wandel zur "communaute religieu­
se" in beschleunigtem Tempo vollzog. 

23 Bezeichnend dafür ist etwa FOHRER, Geschichte, der für das nachexilische Juda durchgehend den Ausdruck 
"Gemeinde" verwendet (199, 201 u.ö.), ohne diese Charakterisierung zu begründen. - Einer genauen so­
ziologischen Einordnung des nachexilischen Juda geht HERRMANN, Geschichte, aus dem Wege; er bezeich­
net es als "Gemeinwesen" (376, 388 u.ö.). 

24 WEBER, Judentum 350. 

25 WEBER, a.a.0. 350. 

26 A.a.O. 277. 

27 Ex 23,4; Dtn 22,1; vgl. WEBER, Judentum 357. 
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Warum verschärfte sich im untersuchten Zeitraum die Binnenethik? Im Anschluß an CAUSSE 
und WEBER lassen sich dafür eine ganze Reihe von Gründen namhaft machen. Besonders wäh­
rend des Exils (aber auch davor und danach) hatte Israel sich in einer feindlichen Umgebung zu 
bewähren. Es grenzte sich gegen außen ab und rückte enger zusammen; das Zusammengehörig­
keitsgefühl verstärkte sich angesichts der im Vergleich zu früher akuteren Gefährdung. Dieser Satz 
muß auch umgekehrt werden: Wollte Israel überleben, mußte es näher zusammenrücken. Das be­
deutet, daß die Regeln für den Umgang mit dem Nächsten, und das heißt nun: dem Glaubensbru­
der, verschärft werden mußten. 

Die Verschärfung der Binnenethik läßt sich noch anders erklären. Zur communaute religieu­
se gehörte man nicht mehr automatisch; man konnte sich zu ihr bekennen oder auch nicht28. 
Dieser Bekenntnis"zwang" führte dazu, daß die dem Jahweglauben Treugebliebenen enger an­
einanderrückten. 

Diese beiden Verständnismöglichkeiten des Liebesgebotes schließen einander nicht aus: Was 
sich Israel von seiner Lage her aufdrängte, konnte es durchaus als etwas Selbstverständliches be­
greifen. 

Die Verschärfung der Binnenethik, die eintrat, als Israel sich in eine Gemeinde umzuwandeln 
begann, weist zwei Aspekte auf: Die Gebote wurden inhaltlich verschärft; gleichzeitig erhielt die 
Forderung des Gesetzesgehorsams einen dringlichen Klang C~i jhwh). 

28 Vgl. dazu weiter KLAMROTH, Exulanten 58; FOHRER, Geschichte 192f. 
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C. Der soziale Ort des Liebesgebotes im Christentum 

Nach CAUSSE verwandelte sich das Volk Israel nicht direkt in eine Kirche, sondern spaltete 
sich in der Zeit, in die wir das Liebesgebot ansetzen, in kleine "communaute[s] d'aspiration" 1 

auf und nahm Züge einer Sekte an 2. Wir halten diese Charakterisierung für falsch 3. Immerhin 
gleichen sich das Israel der uns interessierenden Zeit und die Sekte insofern, als sie sich stark von 
ihrer jeweiligen Umgebung abgrenzen. Könnte es nun sein, daß das Liebesgebot allgemein in Sek­
ten (oder kleinen Gruppen überhaupt) eine besonders wichtige Rolle spielt? Mit dieser Frage ha­
ben wir TROELTSCHs Soziallehren durchgearbeitet, in denen der Zusammenhang zwischen den 
"drei Haupttypen der soziologischen Selbstgestaltung der christlichen Idee"4, Kirche, Sekte, 
Mystik und ihrer Soziallehren über eine lange Periode hin untersucht wird 5. Mittels zweier Zi­
tate zeigen wir, wie er Kirche und Sekte definiert. Das erste handelt von der Entstehung der Sek­
te, das zweite von ihren Differenzen zur Kirche. 

"Gegen die Relativierungen und gegen die Kompromisse des Sittengesetzes Jesu mit den Ordnun­
gen der Welt erhebt sich der strenge Radikalismus der ganz auf Selbstheiligung und Bruderliebe 
gestellten Ethik des Evangeliums ... Indem die Kirche bei ihrer Organisation einer allgemeinen 
christlichen Gesellschaft und Kultur diesen radikalen Gedanken keinen Raum bot ... , waren sie 
auf eine Entfaltung neben der Kirche angewiesen. Der Gegensatz des radikalen Bibelgesetzes und 
der an ihm gemessenen Lebensführung der radikalen Christen gegen die relativierende und das 
Ganze umfassende kirchliche Ethik und Soziallehre führt zur Sektenbildung"6. 

Das zweite Zitat: 

"Die Kirche ist die mit dem Ergebnis des Erlösungswerkes ausgestattete Heils- und Gnadenanstalt, 
die Massen aufnehmen und der Welt sich anpassen kann, weil sie von der subjektiven Heiligkeit 
um des objektiven Gnaden- und Erlösungsschatzes willen bis zu einem gewissen Grade absehen 
kann. Die Sekte ist die freie Vereinigung strenger und bewußter Christen, die als wahrhaft Wider­
geborene zusammentreten, von der Welt sich scheiden, auf kleine Kreise beschränkt bleiben, statt 
der Gnade das Gesetz betonen und in ihrem Kreise mit größerem oder geringerem Radikalismus 
die christliche Lebensordnung der Liebe aufrichten, alles zur Anbahnung und in der Erwartung 
des kommenden Gottesreiches"?. 

TROELTSCH weist nun darauf hin, daß die radikale Liebesgemeinschaft charakteristisches 
Merkmal der Sekte bildet 8. Ja, er geht noch weiter: 

CAUSSE, Groupe 236. 

2 CAUSSE, a.a.0. 236f. 

3 Zwischen Kirchen und Sekten (im Sinne TROELTSCHs) gibt es ein gemeinsames Band, einen gemeinsamen 
Bezug auf Jesus Christus. Innerhalb dieser Referenz existieren die Typen der Kirche und der Sekte. Bei den 
Judäem im Exil, die den Babyloniem mit einer andern Religion gegenüberstanden, besteht eine grundsätz· 
lieh andere Situation. 

4 TROELTSCH, Soziallehren 967. 

S Den von TROELTSCH für das Christentum erarbeitenden Resultaten kommt für das alttestamentliche Lie­
besgebot keine Beweiskraft zu. Immerhin ist es wahrscheinlich, daß unter vergleichbaren sozialen Grundvor­
aussetzungen jeweils ähnliche ethische Forderungen laut werden. Dies zeigt TROtLTSCH, der in seinem Werk 
unter anderem herausarbeitet, daß in den Kirchen und Sekten sowie in der Mystik über die Zeiten hinweg 
immer wieder gleiche oder vergleichbare ethische Maßstäbe gelten. 

6 TROELTSCH, Soziallehren 359f. 

7 TROELTSCH, a.a.0. 967. 

8 A.a.O. 358ff. 
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"Der ... Liebesgedanke kommt nur in ihr zu seiner vollen Geltung"9. 

Unter den babylonischen Exulanten, die sich ähnlich stark von ihrer Umgebung abgrenzten wie 
die Sekten von der Kirche, könnte das Liebesgebot eine ebenso wichtige Rolle gespielt haben 
wie bei den christlichen Sekten. 

Doch besteht im Hinblick auf seine Funktion zwischen Altern Testament und Sekte auch ein 
gewichtiger Unterschied. Im Alten Testament gilt es in bezug auf das Verhältnis zwischen zwei 
Mitgliedern der Gemeinschaft, in der Sekte dient es auch als Begründung für Wirtschafts- und So­
zialreformen 10. Anders ausgedrückt: Das Liebesgebot wird zum Prinzip, das alle Lebensbereiche 
der Gemeinschaft bestimmen und gestalten soll. Immerhin ist es wohl kaum Zufall, daß ungefähr 
zur gleichen Zeit, als das Liebesgebot verschriftet wurde, auch die Hoffnung auf die Beseitigung 
wirtschaftlicher Ungleichheiten besonders stark war (vgl. etwa Lev 25; Ez 47). Vor allem aber 
findet sich Lev 19,33f das Gebot, den Fremdling zu lieben wie sich selbst, zusammen mit dem 
Verbot, ihn zu bedrücken. 

TROELTSCH zeigt in seinem monumentalen Werk, daß das Gebot der Nächsten-, besser der 
Bruderliebe nicht nur beiden Sekten eine große Rolle spielt, sondern überhaupt bei fest geschlos­
senen Gruppen. So weist er daraufhin, daß mit der Verwandlung der "des Gottesreiches harren­
de[n] und auf sein Kommen sich bereitende[n], freie[n] und f!ießende[n] Gemeinde der Jesus­
Gläubigen" "zu einer selbständigen Religionsgemeinschaft" "die Grundzüge der Ethik des Evan­
geliums bestehen[bleiben], aber als Ethik einer Kultgemeinde ... eine neue Nuancierung" erhal­
ten 11 : 

"Die Nächstenliebe wird zur Bruderliebe und zum Liebesprinzip überhaupt, dem Paulus sein be­
rühmtes hohes Lied gesungen hat. Mit der Betonung der Gemeinde scheint sogar das Liebesprin­
zip stark in den Vordergrund zu treten, und im Johannes-Evangelium ist die Liebe geradezu der 
einzige Inbegriff der christlichen Ethik"12. 

Wir halten fest: Mit der Bildung von Gemeinden in neutestamentlicher Zeit erhält das Gebot der 
Nächstenliebe - als Gebot der Bruderliebe - einen wichtigeren Platz als vor dieser Verfestigung 13 . 

Das Referat von TROELTSCH hat deutlich gemacht, daß auf dem Boden des Christentums 
das Gebot der Nächsten- respektive Bruderliebe seinen wichtigsten "Sitz im Leben" in kleinen, 
überschaubaren und relativ geschlossenen Gruppen hat und eine wichtige Bedeutung für ihr 
Selbstverständnis und die Gestaltung ihres Zusammenlebens besitzt. 

9 A.a.0. 376. 

10 Vgl. dazu a.a.O. 49. 

11 A.a.O. 58f. 

12 A.a.0. 59. 
13 Nähere Ausführungen zu diesem Prozeß finden sich bei MONTEFIORE, Love. - Zur systematischen Bestim· 

mung des Verhältnisses zwischen Bruder· und Nächstenliebe s. RATSCHOW, Agape. 
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D. Das Liebesgebot auf dem Hintergrund der vor- bis nachexilischen Zeit 

1. Das Exil 

a. Lebensumstände und Selbstverständnis der babylonischen Diaspora 
Über die konkreten Lebensumstände der babylonischen Diaspora wissen wir schlecht Be­

scheid. Direkte Zeugnisse dazu gibt es wenige; in den Prophetenbüchern, Psalmen und weiteren 
alttestamentlichen Büchern Anspielungen auf die äußere Lage der Deportierten entdecken zu wol­
len, ist ein gefährliches Unternehmen. Sekundärliteratur dazu ist dünn gesät. Die Verfasser von 
Geschichten Israels greifen, wenn sie auf diesen Aspekt des Exils eintreten, noch häufig auf das 
1912 erschienene Buch "Die jüdischen Exulanten" von KLAMROTH zurück. Bei allen Schwä­
chen, die diesem Werk anhaften - dazu gehört die unbesehene Deutung vieler alttestamentlicher 
Stellen auf die Lebensumstände der babylonischen Diaspora 1 - enthält es brauchbares Material 
und interessante Deutungen. 

Wir setzen mit einem grundsätzlichen Aspekt ein: Daß die Juden in Babylon ihre Identität 
behaupten konnten, ist nicht selbstverständlich. Die Babylonier suchten es zu verhindern, nicht 
in erster Linie mittels Unterdrückung, sondern dadurch, daß sie die Exilierten den Babyloniern 
juristisch mehr oder weniger gleichstellten. 

"[Das] will uns zunächst überraschen; doch müssen wir in Betracht ziehen, daß kein anderes Ver­
fahren der Assimilierungstendenz entsprochen hätte. Erstrebte man doch eine blinde heimatlose 
Herde Leute, die ... zu jeder Nationalstaatengründung unfähig [waren] "2. 

KLAMROTH rechnet mit einem teilweisen Erfolg dieser Politik, den er an der Geschichte 
einer Familie veranschaulicht: Der Vater steht zu den Babyloniern noch in erbittertem Gegen­
satz, der Sohn bringt es "zu einer geachteten Stellung innerhalb der Bürgerschaft"3; der Enkel 
schließlich wird Babylonier und weiß nicht mehr viel über seine Herkunft. Angesichts der Bemü­
hungen der Babylonier um die Assimilierung der Exilierten, vor allem wegen der damit verbun­
denen wirtschaftlichen Vorteile, sagten sich Juden von ihrem angestammten Glauben los und gin­
gen zu Marduk über. Wie sich dieser Abfall vollzog: darüber wissen wir nur wenig. Mit KLAMROTH 
nehmen wir an, daß Israeliten, die im Handel tätig werden wollten, ihren Glauben mit Vorteil 
aufgaben4. Apostaten dürften den babylonischen Herren Nachrichten über die innere Verfassung 
der Diaspora zugetragen haben, vielleicht aber, reich geworden, wieder an ihre Brüder gedacht 
und sie mit Geld unterstützt haben. Wie immer das Verhältnis zwischen den Treugebliebenen und 
Abtrünnigen aussah: Die bloße Existenz von Apostaten, denen es wirtschaftlich sicher recht gut 
ging, wird die Treugebliebenen, wenn sie nur stark genug an ihrem Glauben festhielten, zu enge­
rem Zusammenrücken veranlaßt und zum Entstehen von (Bekenntnis-)Gemeinden5 geführt ha­
ben. 

Das Zusammenleben von Juden und Babyloniern gestaltete sich je nach den konkreten Um­
ständen und dem stärkeren oder schwächeren Beharren auf dem angestammten Glauben verschie­
den - KLAMROTH entwirft folgende drei Modelle: 

- Die in die Einöde verbannte, fern von babylonischen Zentren für sich lebende Gemeinde 

Vgl. dazu unten S. 133 und Arun. 16. 

2 KLAMROTH, Exulanten 6. 

3 KLAMROTH, a.a.0. 6. 

4 A.a.0.44. 

S Als "(Jahwe-)Gemeinde" charakterisiert u.a. auch WEBER, Judentum (352,)366 die babylonische Diaspora. 
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zahlte ihre Steuern, führte ein ruhiges Dasein und konnte ihre religiösen Traditionen pfle­
gen 6. 
Wo sie eine Ruinensiedlung zu Reichtum führten, drang auch babylonisches Wesen ein; "bald 
[war] der Unterschied der Bevölkerung verwischt" 7; Mischehen taten ein Übriges. 
Hatten es die Babylonier mit einer Gemeinde zu tun, die sich allem Fremden gegenüber ab­
wehrend verhielt, ihren Haß und ihre Zukunftshoffnung offen zum Ausdruck brachte, schritt 
der Landesherr zum Mittel der Bedrückung: 

"er steigerte die Abgaben ins Maßlose, hob die Leute zu Zwangsarbeiten aus, verlangte vom 
Bauer Gespanndienste, schloß die Männer von allen Vorrechten aus, nahm die Rädelsführer 
auf Lebenszeit in strenge Haft. Bei allgemeinen Landplagen lenkten die babylonischen Prie­
ster die Volkswut auf 'die Juden' "8. 

Auf dem Hintergrund dieser modellhaften Ausführungen KLAMROTHs - nur als solche dür­
fen sie betrachtet werden - läßt sich das Gebot der Nächstenliebe interpretieren. Besonders wenn 
sich der Druck von außen verstärkte, schlossen sich die Reihen der Treugebliebenen enger. Wann 
war dies der Fall? FOHRER rechnet damit, daß Nebukadnezar und Neriglissar den Juden gegen­
über eine härtere Politik verfolgten als etwa Amel Marduk, der Jojachin freiließ und den Judäern 
freundlich gesinnt war. Unter Nabonid hätte sich die Lage wieder verschärft 9. FOHRER nimmt 
an, daß es unter seiner Herrschaft zu begrenzten Aufständen kam, "auf die natürlich babyloni­
sche Gegenmaßnahmen folgten" 10. Aufs Ganze gesehen dürften aber die Juden im Exil nicht 
übermäßig schlecht behandelt worden sein 11 . 

Was wir im Anschluß an CAUSSE und WEBER entwickelt haben, gewinnt an Wahrscheinlich­
keit: Wollten die Juden im Exil ihren Glauben und ihre Identität bewahren, sahen sie sich gezwun­
gen, ihren Gruppenzusammenhalt zu stärken, und das konnten sie nur, wenn sie nicht Rache 
übten, sondern einander liebten wie sich selbst. 

Die ihrem Glauben treu gebliebenen Israeliten haben das Gebot der Nächstenliebe nicht un­
bedingt als Zwang empfunden. Durch ihren freiwilligen und bewußten Entscheid, beim Glauben 
ihrer Väter zu verbleiben, rückten sie sich automatisch näher, als sich Volksgenossen im Lande 
Israel, die aus Tradition den gleichen Glauben geteilt hatten, je gestanden waren. Aus dem Volk 
wurde die Gemeinde, aus dem Volksgenossen der Glaubensbruder, aus den Geboten der Humani­
tät das Gebot der Nächstenliebe. 

Die Babylonier haben diese Entwicklung wohl ungewollt oder unbewußt gefördert. Man sie­
delte die deportierten Juden zum Teil geschlossen an, um sie besser kontrollieren zu können 12. 
Besondere Beachtung verdient, daß von den bekannten Wohnsitzen der Exulanten drei als ersten 
Bestandteil das Element Tel enthalten 13 , "was wohl besagt, daß man den Deportierten die Wie­
derbesiedlung verlassener Orte überließ" 14. Diese Maßnahme förderte unbeabsichtigt den inne­
ren Zusammenhalt der Gola. 

6 KLAMROTH, Exulanten 82. 

7 KLAMROTH, a.a.0. 82. 

8 Ebd. 

9 FOHRER, Geschichte l 90f. 

10 FOHRER, a.a.O. 191. 

11 Vgl. dazu etwa WEBER, Judentum 36lf; WHITLEY, Exilic Age 78ff. 

12 GALLING, Wandlungen 53. 

13 tel 'ablb (Ez 3,15); tel 1).3.rsa' (Esr 2,59; Neh 7,61); tel mälal). (Esr 2,59; Neh 7,61). 

14 GALLING, Wandlungen 53. 
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Um die Diskussion zu vereinfachen, haben wir bis jetzt stillschweigend vorausgesetzt, daß 
die Probleme, vor die sich die entstehende Gemeinde gestellt sah, nur von der Bedrückung durch 
die Babylonier und von den Apostaten, also von außen herrührten. Dies trifft mit großer Wahr­
scheinlichkeit nicht zu. Wenn es (einzelnen) Exulanten zu bestimmten Zeiten wirtschaftlich 
auch gut ging, ist doch damit zu rechnen, daß ihre Existenz eher mühsam war. Sie mußten Arbei­
ten verrichten, die sie nicht gewohnt waren, nämlich "verfallene Ruinenstätten ... besiedeln, 
Felder ... erschließen und Fruchtbäume ... pflanzen" 15. Daß sich das Leben der Exulanten ange­
sichts dieser ungewohnten Arbeiten an unwirtlichen Stätten schwierig gestaltete, ist wahrschein­
lich, auch wenn uns Quellen für diese Behauptung fehlen. Es ist damit zu rechnen, daß die da­
durch ausgelösten Aggressionen sich nicht nur in Haß gegen die Bedrücker niederschlugen, son­
dern auch zu Auseinandersetzungen zwischen den Exilierten selber fülrrten. Mit KLAMROTH 
nehmen wir an, daß unter ihnen wenigstens zeitweise innere Zersplitterung herrschte und sie nicht 
immer zu gemeinsamen Unternehmungen fanden, betrachten jedoch einige der Stellen, die er 
zur Untermauerung dieser Ansicht anfülrrt, als an den Haaren herbeigezogen 16. Lev 19, l 7f läßt 
sich also nicht nur von der exilischen Situation herverstehen, wenn wirmitinnerlichgeeintenGe­
meinden rechnen, sondern auch dann, wenn wir davon ausgehen, daß Mißgunst, Streit und Haß 
in ihrem Innern herrschten. Daß es angesichts der oben dargestellten Lebensumstände zu Aus­
einandersetzungen kam, ist wahrscheinlich. Sie mußten, wollten die Israeliten ihren inneren Zu­
sammenhang und die Kraft, sich gegen die Babylonier durchzusetzen, bewahren, schnell gelöst 
werden, d.h. man durfte einem Schuldigen sein Vergehen nicht auf ewig nachtragen. Da es sich 
bei ihm um einen Bruder handelte, durfte man den Konflikt auch nicht durch Gewaltanwendung 
lösen (lo'- tiqqom), ganz abgesehen davon, daß dies den Zusammenhang der Gemeinde gefähr­
den konnte: Es bestand die Gefahr, daß die Gewalt sich nicht begrenzen ließ. 

Sowohl das Liebesgebot als auch die übrigen Bestimmungen aus Lev 19, l 7f lassen sich gut 
von den Lebensumständen der Juden in der Diaspora her erklären. Der Tel bildet das Modell, an 
dem sich dies besonders klar verdeutlichen läßt. 

Die Annahme, die Bestimmungen von Lev 19,l 7f könnten in der Exilssituation eine beson-
ders wichtige Rolle gespielt haben, gewinnt von TestSeb VIII, 4-6 her eine indirekte Bestätigung: 

Als wir nach Ägypten herabkamen, trug Joseph uns nichts Böses nach. Auf ihn 
achtend, liebt auch ihr, meine Kinder, einander, und berechnet nicht ein jeder 
das Böse von seinem Bruder. Denn das drängt die Einheit auseinander und zer­
reißt jede Verwandtschaft und beunruhigt die Seele und zerstörtdasAntlitz17. 

Aus den Testamenten der zwölf Patriarchen geht deutlich hervor, daß Israel "in der Zerstreuung 
und Unheilssituation" 18 lebt. Wenn man unter diesen Umständen, so TestSeb VIII, einander nicht 
verzeiht und sich nicht gegenseitig liebt, ist die Einheit gefährdet. Dem Verfasser des Abschnitts 
"gilt [also) die Nächstenliebe als Gegenmittel gegen die zentrifugalen Kräfte, die das Strafgericht 
der Zerstreuung beherrschen" 19. Er formuliert für seine Zeit eine Erfahrung, die unseres Erach-

15 So Sargon II über die von ihm mit der Ansiedlung der Deportierten verfolgten Absichten; zitiert nach: 
GALLING, a.a.0. 52. 

16 So meint KLAMROTH, Exulanten 65, etwa, in Ps 88,9 würden "Bittere Klagen über die innere Zersplitte­
rung [der Gola) ... laut". Diese Interpretation entbehrt jedes Anhaltspunktes im Psalme selbst. 

17 übersetzung von BECKER, Testamente 89. 

18 BECKER, a.a.O. 27f. - Das Werk gehört am ehesten ins 2. Jh. und ist sicher außerhalb Palästinas verfaßt 
worden; vgl. dazu a.a.O. 25. 

19 A.a.O. 28. 
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tens auch die Exilierten machten und die in den Bestimmungen von Lev 19, 17f unausgesprochen 
Ausdruck findet: Sollte in der Diaspora der Zusammenhalt der Gruppe erhalten bleiben, mußten 
in ihrer Mitte besonders hohe ethische Maßstäbe befolgt werden - Maßstäbe allerdings, denen 
man gerne nachlebte und auf die man stolz war20. 

b. Der programmatische Charakter der exilischen Literatur 
Die Ansetzung des Liebesgebotes in exilischer Zeit gewinnt noch von einer andern Beobach­

tung her an Wahrscheinlichkeit. Weiter oben haben wir das Gebot der Nächstenliebe als program­
matisch bezeichnet. Programmatischen Charakter trägt nun auch ein großer Teil der im Exil ent­
standenen Werke: Helligkeitsgesetz, (Priesterschrift), Deuterojesaja und Ezechiel. Wir können 
dies nicht für alle aufgeführten Werke zeigen und beschränken uns deshalb auf einen kurzen Ver­
gleich zwischen Helligkeitsgesetz und Ez 40-48, der für das Verständnis von Lev 19,18.34 ge­
wichtige Resultate abwirft. 

Die Berührungen zwischen Lev 17-26 und dem Restaurationsprogramm von Ez 40-48 in ein­
zelnen Punkten sind oft schon aufgewiesen worden. Dabei hat man jedoch zu wenig deutlich ge­
macht, daß die beiden Werke Programme 21 sind, die das Leben der nachexilischen Gemeinde 
nur in den grundsätzlichen Punkten regeln. Ausführungen zu Kult, Gottesdienst, Priestern (und 
Leviten) nehmen in ihnen einen zentralen Platz ein. Lev 25 regelt die Landverteilung im Klei­
nen, Ez 47,13ffim Großen. 

Die beiden Werke enthalten nur wenige ethische Bestimmungen, die aber hochwichtig sind. 
Ihnen rechnen wir auch die (programmatischen) Ausführungen über die Landverteilung in Ez 4 7f 
zu. Nicht nur wird nach diesen Kapiteln jeder Stamm ein gleich großes Stück des Landes erhal­
ten; auch der Fremdling wird nicht ohne Landbesitz bleiben22. Diese beiden Anordnungen bil­
den die politische Form des Gebotes der Nächsten-, respektive der Fremdlingsliebe. Zwischen 
Lev 19,18.34 und Ez 47f besteht also eine strukturelle Analogie. Angesichts dieser Verwandt­
schaft und der Tatsache, daß Helligkeitsgesetz und Ez 40-48 ungefähr zur gleichen Zeit entstan­
den sind, gewinnt die Ansetzung des Liebesgebotes in exllischer (respektive kurz nachexilischer) 
Zeit noch an Wahrscheinlichkeit. 

20 Spezifische Anhaltspunkte dafür, daß das Liebesgebot während des babylonischen Exils unter den im Lande 
Zurückgebliebenen eine besondere Rolle gespielt hätte, lassen sich nicht namhaft machen. Wir treten des­
halb nicht auf sie ein. 

21 Zum programmatischen Charakter von Ez 40-48 vgl. u.a. ZIMMERLI, Planungen; LEVENSON, Theology. 

22 Daß jeder Stamm ein gleich großes Stück Land erhalten soll, macht Ez 47,14 (ilneJ:illltäm ... 'is ke,ai)1w) 
wahrscheinlich sowie die Tatsache, daß nach Ez 48,1-7.23-27 die Ost-West-Ausdehnung eines jeden Stam­
mes gleich groß ist und im Anschluß an die Stämmeanteile jeweils das Wort ,äJ:iad = ein (gleichgroßer?) 
(Anteil) steht (vgl. dazu LEVENSON, a.a.0. 122). Die Bestimmung von Ez 47,22f, wonach der Fremd­
ling innerhalb des Stammes, in dem er weilt, auch einen Landanteil erhalten soll, bezieht sich vielleicht nur 
auf den Proselyten, der sich im Exil der Jahwegemeinde angeschlossen hat und nicht auf jeden Fremdling 
(so ZIMMERLI, Ezechiel 1219). Auch in bezug auf Lev 19,34, das Gebot der Fremdlingsliebe, konnten wir 
nicht entscheiden, ob mit dem ger jeder Fremdling oder bereits nur noch der Proselyt gemeint ist. Die Paralleli­
tät zwischen Lev 19,18.34 und Ez 47,14.22fist also vollständig. 
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2. Die vorexilische Zeit 

Da einige Forscher annehmen, daß Teilsammlungen des Heiligkeitsgesetzes schon vor dem 
Exil vorlagen, untersuchen wir kurz, ob sich die Bestimmungen von Lev 19, l 7f, insbesondere 
das Liebesgebot, auch von dieser Epoche her verstehen lassen. 

Was das Exil betrifft, kennen wir einige Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich machen, daß 
in ihm die Gebote von Lev 19,17f besonders große Bedeutung hatten, wenn nicht teilweise erst 
in ihm entstanden sind: Druck von außen; enges Zusammenleben; Bildung einer Gemeinde. 

Ähnlich klare Rahmenbedingungen sind für die vorexilische Zeit nicht gegeben, weshalb es 
schwierig ist, einen konkreten "Sitz im Leben" für Lev 19 ,l 7f anzugeben. Denkbar sind mehre­
re; einen davon behandeln wir kurz. 

Nach WEBER setzte die Umwandlung Israels in einen Kultverband bereits in vorexilischer 
Zeit ein. Es ist wahrscheinlich, daß gleichzeitig damit einzelne Israeliten aus ihm ausscherten, be­
sonders bei außenpolitischer Bedrohung oder wenn sich Israel nach außen öffnete. In diesen Zei­
ten mögen sich besonders jahwetreue Gruppen gebildet haben. Wir denken dabei etwa an die Jün­
gerkreise, die sich um Propheten scharten und wie diese verfolgt wurden 23 . Daß sich in solchen 
Gruppen besonders hochstehende Verhaltensweisen herausbildeten, versteht sich von selbst. Zei­
gen läßt sich das etwa anhand von !Reg 18. 

Als Isebel die Jahwepropheten auszurotten suchte, versteckte Obadja hundert von ihnen in 
Höhlen und versorgte sie mit Essen und Trinken. Er brachte sich dadurch in Gefahr, wie er Elia 
gegenüber !Reg 18, 13 antönt: 

Ist meinem Herrn nicht gesagt worden, was ich getan habe, als Isebel die Pro­
pheten des Herrn umbringen ließ, wie ich da von den Propheten des Herrn hun­
dert Mann versteckte, je fünfzig in einer Höhle, und sie mit Brot und Wasser 
versorgte? 

Elia bedankte sich bei Obadja für seinen Einsatz, indem er selber zum König ging. Wäre Obadja 
gegangen, hätte er möglicherweise das Leben verloren. 

!Reg 18 ist nicht ausdrücklich von den ethischen Maßstäben die Rede, die innerhalb dieser 
Gruppe von J ahwepropheten galten. Sie waren sicher sehr hochstehend, wie das Beispiel des ih­
nen ideell verbundenen Obadja nahelegt. In der Verfolgung könnten die Propheten um Elia und 
Obadja sich gegenseitig stärker denn vorher als Brüder, die man lieben muß/ darf, entdeckt ha­
ben. 

23 Zu solchen Gruppen äußert sich ROST. Gruppenbildungen. Nach einer Darstellung der Sekte von Qumran 
untersucht er, ob sich vergleichbare Gruppenbildungen bereits im Alten Testament nachweisen lassen. Er un­
terscheidet dabei zwischen Gruppen. zu denen man qua Abstanunung gehört (Leviten, Priester) und frei­
willigen Zusammenschlüssen militärischen und religiösen Charakters. An religiösen Gruppierungen zählt ROST 
auf: losere Gruppen um Propheten (vgl. I!Reg 4,23), Jünger Jesajas (Jes 8,16ff), Älteste um Ezechiel 
( = Hörergemeinde), Samuel als Leiter einer Schar von Ekstatikern, Elisa als Schulhaupt. Beiläufig äußert 
sich ROST a.a.O. 4 auch zur Ethik, die innerhalb des Kreises um Elisa galt: "Nicht minder wichtig als das 
Verhältnis zum Meister ist das der Schüler untereinander. Sie leben in gemeinsamen Siedlungen mit Weib 
und Kind. Sie helfen sich gegenseitig beim Ausbau der Unterkünfte. Zumindest in Notzeiten leben sie aus 
einem Topf". Das wenige, was wir über die Leute um Elisa herum hören, weist also darauf hin, daß sie sich 
als Liebesgemeinschaft verstanden. 
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3. Die nachexilische Zeit 

a. Generell 
Um das Resultat vorwegzunehmen: Es lassen sich keine spezifischen Gründe für eine nachexi­

lische Ansetzung des Liebesgebotes namhaft machen. Allgemeine gibt es dafür recht viele. Es ist 
zwar eher unwahrscheinlich, daß die entscheidende Redaktion des Helligkeitsgesetzes erst in nach­
exilischer Zeit geschah. Der Gedanke, die Sammlung der in Lev 1 7 -26 enthaltenen Gesetzesma­
terialien erst in diese Zeit anzusetzen, ist allerdings nicht allzu abwegig. Recht viele der im Hei­
ligkeitsgesetz behandelten Themenbereiche haben nämlich für die nachexilische Gemeinde große 
Bedeutung. Sie seien nur eben angesprochen: 

Das Gemeindeverständnis, das in den paränetischen Teilen von Lev 18 und 20 zum Ausdruck 
kommt, berührt sich mit dem von Esr 9, 11 24. 
Die kultischen Bestimmungen des Helligkeitsgesetzes haben im Zeitalter des zweiten Tem­
pels besondere Wichtigkeit erlangt. Das sei anhand einer Aufzählung von Beispielen veran­
schaulicht: Hag 2,13 greift Haggai in seiner Argumentation auf Lev 22,4 zurück. In der An­
klagerede des in der Mitte des 5. Jahrhunderts lebenden Propheten Maleachi gegen die Prie­
ster beschuldigt er diese, entgegen den Bestimmungen von Lev 22,18-25 (geraubte) lahme 
und kranke Tiere als Opfer dargebracht zu haben (Mal 1,8.13). Bei der Durchführung des 
Laubhüttenfestes (Neh 8 ,l 3ff) wird deutlich auf die Bestimmungen von Lev 23,33ff zurück­
gegriffen 25. 
Kaum unterstrichen zu werden braucht, welche Bedeutung die Bestimmungen zur Kultuszen­
tralisation und zur Verehrung des Heiligtums in nachexilischer Zeit gewonnen haben. 
Auch einige der im engeren Sinne ethischen Bestimmungen spielen in nachexilischer Zeit ei­
ne besonders wichtige Rolle - wir kommen unten auf sie zurück. 

Warum sollten nicht auch andere Teile des Helligkeitsgesetzes (etwa Lev l 9,l 7f) im Leben 
der nachexilischen Kultgemeinde von Bedeutung gewesen sein, obwohl sich das nicht aus den 
Quellen beweisen läßt? 

Wir versuchen jetzt von einer anderen Seite her zu klären, ob das Gebot der Nächstenliebe 
in nachexilischer Zeit, besonders während der Wirksamkeit Esras und Nehemias, eine spezifische 
Funktion zu erfüllen hatte. Wir gehen dabei wieder von der Annahme aus, daß es in kleineren, 
sich gegen außen abgrenzenden Gemeinschaften mit engem Zusammenhalt seinen ersten und wich­
tigsten Sitz im Leben hat. Treffen diese Charakteristika auf das nachexilische Israel zu? Welches 
waren die hauptsächlichen Probleme, die es zu lösen hatte? Gehörte der in Lev 19,l 7f angespro­
chene Problemkomplex dazu? 

Der Alttestamentler, der sich daran macht, das nachexilische Israel zu beschreiben, glaubt 
von einigermaßen gesicherten Resultaten ausgehen zu können. Esra hat - die messianischen Er­
wartungen, die sich an Serubbabel geknüpft hatten, waren enttäuscht worden - jeder politischen 
Betätigung entsagt und versucht, eine reine, auf das Gesetz verpflichtete, sich durch es definie­
rende Kultgemeinde, die sich scharf gegen außen abgrenzte, zu begründen, nicht aber, Israel als 
Zwölfstämmevolk wiederherzustellen. Er hat nicht nur auf politische Betätigung verzichtet, son­
dern auch jede prophetische Zukunfshoffnung aufgegeben; sein theologisches Denken war stark 
theokratisch geprägt. Nehemia wird im Unterschied zu Esra als Mann charakterisiert, der sich 
fast ebenso stark nach außen abgrenzte, aber Israel, besser: Juda als politischen Verband und 

24 Vgl. insbesondere Lev 18,24fmit Esr 9,11. 

25 Näheres dazu bei RUDOLPH, Esra - Nehemia 150f. 
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nicht einfach als Gemeinde organisieren wollte. ROWLEYs Satz 

"For while the particularism of Nehemiah was largely of political inspiration, Ezra's was reli­
giously based" 2€ 

faßt diesen Konsens gut zusammen. 
Er ist von KOCH27 in bezug auf Esra radikal bestritten worden: Seine Absicht ging nicht da­

hin, das nachexilische Israel als Theokratie zu errichten und die absolute Gültigkeit des göttlichen 
Gesetzes zu begründen. Sein Ziel war vielmehr, Israel als Zwölfstämmevolk (unter Einschluß der 
Samaritaner) wiederherzustellen. Die neue Nation sollte sich um den Zion versammeln, "the 
holy place of an excelling and life-giving worship as long as its holiness was not injured by the 
people. In this regard - and only in this - was the official introduction of Torah necessary"28. 
Esra empfing entscheidende Impulse aus der Verkündigung der Exilspropheten; seine Reise nach 
Jerusalem betrachtete er als zweiten Exodus. Esras Unternehmungen bildeten nur einen präescha­
tologischen Schritt auf eine zukünftige, eschatologische Erfüllung hin. Zusammen mit Schesbazzar, 
Serubbabel, Haggai, Sacharja (und vielleicht auch Nehemia) griff er prophetische Vorhersagen 
auf und versuchte sie zu einer ansatzweisen Verwirklichung zu bringen. Alle diese Männer be­
trachteten die Zukunft nicht als ausschließliches Werk Gottes, auf das man nur zu warten brauch­
te. Im Gegenteil: 

"Prophetie eschatology gives the impetus to their deep engagement in political (and economic) 
affairs. And the codices of the Law of Moses give hints for carrying out the far-reaching will of 
God in special matters, in which holiness and purity are tobe observed"29. 

Selbst wenn KOCHs Thesen zutreffen sollten - in bestimmten Punkten erscheinen sie beden­
kenswert - bleibt die von ihm nicht bestrittene Tatsache bestehen, daß sich die nachexilische Ge­
meinde schlußendlich partikularistisch verhielt. Die Samaritaner wurden nicht zum Mauerbau zu­
gelassen, man drang energisch auf die Auflösung der Mischehen30. Esra wollte möglicherweise 
das Zwölfstämmevolk wiederherstellen, aber nun als heiliges, reines: die Zugehörigkeit zu ihm 
konnte auch verlorengehen. Das nachexilische Israel war also faktisch konfessioneller Verband, 
Gemeinde, obwohl es sich immer noch als "Volk" und unmittelbare Fortsetzerin des vorexili­
schen Israel begriff 31 . 

Diese Ausführungen erlauben keine bestimmten Aussagen über die Bedeutung des Liebesge­
botes in nachexilischer Zeit. Sicher ist nur: Als je stärker man die Abgrenzungstendenzen der Kul­
tusgemeinde und den auf sie ausgeübten Druck ansieht, desto höher ist sie zu veranschlagen. Soll­
ten KOCHs Ausführungen über Esras Einstellung zu den Samaritanern zutreffen, war in der nach­
exilischen Kultusgemeinde sogar strittig, wer als Nächster /Glaubensbruder zu gelten hatte, ob 
die Samaritaner dazu zu zählen waren oder nicht. 

Noch eine, wiederum sehr allgemeine Aussage ist möglich. Das nachexilische Israel wurde -
die Quellen machen dies deutlich - von vielen Konflikten erschüttert. Die Bestimmungen wn 
Lev 19,l 7f, insbesondere das Liebesgebot, konnten Antwort darauf geben, in welchem Geiste 
sie auszutragen waren. 

26 ROWLEY, Sanballat 192. 

27 KOCH, Ezra passim. 

28 KOCH, a.a.O. 196. 

29 Ebd. 

30 Esr 4,lff; 9,lf; Neh 13,23ff. 

31 Vgl. dazu auch die Ausführungen von WEBER, Judentum 350, oben S. 127. 
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b. Texte ethischen Inhalts aus nachexilischer Zeit 
In den Büchern Esra und Nehemia spielen eigentlich ethische Fragen eine untergeordnete Rol-

le. Die gewichtigste Ausnahme bildet Neh 5, 1 -8: 

Es erhob sich aber ein großes Geschrei unter den armen Leuten und ihren Frau­
en gegen ihre jüdischen Brüder ('a~ehäm hlljjehUdirn). Die einen sagten: Wir 
müssen unsre Söhne und Töchter verpfänden, damit wir uns Getreide verschaf­
fen und unser Leben fristen können. Andre sagten ... Nun sind wir aber doch 
vom gleichen Fleisch und Blut wie unsre Brüder (kibsllr 'ill).enu be:farenu), und 
unsre Kinder sind wie ihre Kinder. Dennoch müssen wir unsre Söhne und Töch­
ter dienstbar werden lassen, ja, von unsern Töchtern sind bereits etliche dienst­
bar gemacht, ohne daß wir etwas dagegen vermögen. Unsre Äcker und Wein­
berge gehören ja andern Leuten. Als ich sie so klagen und berichten hörte, ward 
ich sehr zornig. Ich überlegte die Sache bei mir und stellte dann die Vorneh­
men und Vorsteher zur Rede, indem ich zu ihnen sprach: Wie? ihr treibt einer 
gegenüber dem andern ('is- be'a.J.llw) Wucher? Und ich veranstaltete eine gro­
ße Versammlung wider sie und sagte zu ihnen: Wir an unserm Teil haben unsre 
jüdischen Brüder C'ät- "'ll~enu hlljjehiictlm), die an die Heiden verkauft wa­
ren, nach bestem Vermögen losgekauft; ihr aber wollt umgekehrt eure Brüder 
(°ät- )a~ekäm) verkaufen, daß sie wieder an uns verkauft werden? Da schwie­
gen sie und hatten nichts zu antworten. 

Auf die wirtschaftlichen Gründe, die zur Verarmung breiter Volksschichten geführt haben, 
und die Berührungen von Neh 5 mit Lev 25 gehen wir nicht ein 32. Uns interessieren die ethischen 
Ideale, die in diesem Abschnitt zum Ausdruck kommen. Da fällt einmal auf, daß sich die Armen 
in ihrer Klage darauf berufen, vom gleichen Fleisch und Blut wie ihre jüdischen Brüder zu sein, 
und in den acht Versen fünfmal das Wort )~ verwendet wird. Die im Deuteronomium entwik­
kelte und im Heiligkeitsgesetz weitergeführte Brüderlichkeitsethik kommt hier voll zum Tragen, 
und zwar im wirtschaftlichen Bereich, mit dem sie auch in diesen Korpora besonders stark ver­
bunden ist. Man beachte, daß sie in Neh 5 eine leicht nationalistische Färbung aufweist, insofern 
als zweimal von den jüdischen Brüdern die Rede ist 33. Nehemia argumentiert allerdings nicht nur 
von der Brüderlichkeitsethik, sondern auch vom besseren Beispiel der Exilsgemeinde her: 

"wir, die Exilsjuden, haben uns in der Fremde immer bemüht, Volkgenossen, die in heidnische 
Schuldsklaverei geraten waren, nach Möglichkeit loszukaufen. Und ihr tragt kein Bedenken, eu­
re Brüder zu verkaufen, so daß wir sie wieder zurückkaufen müssen!" 34. 

Nehemia nimmt für sich selbst vorbildliches Handeln in Anspruch, berichtet er doch betont 
vom Verzicht auf die ihm zustehenden Einnahmen als Statthalter, der Verpflegung der Vorsteher 
und der aus heidnischem Gebiet gekommenen Leute sowie seiner freiwilligen Mitarbeit am Mau­
erbau 35. Uneingeschränkt vorbildlich war er allerdings nicht. Auch er hat seinen Volksgenossen 
Geld und Korn geliehen; erst als er die Klagen der Armen hört, verpflichtet er sich, ihnen seine 
Forderungen zu erlassen 36. 

Die Maßnahmen von Neh 5 sind nicht revolutionär: Es findet keine Neuaufteilung des Lan­
des statt, wie sie sich die Armen sicher gewünscht haben 37. 

32 Vgl. dazu vor allem KIPPENBERG, Religion 59ff. 

33 Neh 5,1.8. 

34 RUDOLPH, Esra - Nehemia 129. 

35 Neh 5,14ff. 

36 Neh 5,10. 

37 Vgl. dazu KIPPENBERG, Religion 62. 
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Lev 25 blieb also Programm. 
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Neh 5 zeugt also gleichzeitig vom Selbstverständnis der nachexilischen Gemeinde als idealer 
Gemeinschaft wie vom Abstand der Wirklichkeit von diesem Ideal. 

In der nachexilischen Prophetie finden sich besonders bei Sacharja und Maleachi Abschnitte 
spezifisch ethischen Inhalts. Durchgeht man die Stellen Sach 7 ,9f; 8,l 6f.l 9b, entdeckt man, daß 
sie sich mit der Verkündung der klassischen Propheten berühren, diese jedoch in einigen Punk­
ten leicht, aber bedeutsam abändern. Es ist sicher kein Zufall, daß an je zwei dieser Stellen 
bilbabkäm 39 und die Wurzel )hb 40 steht, Indiz dafür, daß Sacharja die Ethik der frühen Pro­
pheten verinnerlicht und vertieft. Das gehäufte Auftauchen der Wendung '18 ... re<ehu/'a­
J.riw41 zeigt, daß er seine Ethik stark personal und nicht nur inhaltlich formuliert42. 

Ganz auf die aktuelle Lage zugespitzt ist die Vision von der fliegenden Buchrolle (Sach 5, 1-4 ). 
Sie handelt wahrscheinlich von den Praktiken, gegen die sich Lev 19,11 richtet 43. 

Das Büchlein Maleachi enthält einen kurzen Abschnitt spezifisch ethischen Inhalts, Mal 3,5: 

Ich nahe mich euch zum Gericht und werde ungesäumt Zeuge sein wider die 
Zauberer und wider die Ehebrecher, wider die Meineidigen und wider die, die 
dem Tagelöhner, der Witwe und der Waise Gewalt antun und den Fremdling 
bedrücken, wider sie alle, die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heer­
scharen. 

HORST hält zu Recht fest, daß die hier aufgeführten Vergehen wörtlich zu interpretieren und 
nicht auf die "samaritanische Abgötterei" zu beziehen sind44. In diesem Vers, in dem HORST45 
und VUILLEUMIER 46 auch einen Hinweis aufNeh 5 entdecken, wird indirekt die Verletzung pen­
tateuchischer Gesetze konstatiert47. Man beachte insbesondere, daß sich Mal 3,5 mit Geboten 
aus Lev 19 und andern Teilen des Helligkeitsgesetzes berührt: Eine Bestimmung gegen Ehebruch 
enthalten Lev 18,20; 20,10; gegen Meineid Lev 19,12; dem Schutz von Tagelöhner und Fremd­
ling dienen Lev 19,13 und 19,33. Einzig der Vorwurf der Bedrückung von Witwe und Waise -
der einschlägige Abschnitt in Mal 3,5 ist textlich nicht ganz klar 48 - findet im Helligkeitsgesetz 

38 KIPPENBERG, a.a.0. 62. 

39 Sach 7,10; 8,17. 

40 Sach 8,17.19. 

41 Sach 7,9.10; 8,16.17. 

42 Vgl. dazu unsere Ausführungen S. 157-159. 

43 Bei den V. 3 genannten Dieben und Meineidigen "handelt es sich [wohl) um den gleichen Personenkreis, 
also um Leute, die in den Vermögensauseinandersetzungen zum Eid gekommen sind" (HORST, Nahum -
Maleachi 235). Zu Lev 19,11 vgl. oben S. 58f. 

44 HORST, Nahum - Maleachi 271. - Für Einzelheiten sei auf VUILLEUMIER, Malachie 245 verwiesen. 

45 HORST, a.a.O. 271. 

46 VUILLEUMIER, Malachie 245. 

47 Vgl. etwa Ex 22,20f; 23,9; Dtn 24,14f; 27,19. Die Berührungen mit dem Helligkeitsgesetz sind im Text 
aufgeführt. 

48 Nach HORST, Nahum - Maleachi 270, ist 'iilmanä w0jat6m als Auffüllung zu streichen oder hinter ger zu 
versetzen. RUDOLPH, Haggai - Maleachi 277, will umätte vor 'iilmanä setzen und muß dementsprechend 
we vor ger einfügen. VUILLEUMIER, Malachie 245 versetzt mit ELLIGER funatte- ger vor 'lilmanä und 
korrigiert es zu ubematte- ger. Mit diesen Korrekturen ist die vor allem im Deuteronomium gebräuchliche 
Abfolge . "Fremdling - Waise - Witwe" wiederhergestellt. 
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keine Entsprechung. (Aufgenommen wird in Mal 3 ,5 weiter das im Helligkeitsgesetz wichtige 
Thema der Gottesfurcht). 

überblickt man den Inhalt der drei Prophetenbücher Haggai, Proto-Sacharja und Maleachi, 
so springt ins Auge, daß sie sich aufs Ganze gesehen mit einer ähnlichen Problematik beschäf­
tigen wie Esra und Nehemia. Hier wie dort konzentriert sich das Interesse auf Tempel (und Kult), 
während ethische Themen eher eine untergeordnete Rolle spielen. Dabei steht der Fragenkom­
plex, der Neh 5; Lev 19, 11; 25 behandelt wird, ganz klar im Vordergrund. (Dies wäre noch deut­
licher geworden, hätten wir auch Tritojesaja in die Untersuchung einbezogen, was wir aus metho­
dischen Gründen unterlassen haben). Die Beziehungen von Esra, Nehemia und diesen Propheten­
büchern mit dem Heiligkeitsgesetz sind auf diesem Gebiet am stärksten. 

Noch so geringe direkte Anspielungen auf Lev 19,l 7f finden sich in der Literatur des nach­
exilischen Israel nicht. Warum? Die Frage, auf die Lev l 9,l 7f Antwort zu geben versucht: "Wie 
geht man mit dem Nächsten um, der sich gegen einen vergangen hat?" brannte der nachexili­
schen Gemeinde nicht so auf der Zunge, wie sie andere Probleme beschäftigten. Die Aufgabe, der 
sie alle ihr Kräfte zu widmen hatte, bestand darin, ihre eigene Existenz theologisch und organisa­
torisch abzusichern und die brennenden sozialen Konflikte zu entschärfen. 

Damit ist nicht gesagt, daß Lev 19 ,l 7f keine Rolle mehr gespielt hätte. Im Gegenteil: Wirglau­
ben, daß in der Kultusgemeinde Konflikte von ihrem Anspruch her, ideale Gemeinschaft zu sein, 
nur im Geiste von Lev 19,l 7f gelöst werden durften. Da die Gemeinde unter starkem Druck von 
außen stand, war es für sie wie früher die Exulanten wichtig, daß diese Konflikte schnell beige­
legt wurden. Neh 5 zeigt, daß Nehemia um die Gefährdung der Gemeinde (nun allerdings auf 
sozialem Gebiete) wußte und mit Nachdruck auf eine Lösung drängte. 

4. Andere geschichtliche und soziologische Einordnungen des Gebotes der Nächstenliebe 

In den vorangehenden Abschnitten haben wir versucht, das Gebot der Nächstenliebe soziolo­
gisch und geschichtlich zu verorten. Wir konnten dabei kaum auf themenspezifische Vorarbeiten 
zurückgreifen. Diese Lücke in der wissenschaftlichen Erforschung des Liebesgebotes hängt wohl 
mit dem - unbewußten - Wunsch der Alttestamentler zusammen, wenigstens es möge nicht ge­
schichtlich und soziologisch bedingt sein. Einen weiteren Grund für das mangelnde Interesse an 
dieser Frage bildet die - sicher auch unbewußte - Annahme der Exegeten, den sozialen Ort des 
Liebesgebotes mit dem Hinweis, es beziehe sich nur auf die Angehörigen des eigenen Volkes, hin­
reichend klar bestimmt zu haben. 

Zu dieser Regel gibt es einige Ausnahmen. Daß sich gerade PEDERSEN und WEBER, von 
Hause aus nicht Alttestamentler, um die geschichtliche und soziologische Einordnung des Liebes­
gebotes bemüht haben, ist sicher nicht Zufall. Nur bei ihnen und OHLER haben wir Hinweise in 
dieser Richtung gefunden. 

a. PEDERSEN 
"The old law of love finds its direct expression in a single place when it is said: Thou shalt love 
thy neighbour as thyself (Lev. 19,18). In this claim the Israelite expresses his idea ofthe mu­
tual relation of mankind. The life which the individual holds is not private property, but some­
th_ing common, which he shares with others, first and foremost the family, and then the others 
with whom he has a covenant. Love is not a more or less superficial sentiment. lt is identical 
with peace itself, with the unity of wills"49. 

49 PEDERSEN, Israel 309. 
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Diese Sätze enthalten ziemlich alles, was zum Verstehen von PEDERSENs Position nötig ist. 
Das Leben ist nach ihm auf die Gemeinschaft ausgerichtet, präziser: Der Mensch ist dazu da, 
"to live in connection with other souls"so. Es gehört zur menschlichen Natur, daß man seinen 
Nächsten liebt wie sich selbst: 

"In love the soul acts in accordance with its nature" SI. 

PEDERSEN kann das Liebesgebot deshalb als alt bezeichnen, weil ein liebevolles Verhalten in 
der - per definitionem zeitlosen - Natur des Menschen angelegt ist. Da das Leben nicht dem 
Einzelnen gehört, sondern den Gemeinschaften, in denen er lebt, versteht es sich von selbst, daß 
die Liebe dort am engsten ist, wo die stärksten Gemeinschaftsbande bestehen, nämlich in der Fami­
lie. Der Inhalt der Liebe besteht in der "unity of wills"s2, die, so möchte man PEDERSENs Ge­
danken weiterführen, mit dem Willen der jeweiligen Gemeinschaft übereinstimmt. 

Nach diesen Ausführungen ist klar, daß für PEDERSEN das Gebot der Nächstenliebe nicht 
schwer zu erfüllen ist, sondern sich von selbst versteht: 

"The commandment to love is thus not a dogmatic invention, but a direct expression of the cha­
racter of the soul and the organism of family and people. lt means that the individual acts for 
the whole, and the whole for the individual, and this is not an abstract or an unnatural claim, but 
only the substance of normal life. He who keeps the law of love, shows that his soul is sound "S3. 

Mit andern Worten und etwas überspitzt ausgedrückt: Ob das Gebot der Nächstenliebe erfüllt 
wird oder nicht, ist eine Frage der psychischen Gesundheit. PEDERSENs Konzeption liegt die 
Voraussetzung zugrunde: Das Gesunde ist das Normale. Es besteht darin, daß man sich in die 
Gruppe einordnet. Das Liebesgebot verlangt also die Einordnung in die Gruppe. 

PEDERSENs Ausführungen zum Liebesgebot liegen gefährliche psychologische und sozio­
logische Annahmen zugrunde, auf die wir hier nicht eingehen können. Den geschichtlichen Fak­
tor blendet er völlig aus. 

b. WEBER 
Für WEBER ist "das positive Gebot der 'Liebe' des Nächsten eine Übertragung der Grund­

sätze der alten Sippenbrüderlichkeit auf den Glaubensbruder"s4. Das Liebesgebot bildet - darin 
stimmen wir mit ihm überein - die gesinnungsethische Ausprägung der Binnenmoral SS. 

Den zweiten Teil seiner Auslegung weisen wir zurück. Ausgangspunkt bildet die Behauptung: 

"Das allgemeine Gebot der 'Nächstenliebe' ist bekanntlich in Israel mit dem Verbot, Rache ge­
gen den Volksgenossen nachzutragen, identisch"S6. 

Das Verbot sich zu rächen versteht er nicht "als Rückschlag der levitischen Paränese gegen die 
den (politischen) Rachedurst stark fördernden Verheißungen mancher Propheten"S7. Nein: 

so PEDERSEN, a.a.O. 310. 

SI Ebd. 

S2 PEDERSEN, Israel 309. 

S3 PEDERSEN, a.a.O. 310. 

S4 WEBER, Judentum 277. 

ss Vgl. dazu oben S. J 26f. 

S6 WEBER, Judentum 268. 

S7 WEBER, a.a.O. 277. 
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"Die Vorschrift der Nächstenliebe gegen die Volksgenossen zeigt ... schon durch den einschärfen­
den Zusatz: 'Denn ich bin der Herr', daß es sich auch hier um die häufig wiederholte Vorschrift 
handelte: die Rache Gott anheimzustellen, dessen Sache sie sei (Deut. 32,35) und der sie, wie 
man hoffen durfte, dann um so gründlicher vollbringen werde. Dieses Gottanheimstellen der Ra­
che, welches also keine eigentlich ethische Bedeutung hat, ist ganz aus dem Empfinden plebeji­
scher und zwar politisch ohnmächtiger Schichten geboren"58. 

Aufgrund einer falschen Interpretation von J~j jhwh versteht WEBER das Verbot sich zu rächen 
zu Unrecht als Aufforderung, die Rache Gott anheimzustellen. Sind die beiden Vorschriften spä­
ter auch miteinander verbunden worden 59, haben sie doch ursprünglich nichts miteinander zu 
tun. 

c. OHLER 
Nur beiläufig äußert sich OHLER zum Gebot der Nächstenliebe: 

"Gegenseitige Solidarität hatte es israelitischen Gruppen möglich gemacht, im Lande Fuß zu fas­
sen. Die Vorbewohner verließen sich auf ihre festen Städte und ihre gut gerüsteten Heere - die 
Neuankömmlinge, schlechter gerüstet und gesichert, mußten sich darauf verlassen, daß Freunde 
ihnen helfen würden. Zu 'Israel' zugehören, in 'Israel' Bündnispartner zu finden, gab ihnen den 
militärisch und kulturell überlegenen Kanaanäern gegenüber Selbstbewußtein. Ist es nicht ver­
ständlich, daß in diesem Volk die Solidarität mit dem Volksgenossen (Liebe deinen Nächsten!) 
zur unaufgebbaren Tugend wurde?"60. 

Wie wir geht auch OHLER davon aus, daß die in Israel besonders stark ausgeprägte "Solidarität 
mit dem Volksgenossen", die sie beiläufig mit Lev 19,18 in Verbindung bringt, auf Druck von 
außen entstand. Das Liebesgebot, unseres Erachtens nicht einfach mit "Solidarität mit dem Volks­
genossen" gleichzusetzen, kann, so möchten wir ihre Ausführungen weiterführen, seine Wurzeln 
in der Solidarität haben, welche die Israeliten der exponierten Stellung ihres Landes wegen im­
mer in besonderem Maße üben mußten. Mit andern Worten: Die stete Bedrohung, in der Israel 
lebte, kann einer der Gründe dafür sein, weshalb es gerade in ihm zur Formulierung des Gebotes 
der Nächstenliebe kam. 

58 Ebd. 

59 S. oben S. 122. 

60 OHLER, Israel 306. 
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V. DER SYSTEMATISCHE ORT DES LIEBESGEBOTES 

In den beiden letzten Teilen haben wir das Gebot der Nächstenliebe historisch einzuordnen 
versucht. In diesem geht es darum, seinen systematischen Ort innerhalb des Alten Testaments zu 
bestimmen. Dabei kommen wir allerdings nicht ganz um historische Ausführungen herum. 

Wir können in diesem Teil keine Ethik des Alten Testaments in nuce vorlegen. Da aber Lev 
19,18 im Zusammenhang mit vielen Fragen der alttestamentlichen Ethik eine wichtige Rolle 
spielt, gehen wir kurz auf sie ein, ohne sie allerdings erschöpfend zu behandeln. Geheimes Zen­
trum aller Überlegungen bildet die Frage: Ist das Gebot der Nächstenliebe so etwas wie die Mit­
te der alttestamentlichen Ethik? 
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A. Das Gebot. der Nächstenliebe im Vergleich mit anderen Geboten des Pentateuchs 

Der Satz "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" findet sich weder bei den Propheten noch 
in den Ketubim, sondern in der Tara, und zwar als eines ihrer vielen Einzelgebote. Obwohl es vom 
Inhalt her die Grundlage (Zusammenfassung, Begründung) der vorangehenden Gebote bildet, 
ist es, formal gesprochen, kein übergeordneter ethischer Satz 1. Von den Gesetzesbestimmungen 
des Pentateuchs unterscheidet es sich vorerst nur durch die Schwere seiner Forderung. 

Die alttestamentlichen Gesetzeskorpora enthalten viele einfache Regeln, bei denen sich - an­
ders als beim Liebesgebot - die Frage gar nicht stellt, ob sie erfüllt werden können. Immerhin 
gibt es neben Lev 19,l 7f noch einige andere Gebote, bei denen sich diese Frage ebenfalls auf­
drängt. Wir diskutieren zwei unter ihnen kurz und vergleichen sie abschließend mit dem Gebot 
der Nächstenliebe. 

Dtn 15,7-10 
Wenn bei dir ein Armer ist, einer deiner Brüder, in irgendeiner Ortschaft in dei­
dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben will, so sollst du nicht harther­
zig sein (lo, te0amme~ äC lebabeka) und deine Hand vor deinem armen Bru­
der nicht verschließen, sondern willig sollst du deine Hand für ihn auftun und 
ihm gerne leihen (patoaJ:i tiptiil,i ,äC jadeka lo wehllcabet ta'abitännu), so 
viel er nur bedarf. Hüte dich, daß nicht in deinem Herzen der nichtswürdige 
Gedanke aufsteige (pän- jihja dabar 'im- lebabeka belijja 'iil): "Das sieben­
te Jahr, das Erlaßjahr, ist nahe", und du deinen armen Bruder unfreundlich 
ansehest (weraca: ceneka) und ihm nichts gebest und er dann wider dich den 
Herrn anrufe und so eine Schuld auf dich komme; willig sollst du ihm geben 
(naton titten) und nicht mißmutig sein (welo)- jera' lebabeka), wenn du ihm 
gibst. 

Dtn 15,18 
Es soll dich nicht hart ankommen (lo, _ jiqsä be'enäka), wenn du ihn (sc. den 
Sklaven] freilassen mußt. 

Was Dtn 15,7-10.18 von den meisten Gesetzesbestimmungen des Alten Testaments unterschei­
det, ist, daß es nicht nur ein bestimmtes Handeln gebietet, sondern auch die innere Einstellung, 
die jenes begleiten soll. Ein Vergleich mit der Bundesbuchparallele ist aufschlußreich. Verlangt 
Ex 21,2 einfach die Freilassung des hebräischen Sklaven im siebten Jahre, so Dtn 15,12.18 darü­
ber hinaus, dies nicht unwillig zu tun. (Ein ähnlicher Unterschied zwischen den beiden Korpora 
besteht - dies nur nebenbei - auch in bezug auf die Festgesetzgebung. Während das Bundesbuch 
(Ex 23,14ff) nur von allen Männern verlangt, die drei Jahresfeste zu feiern, gebietet die des Deu­
teronomiums (Dtn 16,11.14.15) zusätzlich, sie fröhlich zu begehen). Man darf hier doch wohl 
von einer Höherentwicklung innerhalb der alttestamentlichen Ethik sprechen, auch wenn die 
Tatsache, daß im Bundesbuch von der inneren Einstellung nicht ausdrücklich die Rede ist, nicht 
unbedingt den Schluß erlaubt, sie habe keine Rolle gespielt. Man wird bei vorsichtiger Interpre­
tation des Tatbestandes zumindest sagen dürfen, daß sie im Deuteronomium eine wichtigere Rol­
le spielt als im Bundesbuch. 

Das Alte Testament selber bezeichnet nirgends bestimmte Gebote explizit als besonders wichtig. Daß es vor­
rabbinisches wie rabbinisches Judentum abgelehnt haben, einzelne Gebote als den andern übergeordnet zu 
betrachten, ist also gut alttestamentlich; vgl. dazu NISSEN, Gott, 337-342. 
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Die sprachlichen Mittel, mittels derer auch die innere Einstellung, welche eine Handlung be­
gleitet, ins Gebot eingeschlossen wird, sind relativ einfach. Dtn 15, 7 -10 findet sich gleich in drei 
Wendungen der Ausdruck lebabeka, der sich vom Zusammenhang her auf die (auf eine Tat zie­
lende) Gesinnung bezieht2. Ähnlich sind die beiden Wendungen weraca 'eneka u~d 10°- jiq­
sä. becenäka zu beurteilen 3. Dtn 15,7-10 enthält weiter drei Infinitivi absoluti, die man am be­
sten mit "gerne", "willig" übersetzt4 . 

Diese Tendenz auf Verinnerlichung findet sich fast nur im Deuteronomium und macht sich 
nicht nur im eigentlichen Gesetzesteil, sondern auch in seinen Rahmenteilen geltend. So gebie­
tet etwa Dtn 7,25f nicht nur, Götterbilder zu verbrennen, sondern darüber hinaus, geradezu hef­
tigen Ekel und Abscheu vor ihnen zu empfinden (sli'.qqe~ tesaqqe~ännu weta'eb teta'abänm'.i)5. 
Den wichtigsten Beleg für diese Verinnerlichungstendenz bildet die Zentralstelle des Deuterono­
miums: 

Dtn 6,4f 
Höre, Israel: der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, dei­
nen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner 
Kraft. 

Diese Tendenz ist, wie bereits ausgeführt, für das Deuteronomium charakteristisch. Im Bun­
desbuch findet sie sich noch nicht und im Heiligkeitsgesetz spielt sie auch keine wichtige Rolle. 
In ihm werden die Gebote inhaltlich radikalisiert. Es und nicht das Deuteronomium enthält die 
Verbote, sich zu rächen und nachzutragen, und schließlich das Gebot, seinen Nächsten zu lieben 
wie sich selbst. Der Unterschied zwischen Deuteronomium und Heiligkeitsgesetz läßt sich zuge­
spitzt wie folgt formulieren: Verlangt das Deuteronomium, die dem Nächsten geschuldeten Hand­
lungen gern zu tun, gebietet das Heiligkeitsgesetz, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst 6. 

2 Präziser: !o0 te'llmme~ 'äC lebabeka und pän- jihjä dabar 'im- lebabeka belljja'ä1 bezeichnen die Ge­
sinnung, welche einen davon abhält, den Armen zu leihen, welo0 - jera' die mißmutige Einstellung, mit der 
man es dann dennoch tut. 

3 In Verbindung mit andern Worten kann 'ajin verschiedene seelische Regungen zum Ausdruck bringen, 
Dtn 15,9 etwa "Mißgunst"; vgl. dazu JENNI, VETTER, Art. 'äjin 264. - Gegen VAN DER WOUDE, 
Art. qsh 690, halten wir es für unwahrscheinlich, daß sich qSh Dtn 15,18 auf die "Schwierigkeit einer Ent­
scheidung" bezieht. Zusanunen mit be'enäka umschreibt es wiederum eine seelische Regung; ZB übersetzt 
den Ausdruck richtig mit "hart ankommen". 

4 Dies ergibt sich aus dem Gegensatz von lo0 te'ämme~ 'äClebabeka (hartherzig sein= ungern tun) - patoal;i. 
tiptii'.l;i. 'äC jadeka lo w°ha'abet tä.'abltännu und welo'- jera' lebabeka (mißmutig sein= ungern tun) -
natßn titten. 

5 Dies ist hier die beste Übersetzung für die beiden Infiniti absoluti säqqe~ und ta'eb. 

6 Diese Verschärfung der Gebote beschränkt sich nicht auf Vorschriften, die den Umgang mit dem "Nächsten" 
zum Inhalt haben. Auch das Gebot der Elternehrung (Lev 19,3), das sich im Deuteronomium nur im Rah­
men des Dekalogs findet, wird verschärft; darauf weist sein Platz - es eröffnet in Lev 19 die Reihe der "re­
ligiösen" Gebote - und das Verb jr' (statt kbd) hin (vgl. dazu ELLJGER, Leviticus 256). 
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B. Das Doppelgebot der Liebe im Alten Testament 

Das Gebot der Nächstenliebe ist im Neuen Testament mit Dtn 6,5 (4f) zum Doppelgebot der 
liebe verbunden worden 1. Bei seiner Diskussion hat man die Frage vernachläßigt, ob diese Ge­
botszusammenfassung strukturell nicht bereits im Alten Testament angelegt ist2. Um diese Fra­
ge beantworten zu können, müssen wir wissen, was die Dtn 6,5 geforderte Gottesliebe beinhaltet. 

1. Die Gottesliebe 3 im deuteronomisch-deuteronomistischen Bereich4 

Die Forderung, Gott zu lieben, findet sich im Deuteronomium nicht nur Dtn 6,5; auch im 
deuteronomistischen Bereich fehlt sie nicht. Ebenfalls an beiden Orten ist davon die Rede, daß 
Gott die Israeliten liebt. All diese Stellen tragen, direkt oder indirekt, zum besseren Verständnis 
des Hauptgebotes bei. Wir beziehen sie deshalb in Auswahl mit in die Diskussion ein. 

An vielen Stellen steht die Forderung der Gottesliebe parallel zu der des Gesetzesgehorsams. 
In welchem Verhältnis stehen diese beiden Forderungen zueinander? Als Ausgangspunkt für die 
Beantwortung dieser Frage bietet sich Jas 22,5 an: 

Nur erfüllet ja getreulich das Gebot und das Gesetz, das euch Mose, der Knecht 
des Herrn, verordnet hat, daß ihr den Herrn, euren Gott, liebet und ganz auf 
seinen Wegen wandelt und seine Gebote haltet und ihm anhanget und ihm von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele dienet (raq simru me'od fä'asot 
'äC hiimmi~wä we'äC hiltt0ra 'asär ~iwwa 'ätkäm mosä cäbäd- jhwh 
le'lihabä 'äC jhwh 'älohekäm welaläkät bekai- derakaw welismor miswo-
taw iiled~bqä- bo ule'abdo beki!l- 1%libkäm ubekai- napsekäm). . 

Von der Syntax her gehört allein lä'.'asot eng zu simril 5. Mit andern Worten: simrit me'od lll­
casot 'äC hilmmi~wä we'äC hlittorä ... gliedert sich auf in: 

le'ä'.habä ,ac jhwh 'älohekäm 
welaläkät bekiH- derakaw 
welismor mi~wotaw 
UiedabqiC b6 
ule'abdo beka'.1- lebabkäm ubeklll- napsekäm. 

Da die Liebe zu Gott nur einer der fünf untergeordneten Infinitive ist, beinhaltet sie nur einen 
Teilaspekt des Haltens von torä und mi~wl! 6 und ist auch nicht einfach identisch mit dem Hal­
ten der Gebote (lismor mi~wotaw). 

Mt 22,37-39; Mk 12,29-31.33; Lk 10,27. 

2 Vgl. dazu unten S. 150ff. 

3 Der Einfachheit halber verwenden wir den Begriff "Gottesliebe" für "Liebe Gottes" (Genetiv subjectivus) 
und "Liebe zu Gott"; auf die beiden zuletzt genannten Begriffe greifen wir nur zurück, wo sich sonst Miß­
verständnisse einschleichen könnten. 

4 Unter Einschluß von Dan 9 ,4 und Neh 1,5. 

5 le'ähabä ist fä'asllt nicht durch ein we beigeordnet, sondern mit den ihm folgenden Infinitiven zusammen 
untergeordnet. 

6 ~wa und torä werden hier in der Bedeutung "umfassende Willensäußerung Jahwes" verwendet. Dieser 
Sprachgebrauch findet sich zuerst im Deuteronomium; vgl. dazu LIEDKE, Art. ~wh 535; LIEDKE, 
PETERSEN, Art. torä 1040. 
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Ähnlich aufgebaut wie Jos 22,5 sind Dtn 10,12; 11,22; 30,167. An diesen Stellen wird das 
als "Obersatz" formulierte Gebot, mi~wä (und torä) Jahwes zu halten 8, durch andere Gebote 
expliziert, unter anderem denen, Jahwe zu lieben und seine Gebote zu halten. Mit Ausnahme 
von Dtn 10,12f steht das Gebot, Jahwe zu lieben, überall an erster Stelle dieser Aufzählungen. 
Wir lassen diesen Tatbestand vorläufig noch unkommentiert. 

In einer zweiten Gruppe von Belegen, Ex 20,6; Dtn 5,10; 7,9; Dan 9,4 und Neh 1,5 9 wird 
denjenigen die Gnade Jahwes (um nur ein Stichwort aufzunehmen) zugesagt, die ihn lieben und 
seine Gebote halten. Ein Beispiel: 

Dtn 7,9 
So sollst du denn erkennen, daß der Herr, dein Gott, der [wahre] Gott ist, der 
getreue Gott, der den Bund hält und die Huld bewahrt denen, die ihn lieben 
und seine Gebote halten (le'ohabaw uleS'omre mi~wotaw), bis ins tausendste 
Geschlecht. 

Man beachte, daß auch hier - wie den andern Stellen - le'ohabaw vor ulesomre mi~wotaw 
steht. 

Auch an einigen der übrigen Stellen, die sich nicht in eine der beiden Gruppen einordnen las­
sen, wird die Liebe zu Gott direkt oder indirekt mit der Gebotserfüllung (in dieser Reihenfolge!) 
verbunden: Dtn 11,1; 13,4f (30,6.8); !Reg 3,310. 

Dtn 11,13 und 30,19f gehen dem Gebot der Gottesliebe andere Forderungen parallel, die 
sich speziell auf das Gottesverhältnis beziehen - sie finden sich auch in der zuerst behandelten 
Gruppe; wohl nicht zufällig steht die Forderung der Gottesliebe an der Spitze dieser Aufzäh­
lungen 11 . 

Dtn 6,5; 30,6 (vgl. aber auch V. 8f) und Jos 23,11 steht die Forderung, Gott zu lieben, 
allein da. 

Diese Ausführungen machen deutlich, eine wie wichtige Rolle das Gebot, Jahwe zu lieben, 
innerhalb des deuteronomisch-deuteronomistischen Bereiches spielt. Wer aufweisen will, daß in 
ihm das Liebesgebot eine zentrale Forderung bildet, braucht sich nicht allein auf Dtn 6,5 zu be­
rufen. 

7 Der erste Teil von Dtn 30,16 muß aus der LXX ergänzt werden: tav e!aaKov~~ ra~ €vw:M~ Kvpiov 
roii i}eoii aov = 0im tismä' 'ä! mi!wlit jhwh >ä1ohäka. Da die LXX mi!Wii auch an andern Stellen (Dtn 
11,22; 19,9; Jos 22,5 u.ö.lmit dem Plural von evwM wiedergibt, wählen wir für die Rückübersetzung von 
rd~ evwM~ Kvpiov den Singular mi!wat jhwh (gegen BHS, Apparat z.St.). Ist diese Rückübersetzung 
richtig, stimmt Dtn 30,16 von seiner Struktur her mit den bisher aufgeführten Stellen überein. 

8 Dtn 10,12f fel,1lt der bei den übrigen Belegen auftauchenden "Obersatz". Versteckt ist er jedoch in der Fra­
ge mä jhwh oalohäka fo'el me'immak enthalten. 

9 Zu Ex 20,6 sei auf die Ausführungen von REVENTLOW, Gebot 37f, verwiesen. In Dan 9,4 und Neh 1,5 
liegt ganz offensichtlich erstarrtes deuteronomistisches Formelgut vor; vgl. dazu die Kommentare. 

10 An dieser Stelle ist die Verbindung zwischen Gottesliebe und Gesetzeserfüllung besonders eng. wajjä0 ähab 
selomö 'äC jhwh laläkät beQ.uqqot dawid 'abiw übersetzt man mit JB am besten mit: "Salomo aber hat­
te wohl Jahwe lieb, so daß er nach den Satzungen seines Vaters David wandelte". -Mit den "Satzungen ... 
Davids" sind die im Gesetze Mose enthaltenen Gebote gemeint (vgl. dazu !Reg 2,3). 

11 Dtn 11,13 geht dem Gebot, Jahwe zu lieben, der Satz voraus: "Wenn ihr nun hört auf meine Gebote, die 
ich euch heute gebe". Er erfüllt die Funktion eines Obersatzes, wie er sich Dtn (10,12); 11,22; 30,16 und 
Jos 22,5 findet. 
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Was verlangt nun das Gebot der Gottesliebe? Sicher nicht einfach, Jahwes Gebot zu erfüllen, 
wie besonders aus der ersten Gruppe von Belegen deutlich hervorgeht. Wir wagen folgende These: 
Mit dem Gebot, Jahwe zu lieben, wird auf eine mehr als nur mechanische Gesetzeserfüllung ge­
drungen; es verlangt die vollständige Hingabe an Jahwe und seine t6rä (mi~wä). 

Das Deuteronomium gehört, wie GESE wahrscheinlich gemacht hat, einer Zeit an, in der die 
Israeliten aufgefordert wurden, sich bewußt zum Gesetz (und damit zu Gott) zu verhalten 12. 
Dieses Drängen findet seinen Ausdruck u.a. in der Verwendung des Verbes hb. Von Hause aus 
liebt man nicht jedermann, sondern nur, wen man will. Gott lieben bedeutet also: sich willent­
lich und gern Gott und seinem Gesetz unterordnen. Und wer das macht, tut das auch stärker 
als einer, der Gottes Gebote einfach deshalb erfüllt, weil man es tut. Von daher ist es folgerich­
tig, daß Dtn 6,5 gebietet, Gott "von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft" 
zu lieben, womit sicher "die besondere Stärke und Tiefe der befohlenen Haltung" 13 gemeint 
ist. Sich bewußt zu Gott verhalten, sich willig seiner t6ra unterwerfen und sich mit der ganzen 
einem zur Verfügung stehenden Kraft um die Erfüllung seiner Gebote bemühen: Das ist die eine 
Bedeutung des Gebotes, Jahwe zu lieben. 

Es enthält eine weitere. Auf das jhwh ,älohenu jhwh ,14J.ad von Dtn 6,4 folgt im anschlie­
ßenden Vers das Gebot, Jahwe zu lieben. Es darf nicht losgelöst von jenem Bekenntnis zu Jahwes 
Einzigkeit interpretiert werden, - heißt also: Jahwe allein sollst du lieben. In dieser Zentralstel­
le des Deuteronomiums liegt also eine neue Ausprägung des ersten Gebotes, oder etwas allgemei­
ner ausgedrückt, eine vertiefte Fassung des Alleingeltungsanspruchs Jahwes vor 14. Das ergibt sich 
übrigens auch daraus, daß die Forderung, Gott zu lieben, einige Male zu andern, dem ersten Ge­
bot vergleichbaren Wendungen parallel steht: Jahwe fürchten, ihm dienen und anhangen. Von 
dieser Bedeutung des Gebotes her wird nun auch einsichtig, warum es häufig Aufzählungen ein­
leitet. Das erste Gebot ist ein theologisch zentrales; ihm gebührt der erste Platz. Das Gebot der 
Gottesliebe beinhaltet, kurz zusammengefaßt, drei Aspekte: Es gebietet, Jahwe bewußt entgegen­
zutreten, seine Einzigkeit anzuerkennen und seine Gebote willig zu erfüllen 15 . 

Im deuteronomisch-deuteronomistischen Schrifttum ist an einigen Stellen auch von der Lie­
be Gottes zu den Israeliten die Rede. Dtn 4,37; 10,15 (vielleicht auch 7,8) ist die Liebe Got­
tes mit der Erwählungstradition verbunden. Ein Beispiel: 

Dtn 10,15 
Doch nur deinen Vätern hat der Herr sein Herz zugewandt, daß er sie liebte 
(le,lihabä), und hat euch, ihre Nachkommen, erwählt (wajjibl).ar) aus allen 
Völkern, wie es heute ist. 

(Wie das Deuteronomium verwenden übrigens auch Hosea, Jeremia, Deuterojesaja und Maleachi 
°hb im Zusammenhang der Erwählung Israels) l6_ 

12 Vgl. dazu unten S. 152f. 

13 LOHFINK, Hauptgebot 78. 

14 Dies wird stark hervorgehoben von SCHMIDT, Gebot 18-21. - Die gleiche Bedeutung hat übrigens auch 
der im Alten Orient an die Vasallen gerichtete Befehl, ihren Oberherrn zu lieben: Sie dürfen nur ihm dienen 
und keine anderen Loyalitätsverhältnisse eingehen. 

15 Nur die beiden ersten Aspekte beinhaltet Dtn 6,5, die möglicherweise älteste der untersuchten Stellen. 

16 Jes41,8; 43,4; (48,14); (63,9); Hos3,1; 9,15; 11,1.4; 14,S; Jer31,3; Mal 1,2; vgl. weiterPs47,5. 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



Dtn, 7 ,l 2f ist )hb nicht mit der Erwählungs-, sondern der Bundesvorstellung verbunden: 

Und dafür, daß ihr diese Rechte anhört, sie haltet und darnach tut, wird der 
Herr, dein Gott, den Bund halten und die Huld bewahren (wefamar jhwh „älo­
hä.ka leka )äC habberlt we'äC hal_iäsäd), die er deinen Vätern zugeschworen 
hat, und er wird dich lieben (wa>ahebeka) und dich segnen und mehren ... 

149 

Ersetzt man in V. 12 das Gebot der Gesetzesbefolgung durch das der Gottesliebe, erhält man 
folgenden Satz: "Wenn ihr Gott liebt, ... so wird er dich lieben". Wohl nicht zufällig findet sich 
ein derartiger Satz im deuteronomisch-deuteronomistischen Schrifttum nicht. Man scheute da­
vor zurück, die Beziehungen Jahwes zu Israel vice versa nebeneinander mit dem gleichen Wort zu 
umschreiben. Am weitesten in dieser Richtung geht Dtn 7, 7 -11: Jahwe hat sich Israel aus allen 
Völkern erwählt, weil er es liebte. Er hält den Bund und bewahrt die Huld denen gegenüber, die 
ihn lieben. 

Es bleibt noch kurz zu untersuchen, ob das Theologumenon der Gottesliebe eine Schöpfung 
der Verfasser des Deuteronomiums ist oder ob sie es von außen übernommen haben. MO RAN hat 
die von den Israeliten geforderte Gottesliebe als bundesgemäße bezeichnet. Sie besteht darin, daß 
man Jahwes Gebote erfüllt, auf sie und seine Stimme hört und ihm dient. 

"lt is, in brief, a love defined by and pledged in the covenant - a covenantal love"l7. 

Dieses Konzept einer bundesgemäßen Liebe weist MORAN auch im Alten Orient nach: Vasal­
len haben ihren Oberherrn zu lieben und umgekehrt 18 . Die starke Übereinstimmung zwischen 
der im Alten Orient den Vasallen und im Alten Testament Israel abverlangten Liebe spricht sei­
ner Meinung nach "strongly in favor of assuming the influence of analogy" 19. Sein Argumenta­
tionsgang überzeugt. MO RAN bespricht in seinem Aufsatz die Stellen aus dem Deuteronomium, 
an denen von der Liebe Gottes zu Israel die Rede ist, nicht. Zu Recht, denn sie ist nicht einfach 
eine bundesgemäße. Dtn 4,37; 7 ,8 und 10,15 wird „hb mit der Erwählung Israels verbunden. 
Diese Aussage ruft allerdings einer Einschränkung: Die Erwählungsaussagen von Dtn 7,8f sind ein 
Stück weit in die Bundesvorstellung eingearbeitet worden, wie sich aus dem Kontext ergibt20. 

Es ist sicher kein Zufall, daß die Liebe Gottes zu Israel im Alten Testament viel stärker mit 
dem Theologumenon der Erwählung als dem des Bundes verbunden ist. Die Liebe zu Gott kann 
als bundesgemäße gefordert werden, die Jahwes ist eine geschenkte (Stichwort: Erwählung) und 
nicht einklagbar. Israel bricht die Analogie zum altorientalischen Modell dort, wo die Freiheit 
Jahwes auf dem Spiele steht. Der altorientalische König muß seine Vasallen lieben wie diese ihn 

17 MORAN, Background 78. 

18 Vgl. dazu MORAN, a.a.0. 78-82 und unsere Ausführungen auf S. 24ff. 

19 A.a.O. 82. 

20 Vgl. dazu WILDBERGER, Eigentumsvolk 115f. 
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auch. Jahwe dagegen wendet den Israeliten seine Liebe aus freier Gnade zu; sie aber müssen ihn 
lieben21 . 

2. Ist die Zusammenfassung von Dtn 6,5 und Lev 19,18 im Doppelgebot der Liebe potentiell 
bereits im Alten Testament angelegt oder die systematische Leistung von Judentum und 
Neuem Testament22? 

Im Alten Testament sind die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe nicht zusammengestellt 
worden. Das schließt jedoch nicht aus, daß diese Verbindung potentiell im Alten Testament an­
gelegt ist und vom Judentum und im Neuen Testament nur noch vollzogen zu werden brauchte. 
Auf diese Möglichkeit wird in den Arbeiten über das Doppelgebot der Liebe nicht eingegangen; 
man beschränkt sich auf die Untersuchung seiner Vorgeschichte in jüdischen Schriften. Auch die 
Alttestamentler haben sich - mit Ausnahme von GESE und EICHRODT (dieser allerdings nur 
implizit) - kaum mit dieser Möglichkeit auseinandergesetzt. Wir erörtern im folgenden ihre Po­
sitionen und zeigen dann durch einen Vergleich mit dem Dekalog, daß sie zutrifft. 

21 Eine andere Herleitung des Theologumenons "Liebe zu Gott" im Deuteronomium hat ALT vorgeschlagen. 
Nach ihm stimmen Hosea und das Deuteronomium darin überein, daß sie beide von der Liebe zu Gott reden. 
Hoseas Blick ist, so ALT, "so gut wie ausschließlich auf das Sonderverhältnis zwischen Jahwe und Israel ge­
richtet ... , und die Erfahrungen seiner Ehe haben ihn dieses Verhältnis als ein solches der Liebe im persön­
lichsten und innerlichsten Sinn verstehen gelehrt, von dem man meinen sollte und auch Hosea oft sagt, daß 
es in die Brüche gehen und Israel vernichten muß, wenn dieses die Liebe Jahwes nicht erwidert, das aber 
schließlich doch nicht aufhören kann, da Jahwe von seiner Liebe zu Israel nicht läßt" (Heimat 27lf). In 
dieser Gmndanschauung stimmt nach ALT das Deuteronomium mit Hosea überein, was aber nicht zur Be­
hauptung einer direkten Abhängigkeit des Deuteronomiums von Hosea verleiten dürfe. Er fährt fort: "Zum 
Beweis dafür genügt eigentlich schon eine Einzelheit ... : die Formulierung der ethischen Grundforderung des 
Deuteronomiums 'Du sollst deinen Gott Jahwe mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft lieben' ... Diese Formulierung ist durchaus nicht selbstverständlich; andere Autoren des 
Alten Testaments hätten gewiß viel eher als von der Liebe zu Gott von der Furcht vor ihm gesprochen, ... und 
noch weitere Ausdrücke standen wie ihnen so auch dem Verfasser des Deuteronomiums zur Wahl. Die bevor­
zugte Verwendung und starke Betonung des Wortes 'Liebe' durch den letzteren erklärt sich meines Erach­
tens am besten als ein Echo auf die Botschaft Hoseas, der freilich dasselbe Wort zumeist nur und ungewöhn­
lich oft von der Liebe Jahwes zu Israel gebrauchte und für die von Israel geforderte Haltung seinem Gott ge­
genüber andere Ausdrücke fand, aber eben damit, soweit es nicht etwa schon durch Vorgänger geschehen 
war, den Boden bereitete, in den der Verfasser des Deuteronomiums das Reis seiner Forderung der Liebe 
Israels zu Jahwe pflanzen konnte" (a.a.O. 272f). Wir schließen nicht a limine aus, daß die deuteronomische 
Forderung der Gottesliebe wenigstens indirekt durch Hosea mitbeeinflußt worden ist. Stärker wird jedoch 
der Einfluß des im Alten Orient verbreiteten Konzepts einer bundesgemäßen Liebe im politischen Bereich 
zu veranschlagen sein. Die Obereinstimmung zwischen den einschlägigen Texten und dem Deuteronomium 
ist größer als die zwischen Hosea und dem Deuteronomium, ganz abgesehen davon, daß die Forderung der 
Gottesliebe bei Hosea eben doch ganz fehlt, was ALT mittels nebulöser Formulierung geschickt zu unter­
schlagen weiß. 

22 Zum Doppelgebot der Liebe im Judentum und im Neuen Testament vgl. BURCHARD, Liebesgebot, die 
unseres Erachtens beste neuere Arbeit zum Thema. 
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a. EICHRODT 
Soll das Doppelgebot der Liebe potentiell im Alten Testament angelegt sein, müssen die Ge­

bote von Dtn 6,5 und Lev 19,18 die Höhepunkte des gegenüber Gott und dem Nächsten gebote­
nen Verhaltens bilden. Diese Voraussetzung ist nach EICHRODT für beide Stellen gegeben. 

Zum Gebot der Gottesliebe führt er aus: 

"[Das Deuteronomium nennt] als das Grundgebot, das allen Einzelgeboten ihren Sinn gibt, die 
Forderung der Gottesliebe und lehrt so den in der Ordnung des Gottesdienstes und des sozialen 
Lebens wirksamen Gotteswillen in seiner Gemeinschaft suchenden und stiftenden Tat als einheit­
lich kennen und bejahen" 23. 

Eine Vorbemerkung zum besseren Verständnis dieser Stelle: Nach EICHRODT gelangen persön­
liche Gottesbeziehung und Normen des sittlichen Handelns auf immer höhere Stufen. Einen Hö­
hepunkt, auf dem sich die folgende Zeit nur teilweise zu halten vermag, erreichen sie in exilischer 
Zeit 24. 

Mit dem Gebot der Gottesliebe ist in bezug auf die persönliche Gottesbeziehung in dreifacher 
Beziehung ein, wenn nicht der Höhepunkt erreicht. 

Dtn 6,5 bildet einmal "nichts anderes als eine neue Verdeutlichung und Vertiefung des alten 
Gebotes der Gottesfurcht" 25 . Schon dieser Satz zeigt, wie sich nach EICHRODT die Weiter­
entwicklung der Ethik im Alten Testament vollzogen hat. Das Gebot der Gottesfurcht ist in 
dem der Gottesliebe aufgehoben, d.h. bewahrt und auf eine höhere Stufe gehoben. 
Nicht nur inhaltlich bildet Dtn 6,5 einen Höhepunkt innerhalb der alttestamentlichen Ethik. 
Die Glaubenshaltungen der "äußeren Legalität und kasuistischen Gesetzlichkeit" 26 sind in 
ihm ebenfalls aufgehoben, nun in einer dritten Bedeutung: abgetan; "das sittliche Tun [wird 
nun] in der allerpersönlichsten Willensrichtung begründet" 27 . Damit "ist die Heteronomie 
der gesetzlichen Forderung überwunden und einer mechanischen Kasuistik in der Behandlung 
der einzelnen Gesetzesbestimmungen der Boden entzogen" 28. 
Schließlich ist Dtn 6,5 nicht mehr nur ein Einzelgebot, sondern ein übergeordnetes Prinzip, 
ein Grundgebot, das aus dem "Drang nach einheitlicher Begründung der ganzen Gesetzes­
ordnung" 29 entstanden ist und verhindert, daß die sittliche Forderung in einzelne, voneinan­
der unabhängige Normen zerfällt. 

Innerhalb der sozialethischen Forderungen bildet nach EICHRODT das Gebot der Nächsten­
liebe einen, wenn nicht den gewichtigsten Höhepunkt: 

"Und ebenso wie in dieser Zurückführung der sittlichen Tat auf die personhafte Entscheidung ist 
das prophetische Anliegen in der Zusammenfassung aller sozialethischen Forderungen erfüllt, 
durch die der priesterliche Gesetzgeber im Heiligkeitsgesetz den legalen Formalismus in der Be­
ziehung zum Nächsten entmächtigt und der Bindung an den Bruder die alles umfassende Reich­
weite gibt. Im Liebesgebot von Lev 19,18.34 ist die sittliche Verpflichtung in ihrer niemals en-

23 EICHRODT, Theologie 232. 

24 Wenn EICHRODT dies auch nicht ausdrücklich sagt, geht es doch eindeutig aus vielen Stellen seiner Theolo-
gie hervor; man vergleiche etwa seine Ausführungen zum Gottesknecht (a.a.O. 229). 

25 A.a.0. 206. 

26 A.a.0. 205. 

27 A.a.O. 232. 

28 Ebd. 

29 Ebd. 
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denden Aufgabe wie in ihrer sinnvollen Einheitlichkeit zusammengefaßt und damit wiederum ei­
nem Handeln in sittlicher Freiheit die Bahn bereitet"30. 

Wie aus diesem Zitat hervorgeht, führt nach EICHRODT das Gebot der Nächstenliebe die alttesta­
mentliche Ethik an den gleichen Punkten weiter wie das Gebot der Gottesliebe die Gottesbezie­
hung: 

Die einzelnen sozialethischen Forderungen sind im Gebote der Nächstenliebe aufgehoben, 
verlieren ihre Gültigkeit also nicht, werden aber auf eine höhere Stufe gehoben. 
Wie Dtn 6,5 das sittliche Handeln in der persönlichen Entscheidung festmacht, so fehlt auch 
Lev 19,18 der legale Formalismus und wird "einem Handeln in sittlicher Freiheit die Bahn 
[bereitet] " 31 . 
Ebenso wie Dtn 6,5 ist Lev 19,18 kein Einzelgebot, sondern faßt "die sittliche Verpflich­
tung ... in ihrer sinnvollen Einheitlichkeit zusammen ... " 32. 

Die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe, nach EICHRODT Höhepunkte innerhalb der alt­
testamentlichen Ethik, sind auch inhaltlich miteinander verbunden. Die Gottesliebe bildet die 
Voraussetzung für die Nächstenliebe; in der Liebe zu Gott ist "das sittliche Tun in der allerper­
sönlichsten Willensrichtungbegründet" 33 . Gottes-und Nächstenliebe fallen bei EICHRODT zwar 
nicht zusammen. Aber die Gottesliebe bildet nach ihm die Voraussetzung dafür, daß man die im 
Liebesgebot angelegte Freiheit zu sittlichem Handeln ergreifen kann. EICHRODT hätte die Fra­
ge, mit der dieses Kapitel überschrieben ist, mit Ja beantwortet; nach ihm ist das Doppelgebot 
der Liebe im Alten Testament potentiell vorhanden. Er weist allerdings nicht einmal darauf hin, 
daß die im Alten Testament angelegte Zusammenfassung von Dtn 6,5 und Lev 19,18 zum Dop­
pelgebot im Neuen Testament vollzogen worden ist. EICHRODTs Darstellung erweckt den Ein­
druck, daß er die Entwicklung der Ethik im Alten Testament von der Voraussetzung her darstellt, 
das Doppelgebot müsse ihren Höhepunkt bilden. 

b. GESE 
Im Gegensatz zu EICHRODT führt GESE explizit aus, daß die Zusammenstellung von Dtn 6,5 

und Lev 19,18 im Doppelgebot der Liebe bereits im Alten Testament angelegt ist. Seine kurzen 
Bemerkungen zum Doppelgebot sind Quintessenz dicht gehaltener Ausführungen über das alttesta­
mentliche Gesetz, die wir kurz referieren müssen, wollen wir jene verstehen. 

Das im 7. Jh. in Juda entstandene Deuteronomium spiegelt eine tiefgreifende Bewußtseins­
änderung wider, die sich unter dem Eindruck der assyrischen Fremdherrschaft in Israel vollzog. 
Mit ihr war über die nationale Existenz Israels hinaus auch seine heilsgeschichtliche gefährdet. 
Der Sieg Assurs bedeutete nämlich nicht nur den eines Volkes, sondern "de[n] Sieg der univer­
salen Idee einer übernationalen Menschheitsökumene, die die Nationalitäten, Völker, Kulturen 
und Religionen ... unter die Ordnung Assurs zusammenfassen konnte" 34. Wollte Israel unter die­
sen Umständen seine Existenz bewahren, mußte es sich als Größe verstehen, "die nicht aufgeht 
im System der Nationalitäten, im staatlichen Gefüge der Weltgeschichte": "die eigentliche Heils­
geschichte [besteht] in der bewußt vollzogenen Relation der Liebe zu Gott in völliger persönli-

30 Ebd. 

31 Ebd. 

32 Ebd. 

33 Ebd. 

34 GESE, Gesetz 63. 
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eher Hingabe"; "aus der Nation mußte die Gemeinschaft derer werden, die in diesem Gericht 
sich als Jahwes Israel verstanden" 35. Die Prophetie hatte gefordert, Gott bewußt gegenüberzu­
treten. 

"Und diese im Prophetismus geforderte Bewußtwerdung vollzieht sich inhaltlich im Deuterono­
mium. Die direkte Konsequenz dieser Verwandlung ist das Deuteronomium"36. 

Damit man sich bewußt zu Gott verhält, wird das Gesetz zur objektiven Größe, der man als Sub­
jekt gegenübertritt (Früher war das Recht in den "kollektiven Lebensvollzug" 37 eingebettet ge­
wesen). Auf das Gebot der Gottesliebe bezogen: 

"der objektive Charakter des Deuteronomiums [gründet] in jener Subjektivität .. „ von der es zu 
Beginn des Urdeuteronomiums (6,5) heißt: 'JHWH, deinen Gott, sollst du lieben mit deinem 
ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft.' "38. 

Wir führen den von GESE etwas knapp ausgeführten Gedanken in einem Satz weiter: Dtn 6,5 ist 
das Grundgebot, das sich aus jenem eben beschriebenen Wandel des Selbstverständnisses Israels 
ergibt. 

GESE stellt dann in äußerster Dichte die Charakteristika von P und seines - gegenüber dem 
Deuteronomium noch vertieften - Gesetzesverständnisses zusammen. Abschließend schreibt er: 

"Wenn wir gerne die soziale Humanität des Deuteronomiums herausstreichen, sollten wir doch 
nicht übersehen, daß jener berühmte Satz 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst' (Lev 19,18) 
der P-Tradition entstammt, wo er den Höhepunkt des sogenannten singularischen Dekalogs 
(V. 13-18) darstellt. Die große kosmologische Tiefe und Weite, die metaphysische Sublimität 
der Zeichenontologie verbieten in keiner Weise die große Vertiefung der humanitas, im Gegen­
teil, erst in dieser Traditionsschicht wird das Mitleid, Mitgefühl mit dem Armen verwandelt in 
die liebende Hingabe an den Anderen. Auch in dieser Hinsicht steht die priesterschriftliche Tara 
mit Recht neben der deuteronomischen"39. 

Leider geht aus GESEs Ausführungen nicht hervor, wie die Vertiefung der humanitas im Gebot 
der Nächstenliebe mit der theologischen zusammenhängt, es sei denn, man begnüge sich mit der 
allgemeinen Auskunft, eine Vertiefung der Theologie habe automatisch eine solche der humani­
tas in ihrem Gefolge. 

Interessant ist nun, wie er die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe miteinander in Verbin­
dung bringt: 

"Im Neuen Testament wird die Frage nach dem größten Gesetz gestellt (Mk 12,28-3lpar). Ist 
es Zufall, wenn in der zweigliedrigen Antwort der Beginn des Urdeuteronomiums Dtn 6,4f und 
der Höhepunkt des singularischen Dekalogs von Lv 19 nebeneinandergestellt werden, neben das 
deuteronomische sema' also dieser besondere Satz des P-Komplexes tritt? Natürlich sind es in­
haltliche Gründe, die zu dieser Zusammenstellung führen, aber derjenige, dem die Struktur der 
Tara vertraut ist, weiß auch, daß damit die beiden Seiten derToratradition zu Worte kommen"40. 

Mit andern Worten: Das Doppelgebot der Liebe bildet nicht nur die Zusammenstellung der bei­
den wichtigsten Gebote des Alten Testaments, sondern eine vollgültige - von GESE her müßte 
man fast sagen: die einzig angemessene - Zusammenfassung der ganzen Tara. 

35 GESE, a.a.0. 64. 

36 Ebd. 

37 A.a.O. 64f. 

38 A.a.O. 65. 

39 A.a.O. 68. 

40 Ebd. 
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c. Das Doppelgebot der Liebe und der Dekalog 
Im Alten Testament stehen Gebote das Verhalten gegenüber Gott und dem Nächsten betref­

fend oft nebeneinander. Propheten klagen über die Verletzung von Geboten Gott und dem Näch­
sten gegenüber41 . 

Bekanntestes Beispiel dafür bildet der Dekalog. Er zerfällt in zwei Teile. Dieser Tatbestand 
wird häufig konstatiert, aber kaum je ausgewertet. Bezeichnend dafür ist etwa die Aussage 
VON RADs: 

"In seinem ersten Teil - einschließlich des Sabbatgebotes - handelt der Dekalog von den Pflich­
ten Gott gegenüber; in einem zweiten von den Pflichten des Menschen gegenüber dem Men­
schen"42. 

Doch: Kann man mehr sagen? Der Dekalog selbst enthält keine Aussage darüber, in welchem in­
neren Verhältnis die Pflichten Gott und dem Menschen gegenüber zueinander stehen. Sie gehören 
nach ihm ganz selbstverständlich zusammen, das eine ohne das andere gibt es nicht. 

Das Doppelgebot der Liebe weist nun die gleiche Struktur auf wie der Dekalog. Wie dieser 
regelt es in seinem ersten Teil das Verhältnis zu Gott, im zweiten das zum Nächsten. Und wie das 
Zehnwort stellt es keine explizite Verbindung zwischen den beiden Teilen her. AUGUSTIN hat 
also das Doppelgebot der Liebe und den Dekalog zu Recht miteinander in Verbindung gebracht. 
Die ersten drei Gebote bezögen sich auf (den dreieinigen) Gott, die restlichen sieben auf die 
Menschen. Nach einer Auslegung der drei ersten Gebote fährt er fort: 

Serrno IX,7 
Si diceretur nobis: Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo et ex tota 
anima tua et ex tota mente tua, et de proximo nostro nihil diceretur, non esset 
decachordum, sed trichordum. Quia uero addidit dominus: Et diliges proximum 
tuum tamquam teipsum, et contexuit dicens: In his duobus praeceptis tota !ex 
pendet et prophetae, tota !ex in duobus praeceptis est, in dilectione dei et 
dilectione proximi. Ad duo itaque praecepta, id est, ad dilectionem dei et pro­
ximi pertinet decalogus43. 

Zwischen Dekalog und Doppelgebot der Liebe besteht weiter ein Vergleichspunkt zweiter 
Ordnung: Die beiden ersten Gebote des Zehnwortes bringen den Ausschließlichkeitsanspruch 
Jahwes zum Ausdruck, der auch im Gebot, Gott zu lieben, enthalten ist44. 

Die Zusammenfassung von Dtn 6,5 und Lev 19, 18 zum Doppelgebot der Liebe ist im Alten 
Testament angelegt. Es weist die gleiche Struktur wie der Dekalog auf: in seinem ersten Teil re­
gelt es das Verhalten gegenüber Gott (mit Betonung des Ausschließlichkeitsanspruchs), im zwei­
ten gegenüber dem Nächsten, ohne die beiden explizit in eine innere Beziehung zueinander zu 
bringen. 

41 Beispiele: Jer 7,9; Ez 22,6ff. 

42 VON RAD, Theologie 205. - Auch JEPSEN, der aufgrund fonngescltichtlicher Erwägungen den Dekalog 
in eine Gottes- und Prophetenrede aufteilt, kommt über die VON RADsche Sicht nicht ltinaus: "Der Deka­
log ... bestand aus zwei Teilen. Der erste entltielt ein Jahwewort, das das Verhältnis Jahwes zu Israel umriß, 
und zwar die für das Verhältnis entscheidenden Züge" (Beiträge 301). "Was den zweiten Teil angeht, so 
enthält er eine Reihe von Sätzen, die das Verhältnis zum Nächsten bestimmen" (a.a.O. 302). 

43 AUGUSTIN, Sennones 120. 

44 Vgl. dazu oben S. 148. 
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C. Die alttestamentliche Ethik und das Liebesgebot 

1. Die Einordnung von Lev 19, 18 in die Geschichte der alttestamentlichen Ethik 

Die Geschichte der alttestamentlichen Ethik ist erst ansatzweise geschrieben. Durchgeht man 
die einschlägige Llteratur mit der Frage, welchen Platz das Llebesgebot in ihr einnimmt, wird 
man enttäuscht 1. Es finden sich in ihr viele allgemein gehaltene Aussagen über den systematischen 
Ort von Lev 19, 18 innerhalb der alttestamentlichen Ethik, aber kaum solche über seinen geschicht­
lichen. Eine Ausnahme bilden die bereits referierten Arbeiten von PERLITT und VON RAD 2. 
In diesem Kapitel stellen wir die Entwicklungsmodelle NIKELs und EICHRODTs vor und füh­
ren die Beobachtungen PERLITTs zur Brüderlichkeitssprache weiter. 

a. Die Entwicklungsmodelle NIKELs und EICHRODTs 
NIKEL stellt seiner Arbeit, in welcher er die Fragen der Einstellung zum Fremden und zum 

persönlichen Feind besonders ausführlich behandelt, eine programmatische Aussage über die Ent­
wicklung der alttestamentlichen Ethik voran: 

"Ist aber erst einmal anerkannt, daß es Offenbarungsstufen auf dem Gebiete des Glaubens gibt, 
dann kann die Meinung, daß Israel auch in sittlicher Hinsicht von niederen zu höheren Anschau­
ungen erzogen wurde, nicht unzulässig sein" 3. 

Die Durchführung dieses Programms befriedigt in keiner Weise. NIKEL behandelt in seinem Buche 
nacheinander die ethischen Anschauungen der pentateuchischen Gesetze, der Propheten und der 
weisheitlichen Schriften. Der Prophetismus bringe in bestimmten Gebieten der Ethik eine Wei­
terentwicklung, so auch in bezug auf die Feindesliebe. Zwar gebe es keine Prophetensprüche über 
die Feindesliebe, aber ihre Aussagen über die Nächstenliebe (Thr 3,27-30; Jes 50,6; Sach 7,9; 
8, 1 7) dürften auch auf sie übertragen werden 4; unter anderem in bezug auf sie schreibt er: 

"Die Pflicht der Feindesliebe, wie sie im Pentateuch eingeschärft wird ... , wird auch in der nach­
mosaischen Zeit von den Vertretern und Verkündigem der legitimen Religion anerkannt. Die Pro­
phetie hat zweifellos auch auf diesem Gebiete veredelnd und aneifemd gewirkt" 5. 

NIKEL betrachtet, haben wir seine Ausführungen richtig verstanden, das Gebot der Nächstenlie­
be nicht als Höhepunkt in bezug auf die Feindesliebe. Er geht in seiner Arbeit von der falschen 

Besonders enttäuschend in dieser Hinsicht sind die beiden neuesten deutschsprachigen Ethiken des Alten 
Testaments. Nach HEMPEL, Ethos 158, faßt Lev 19,2aß b "eine Fülle teils kultischer, teils allgemein ~itt­
licher, speziell humaner und karitativer Bestimmungen zusammen. In ihrem Rahmen leitet ... [Lev 19,15] 
vori den Schutzvorschriften für die Tagelöhner, die Blinden und Lahmen über die Verbote der Verleumdung, 
des Hasses und der Rachsucht zu der ganz allgemeinen Mahnung hin: 'Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst; ich bin Jahwe!'". - Völlig unbefriedigend und großenteils falsch oder aus der Luft gegriffen sind die 
Ausführungen von V AN OYEN, Ethik IOOf: "Die Liebe zum Nächsten (Lev 19,18) vollzieht sich unter 
dem Aspekt der Nachahmung Gottes: so wie Jahwe sein Volk erlöst hat, während es in großem Elend war, 
so hat auch der Eidgenosse sich dessen zu erbarmen, der in Elend und Not ist, also auch des Fremdlings 
und Beisassen, der im Lande lebt. Es liegt in diesem Handeln ein Element eigener Heilsreifung. Die Seele 
läßt sich auf Gott hin vollenden, indem sie Barmherzigkeit und Güte walten läßt. Denn nur so gelangt der 
Israelit in die heilige Fülle der lebendigen Gottesgegenwart hinein". Auch VAN OYENs Vergleich des Lie­
besgebotes mit der Goldenen Regel (a.a.0. IO!f) befriedigt nicht. 

2 Vgl. dazu oben S. 34ff; 69f. 

3 NIKEL, Nächstenliebe 9. 

4 Vgl. dazu seine Ausführungen a.a.0. 45f. 

5 A.a.0. 45. 
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Voraussetzung aus, daß die Prophetie gegenüber den pentateuchischen Gesetzen in jedem Falle 
fortschrittlicher sei, was nicht unbedingt zutreffen muß. Er behauptet zwar, die alttestamentli­
che Ethik habe sich weiterentwickelt, zeigt aber kaum auf, wie sich dieser Prozeß inhaltlich voll­
zogen hat. So genügt etwa der Hinweis nicht, die Propheten hätten auch auf dem Gebiete der 
Feindesliebe "veredelnd und aneifernd gewirkt" 6. Diese Aussage bedürfte inhaltlicher Konkre­
tisierung. Sie enthält nur die Behauptung, es habe eine Höherentwicklung stattgefunden, nicht 
aber den Beweis dafür. 

Streng durchgeführt wird der Entwicklungsgedanke von EICHRODT. Geht man in seiner 
Theologie die Abschnitte über die persönliche Gottesbeziehung und die alttestamentliche Sitt­
lichkeit durch 7, so fällt auf, wie stark er die Entwicklung der alttestamentlichen Ethik als Höher­
entwicklung, als zielgerichteten Prozeß versteht, der erst in der nachexilischen Gemeinde des Ge­
setzes gefährdet worden ist. Nicht zufällig enthalten diese beiden Abschnitte aus seiner Theolo­
gie massiert Wörter und Wendungen, die eine Entwicklung zum Ausdruck bringen: fortschrei­
ten, Höhenlage, Tendenz zur Vereinheitlichung, vertiefen, innerlicher begründen, inhaltliche Neu­
gestaltung, Erweiterung des Bereichs der sittlichen Normen. Wir zeigen an einigen ausgewählten 
Punkten, wie sich nach EICHRODT die Höherentwicklung der alttestamentlichen Ethik vollzo­
gen hat. 

Die Forderung auf Erfüllung der sittlichen Normen erfährt eine immer tiefere Begründung 
und wird gesteigert. In Israel gab es lange Normen, "die mit einer gewissen Selbständigkeit das 
Handeln bestimmen, ohne daß man injedem Falle ein bestimmtes göttliches Gebot dafür anfüh-
ren müßte ... die Volkssitte" 8. Später wurden sie "als Willensausdruck des einen göttlichen Herrn 
verstanden ... , der das ganze menschliche Leben in allen seinen Beziehungen sich untertan zu ma-
chen beanspruchte. Indem die absolute Autorität hinter sie trat, wurden jene Grundsätze mensch­
lichen Zusammenlebens aus der Sphäre bloß relativer Verbindlichkeit im Rahmen und in den 
Grenzen einer bestimmten geschichtlichen Lage herausgehoben und bekamen an der zeitlosen 
Unbedingtheit des Heiligen teil" 9. Unter dem Einfluß der prophetischen Bewegung fand noch­
mals eine Weiterentwicklung statt: 

"die Autorität der sittlichen Normen [wird] innerlicher begründet als bisher: sie ist verankert 
im Wesen Gottes als des Guten und darf darum bei den von ihr Aufgerufenen ein inneres Ver­
ständnis und eine willige Zustimmung verlangen ... Hier kann keine äußerliche Unterwerfung 
unter bestimmte Satzungen mehr genügen, es muß vielmehr zu der aus innerster Überzeugung 
fließenden Bejahung des Gebotes kommen, die in Liebe, Treue und Gotteserkenntnis .. „ in Glau­
ben und Vertrauen sich als einheitliche geistige Gesamthaltung äußert. Damit wird das Gesetz 
völlig der Gefahr, als fremde Zwangsnorm mißverstanden zu werden, entzogen" 10_ 

Die Ethik erfährt auch material eine Weiterentwicklung, wobei wiederum die Propheten den 
entscheidenden Einfluß ausgeübt haben: 

"Hatte schon in der alten Volksethik das unbedingte Einstehen für den 'Nächsten' ... einen Grund­
pfeiler der Sozialmoral gebildet, so führte die Überwältigung von der unmittelbaren göttlichen 
Gegenwart bei den Propheten zu einer vertieften Auffassung von den Pflichten, die durch jene 
gottgewollte Volksverbundenheit allen Volksangehörigen auferlegt werden" 11 _ 

6 Ebd. 

7 EICHRODT, Theologie 157-263. 

8 EICHRODT, a.a.O. 218. 

9 A.a.O. 220. 

10 A.a.O. 226. 

11 A.a.O. 227f. 
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Daneben gab es allerdings noch "manche Gebiete des Volkslebens[, die] sich der Herrschaft 
der sittlichen Normen noch entzogen" 12, so etwa "die geschlechtliche Moral des Mannes" 13. 

Ein letzter Aspekt: 

"[In Dekalogen und dekalogähnlichen Reihen läßt sich eine] Tendenz zur Vereinheitlichung der 
ethischen Normen... [erkennen]: in wenigen lapidaren Sätzen sollen die einfachen großen Grund­
linien sittlichen Verhaltens gezeichnet werden ... Am stärksten ist dieses Bestreben im Dekalog 
entwickelt, wo unter teilweisem Verzicht auf äußerlich gleichmäßigen Aufbau die Reichweite 
der Verbote durch Weglassung der konkreten Einzelvergehen und der Strafangabe so weit wie 
möglich ausgedehnt ist; dadurch bekommen die einzelnen Sätze prinzipielle Bedeutung für alle 
ähnlichen Fälle und Jassen zugleich den sittlichen Gehalt mit erhöhter Prägnanz und Absolutheit 
hervortreten. Die damit getroffene Auswahl aus der ganzen Mannigfaltigkeit der rechtlichen und 
sittlichen Vorschriften trägt unausgesprochen die Überzeugung von einer wesentlichen Einheit 
der sittlichen Anforderungen in sich und übt in der versuchten Umschreibung derselben durch 
die angeführten Grundsätze eine immanente Kritik an der naturgewachsenen und geschichtlich­
zufälligen Masse der bisher sanktionierten Lebensregeln" 14. 

In der Darstellung EICHRODTs befindet sich die alttestamentliche Ethik bis zur Zeit der 
Gemeinde des Gesetzes in konstanter Weiter- und das heißt hier Höherentwicklung. Wie schon 
gezeigt, bildet das Gebot der Nächstenliebe einen Höhepunkt in diesem Prozeß. Diese Aussage 
bedarf der Präzisierung. EICHRODT schließt seine Ausführungen zu Lev 19,18.34 mit dem Satz 
ab: 

"[Im Gebot der Nächstenliebe] sind wesentliche Momente prophetischer Erkenntnis in denkbar 
einfacher und leicht faßlicher Form in der israelitischen Gesetzesbelehrung verankert" 15. 

Anders ausgedrückt: Inhaltlich geht das Gebot der Nächstenliebe nicht wesentlich über das hin­
aus, was die Propheten (doch bis etwa Deuterojesaja) gefordert haben 16. Die Leistung des 
"Verfassers" von Lev 19,18 wäre EICHRODT zufolge also in erster Linie pädagogischer Natur. 
Bei der zeitlichen Einordnung des Liebesgebotes haben wir dieses als Antwort auf die Herausfor­
derungen der exilischen Zeit verstanden. VON RAD hat, als er davon sprach, daß einer bestimm­
ten Zeit die negative Formulierung von Geboten nicht mehr ausreichte, um den Willen Gottes 
angemessen zu umschreiben, in eine ähnliche Richtung gewiesen. EICHRODT nun arbeitet zwar 
historisch, geht aber kaum auf die Frage ein, worin denn die Weiterentwicklung der Ethik begrün­
det ist. Er schreibt vor allem die Ideengeschichte der Ethik Israels. Dadurch daß er die großen 
Linien der alttestamentlichen Ethik erarbeitet, kann er das Liebesgebot als Produkt einer sehr 
langen Entwicklung verstehen, die ihren Höhepunkt in der Prophetie gefunden hat. 

b. Die Brüderlichkeitssprache der jüngeren Prophetie und das Liebesgebot 
Um das Gebot der Nächstenliebe in die Entwicklung der alttestamentlichen Ethik einordnen 

zu können, muß man es u.a. mit den Forderungen der Propheten vergleichen, was nicht ganz ein­
fach ist. Einen Vergleichspunkt gibt es allerdings. PERLITT hat darauf hingewiesen, daß sich die 
Propheten des 8. Jh. zur Formulierung ihrer ethischen Anliegen nicht der Brüderlichkeitsspra­
che bedienen, die sich im Deuteronomium und in Lev 19 und 25 findet 17. Man kann diesen Un-

12 A.a.0. 222. 

13 A.a.O. 223. 

14 A.a.O. 221. 

15 A.a.O. 232. 

16 EICHRODTs Ausführungen über das Gebot der Nächstenliebe stehen, was man gerne übersieht, im Abschnitt 
"Die Wirkung der prophetischen Bewegung" (a.a.0. 225). 

17 Vgl. dazu unsere Ausführungen S. 34ff. 
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terschied vergröbernd wie folgt umschreiben: Die Propheten des 8. Jh. sagen, was man seinen 
Brüdern nicht tun darf, in Dtn 15 und Lev 19,17f, um zwei Beispiele herauszugreifen, hören wir, 
was man seinem Bruder nicht tun darf. Die Akzente liegen anders. 

In der ethischen Verkündigung der jüngeren Prophetie findet sich die Brüderlichkeitssprache 
wieder, wenn auch nicht gleich betont wie in Deuteronomium und Helligkeitsgesetz. Wir führen 
einige Beispiele dafür an. 

Interessant ist ein Vergleich von Mi 2,1 und Sach 7,10: 

Mi21 18 
Weh~ denen die auf Böses und üble Taten sinnen (J.10~ebe- "awän up~'ale ra')auf 
ihren Lagern, um es bei Morgengrauen zu vollführen, weil sie die Macht dazu 
haben! 

Sach 7,10 
Bedrückt nicht Witwen und Waisen, Fremdlinge und Arme, und sinnt nicht auf 
Arges widereinander in eurem Herzen (weracat 'is 'aJ.tiw 'ar täl_isebii bilbab­
käm)! 

Sacharja spricht nicht nur vom "Arges sinnen", sondern über Mi 2,1 hinaus davon, daß es im Her­
zen gehegt wird und sich gegen den Bruder richtet. 

Das gleiche Resultat ergibt die Gegenüberstellung von J es 1, 1 7 und J er 7 ,5: 

Jesl,17 
Trachtet nach Recht (dirsu mispat)! 

Jer 7,519 
Wenn ihr wirklich Recht schafft zwischen den Leuten ('im- caso ta<asu mis­
pat ben 'is iiben re<ehii) ... 

Fordert Jesaja das Trachten nach Recht, hält Jer 7,5 darüber hinaus fest, daß es gegenüber dem 
Nächsten geübt werden muß. 

Wir führen noch zwei Belege an: 

Sach 7,9 
So spricht der Herr der Heerscharen: "Pflegt wahrhaftiges Recht und übt Güte 
und Barmherzigkeit gegeneinander ('is 'äC )aJ.riw)!" 

Sach 8,16 
Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet die Wahrheit untereinander Cis 'äC 
recehu) und sprechet heilsames Recht in euren Toren! 

In der jüngeren Prophetie finden sich also Anklänge an die im Deuteronomium erstmals be­
legte Brüderlichkeitssprache. Ob hier deuteronomischer Einfluß vorliegt oder nicht, wagen wir 

18 übersetzung der JB. Viele Korrunentatoren scheiden upo<•1e ra' metri causa aus. Besser ist es, upä'äie ra' 
zu punktieren und die beiden Worte neben 'awän als zweites Objekt von J.iosebe zu betrachten. Zu diesem 
Vorschlag und seiner Begriindung s. WOLFF, Dodekapropheton 4 38f. 

19 Ob diese Stelle auf den Propheten Jeremia zurückgeht oder nicht, bleibe hier dahingestellt. 
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nicht zu beurteilen. Nicht erlaubt dürfte es sein, die Existenz dieser Brüderlichkeitssprache bei 
den späteren Propheten mit dem Hinweis darauf in Abrede zu stellen, reac und '~ dienten an 
diesen Stellen nur zur Umschreibung der Reziprozität. Die emotionale Färbung der beiden Be­
griffe kann in den Wendungen )1s ... re'ehu/'aJ:llw durchaus mitschwingen. Daß es sich tatsäch­
lich so verhält, ist um so wahrscheinlicher, als das Jer 7,5; Sach 7,9.10; 8,16 Gemeinte auch oh­
ne diese Wendungen hätte ausgedrückt werden können 20. 

Nach NIKEL und EICHRODT ist in der prophetischen Verkündigung der Höhepunkt alttesta­
mentlicher Ethik erreicht. Wenn man diesen Begriff schon verwenden will: Wäre es dann nicht 
angebrachter, die Brüderlichkeitsethik im Deuteronomium, im Helligkeitsgesetz und in der jün­
geren Prophetie als zweiten neben der Verkündigung der Propheten zu betrachten? 

2. Die systematische Einordnung von Lev 19,18 in die alttestamentliche Ethik 

a. Der Platz des Liebesgebotes im Neuen Testament 
Im Neuen Testament kommt das Gebot der Nächstenliebe nicht weniger als neunmal vor 21 , 

häufig an zentralen Stellen, einige Male mit dem Gebot der Gottesliebe zusammen. 
Seine Wichtigkeit im Neuen Testament verdankt das Liebesgebot allerdings nicht nur oder in 

erster Linie der großen Anzahl von Belegen, sondern ebensosehr der Tatsache, daß es in ihm als 
Zentralforderung gekennzeichnet wird. 

Mt 22,38 redet von der Gottesliebe als größtem (7) µqtiA.ri) und erstem Gebot und schickt 
dem der Nächstenliebe die Einleitung voran: "Das zweite ist ihm gleich" (V. 39). 
Mk 12 antwortet Jesus auf die Frage: "Welches ist das erste Gebot unter allem (11"tivrwv)?" 
(V. 28) mit dem Gebot, Gott zu lieben und fügt als zweites dasjenige der Nächstenliebe an 22. 
Lk 10 erfährt das Doppelgebot der Liebe indirekt eine Auszeichnung dadurch, daß es die 
Antwort auf die wichtige Frage bildet: "Meister, was muß ich tun, damit ich das ewige Le­
ben ererbe?" (V. 25) 23. 
Jak 2,8 bezeichnet das Gebot als königliches Gesetz. 
Gai 5,14 wird es mit dem Satz eingeleitet: "Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, 
[nämlich] in dem ... ". 
Mt 19 schließt das Liebesgebot eine Aufzählung von Geboten des Dekalogs, einem Zentrum 
alttestamentlicher Gesetzesverkündigung, ab24. 
Nach Röm 13,8 hat, wer liebt, das Gesetz erfüllt. Im anschließenden Vers wird das Gebot 
der Nächstenliebe als Zusammenfassung der Gebote bezeichnet: Denn das [Gebot]: 'Du sollst 
nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren', und 
wenn es irgendein andres Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefaßt, in dem: 'Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst!'25_ 

20 Daß die Brüderlichkeitsethik in nachexilischer Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat, geht weiter aus Neh 5 
hervor; vgl. dazu unsere Ausführungen auf S. 138f. 

21 Mt 5,43; 19,19; 22,39; Mk 12,31.33; Lk 10,27; Röm 13,9; Gai 5,14; Jak 2,8. 

22 Zum teils vorhandenen, teils fehlenden jüdischen Hintergrund der Ausdrücke 1) µeya"A11 Kai irpwT'T/ evro"Ai), 
evro"Aij irpwT'T/ iravrwv, lievrepa ( evro"Afi) vgl. BURCHARD, Liebesgebot 53-55. 

23 Diese Frage stellten im Judentum Schüler ihrem Lehrer: " 'Rabbi, lehre uns die Wege des Lebens, daß wir auf 
ihnen das Leben der zukünftigen Welt erlangen' (b.Ber. 28b Bar.)"; zitiert nach: GRUNDMANN, Lukas 222. 

24 V. 19. 1n der Markus- und Lukasfassung (Mk 10,19; Lk 18,20) wird die GebotsaufzählungJesu noch nicht 
durch das Liebesgebot abgeschlossen. 

25 KÄSEMANN, Römer 345, nimmt an, daß Paulus hier "einerjudenchristlichkatechetischen Tradition folgt, 
wie sie sich in Mt 5,17ff. niedergeschlagen hat". 
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Nur Mt 5 ,43, der einzigen Stelle im Neuen Testament, an der das Liebesgebot nicht in der 
LXX-Fassung von Lev 19,18 zitiert wird und wo es um den Gegensatz zwischen Nächsten-und 
Feindesliebe geht, erfährt es keine besondere Auszeichnung. Man könnte allerdings sagen, daß 
es insofern als besonders wichtig ausgezeichnet wird, als Mt 5 ,43 den Anspruch in sich trägt, sei­
nen Geltungsbereich gegenüber früher zu erweitern, also ein neues Gebot einzuführen. 

Im Neuen Testament gilt, wie diese kurze Aufzählung zeigt, das Gebot der Nächstenliebe als 
wichtigstes Gebot. Dieser Tatbestand gewinnt dadurch zusätzlich an Bedeutung, daß die Zentral­
stellung des Liebesgebotes auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt wird 26. 

b. Ez 18 
Im Alten Testament kommt das Gebot der Nächstenliebe nur ein (zwei) Mal vor; Lev 19,18 

(34) enthält zudem, wie schon ausgeführt, keine Aussage über seinen systematischen Ort in der 
alttestamentlichen Ethik. Um ihn bestimmen zu können, holen wir etwas aus und setzen mit der 
Exegese eines Textes ein, der mit unserem Thema auf den ersten Blick nichts zu tun zu haben 
scheint: Ez 18,5-19. 

Ez 18,5-19 behandelt "das Problem des Kausalnexus von Schuld und Strafe zwischen den 
Generationen in Form der Besprechung einer Dreigenerationenreihe"27; auf es gehen wir nicht 
ein. Wir gehen von der Feststellung aus, daß sich in diesem Abschnitt eine Toraliturgie spiegelt, 
in der "auf eine (durch eine Frage des priesterlichen Schwellenhüters provozierte?) Aussage des 
Heiligtumsbesuchers, in welcher er über sein Verhalten gegenüber den Rechtsordnungen Auskunft 
gab, der Spruch des Priesters folgte, welcher über Zulassung oder Abweisung entschied"28_ 

Im untersuchten Abschnitt finden sich drei längere und zwei kürzere Beschreibungen desje­
nigen, der als ~addlq gelten kann respektive nicht (vgl. Tabelle S. 161). V. 5-9 (!) schildern 
das Verhalten eines gerechten Mannes, V. 10-13 (2) das seines gewalttätigen Sohnes, V. 14-17 
(3) das des wiederum gerechten Enkels. V. 18 (4) und 19 (5) blicken kurz auf das Verhalten 
der zweiten, respektive dritten Generation zurück. 

Q) zeichnet das Bild des Gerechten, der leben wird. Das ~addiq hu) wird dem zugesprochen, 
der gerecht ist, Recht und Gerechtigkeit übt, nicht auf den Bergen ißt usw., also bestimmte kul­
tische und soziale Gebote befolgt. Als gerecht kann dann nicht gelten, wer eine dieser Vorschrif­
ten übertritt. Es wäre nun falsch zu glauben, wer diese begrenzte Anzahl von Einzelgeboten be­
folge, dürfe als gerecht gelten und deshalb leben. Wie die Abschnitte@ - @zeigen, kann das 
geforderte Verhalten mit einer je andern Auswahl von Geboten und Verboten umschrieben wer­
den. 

Diesen Tatbestand interpretieren wir wie folgt: In der je verschiedenen Auswahl an Vorschrif­
ten in den Abschnitten Q), @und@ wird immer das Ganze der göttlichen Forderung an Israel 
mitgedacht, alle Einzelgebote, nicht nur die aufgeführten. Es gilt also: 

Gottes Willen offenbart sich in einzelnen Geboten, geht aber nicht in ihnen auf. 
- Wo Einzelvorschriften aufgeführt werden, ist immer der ganze Wille Gottes mitzudenken. 

26 Zur Zentralstellung des Liebesgebotes im Neuen Testament vgl. WENDLAND, Ethik 122. Nach ihm bildet 
es einen der Punkte, in denen die Ethik aller Teile des Neuen Testaments einheitlich ist: es stellt "überall 
bei den Synoptikern und bei Paulus, bei Jakobus und Johannes die Mitte und die höchste Norm der Ethik 
dar". 

27 ZIMMERLI, Ezechiel 397. 

28 ZIMMERLI, a.a.O. 398. 
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Diese Deutung findet einen Anhaltspunkt im Text selbst, und zwar in den Sätzen, welche die je­
weiligen Abschnitte abschließen: 

Abschnitt 1 : 
beJ:iuqqotäj fhilllek umispatäj samar lä casot oämät 

Abschnitt 2: 
'et u1- hatto 'ebOt ha'ellil °asä 

Abschnitt 3: 
mispataj 'asä beJ:iuqq6täj halak 

Abschnitt 4: 
wa 'aSär lo)- tob 'aSä betok 'ammaw 

Abschnitt 5: 
'et u1- J:iuqqotaj S'amär wajja'asa: 'otam 

Neben einer Auswahl von Einzelgeboten dienen auch formale 29 Zusammenfassungen dazu, das 
Israel von Gott gebotene Verhalten zu umschreiben. Gerecht ist also nicht einfach, wer eine be­
stimmte Anzahl von Einzelgeboten befolgt, sondern, wer alles hält, was Gott ihm befiehlt, alle 
seine Gebote und Vorschriften. Die einzelnen in Ez 18 aufgeführten Notae eines Gerechten ste­
hen stellvertretend für alle andern. Wer nur sie aufweist und nicht alle Satzungen Jahwes befolgt, 
ist nicht gerecht. Die zentrale Forderung von Ez 18 besteht darin, Gottes Gebote zu befolgen und 
seine Verbote nicht zu übertreten, ist also (wenigstens vordergründig) formal und nicht inhalt­
lich bestimmt. 

c. Formale Zusammenfassungen von Gottes Willen 
Formale Zusammenfassungen des Israel gebotenen Verhaltens finden sich im Alten Testament 

viele. Hier sei noch eine besonders wichtige erwähnt: tun, was gut (tob) und recht (jasar) ist in 
den Augen Jahwes (be'ene jhwh)30. Zwei Beispiele: 

Dtn 12,28 
Bewahre und höre all das, was ich dir gebiete, auf daß es dir und deinen Kin­
dern nach dir wohl ergehe ewiglich, wenn du tust, was recht und wohlgefällig 
ist vor dem Herrn, deinem Gott (kl ta'asa: haHob wehajjafar be'ene jhwh 
"älohäka). 

Jes 38,2f 
Da kehrte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand, und er betete zum Herrn und 
sprach: Ach Herr, gedenke doch, daß ich mit Treue und ungeteiltem Herzen 
vor dir gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt (wehättob be'enä­
ka 'asiti). 

HöVER-JOHAG weisen darauf hin, daß die Wendung tob be'ene "bundes- und rechtstermi­
nologische[n] Charakter" hat und "als Unterwerfung der eigenen Person unter das Verfügungs-

29 Darunter verstehen wir solche Zusammenfassungen, in denen das gebotene Verhalten inhaltlich noch nicht 
entfaltet wird, also noch nicht Rechttun u.am. gefordert wird. 

30 Näheres zu diesen Wendungen findet sich bei STOEBE, Art. twb 657; LIEDKE, Art. jsr 792; JENNI, 
VETTER, Art. 'äjin 266; HöVER-JOHAG, Art. twb 328f. 
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recht eines anderen, bedingt durch die bestehende Rechtslage" 31 verstanden werden muß. Mit 
der Forderung, das Gute/Rechte in den Augen Jahwes zu tun, wird also verlangt, dem Bundes­
willen Jahwes nachzuleben. Sie wird häufig, und zwar in allen Teilen des Alten Testaments, ver­
wendet, um Gottes Willen an Israel umfassend zu umschreiben. Wie der Bundesgedanken eines 
der Zentren der alttestamentlichen Theologie bildet, so die Erfüllung des Bundeswillens einen 
Mittelpunkt ihrer Ethik. Die Forderung, das Gute/Rechte in den Augen Jahwes zu tun, ist also 
nicht rein formal bestimmt. 

Die Vokabel tob wird nicht nur im Zusammenhang mit der eben behandelten Wendung in 
ethischem Kontext gebraucht, sondern auch ohne die ausdrückliche Nennung Jahwes. Der Be­
zug auf ihn geht dabei nicht verloren, auch wenn er nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. 
Zwei Beispiele: 

Ps 37,3 
Hoffe auf den Herrn und tue, was gut ist (wä'ase- tob); bleibe im Lande und 
übe Treue. 

Am S,14f 
Suchet das Gute und nicht das Böse (dirsu- tob we'111- ra<), damit ihr le­
bet! und der Herr, der Gott der Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. 
Hasset das Böse und liebet das Gute (sin'u- rac we'ähäbu tob) und stellet 
das Recht her im Tor; vielleicht wird dann der Herr, der Gott der Heerscharen, 
dem Rest Josephs gnädig sein. 

Nach WOLFF wird das "Gute" in diesem Abschnitt "näher als Fähigkeit zur rechten richterli­
chen Entscheidung (mspt) definier[t] " 32. Wir können dem nicht zustimmen. Das "Gute" be­
inhaltet u.E. nicht nur die Fähigkeit zur rechten richterlichen Entscheidung, mag auch darauf 
ein besonderer Akzent liegen. Nein, Ps 37,3 und Am 5,14f meint tob das ganze von Gott gefor­
derte Verhalten, das hier wiederum formal umschrieben wird, wobei Am 5,14f ein besonderer 
Akzent auf das Rechtshandeln fällt. tob bezieht sich auch an diesen beiden Stellen nicht auf 
ein sittliches Gut, das unabhängig von Jahwe existierte, sondern meint seinen umfassenden 
(Rechts-) Willen. 

d. Die Umschreibung von Jahwes Willen durch eine Auswahl von Bestimmungen 
Ez 18 wird die Totalität von Jahwes Willen u.a. durch eine Auswahl von Geboten zum Aus­

druck gebracht. Sie stehen stellvertretend für andere Gebote da, "repräsentieren" sie. Dafür gibt 
es eine Reihe von weiteren Beispielen, von denen wir einige behandeln 33. 

Wir setzen mit Prov 6,16-19 ein: 

Sechs Dinge sind es, die der Herr haßt, 
sieben sind seiner Seele ein Greuel: 
hochmütige Augen, eine falsche Zunge, 

31 HöVER-JOHAG, a.a.0. 328. 

32 WOLFF, Dodekapropheton 2 294 (tr.). 

33 Wir diskutieren hier keine Beispiele aus dem prophetischen Schrifttum, da die Ethik der prophetischen Bü­
cher die beiden nächsten Abschnitte beherrscht. 
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Hände, die unschuldiges Blut vergießen, 
ein Herz, das arge Ränke schmiedet, 
Füße, die eilends dem Bösen nachlaufen, 
wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge, 
wer Händel stiftet zwischen Brüdern. 

Der Verfasser dieses Abschnitts formuliert den Willen Jahwes mit einer Aufzählung von Dingen, 
die diesem verhaßt sind. In ihnen liegt deutlich eine Auswahl vor. Aber zugleich ist hier das Be­
streben zu erkennen, mit dieser Auswahl das Jahwe verhaßte Verhalten möglichst umfassend zu 
umschreiben. Das geschieht einmal durch die Form, den Zahlenspruch, der doch eine Totalität 
zum Ausdruck bringen will 34, zum andern dadurch, daß wichtige Körperteile und Organe der 
Reihe nach mit einem für sie bezeichnenden Vergehen genannt werden. Der Verfasser durchbricht 
allerdings in V. 19 dieses Schema, offensichtlich um zwei besonders schlimme Greuel in die Auf­
zählung aufzunehmen. Auf sie fällt folglich ein besonders starkes Gewicht. Um zwei Dinge geht 
es also in Prov 6,16-19: um die möglichst umfassende Darstellung dessen, was Jahwe verhaßt ist, 
und darin weiter um eine Akzentsetzung. 

Das bekannteste Beispiel für die Umschreibung von Gottes umfassendem Willen durch eine 
Auswahl von Geboten bildet der Dekalog. Lange Zeit war unbestritten, daß er "als eine zurei­
chende Umschreibung des ganzen Willens Jahwes an Israel gelten"35 darf. Bereits seine Stellung 
in E und im Deuteronomium zeigt, daß er zu den zentralen Dokumenten des Alten Testaments 
gehört: 

"Wenn der sogenannte ethische Dekalog (Ex 20,2-17) für den Elohisten die ganze Sinaioffenba­
rung, insofern sie Gebot ist, beschreibt und in Anknüpfung daran für die deuteronomische Dar­
stellung dieser Dekalog (Dtn 5,6-21) derjenige Hauptteil der Offenbarung ist, der von Israel 
selbst empfangen wird, während das übrige durch Mose vermittelt wird, so wird deutlich, daß 
hier eine gewisse Totalität der Tora erstrebt wird, die der ganzen Offenbarung entsprechen soll" 36. 

Die inhaltliche Totalität des Dekalogs deutet VON RAD nur durch die Unterscheidung von 
Pflichten Gott und dem Nächsten gegenüber an 37. SCHüNGEL-STRAUMANN und GESE dif­
ferenzieren stärker. Beide weisen darauf hin, daß der Dekalog "alle Bereiche des menschlichen 
Lebens zu erfassen" 38 sucht. Für SCHüNGEL-STRAUMANN sind das der eigentlich religiöse 
Bereich, der Kreis der Familie und der öffentlich-rechtliche Bereich 39. GESE differenziert stär­
ker. Die ersten beiden Gebote beziehen sich nach ihm auf das Gottesverhältnis, das dritte und 
vierte Gebot haben den Bereich des Heiligen zum Inhalt, das dritte Gebotspaar gilt dem Ge­
schlechtsverhalten, das vierte dem allgemeinen Humanum; das Verhalten in der sozialen Gemein­
schaft regeln das neunte und zehnte Gebot 40. Auch in bezug auf die einzelnen Gebotspaare macht 
sich ein Bestreben auf Totalität hin geltend. In ihnen wird nämlich "von jeweils zwei Aspekten 
her ein Bereich angesprochen " 41 . Verstehen wir diese Aussage richtig, meint diese Dualität eine 
Totalität. 

34 Auf diese Funktion des Zahlenspruchs wird in der Literatur, soviel ich sehe, nicht hingewiesen, auch nicht 
von SAUER, Sprüche. 

35 VON RAD, Theologie 205. 

36 GESE, Gesetz 60; vgl. dazu weiter ders., Dekalog, besonders 73ff. 

37 VON RAD, Theologie 205. 

· 38 SCHüNGEL-STRAUMANN, Dekalog 112. 

39 SCHÜNGEL-STRAUMANN, a.a.0. 112. 

40 GESE, Gesetz 61 (unter Umstellung des sechsten und siebenten Gebotes). 

41 GESE, a.a.O. 60. 
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Eine wichtige und überzeugende Korrektur an der communis opinio, wonach der Dekalog so et­
was wie eine Zusammenfassung der alttestamentlichen Ethik bilde, hat neuerdings CRüSEMANN 
angebracht: Taburegeln fehlen im Dekalog; Bestimmungen betreffend Kult, Gottesdienst, Öko­
nomie und Staat sucht man in ihm ebenfalls vergebens; weiter enthält er keine der im Alten 
Testament so wichtigen Schutzbestimmungen zugunsten von personae miserabiles42. 

"Nein, so umfassend und allgemeingültig der Dekalog anscheinend auch redet, er deckt keineswegs 
alle Bereiche des Lebens und alle Grundthemen biblischen Rechts und biblischer Ethik ab. Und 
er will es offenbar auch gar nicht"43. 

Der Dekalog wendet sich an die Schicht der Israeliten, die "auf eigenem Lande ... wohnen, des­
sen Reichtum ... genießen, von Sklaverei frei [sind]" 44. Diese Freiheiten, chiffrehaft im Prolog 
angesprochen, verdanken sie Jahwe. Der Dekalog hat nur ein Thema, das er allerdings umfassend 
abhandelt: die Bewahrung dieser Freiheit45. 

e. Die Akzentuierung bestimmter ethischer Forderungen 
Recht häufig wird in Texten, die Jahwes Willen grundsätzlich entfalten, eine Forderung be-

sonders nachdrücklich erhoben. Wir setzen mit der Behandlung von Jes 1,10-17 ein. 

Höret das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom! Horch auf die Weisung un­
seres Gottes, du Volk von Gomorrha! Was soll mir die Menge eurer Schlacht­
opfer? spricht der Herr ... Eure Hände sind voll Blut; waschet, reinigt euch! Tut 
hinweg eure bösen Taten, mir aus den Augen! Höret auf, Böses zu tun, lernet 
Gutes tun! Trachtet nach Recht, führt den Unterdrückten wohl; helfet der 
Waise zum Rechte, führet die Sache der Witwe (haS'irU roac ma'alelekäm 
minnägäd 'enaj l;tidlu hareal: limdu heteb dirsu mispat 'asseru l;lamu~46 
siptu jatom ri'bu 'almana)! 

Man beachte, daß hier - wie an einigen weiteren Stellen - Gottes Willen im Anschluß an kult­
kritische Ausführungen entfaltet wird. Die Kultkritik nötigt ganz offensichtlich zur grundsätzli­
chen Besinnung darüber, was Jahwe den Israeliten gebietet. An dieser Stelle fällt auf ein Gebiet 
des Verhaltens ein starker Akzent, wohl deshalb weil zu Jesajas Zeit die diesbezüglichen Gebote 
besonders häufig übertreten wurden: das Recht. Allerdings wäre es nun falsch zu meinen, bei 
Jesaja spielten die übrigen Gebiete der Ethik keine Rolle, wie ja schon der Satz "Höret auf, Bö­
ses zu tun, lernet Gutes tun!" zeigt. FOHRER stellt zwischen ihm und den folgenden Imperati­
ven zu Recht folgenden Zusammenhang her: 

"[Es] ist zu beachten, daß Jesaja an die Spitze die Grundförderung stellt: Gutes tun, statt Böses 
tun. Die dann folgenden Einzelanweisungen erläutern dies und bilden nichts anderes als beispiel­
hafte, konkrete Anwendungen der zusammenfassenden Grundförderung. Damit erfolgt ein wich­
tiger Schritt: An die Spitze und geradezu an die Stelle der Vielfalt der alten Rechtssätze, die zu 
bloßen Einzelbeispielen werden, tritt als ihre prophetische Interpretation die Konzentration des 

42 CRÜSEMANN, Bewahrung 8-10. 

43 CRÜSEMANN, a.a.O. 10. 

44 A.a.O. 37. 

45 A.a.O. 79f. 

46 Zur Umvokalisierung von l_iam6~ in l_iamu~ und zur übersetzung von V. 17 s. WILDBERGER, Jesaja 1 34; 
vgl. ferner HAL 94 zu 'afseru und 314 zu l;tamo~. 
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Gotteswillens in der einen grundlegenden Forderung 'Gutes tun', die damit zugleich dem Be­
reich des Rechts und des Gesetzes entnommen wird"47. 

In der prophetischen Verkündigung des Gotteswillens fällt auch sonst recht häufig ein Akzent 
auf Recht und Gerechtigkeit und den Schutz der sozial Benachteiligten. Besonders bekannt ist 
Am 5,24: 

Aber es ströme wie Wasser das Recht, und die Gerechtigkeit wie ein unversieg­
licher Bach! 

Da sich dieser Vers in einem kultkritischen Abschnitt findet 48, nehmen wir an, daß er ähnlich 
verstanden werden darf wie Jes 1, l 6f. Arnos verlangt von den Israeliten nur, Recht und Gerechtig­
keit zu üben. Durch die Auswahl eben dieser beiden Forderungen legt er den Akzent auf das Ge­
biet der Ethik, auf dem sich Israel seiner Ansicht nach besonders schuldig gemacht hat. Obwohl 
sich in diesem Abschnitt keine allgemeine Forderung wie "Höret auf, Böses zu tun, lernet Gutes 
tun!" findet, darf eine solche doch wohl mitgedacht werden. 

Jer7,4-7 
Verlaßt euch nicht auf täuschende Worte wie diese: "Der Tempel des Herrn, 
der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier!" sondern bessert euren 
Wandel, bessert eure Taten (ki )im- heteb tetibil „ac darkekäm we'äC 
mlt<1üelekäm)! Wenn ihr wirklich Recht schafft zwischen den Leuten, wenn 
ihr Fremdling, Waise und Witwe nicht bedrückt und nicht unschuldiges Blut 
vergießt an dieser Stätte und nicht andern Göttern nachlauft, euch selbst zum 
Unheil, so will ich euch an diesem Orte wohnen lassen, in dem Lande, das ich 
euren Vätern gegeben habe von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Jer 7 ist recht eng mit Jes 1 verwandt. Wie dort wird Jahwes Willen im Anschluß an in wei­
testem Sinne kultkritische Ausführungen entfaltet 49. An seinem Anfang steht wie dort eine for­
male Umschreibung des geforderten Verhaltens: "sondern bessert euren Wandel, bessert eure Ta­
ten". In beiden Kapiteln wird diese Grundforderung konkretisiert und zugleich akzentuiert durch 
die Aufzählung einiger Gebote, die das Verhalten vor Gericht und den sozial Schwachen gegen­
über zum Inhalt haben. Der einzig gewichtige Unterschied zu Jes 1 besteht darin, daß Jer 7 in der 
uns vorliegenden Gestalt das von Israel geforderte Tun nicht nur in dieser Richtung entfaltet, son­
dern auch das Verbot, andern Göttern nachzulaufen, enthält. 

Ein letztes Beispiel: 

Sach 8,14-17 
Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Wie ich mir vorgenommen, über euch 
Unheil zu bringen, als mich eure Väter erzürnten, spricht der Herr der Heer­
scharen, und mich's nicht gereuen ließ, so habe ich wiederum in diesen Tagen 
mir vorgenommen, Jerusalem und dem Hause Juda Gutes zu tun. Fürchtet euch 
nicht! Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet die Wahrheit untereinander 

47 FOHRER, Tradition 79. 
48 Am 5,21-24. - WOLFF, Dodekapropheton 2 309, macht zu Recht auf die Verwandtschaft zwischen 

Jes 1,13-17 und Am 5,21-24 mü einem "bis in die Thematik ähnlichen übergang vom Kultischen zum 
Rechtlichen" aufmerksam. 

49 Die in Jes 1 kritisierten Israeliten suchen Schutz und Sicherheit in bestimmten Kulthandlungen, die in Jer 7 
angesprochenen in einem Kultraum. 
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und sprechet heilsames Recht in euren Toren! Sinnet nicht auf Arges widerein­
ander in eurem Herzen und liebet nicht falschen Eid! Denn all das hasse ich, 
spricht der Herr. 

167 

V. l 6f enthält eine Zusammenfassung des Israel gebotenen Verhaltens, das die Antwort auf Jahwes 
erneute Zuwendung zu ihm bilden soll. Von den vier Imperativen, in denen der Satz "Das sind 
die Dinge, die ihr tun sollt" entfaltet wird, beziehen sich der erste und vierte auf wahrhaftes Han­
deln. Hier liegt also der Akzent im Unterschied zu den bisher behandelten Stellen nicht auf dem 
Rechttun, sondern auf wahrhaftigem Verhalten. 

f. Die Reduktion der Ethik auf einige grundsätzliche Forderungen 
Das Alte Testament enthält eine Reihe von Texten, in denen der Gotteswillen auf wenige 

grundlegende Gebote reduziert wird. Wir behandeln eine Auswahl davon. 

Sach 7,9f 
So spricht der Herr der Heerscharen: "Pflegt wahrhaftiges Recht und übt Güte 
und Barmherzigkeit gegeneinander! Bedrückt nicht Witwen und Waisen, Fremd­
linge und Arme, und sinnt nicht auf Arges widereinander in eurem Herzen!" 

Auf den ersten Blick mag es scheinen, in diesem Text liege eine Aufzählung von Einzelgebo­
ten vor. Näheres Hinsehen ergibt jedoch, daß der Abschnitt das Israel gebotene Verhalten durch 
einige grundlegende Vorschriften regelt. Sach 7,9f entfaltet, worauf RUDOLPH 50 aufmerksam 
macht, Gottes Willen zuerst nach der positiven, dann der negativen Seite hin. Daß die beiden Verse 
kunstvoll aufgebaut sind, geht weiter daraus hervor, daß in beiden auf ein konkret ein allgemei­
ner gehaltenes Gebot respektive Verbot folgt. Die beiden konkreten Gebote heben Bereiche des 
sittlichen Handelns hervor, die bei den Propheten eine wichtige Rolle spielen: gerechtes Handeln 
vor Gericht und Schutz der sozial Schwachen. 

Recht schwierig zu bestimmen ist, was die beiden andern Forderungen beinhalten, nämlich 
"übt Güte und Barmherzigkeit gegeneinander" und "Sinnt nicht auf Arges widereinander in 
eurem Herzen". Deutlich ist, daß es in der ersten um Taten, in der zweiten um das Planen geht. 
In ähnlicher Weise werden Ps 24,4 Tat und Gesinnung einander gegenübergestellt: neqi kli'.ppa­
jim ubar- lebab; vgl. damit Spruch 125, 134 aus dem Ägyptischen Totenbuch: 

"Ich bin einer mit reinem Mund und reinen Händen" 51 . 

Wenn auch Sach 7 ,9f die beiden aufgeführten Sätze nicht aneinander anschließen, so ist doch das 
Nebeneinander von Tat und Plan nicht zufällig. Wie Ps 24,4 und im Ägyptischen Totenbuch wird 
hier durch eine Dualität die Totalität ethischen Handelns umschrieben. Im Unterschied zu Ps 24,4 
konkretisiert Sach 7 ,9f dieses Handeln und Planen. 

Wir unterbrechen hier die Exegese von Sach 7 ,9f. Auf den entscheidenden Punkt gehen wir 
weiter unten bei der Besprechung anderer Stellen ein. Zwei kurze Bemerkungen zum vorläufigen 
Abschluß: Zeugt nicht neben dem Inhalt auch der formal wie inhaltlich kunstvolle Aufbau des 
Abschnittes Sach 7 ,9f davon, daß sein Verfasser bestrebt war, Jahwes Willen so umfassend wie 
möglich zu beschreiben? Er wird - dies nur nebenbei - im Anschluß an eine Fastenkritik entfal­
tet. 

50 RUDOLPH, Haggai - Maleachi 145. 

51 übersetzung von HORNUNG, Totenbuch 240. 
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Ganz deutlich ist in Ps 15 das Bestreben zu erkennen, die Forderung Jahwes an Israel in we­
nigen grundsätzlichen Bestimmungen festzuhalten. In ihm liegt eine Tempeleinlaßliturgie vor 52. 
In der Forschung ist umstritten, ob V. 2 oder 3-5a ihren Grundbestand bilden. KOCH nimmt an, 
daß V. 2 später durch V. 3-5a - nach ihm "Unschuldsbeteuerung" eines Laien 53 - ergänzt 
worden ist. Nach LESCOW hingegen bilden V. 3-5a den Grundbestand von Ps 15, währenddem 
die allgemeineren Sätze von V. 2, wie sie sich auch in anderen Tempeleinlaßliturgien finden 
(Jes 33,15; Mi 6,8), "mit ihren generalisierenden Tendenzen im Zuge reicherer liturgischer Ent­
faltung daraus hervorwuchsen" 54. Wie auch immer: Jahwes Willen findet seinen Ausdruck u.a. 
in wenigen grundsätzlichen Forderungen; KOCH spricht von "umfassende[n], positive[n] Be­
stimmungen"55. 

Ps 15,lf 
Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelte? 
Wer darf weilen auf deinem heiligen Berge? 
Der unsträflich wandelt (hOlek tarnlm) und Gerechtigkeit übt (upo'el ~ädäq) 
und die Wahrheit redet von Herzen (wedober )~ät bilbabo). 

Es ist sicher kein Zufall, daß sich in dieser Zusammenfassung des gebotenen Verhaltens neben­
einander die drei Verben hlk, pcl und dbr, die wichtige Tätigkeiten des Menschen bezeichnen, 
finden. Darin wie in der Tatsache, daß in Ps 15 ,2 sowohl Handeln wie Gesinnung erfaßt werden, 
kommt der Anspruch dieses Psalmes, den Willen Jahwes in seiner Totalität zu erfassen, deutlich 
zum Ausdruck. 

In Ps 15 wird das Israel gebotene Verhalten nicht nur mit wenigen grundsätzlichen Forderun­
gen umschrieben, sondern auch mit einer Auswahl an Einzelgeboten: 

Ps 15, 3-5a 
der nicht verleumdet mit seiner Zunge 
und seinem Nächsten kein Arges tut 
und keine Schmähung ausspricht wider den Nachbar; 
der den Verworfenen verachtet, 
aber die Gottesfürchtigen ehrt; 
der Wort hält, auch wenn er sich zum Schaden geschworen; 
der sein Geld nicht um Zins gibt 
und nicht Bestechung annimmt wider den Unschuldigen. 

Wir nehmen an, daß der Beter, der diese Unschuldsbeteuerung einmal gesprochen hat, um den 
Auswahlcharakter dieser kurzen Reihe wußte. In ihr sind - dies nebenbei - Vergehen zusammen­
gestellt, "die nicht zu einem juristischen Kasus werden bzw. von der Gerichtsbarkeit unter Um­
ständen unerreicht bleiben" 56. 

52 Näheres dazu bei KRAUS, Psalmen 253f; KOCH, Tempeleinlaßliturgien 46-51. 

53 KOCH, a.a.O. 50. 

54 LESCOW, Micha 6 15. 

55 KOCH, Tempeleinlaßliturgien 46. 

56 KRAUS, Psalmen 257. 
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Die wohl bekannteste Umschreibung von Gottes Willen in wenigen grundsätzlichen Forde-
rungen findet sich in Mi 6,6-8: 

"Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? 
Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr 
Wohlgefallen an vieltausend Widdern, an ungezählten Bächen Öls? Soll ich mei­
nen Erstgebornen hingeben für meine Sünde, die Frucht meines Leibes als Süh­
ne meiner Seele?" - "Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr 
von dir fordert: nichts als Recht üben und die Güte lieben und demütig wan­
deln vor deinem Gott (higgld leka 0adam ma- tob umä- jhwh d6res mim­
meka kl 0im- casilt mispat we>iili%lit J::iäsäd ~ehä~neac läkät (im- 0 ä1ohä­
ka)." 

Ordnen wir diese drei Verse kurz in den Gesamtzusammenhang von Mi 6,2-8 ein. Nach Mi 6,2 
strengt Jahwe einen Prozeß an, dessen "Gegenstand der Verhandlung ... nicht Israels Schuld, 
sondern Jahwes Tun und Jahwes Fordern" 57 bilden. Jahwe fragt das Volk, ob er es erschöpft 
habe, und fährt - da eine Reaktion des Volkes ausbleibt? - in seiner Selbstrechtfertigung fort: 
Ich habe euch doch aus Ägypten herausgeführt. Aus V. 6 geht hervor, daß die Hörer Jahwes 
Selbstrechtfertigung annehmen. Aber "sie nehmen nicht auf, daß der Vorwurf der über!astung 
durch Jahwe längst durch die Erinnerung an Jahwes Entlastungen aufgehoben wurde" 58. Sie 
machen immer weitergehendere Vorschläge, wie sie sich vor Jahwe durch Opfer reinigen könnten. 
Als Antwort darauf erfolgt das higgld leka '°adam. Durch diese Einführung gibt der Verfasser 
von Mi 6,6-8 zu erkennen, daß er nicht "eine völlig neue Erkenntnis aus[sprechen]" 59 will. 
Er tritt im Gegenteil mit dem Anspruch auf, Gottes bekannten Willen neu zu verkündigen, bes­
ser gesagt: in Erinnerung zu rufen. Das bedeutet nun allerdings nicht unbedingt, wie KOCH an­
nimmt, daß ihr Verfasser "auf eine alte und bekannte Zusammenfassung des göttlichen Willens 
zurück[greift]" 60. Wir halten es für wahrscheinlicher - darauf weist auch das Sprachgewand von 
Mi 6,8 hin -, daß sie ihr Verfasser61 , vielleicht in loser Anknüpfung an ähnliche Zusammenfas­
sungen, selber formuliert hat. Daß die drei Bestimmungen von V. 8 das von den Israeliten ge­
forderte Verhalten möglichst umfassend darstellen wollen, kann wohl nicht bestritten werden. 
Hingegen fragt sich, ob in Mi 6,8 die zentralen Anliegen der drei wichtigsten vorexilischen Pro­
pheten zusammengfaßt sind, wie ROBINSON und in deutlicher, aber unausgesprochener Ab­
hängigkeit von ihm WEISER 62 meinen: 

"Es ist nicht der Mangel an Opfern, sondern die sittliche Unzulänglichkeit der Lebensführung, 
was Jahwes Zorn erregt. Darin stimmen alle Propheten, wenigstens die vorexilischen, überein, 
und 8 stellt geradezu eine Zusammenfassung dieser ihrer Verkündigung dar. So in der Grundför­
derung einig haben sie aber doch alle ihr besonderes Anliegen. Das des Arnos war Gerechtigkeit 
und Ehrlichkeit in Politik und Recht, in Handel und Wandel, also rechtes Tun. Das des Hosea 
ging tiefer; es war gütige Zuverlässigkeit und treue Liebe, die in jeder Lebenslage die Menschen­
würde achtete, also rechte Gesinnung. Jesaja ging noch tiefer; er wußte, daß alles umsonst ist 
ohne die Heiligung, die den Menschen für die Gemeinschaft mit Gott tauglich macht, indem sie 

57 WOLFF, Dodekapropheton 4 147 zu V. 3. 

58 WOLFF, a.a.0. 150f. 

59 So richtig KOCH, Tempeleinlaßliturgien 55. 

60 KOCH, a.a.O. 55. 

61 Der Abschnitt Mi 6,2-8 muß Micha wohl abgesprochen werden; vgl. dazu WOLFF, Dodekapropheton 
4 142-145. 

62 WEISER, Hosea - Micha 283. 
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alles beseitigt, was ihn vor Gottes Antlitz nicht bestehen läßt, und so erst eine dauernde Verbin­
dung mit ihm ermöglicht. Auf diesen drei Pfeilern - Gerechtigkeit, Liebe, Reinheit - beruht in 
der Tat die gesamte prophetische Verkündigung"63. 

Dieses Urteil enthält zweifelsohne ein Wahrheitsmoment. Aber es bleibt zu beachten, daß auch 
Jesaja einen starken Akzent auf Recht und Gerechtigkeit legt und sich die schwer deutbare For­
derung wehil~neac läkät cim- )älohilka64 nicht in einen unmittelbar einsichtigen Zusammen­
hang mit der Verkündigung Jesajas bringen läßt. Bei ROBINSON und WEISER schimmert klar das 
Interesse durch, die Stelle Mi 6,8 als die Zusammenfassung der prophetischen Verkündigung her­
auszustellen. Das kann nicht ausschließlich mit ihrem Inhalt zusammenhängen, finden sich doch im 
Alten Testament selbst einige Mi 6,8 vergleichbare Zusammenfassungen des göttlichen Willens in 
wenigen zentralen Sätzen. Wir vermuten, daß die Einleitung (Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut 
ist und was der Herr von dir fordert), die sehr allgemein und grundsätzlich gehalten zu sein scheint, 
diese Einschätzung mitbeeinflußt hat. Dabei entspricht die Anrede "adam, wie WOLFF zeigt, 
ganz einfach "der aufgenommenen Gattung priesterlicher Tora"65. Die Frage, ob Mi 6,8 den 
Höhepunkt alttestamentlicher Gebotszusammenfassungen bilde, muß also allein von den drei 
Forderungen her, welche die Stelle enthält, angegangen werden. Was sie beinhalten, untersuchen 
wir im Rahmen einer Kurzexegese der mit Mi 6,8 inhaltlich verwandten Stellen. Es handelt sich 
um folgende: 

(Hos 2,21f) 66 

Und ich verlobe dich mir auf ewig, ich verlobe dich mir in Recht und Gerech­
tigkeit (be~ädäq ubemispat), in Güte und Erbarmen (ubeJ:iäsäd uberl!J:iam1m), 
ich verlobe dich mir in Treue (bä :iämlinä), sodaß du den Herrn erkennst. 

Hos 12,7 
Du wirst zurückkehren zu deinem Gott 67 ; übe beständig Liebe und Recht und 
hoffe stets auf deinen Gott ( we'attä be'lohäka tasub J:iäsäd umispat semor 
weqawwe 'äl- >ä1ohÜ:ka tanUd). 

Sach 7,9 
So spricht der Herr der Heerscharen: "Pflegt wahrhaftiges Recht und übt Gü­
te und Barinherzigkeit gegeneinander (mispat "ämät sepotu weJ:iäsäd weraJ:ia­
m1m <a§u 'is 'äC "a.J:ri"w) 1 

Diese Stellen unterscheiden sich zum Teil stark voneinander. Eines jedoch haben sie gemein­
sam. Alle fordern auf der einen Seite: Übt mispat/~ädäq (oder beides); sprachlich erscheint die­
se Forderung in unterschiedlicher Gestalt. Inhaltlich unterscheidet sich Sach 7 9 insofern von 
den übrigen Stellen, als mispat durch >ämät näher bestimmt und dadurch die F;rderung, Recht 

63 ROBINSON, Hosea - Micha 147. 

64 Vgl. dazu WOLFF, Dodekapropheton 4 155f. 

65 WOLFF, a.a.O. 153. 

66 Diese Stelle gehört nur bedingt in diese Aufzählung hinein, da die fünf Substantive "nicht menschliche Ei­
genschaften, also Qualitäten Israels, meinen, sondern.„ die Gaben dar[stellen], die Jahwe mitbringt" 
(RUDOLPH, Hosea 81). Wir führen sie gleichwohl auf, weil diese Gaben das sind, was Gott nach andern 
Stellen von den Israeliten verlangt. 

67 Gegen die ZB, die statt be'lohäka be'ohaiäka "zu deinen Zeiten" liest. Diese Korrektur ist überflüssig; der 
masoretische Text ergibt einen guten Sinn. 
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zu üben, vertieft wird. Auf der andern Seite gebieten sie, l).äsäd, rill).amim (oder beides) zu üben. 
Wiederum wird diese Forderung sprachlich verschieden formuliert. Dabei verinnerlicht und ver­
tieft Mi 6,8; in diesem Vers wird nämlich nicht geboten, l).äsäd zu tun (' asä, Sach 7 ,9), zu hal­
ten (smr, Hos 12,7), sondern zu lieben (°hb). Sach 7,9 vertieft das Gebot, l).äsäd und rii'.l).amim 
zu tun, in einer andern Richtung: Es hält fest, daß diese dem Bruder erwiesen werden müssen. 

Was charakterisiert die Doppelforderung, ~ädäq/mispat zu tun und l).äsäd/rill).amim zu 
üben? ~ädäq/mispat umschreiben "gemeinschaftsgemäßes Verhalten"68, bezeichnen etwas, wor­
auf jeder Israelit Anspruch hat69. l).äsäd dagegen meint "nie das Selbstverständliche, Pflicht­
gemäße"70. In ihm ist ein "Ausdruck für Großherzigkeit, für eine selbstverzichtende menschli­
che Bereitschaft [zu] sehen, für den anderen dazusein" 71 . Der Doppelausdruck l).äsäd wera-
1).anrlm beinhaltet nach STOEBE "die über die Norm hinausgehende Zuwendung von Herzlichkeit 
und Erbarmen" 72. Mi 6,8 heißt 'äb%at I,iäsäd "Freundlichkeit lieben"73. Wir konnten aus 
Platzgründen die Bedeutung dieser vier Begriffe und ihres gegenseitigen Verhältnisses nicht selber 
erarbeiten oder auch nur ausführlicher darstellen. Bei aller gebotenen Vorsicht, die sich von da­
her aufdrängt, lassen sich die aufgeführten Stellen wie folgt auslegen: Gottes Willen tun bedeu­
tet: jedem das zukommen lassen, was ihm gebührt, sich gemeinschaftskonform, rechtlich verhal­
ten, zugleich aber auch bereit sein, mehr zu tun, als sich von selbst versteht, freundlich für den an­
dern dasein, mit andern Worten: sich ihm liebevoll zuwenden. 

An den eben untersuchten Stellen läßt sich eine Vertiefung des Gebotenen über das Selbstver­
ständliche und Pflichtgemäße hinaus feststellen. Man darf das Nebeneinander der Forderungen, 
mispat/ ~ädäq und l).äsäd/rill).amim zu üben, nicht als die typische Zusammenfassung der alt­
testamentlichen Ethik bezeichnen, aber doch als eine der wichtigsten. Mi 6,8 unterscheidet sich 
von den andern Stellen vor allem dadurch, daß es auch das Verhalten Gott gegenüber regelt, in­
haltlich also umfassender ist 74. 

g. Weiterführung 
Es gibt im Alten Testament nicht eine, kanonisch gewordene Zusammenfassung des Gottes­

willens, sondern vier Möglichkeiten, das, was Jahwe von den Israeliten verlangt, umfassend zu 
umschreiben: Sie sind - und das ist für die alttestamentliche Ethik typisch - auf verschiedene 
Weise miteinander kombiniert worden. So finden sich nebeneinander recht häufig einige grund­
sätzliche Sätze und daneben eine Auswahl von Einzelgeboten, mit denen Gottes Willen umschrie­
ben wird. Zu denken ist etwa an die Einzugsliturgien und die ihnen nachgebildeten Reihen. In 
Hos 4 geht der Umschreibung des geforderten Verhaltens durch einige zentrale Forderungen eine 

68 KOCH, Art. ~dq 515. 

69 VgL dazu LIEDKE, Art. spt 1004f. 

70 STOEBE, Art. J.iäsäd 611. 

71 STOEBE, a.a.O. 611. 

72 A.a.O. 614. 

73 WOLFF, Dodekapropheton 4 137. 

74 Aber sogar in dieser Beziehung steht Mi 6,8 nicht einzig da, enthält doch auch Hos 12,7 eine Bestimmung, 
welche die Gottesbeziehung regelt. Mi 6,8 und Hos 12,7 sind strukturell ähnlich aufgebaut und inhaltlich 
recht eng miteinander verwandt, wie folgende Gegenüberstellung der drei Hauptforderungen zeigt: 

Mi 6,8 Hos 12,7 

caS6t miSpat 
we'llhabät häsäd 
weha~neac iäkät 'im- >älohäka 

Etwas anders WOLFF, Dodekapropheton 4 158. 

ilmispat semor 
häsäd „. !emor 
~eqawwe 'är >ä1ohäka tamid 
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Aufzählung von Dekaloggeboten voran. In der Tempelrede (Jer 7) folgt einer dekalogähnlichen 
Reihe die Zusammenfassung des ethischen Verhaltens in einigen zentralen Geboten; sie beginnt 
mit einer formalen Zusammenfassung. Diese Kombinationen sind für die alttestamentliche Ethik 
ebenso bezeichnend wie die einzelnen Zusammenfassungen dessen, was Jahwe von den Israeliten 
verlangt. 

Welches sind die treibenden Kräfte bei ihrer Herausbildung gewesen? Diese Frage läßt sich 
nicht umfassend beantworten; wir weisen nur auf zwei Punkte hin. Zusammenfassungen dessen, 
was Jahwe fordert, schließen im Alten Testament häufig an (im weitesten Sinn) kultkritische 
Aussagen an. Die Zurückweisung eines falsch verstandenen Kultes drängt zur grundsätzlichen Aus­
einandersetzung mit der Frage: Was fordert denn Gott eigentlich? Die Formulierung ethischer 
Spitzensätze und Zusammenfassungen entspringt aktuellen Auseinandersetzungen, hat also ei­
nen sehr konkreten "Sitz im Leben" und nicht irgendwelche philosophischen Interessen als 
Anlaß. 

Auch die Tempeleinlaßliturgien haben dazu angeregt, grundsätzlich über Gottes Willen nach­
zudenken, wie aus Ps 15; 24; Jes 33,14-16 und (etwas weniger deutlich) Ez 18 hervorgeht. Der 
konkrete Anlaß dafür ist hier noch stärker mit Händen zu greifen: Begehrt jemand Einlaß ins Heilig­
tum, muß die Frage beantwortet werden: "Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelte?" (Ps 15,1). 

h. Die alttestamentliche Ethik und das Liebesgebot 
Das Gebot der Nächstenliebe bildet einen Höhepunkt innerhalb der pentateuchischen Ge­

setzgebung. Besteht zwischen ihm und den eben untersuchten Zusammenfassungen ein Zusam­
menhang? Geht man die einschlägige Literatur durch, stellt man bald einmal fest, daß über diese 
Frage kaum nachgedacht wird. Einige Alttestamentler gehen bei der Behandlung des Liebesgebo­
tes überhaupt nicht auf seinen systematischen Ort innerhalb der alttestamentlichen Ethik ein, 
andere beschränken sich auf den nichtssagenden Hinweis, daß es einen ihrer Höhepunkte, wenn 
nicht den Höhepunkt bilde. 

Von den wenigen Versuchen, Lev 19, 18 und die Ethik des übrigen Alten Testaments, insbe­
sondere die der Propheten, miteinander in Verbindung zu bringen, geht einer auf DILLMANN 
zurück, der in seinem Handbuch der Alttestamentlichen Theologie schreibt: 

"Aber die Huld, Freundlichkeit, Liebe gegen den Nächsten (J:iäsäd) wird im ganzen A.T. recht 
eigentlich als die Grundpflicht neben der Gerechtigkeit gefordert" 75'. 

Es folgt eine Stellenaufzählung, die mit Lev 19, 18 einsetzt. DILLMANN hat bereits richtig er­
kannt, daß Gerechtigkeit und Liebe die beiden Grundforderungen der alttestamentlichen Ethik 
sind 76. Allerdings würdigt er diesen Tatbestand nicht gebührend. Zudem ist es gefährlich, die Ge­
bote, J:iäsäd zu üben, respektive seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, allzu eng aneinander­
zurücken. 

Am eindringlichsten hat JAGERSMA über den Zusammenhang zwischen Liebesgebot und alt­
te.stamentlicher Ethik nachgedacht. Das Gebot der Nächstenliebe bildet nach ihm "een van de 
belangrijkste uitspraken uit het hele Oude Testament" 77. Er betrachtet es als Zusammenfassung 

75 DILLMANN, Handbuch 436f (tr.). 

76 Zum gleichen Resultat ist FOHRER, Grundstrukturen 272, in bezug auf die Verkündigung der Propheten 
gelangt: "Die Grundlagen des rechten Handelns sind Gerechtigkeit und Liebe, die für das gesamte Leben als 
grundlegend betrachtet werden". 

77 JAGERSMA, leviticus 19 99. 
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der vorangehenden Verbote und Gebote, was seinen Wert nicht vermindere 78. JAGERSMA fragt 
dann, "of voor dat wat hier samengevat wordt ook niet elders in het Oude Testament een basis 
aanwezig is" 79. Er beantwortet diese Frage wie folgt: Am 5,15; Mi 6,8 und Sach 8,16ff rufen 
dazu auf, mispat, oämät, J:iäsäd und salöm liebzuhaben. Als Objekt erscheint also nicht ein 
bestimmter Personenkreis, sondern "een 'wijze van doen', die aan de uitspraken van Leviticus 
19,13-18 doet denken" 80. Daraus zieht er folgenden Schluß: 

"Verwantschap tussen Leviticus 19, 13-18 ende prediking van de zojuist genoemde profeten lijkt 
dan ook onmiskenbaar aanwezig. De samenhang tussen mspt en 'liefhebben' zoals we bij Arnos, 
Micha en Zacharia waamemen doet bovendien vermoeden dat bij het gebod de 'naaste' lief te 
hebben in Leviticus 19,18 eveneens invloed van deze profeten aanwijsbaar is"81_ 

Hier schimmert deutlich das Bedürfnis durch, das Liebesgebot und die Verkündigung der Prophe­
ten möglichst eng aneinanderzurücken. Dahinter steckt aller Wahrscheinlichkeit nach die Vorstel­
lung - wir sind gelegentlich auch schon auf sie gestoßen -, in der Prophetie sei der Höhepunkt 
der alttestamentlichen Ethik erreicht und alle wichtigen Gebote wie z.B. das der Nächstenliebe 
seien auf ihren Einfluß zurückzuführen. JAGERSMAs Argumentationsgang ist künstlich: Ein Wort 
allein, 'hb, reicht nicht aus, um einen Einfluß der prophetischen Verkündigung auf Lev 19,18 
nachzuweisen. Zudem geht er darüber hinweg, daß Lev 19,18 °hb ke und nicht bloßes 'hb 
verwendet wird. 

Ein Zusammenhang zwischen prophetischer Ethik und Liebesgebot kann nur in Form der 
allgemeinen Aussage hergestellt werden, daß die Vertiefung der Ethik bei den Propheten auch 
auf das Gesetz abgefärbt hat. Zudem hat, wie gezeigt, das Deuteronomium ebenso zu dieser Ver­
tiefung beigetragen wie die Propheten. 

Beim kurzen Vergleich zwischen Lev 19, 18 und andern Zentralstellen alttestamentlicher Ethik 
sind nur wenige Resultate abgefallen, was nicht zu erstaunen braucht, da sie schwer miteinander 
zu vergleichen sind. Und so darf der folgenden Gegenüberstellung von Lev 19, 18 und ethischen 
Zentralstellen nicht zuviel Gewicht beigelegt werden, um so mehr als jenes im Unterschied zu 
diesen als Einzelgebot und nicht als Zusammenfassung des Willens Jahwes formuliert worden ist: 
Gott gebietet den Israeliten nach den reifsten Äußerungen der Propheten, Gerechtigkeit und 
Liebe zu üben, Lev 19, 18 hat nur die Liebe zum Gegenstand, eine Liebe allerdings, deren Maß 
über das von den Propheten geforderte hinausgeht. Berücksichtigt man, welche Rolle im Alten 
Testament der Gerechtigkeit zukommt, darf man sagen, daß die prophetische Doppelforderung, 
Gerechtigkeit und Liebe zu üben, typischer alttestamentlich ist als die Liebesforderung von 
Lev 19,18 allein. 

78 JAGERSMA, a.a.0. 100. 

79 Ebd. 

80 Ebd. 

81 JAGERSMA, leviticus 19 101 (tr.). 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



175 

Literaturverzeichnis 

In den Anmerkungen wird unter Angabe des Nachnamens des Verfassers und eines Hauptstich­
wortes aus dem Titel zitiert (bei Wiederabdrucken nach dem letzten Publikationsort). Deutsche 
Zitate aus der Bibel sind, wo nichts anderes vermerkt wird, (mit kleinen Änderungen) in der Über­
setzung der Zürcher Bibel geboten. Die Abkürzungen im Text und im Literaturverzeichnis rich­
ten sich nach: Theologische Realenzyklopädie. Abkürzungsverzeichnis, zusammengestellt von 
S. Schwertner, Berlin, New York 1976. Abkürzungen, die in diesem Werk fehlen, werden im Li­
teraturverzeichnis aufgelöst. Auf die Transkription hebräischer Worte in Zitaten wird in den An­
merkungen mit in Klammem gesetztem "tr." hingewiesen. 

ACKROYD, P.R., Israel 
Israel under Babylon and Persia, NCB.OT 4, 1970 

ACKROYD, P.R., Verb 
The Verb Love - )Ähebin the David-Jonathan Narratives -AFootnote, VT 25, 1975, 213f 

ALBERTZ, R., Frömmigkeit 
Persönliche Frömmigkeit und offizielle Religion, CThM 9, 1978 

ALT, A., Heimat 
Die Heimat des Deuteronomiums, in: Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, Bd. 2, 
München 3 !964, 250-275 

AMSLER, S., Motivation 
La Motivation de l'Ethique dans Ja Parenese du Deuteronome, in: Beiträge zur Alttesta­
mentlichen Theologie. Festschrift für W. Zimmerli zum 70. Geburtstag, hg.v. H. Donner, 
R. Hanhart u. R. Smend, Göttingen 1977, 11-22 

AUERBACH, E., Moses 
Moses, Amsterdam 1953 

AUERBACH, E., Zehngebot 
Das Zehngebot -Allgemeine Gesetzes-Form in der Bibel, VT 16, 1966, 255-276 

AUGUSTIN, Sermones 
Sancti Avrelii Avgvstini Sermones de Vetere Testamento. Sermones I-L, CChr.SL 41, 1, 1961 

BÄCHLI, 0., Israel 
Israel und die Völker. Eine Studie zum Deuteronomium, AThANT 41, 1962 

BAENTSCH, B., Helligkeits-Gesetz 
Das Helligkeits-Gesetz Lev. XVII-XXVI. Eine historisch-kritische Untersuchung, Erfurt 1893 

BAENTSCH, B., Exodus - Numeri 
Exodus - Leviticus -Numeri, HK 1. Abt., 2. Bd., 1903 

BARTH, K., KD I/2 
Die kirchliche Dogmatik, 1. Bd.: Die Lehre vom Wort Gottes, 2. Halbband, Zollikon 1938 

BARZILLAY, J., Art. WESSELY 
Art. Wessely, Naphtali Herz, EJ 16, 41978, 461-463 

BECKER, J., Gottesfurcht 
Gottesfurcht im Alten Testament, AnBib 25, 1965 

BECKER, J., Testamente 
Die Testamente der zwölf Patriarchen, JSHRZ 3/1, 1974 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



176 

BEGRICH, J„ Berlt 
Berlt. Ein Beitrag zur Erfassung einer alttestamentlichen Denkform. A. Alt zum 60. Geburts­
tage, ZAW 60, 1944, 1-11; wiederabgedruckt in: ders., Gesammelte Studien zum Alten 
Testament, hg. v. W. Zimmerli, TB 21, 1964, 5 5 -66 

BERGER, K., Gesetzesauslegung 
Die Gesetzesauslegung Jesu. Ihr historischer Hintergrund im Judentum und im Alten Testa­
ment. 1: Markus und Parallelen, WMANT 40, 1972 

BERTHOLET, A., Stellung 
Die Stellung der Israeliten und der Juden zu den Fremden, Freiburg i.B., Leipzig 1896 

BERTHOLET, A., Leviticus 
Leviticus, KHC Abt. 3, 1901 

BETTENZOLI, G., Geist 
Geist der Heiligkeit. Traditionsgeschichtliche Untersuchung des QDS-Begriffes im Buch 
Ezechiel, QuSem 8, 1979 

BEYERLIN, W., Paränese 
Die Paränese im Bundesbuch und ihre Herkunft, in: Gottes Wort und Gottes Land. H.-W. 
Hertzberg zum 70. Geburtstag, hg. v. H. Graf Reventlow, Göttingen 1965, 9-29 

BIETENHARD, H., Handschriftenfunde 
Die Handschriftenfunde vom Toten Meer (ljirbet Qumran) und die Essener-Frage. Die Fun­
de in der Wüste Juda (Eine Orientierung), ANRW 19/1, 1979, 704-778 

BIGGER, S.F., Family 
The Family Laws ofLeviticus 18 in their Setting, JBL 98, 1979, 187-203 

Bill. 1 
Das Evangelium nach Matthäus erläutert aus Talmud und Midrasch v .... P. Billerbeck, 
München 1922 

BOECKER, H.J., Redeformen 
Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament, WMANT 14, 21970 

BRAUN, H., Qumran 
Qurnran und das Neue Testament, Bd. 1, Tübingen 1966 

BROCKELMANN, C., Hebräische Syntax 
Hebräische Syntax, Neukirchen 1956 

BUBER, M., Ich und Du 
Ich und Du, Leipzig 1923; wiederabgedruckt in: ders., Werke. 1. Bd.: Schriften zur Philo­
sophie, München, Heidelberg 1962, 77-170 

BUBER, M., Gottesfinsternis 
Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie, Zürich 
1953; wiederabgedruckt in: ders., Werke. !. Bd.: Schriften zur Philosophie, München, 
Heidelberg 1962, 503-603 

BUBER, M., Glaubensweisen 
Zwei Glaubensweisen, Zürich 1950; wiederabgedruckt in: ders., Werke. !. Bd.: Schriften 
zur Philosophie, München, Heidelberg 1962, 651-782 

BUBER, M., Bücher der Weisung 
Die fünf Bücher der Weisung. Verdeutscht v. M. Buber gemeinsam mit F. Rosenzweig, Hei­
delberg 91976 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



177 

BURCHARD, C., Liebesgebot 
Das doppelte Liebesgebot in der frühen christlichen Überlieferung, in: Der Ruf Jesu und die 
Antwort der Gemeinde. Exegetische Untersuchungen J. Jeremias zum 70. Geburtstag, hg. v. 
E. Lohse gemeinsam mit C. Burchard u. B. Schaller, Göttingen 1970, 39-62 

BURROWS, M., Scrolls 
The Dead Sea Scrolls of St. Mark's Monastery. Vol. 2, fase. 2: Plates and Transcription of 
the Manual of Discipline, New Haven 1951 

CAUSSE, A., Groupe 
Du groupe ethnique a Ja communaute religieuse. Le probleme sociologique de Ja religion 
d'Israe!, Paris 1937 

CAZELLES, H., Mission 
Lamissiond'Esdras, VT 4, 1954, 113-140 

CHILDS, B.S., Exodus 
Exodus. A Commentary, OTL, 1974 

COHEN, H., Nächste 
Der Nächste. Vier Abhandlungen über das Verhalten von Mensch zu Mensch nach der Lehre 
des Judentums. Mit einer Vorbemerkung v. M. Buber, Berlin 1935 

COHEN, M.A., Role 
The Role of the Shilonite Priesthood in the United Monarchy of Ancient Israel, HUCA 36, 
1965, 59-98 

CRÜSEMANN, F., Bewahrung 
Bewahrung der Freiheit. Das Thema des Dekalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive, KT 78, 
1983 

DALMAN, G.H., Handwörterbuch 
Aramäisch-Neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, Göttingen 
2 1938 (reprografischer Nachdruck Hildesheim 1967) 

DELITZSCH, F., Talmudjude 
Rohling's Talmudjude, Leipzig 1881 

DERRETT, J.D.M., Love 
'Love thy neighbour as a man like thyself'?, ET 83, 1971 /72, 5 5f 

DIEZ-MACHO, A., Neophyti !. Levitico 
Neophyti 1. Targum Palestinense Ms de Ja Biblioteca Vaticana, t. 3: Levitico, Textos y Estu­
dios 9, Madrid, Barcelona 1971 

DIHLE, A., Goldene Regel 
Die Goldene Regel. Eine Einführung in die Geschichte der antiken und frühchristlichen Vul­
gärethik, SAW 7, 1962 

DILLMANN, A., Handbuch 
Handbuch der alttestamentlichen Theologie. Aus dem Nachlaß des Verfassers hg. v. R. Kittel, 
Leipzig 1895 

DONNER, H„ Freund 
Der "Freund des Königs", ZAW 73, 1961, 269-277 

DOSSIN, G., Correspondance 
Correspondance de Iasmaß-Addu, ARM. T 5, 1952 

DUHM, B., Jeremia 
Das Buch Jeremia, KHC Abt. 11, 1901 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



178 

EBERHARTER, A., Jesus Sirach 
Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus, HSAT VI. Bd., 5. Abt., 1925 

EHRLICH, A.B., Randglossen 
Randglossen zur hebräischen Bibel. Textkritisches, Sprachliches und Sachliches, 2. Bd.: Levi­
ticus, Numeri, Deuteronomium, Leipzig 1909 (reprografischer Nachdruck Hildesheim 1968) 

EICHRODT, W., Theologie 
Theologie des Alten Testaments, T. 2/3, Stuttgart 6 1974 

Einheitsübersetzung 
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Das Alte Testament, hg. im Auftrag der Bischöfe 
Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, des Bischofs von Luxemburg und des Bischofs von 
Lüttich, Stuttgart 1974 (provisorische Fassung), 1980 (definitive Fassung) 

EISSFELDT, 0., Einleitung 
Einleitung in das Alte Testament, NTG, 3 J 964 

ELLIGER, K., Herr 
Ich bin der Herr-euer Gott, in: Theologie als Glaubenswagnis.Festschrift zum 80. Geburts­
tag v. K. Heim, Hamburg 1954, 9-34; wiederabgedrucktin: ders., Kleine Schriften zum Al­
ten Testament. Zu seinem 65. Geburtstag hg.v. H. Gese u. 0. Kaiser, TB 32, 1966, 211-231 

ELLIGER, K., Gesetz 
Das Gesetz Leviticus 18, ZAW 67, 1955, 1-25; wiederabgedrucktin: ders.,KleineSchrif­
ten zum Alten Testament. Zu seinem 65. Geburtstag hg.v. H. Gese u. 0. Kaiser, TB 32, 1966, 
232-259 

ELLIGER, K., Leviticus 
Leviticus, HAT l.R. Bd. 4, 1966 

ETHERIDGE, J.W., Targums 
The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the Pentateuch with the Fragments of 
the Jerusalem Targum from the Chaldee. Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, New York 
1968 

FERNA.NDEZ, A., Diliges 
"Diliges amicum tuum sicut teipsum" (Lev. 19,18)., VD !, 1921, 27f 

FEUCHT, C., Untersuchungen 
Untersuchungen zum Heiligkeitsgesetz, ThA 20, 1964 

FICHTNER, J., Begriff 
Der Begriff des 'Nächsten' im Alten Testament mit einem Ausblick auf Spätjudentum und 
Neues Testament, WuD 4, 1955, 23-52; wiederabgedruckt in: ders., Gottes Weisheit. Ge­
sammelte Studien zum Alten Testament,hg.v. K.D. Pricke, AzTh 2. R. Bd. 3, 1965, 88-114 

FOHRER, G., Einleitung 
Einleitung in das Alte Testament, Heidelberg 111969 

FOHRER, G., Tradition 
Tradition und Interpretation im Alten Testament, ZAW 73, 1961, 1-30; wiederabgedruckt 
in: ders., Studien zur alttestamentlichen Theologie und Geschichte ( 1949-1966), BZA W 115, 
1969, 54-83 

FOHRER, G., Recht 
Das sogenannte apodiktisch formulierte Recht und der Dekalog, KuD 11, 1965, 49- 74; wie­
derabgedruckt in: ders., Studien zur alttestamentlichen Theologie und Geschichte (1949-
1966), BZAW 115, 1969, 120-148 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



179 

FOHRER, G., Grundstrukturen 
Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, TBT 24, 1972 

FOHRER, G., Geschichte 
Geschichte Israels. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, UTB 708, 1977 

FRANKENBERG, W., Sprüche 
Die Sprüche, HK 2. Abt. 3. Bd. 1. T., 1898 

FROMM, E., Kunst 
Die Kunst des Liebens, Frankfurt, Berlin, Wien 1977 

FURLANI, G., Gilgamesch-Epos 
Das Gilgamesch-Epos als Hymnus auf die Freundschaft, in: Das Gilgemesch-Epos, hg. v. K. 
Oberhuber, WdF 215, 1977, 219-236 (Übersetzung aus dem Italienischen: L'Epopea di 
Gilgames come inno all'amicizia, in: Belfagor. Rassegna di varia umanita, Val. 1, 1946, 577-
589) 

GALLING, K., Wandlungen 
Politische Wandlungen in der Zeit zwischen Nabonid und Darius, in: ders., Studien zur Ge­
schichte Israels im persischen Zeitalter, Tübingen 1964, 1-60 

GEMSER, B., Importance 
The Importance ofthe Motive Clause in Old Testament Law, VT.S 1, 1953, 50-66 

GERSTENBERGER, E., Wesen 
Wesen und Herkunft des "apodiktischen Rechts", WMANT 20, 1965 

GESE, H., Dekalog 
Der Dekalog als Ganzheit betrachtet, ZThK 64, 1967, 121-138; wiederabgedrucktin: ders., 
Vom Sinai zum Zion. Alttestamentliche Beiträge zur biblischen Theologie, BEvTh 64, 1974, 
63-80 

GESE, H., Gesetz 
Das Gesetz, in: ders., Zur biblischen Theologie. Alttestamentliche Vorträge, BEvTh 78, 
1977, 55-84 

GESENIUS, W. - KAUTZSCH, E., Hebräische Grammatik 
W. Gesenius' Hebräische Grammatik völlig umgearbeitet v. E. Kautzsch, Leipzig 28 1909 
(3. Nachdruckauflage Hildesheim, New York 1977) 

GRELOT, P., Etape 
La derniere etape de la rectaction sacerdotale, VT 6, 1956, 174-189 

GRUNDMANN, W., Matthäus 
Das Evangelium nach Matthäus, ThHK 1, 31972 

GRUNDMANN, W., Lukas 
Das Evangelium nach Lukas, ThHK 3, 21961 

HAL 
Hebräisches und aramäisches Lexikon, ed. W. Baumgartner, Lieferung 1: ') -täbllJ:i, Leiden 
1967 

HALBE, J., Reihe 
Die Reihe der Inzestverbote Lev 187 -!8. Entstehung und Gestaltwandel, ZAW 92, 1980, 
60-88 

HAYES, J.H. -MILLER, J.M., History 
Israelite and Judaean History, OTL, 1977 

HEMPEL, J., Ethos 
Das Ethos des Alten Testaments, BZAW 67, 2 1964 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



180 

HEMPEL, J., Literatur 
Die althebräische Literatur undihr hellenistisch-jüdisches Nachleben, Wildpark-Potsdam 1930 
(unveränderter photomechanischer Nachdruck Berlin 1968) 

HEMPEL, J., Anschauungen 
Die israelitischen Anschauungen von Segen und Fluch im Lichte altorientalischer Parallelen, 
ZDMG 79, 1925, 20-110; wiederabgedruckt in: ders., Apoxysmata, BZAW 81, 1961, 
30-113 

HENNECKE, E. - SCHNEEMELCHER, W., Apokryphen I 
Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, 3., völlig neubearbeitete Aufl. 
hg. v. W. Schneemelcher, I. Bd.: Evangelien, Tübingen 1959 

HERRMANN, S., Geschichte 
Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, München 1973 

HöLSCHER, G., Hesekiel 
Hesekiel. Der Dichter und sein Buch. Eine literarkritische Untersuchung, BZAW 39, 1924 

HÖVER-JOHAG, I., Art. twb 
Art. twb, ThWAT 3, 1982, 315-339 

HOFFMANN, D., Leviticus 
Das Buch Leviticus. 2. Halbband. Lev. XVIII - Ende, Berlin 1906 

HOGG, J.E., Love 
"Lovethyneighbor", AJSL41, 1924/25, 197f 

HOLZINGER, H., Einleitung 
Einleitung in den Hexateuch, Freiburg, Leipzig 1893 

HORNUNG, E., Totenbuch 
Das Totenbuch der Ägypter, BAW.AO, 1979 

HORST, F., Eigentum 
Das Eigentum nach dem Alten Testament, Kirche im Volk 2, 1949, 87 -102; wiederabge­
druckt in: ders., Gottes Recht. Studien zum Recht im Alten Testament, TB 12, 1961, 203-
221 

HORST, F., Nahum -Maleachi 
DieZwölfKleinenPropheten.NahumbisMaleachi, HAT!. R. 14, 3 1964, 153-275 

HORST, L., Leviticus XVII-XXVI 
Leviticus XVII-XXVI und Hezekiel. Ein Beitrag zur Pentateuchkritik, Colmar 1881 

HOSSFELD, Dekalog 
Der Dekalog. Seine späten Fassungen, die originale Komposition und seine Vorstufen, OBO 
45, 1982 

JACOB, E., Osee 
Osee, CAT l la, 1965, 7-98 

JAGERSMA, H., leviticus 19 
"leviticus 19". identiteit. bevrijding. gemeenschap, SSN 14, 1972 

JASTROW, M., Dictionary 

JB 

A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Lite­
rature, Vol. 2: 1-t, New York 1950 

Die Bibel. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Deutsche Ausgabe mit den Erläu­
terungen der Jerusalemer Bibel, hg.v. D. Arenhoevel, A. Deißler, A. Vögtle, Freiburg, Ba­
sel, Wien 15 1979 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



181 

JEAN, C.-F., Lettres diverses 
Lettres diverses, ARM.T 2, 1950 

JENNI, E., Art. ~n' 
Art. fo', THAT 2, 1976, 835-837 

JENNI, E. -VETTER, D., Art. 'ajin 
Art. 'ajin, THAT 2, 1976, 259-268 

JEPSEN, A., Beiträge 
Beiträge zur Auslegung und Geschichte des Dekalogs, ZAW 79, 1967, 277-304 

JOÜON, P., Grammaire 
Grammaire de l'Hebreu biblique, Rom 1923 (Edition photomecanique corrigee Graz 1965) 

KÄSEMANN, E., Römer 
An die Römer, HNT 8a, 1973 

KAPLAN, J., Art. NAI;IMANIDES 
Art. NAI;IMANIDES, EJ 12, 4 1978, 774-777 

KAUTZSCH, E., Heilige Schrift 
Die Heilige Schrift des Alten Testaments. 1. Bd.: 1 Mose bis Ezechiel, 4., umgearbeitete Aufl. 
hg.v. A. Bertholet, Tübingen 1922 

KELLERMANN, D., Art. gwr 
Art. gwr, ThWAT 1, 1973, 979-991 

KESZLER, W., Dekalog 
Die literarische, historische und theologische Problematik des Dekalogs, VT 7, 1957, 1-16 

KILIAN, R., Untersuchung 
Literarkritische und formgeschichtliche Untersuchung des Hei!igkeitsgesetzes, BBB 19, 1963 

KIMBROUGH, S.T., Approach 
A Non-Weberian Sociological Approach to lsraelite Religion, JNES 31, 1972, 195-202 

KIMBROUGH, S.T., Religion 
Israelite Religion in Sociological Perspective. The Work of Antonin Causse, Studies in Orien­
tal Religions 4, Wiesbaden 1978 

KIPPENBERG, H.G., Religion 
Religion und Klassenbildung im antiken Judäa. Eine religionssoziologische Studie zum Ver­
hältnis von Tradition und gesellschaftlicher Entwicklung, StUNT 14, 1978 

KLAMROTH, E., Exulanten 
Die jüdischen Exulanten in Babylonien, BWAT 10, 1912 

KLOPFENSTEIN, M., Lüge 
Die Lüge nach dem Alten Testament. Ihr Begriff, ihre Bedeutung und ihre Beurteilung, Zürich, 
Frankfurt 1964 

KLOSTERMANN, A., Ezechiel 
Ezechiel und das Heiligkeitsgesetz, in: ders., Der Pentateuch. Beiträge zu seinem Verständ­
nis und seiner Entstehungsgeschichte, Leipzig 1893, 368-418 

KNOBEL, A., Exodus - Leviticus 
Die Bücher Exodus und Leviticus, Leipzig 1857 

KNUDTZON, J.A., EAT 
Die El-Amama-Tafeln. Erster Teil: Die Texte. Zweiter Teil: Anmerkungen und Register, 
VAB 2,1-2, 1915 (Neudruck 1964) 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



182 

KOCH, K., Tempeleinlaßliturgien 
Tempeleinlaßliturgien und Dekaloge, in: Studien zur Theologie der alttestamentlichen Über­
lieferungen, hg. v. R. Rendtorff u. K. Koch, Neukirchen 1961, 45 -60 

KOCH, K., Ezra 
Ezraand theOriginsofJudaism, JSSt 19, 1974, 173-197 

KOCH, K., Art. ~dq 
Art. ~dq, TRAT 2, 1976, 507-530 

KÖNIG, E., Syntax 
Syntax der Hebräischen Sprache. Schlußtheil des Historisch-kritischen Lehrgebäudes des He­
bräischen, Leipzig 1897 

KORNFELD, W., Leviticus 
Das Buch Leviticus, WB, 1972 

KRAUS, H.-J., Gottesdienst 
Gottesdienst in Israel. Grundriß einer Geschichte des alttestamentlichen Gottesdienstes, Mün­
chen 21962 

KRAUS. H.-J., Volk 
Das heilige Volk. Zur alttestamentlichen Bezeichnung 'am qädös, in: Freude am Evangelium. 
Festschrift für A. de Quervain, München 1966, 50-61; wiederabgedruckt in: ders., Biblisch­
theologische Aufsätze, Neukirchen 1972, 3 7 -49 

KRAUS, H.-J„ Psalmen 
Psalmen, BK.AT15, 51978 

KÜHLEWEIN, J., Art. rea' 
Art. rea', TRAT 2, 1976, 786-791 

KUTSCH, E„ Art. Jobeljahr 
Art. Jobeljahr, RGG 3, 3 1959, 799f 

KUTSCH, E„ Verheißung 
Verheißung und Gesetz. Untersuchungen zum sogenannten "Bund" im Alten Testament, 
BZAW 131, 1973 

LAESS<l>E, J„ Shemshara Tablets 
The Shemshara Tablets, Kopenhagen 1959 

LANG, B„ Frau 
"Du sollst nicht nach der Frau eines anderen verlangen". Eine neue Deutung des 9. und 10. 
Gebots, ZAW 93, 1981, 216-224 

LEIBOWITZ, N„ Studies 
Studies in Vayikra (Leviticus). Translated and adapted from the Hebrew by A. Newman, 
Jerusalem 1980 

LESCOW, T„ Micha 6 
Micha 6, 6-8. Studien zu Sprache, Form und Auslegung, AzTh !. R. H. 25, 1966 

LEVENSON, J.D„ Theology 
Theology of the Program of Restoration of Ezekiel 40-48, Harvard Semitic Monograph Se­
ries 10, 1976 

LEVY, J., Wörterbuch 
Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Bd. 3: m - ', Berlin, Wien 21924 (un­
veränderter fotomechanischer Nachdruck Darmstadt 1963) 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



LIEDKE, G., Art. jkJ.i, 
Art. jkJ.i, THAT I, 1971, 730-732 

LIEDKE, G., Art. jsr 
Art jfa, THAT 1, 1971, 790-794 

LIEDKE, G., Art. ~wh 
Art. ~wh, THAT 2, 1976, 530-536 

LIEDKE, G., Art. spt 
Art. spt, THAT 2, 1976, 999-1009 

LIEDKE, G. - PETERSEN, C., Art. t6rä 
Art. torä, THAT 2, 1976, 1032-1043 

LOHFINK, N., Hauptgebot 

183 

Das Hauptgebot. Eine Untersuchung literarischer Einleitungsfragen zu Dtn 5-11, AnBib 20, 
1963 

LOHSE, E., Texte 
Die Texte aus Qumran, Darmstadt 3 1981 

Lutherübersetzung 
Die Bibel nach der Übersetzung M. Luthers revidiert 1956/1964, Stuttgart (Ausgabe 1968) 

MAASS, F., Selbstliebe 
Die Selbstliebe nach Leviticus 19,18, in: Festschrift F. Baumgärtel zum 70. Geburtstag, hg. 
v. L. Rost, ErF 10, 1959, 109-113 

MARTIN - ACHARD, R., Art. gwr 
Art. gwr, THAT 1, 1971, 409-412 

MA YBAUM, S., Assimilation 
Assimilation und kein Ende, Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 1. Jg. Nr. 5, 
1911, o.S. 

MA YBAUM, S., Erklärung 
Erklärung einiger biblischer Stellen, in: Judaica. Festschrift zu H. Cohens siebzigstem Ge­
burtstage, Berlin 1912, 405-410 

MICHAELIS, J.D., Mosaisches Recht 
Mosaisches Recht. Zweiter Theil, Reutlingen 2 J 793 

MICKLEM, N., Leviticus 
TheBookofLeviticus, IntB2, 1953, 1-134 

MONTEFIORE, H., Love 
Thou Shalt Love The Neighbour as Thyself, NT 5, 1962, 157-170 

MORAN, W.L., Background 
The Ancient Near Eastern Background of the Love of God in Deuteronomy, CBQ 25, 1963, 
77-87 

MORGENSTERN, J., Decalogue 
The Decalogue of the Holiness Code, HUCA 26, 1955, 1-27 

MOWINCKEL, S., Geschichte 
Zur Geschichte der Dekaloge, ZAW 55, 1937, 218-235 

MURAOKA, T., Syntactic Problem 
ASyntacticProbleminLev.xix. 18b, JSSt23, 1978, 291-297 

NIKEL, J„ Nächstenliebe 
Das Alte Testament und die Nächstenliebe, BZfr 6. F. H. 11/12, 1.21913 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



184 

NISSEN, A., Gott 
Gott und der Nächste im antiken Judentum, WUNT 15, 1974 

NORDTZIJ, A., Levitikus 
Het Boek Levitikus, KVHS, 1940 

NOTH, M., Exodus 
Das 2. Buch Mose. Exodus, ATD 5, 5 1973 

NOTH, M., Leviticus 
Das 3. Buch Mose. Leviticus, ATD 6, 41973 

NüBEL, H.-U., Aufstieg 
Davids Aufstieg in der Frühe israelitischer Geschichtsschreibung, Diss. theol., Bonn 1959 

OHLER, A., Israel 
Israel, Volk und Land. Zur Geschichte der wechselseitigen Beziehungen zwischen Israel und 
seinem Land in alttestamentlicher Zeit, Stuttgart 1979 

VAN OYEN, H., Ethik 
Ethik des Alten Testaments, Geschichte der Ethik 2, Gütersloh 1967 

PATON, L.B., Esther 
A Critical and Exegetical Commentary on the Book ofEsther, ICC 1908 (Latestimpression 
1976) 

PEDERSEN, J., Israel 
Israel. Its Life and Culture, Vol. 1-2, London, Kopenhagen 1926 (Photoprint 1973) 

PERLITT, L., Volk 
"Ein einzig Volk von Brüdern". Zur deuteronomischen Herkunft der biblischen Bezeichnung 
"Bruder", in: Kirche. Festschrift für G. Bornkamm zum 75. Geburtstag hg. v. D. Lührmann 
u. G. Strecker, Tübingen 1980, 27-52 

PERLITT, L., Motive 
Motive und Schichten der Landtheologie im Deuteronomium, in: G. Strecker (Hg.), Das Land 
Israel in biblischer Sicht, GTA 25, 1983, 46-58 

VON RAD, G., Deuteronomium 
Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium, ATD 8, 21968 

VON RAD, G., Theologie 
Theologie des Alten Testaments. Bd. 1: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen 
Israels, München 61969 

VON RAD, G., Gottesvolk 
Das Gottesvolk im Deuteronomium, BWANT 47, 1929; wiederabgedrucktin: ders., Gesam­
melte Studien zum Alten Testament, Bd. 2, TB 48, 1973, 9-108 

VON RAD, G., Deuteronomium-Studien 
Deuteronomium-Studien, FRLANT 58, 1947; wiederabgedruckt in: ders., Gesammelte 
Studien zum Alten Testament, Bd. 2, TB 48, 1973, 109-153 

RATSCHOW, H., Agape 
Agape. Nächstenliebe und Bruderliebe, ZSTh 21, 1950, 160-182 

REVENTLOW, H. GRAF, Helligkeitsgesetz 
Das Helligkeitsgesetz formgeschichtlich untersucht, WMANT 6, 1961 

REVENTLOW, H. GRAF, Gebot 
Gebot und Predigt im Dekalog, Gütersloh 1962 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



185 

RINGER, R.J., Nr. 1 
Werde Nr. 1. Du bist Dir selbst der Nächste, Landsberg 2 1981 

ROBERT, A. - FEUILLET, A., Einleitung 
Einleitung in die Heilige Schrift. Bd. 1: Allgemeine Einleitungsfragen und Altes Testament, 
Wien, Freiburg, Basel 21966 

ROBINSON, T.H., Hosea-Micha 
DieZwölfKleinenPropheten.HoseabisMicha, HAT 1. R. 14, 31964, 1-153 

ROST, L., Gruppenbildungen 
Gruppenbildungen im Alten Testament, ThLZ 80, 1955, 1-8 

ROWLEY, H.H., Sanballat 
Sanballat and the Samaritan Temple, BJRL 38, 1955/56, 166-198 

RUDOLPH, W., Esra - Nehemia 
Esra und Nehemia samt 3. Esra, HAT 1. R. 20, 1949 

RUDOLPH, W., Hosea 
Hosea, KAT 13/1, 1966 

RUDOLPH, W., Haggai - Maleachi 
Haggai - Sacharja 1-8 - Sacharja 9-14 - Maleachi, KAT 13/4, 1976 

RÜCKER, H., Begründungen 
Die Begründungen der Weisungen Jahwes im Pentateuch, EThSt 30, 1973 

RÜCKER, H., Nächstenliebe 
Warum wird 'ähab (lieben) im Alten Testament selten zur Bezeichnung für Nächstenliebe 
gebraucht?, in: Dein Wort beachten. Alttestamentliche Aufsätze, hg. v. J. Reindl, Leipzig 
1981, 9-15 

SAUER, G., Sprüche 
Die Sprüche Agurs. Untersuchungen zur Herkunft, Verbreitung und Bedeutung einer biblischen 
Stilform unter besonderer Berücksichtigung von Proverbia c. 30, BWANT 84, 1963 

SCHAFER-LICHTENBERGER, C., Stadt 
Stadt und Eidgenossenschaft im Alten Testament. Eine Auseinandersetzung mit Max Webers 
Studie "Das antike Judentum", BZAW 156, 1983 

SCHMIDT, W.H., Gebot 
Das erste Gebot. Seine Bedeutung für das Alte Testament, TEH 165, 1969 

SCHOTT, A. - VON SODEN, W., Gilgamesch-Epos 
Das Gilgamesch-Epos neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen v. A. Schott. Ergänzt 
und teilweise neu gestaltet v. W. von Soden, Reclam Universal-Bibliothek Nr. 7235, Stutt­
gart 1958/1977 

SCHOTTROFF, W., Gedenken 
'Gedenken' im Alten Orient und im Alten Testament. Die Wurzel ZÄKAR im semitischen 
Sprachkreis, WMANT 15, 1964 

SCHüNGEL-STRAUMANN, H., Dekalog 
Der Dekalog - Gottes Gebote?, SBS 67, 1973 

SEITZ, G., Studien 
Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium, BWANT 93, 1971 

SMEND, R., Weisheit 
Die Weisheit des Jesus Sirach. Hebräisch und Deutsch, Berlin 1906 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



186 

SMEND, R., Entstehung 
Die Entstehung des Alten Testaments, ThW !, 1978 

VON SODEN, W., Beiträge 
Beiträge zum Verständnis des babylonischen Gi!games-Epos, ZA NS 19, 1959, 209-235 

VON SODEN, W., Grundriß 
Grundriß der akkadischen Grammatik samt Ergänzungsheft zum Grundriß der akkadischen 
Grammatik, AnOr 33/47, 21969 

SONSINO, R., Motive clauses 
Motive clauses in Hebrew law. Biblical forms and Near Eastern parallels, SBLDS 45, 1980 

STADE, B., Geschichte 
Geschichte des Volkes Israel, !. Bd., Berlin 1887 

STAMM, J.J., Dekalog 
Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung, Bern, Stuttgart 2 J 962 

STEUERNAGEL, C., Deuteronomium 
Das Deuteronomium, HK !. Abt. 3. Bd. !. T „ 2 J 923 

STOEBE, H.J., Art. J:iäsäd 
Art. J:iäsäd, THAT !, 1971, 600-621 

STOEBE, H.J., Art. tob 
Art. t6b, THAT !, 1971, 652-664 

STOEBE, H.J„ 1 Samuel 
Das erste Buch Samuelis, KAT 8/ 1, 1973 

STOLZ, F„ Art. ns, 
Art. ns 0, THAT 2, 1976, 109-117 

THIEL, W„ Erwägungen 
Erwägungen zum Alter des Helligkeitsgesetzes, ZAW 81, 1969, 40-73 

THOMPSON, J.A., Significance 
The Significance of the Verb Love in the David-Jonathan Narratives in 1 Samuel, VT 24, 
1964, 334-338 

THOMPSON, J.A., Israel's "Lovers" 
Israel's "Lovers'', VT 27, 1977, 475-481 

THOMPSON, J.A., Israel's "haters" 
Israels's "haters'', VT 29, 1979, 200-205 

THOMPSON, R.C„ Epic of Gilgamesh 
The Epic of Gilgamesh. Text, Transliteration, and Notes, Oxford 1930 

TOB 
Traduction oecumenique de Ja Bible, Paris 1977 

TROELTSCH, E„ Soziallehren 
Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 3 1923 

ULLENDORFF, E„ Thought Categories 
Thought Categories in the Hebrew Bible, in: Studies in Rationalism, Judaism & Universalism 
in Memory ofL. Roth, ed. by R. Loewe, London, New York 1966, 273-288 

VINK, J.G„ Leviticus 
Leviticus, BOT 2, 1962 

VöLKL, R., Selbstliebe 
Die Selbstliebe in der Heiligen Schrift und bei Thomas von Aquin, MThS.S 12, 1956 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



187 

VRIEZEN, T.C., Erwählung 
Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament, AThANT 24, 1953 

VRIEZEN, T.C., Auslegung 
Bubers Auslegung des Liebesgebots. Lev. 19,18b, ThZ 22, 1966, 1-11 

VRIEZEN, T.C., Literatuur 
De Literatuur van Oud-lsrae!, Wassenaar 4 1973 

VUILLEUMIER, R., Malachie 
Malachie, CAT !Je, 1981, 217-256 

WAGNER, V., Existenz 
Zur Existenz des sogenannten "Heiligkeitsgesetzes", ZAW 86, 1974, 307-316 

WALLIS, G., Jobeljahr-Gesetz 
Das Jobeljahr-Gesetz, eine Novelle zum Sabbathjahr-Gesetz, MIOF 15, 1969, 337-345 

WEBER, M., Judentum 
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. III. Das antike Judentum, Tübingen 1921 

WEINBERG, J.P., BEIT 
Das BEIT 'ÄBÖT im 6.-4. Jh. v. u. Z., VT 23, 1963, 400-414 

WEINFELD, M., Loyalty Oath 
The Loyalty Oath in the Ancient Near East, UF 8, 1976, 379-414 

WEISER, A., Hosea-Micha 
Das Buch der zwölf Kleinen Propheten. 1: Die Propheten Hosea, Joel, Arnos, Obadja, Jona, 
Micha, ATD 24, 61974 

WELLHAUSEN, J., Composition 
Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testaments, Berlin 
4 1963 

WENDLAND, H.-D., Ethik 
Ethik des Neuen Testaments, GNT 4, 1970 

WENHAM, G.J., Leviticus 
The Book of Leviticus, London, Sydney, Auckland, Toronto 1979 

WESSEL Y, N .H., Leviticus 
hqdmt whtn~lwt kwtb hb'wr '! spr wjqr0 , Berlin 1782 

WESTERMANN, C., Art. Rache 
Art. Rache, BHH 3, 1966, 1546 

WESTERMANN. c Art. näpäs 
Art. näpäs, THAT 2. 1976, 71-96 

WESTERMANN. C.. Genesis 1 
Genesis, 1. Teilband: Genesis 1-11, BK.AT 1/1, 2 1976 

WHITLEY. C.F„ Exilic Age 
The Exilic Age, London, New York, Toronto 1957 

WILDBERGER, H., Israel 
Israel und sein Land, EvTh 16, 1956, 404-422 

WILDBERGER, H., Eigentumsvolk 
Jahwes Eigentumsvolk. Eine Studie zur Traditionsgeschichte und Theologie des Erwählungs­
gedankens, AThANT 37, 1960 

WILDBERGER, H., Jesaja 1 
Jesaja, 1. Teilband: Jesaja 1-12, BK.AT 10/1, 1972 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



188 

WILDEBOER, G., Sprüche 
Die Sprüche, KHC Abt. 15, 1897 

WISEMAN, D.J., Vassal-Treaties 
The Vassal-Treaties ofEsarhaddon, lraq 20, 1958 

WOLFF, H.W., Dodekapropheton 2 
Dodekapropheton 2. Joel und Arnos, BK.AT 14/2, 21975 

WOLFF, H.W., Dodekapropheton 4 
Dodekapropheton 4. Micha, BK.AT 14/4, 1982 

VAN DER WOUDE, A.S., Art. qSh 
Art. qsh, THAT 2, 1976, 689-692 

WURSTER, P., Charakteristik 
Zur Charakteristik und Geschichte des Priestercodex und Heiligkeitsgesetzes, ZAW 4, 1884, 
112-133 

YEIVIN, 1., Introduction 

ZB 

lntroduction to the Tiberian Masorah, trans. and ed. by E.J. Revell, The Society of Biblical 
Literature, Masoretic Studies 5, Missoula 1980 

Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments (Zürcher Bibel), Zürich 1955 

ZIEGLER, J., Sapientia 
Sapientia Iesu Filii Sirach, Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Societa­
tis Litterarum Gottingensis ed., Val. 12,2, Göttingen 1965 

ZIMMERLI, W., Jahwe 
Ich bin Jahwe, in: GeschichteundAltesTestament, BHThl6, 1953, 179-209; wiederabge­
druckt in: ders., Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze zum Alten Testament, TB 19, 
21969, 11-40 

ZIMMERLI, W., Erkenntnis 
Erkenntnis Gottes nach dem Buche Ezechiel. Eine theologische Studie, AThANT 27, 1954; 
wiederabgedruckt in: ders., Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze zum Alten Testament, 
TB 19, 21969, 41-119 

ZIMMERLI, W., Planungen 
Planungen für den Wiederaufbau nach der Katastrophe von 587, VT 18, 1968, 229-255; 
wiederabgedruckt in: ders., Studien zur alttestamentlichen Theologie und Prophetie. Ge­
sammelte Aufsätze II, TB 51, 1974, 165-191 

ZIMMERLI, W., J:isd 
J:isd im Schrifttum von Qumran, in: Hommages ä A. Dupont-Sommer, Paris 1971, 439-449; 
wiederabgedruckt in: ders., Studien zur alttestamentlichen Theologie und Prophetie. Ge­
sammelte Aufsätze II, TB 51, 1974, 272-283 

ZIMMERLI, W., Grundriß 
Grundriß der alttestamentlichen Theologie, Th W 3, 2197 5 

ZIMMERLI, W., Mitte 
Zum Problem der "Mitte des Alten Testamentes", EvTh 35, 1975, 97-118 

ZIMMERLI, W., Ezechiel 
Ezechiel, BK.AT 13, 21979 

ZIMMERLI, W., Heiligkeit 
"Heiligkeit" nach dem sogenannten Heiligkeitsgesetz, VT 30, 1980, 493-512 

http://hdl.handle.net/10900/59895 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-598952 

V.IRAT III-MAT 1990 (Nächstenliebe)



189 

BIBELSTELLENREGISTER 

Nicht aufgenommen sind hier Lev 19,l 7f. 33f sowie Stellen, die über das Literraturverzeichnis 
erschlossen werden können. Ebenfalls unberücksichtigt blieben weniger wichtige Belegzusammen-
stellungen. 

Gen 34 76 
5,1 49 34,18-26 93 
9,6 115 
44,15 9 Lev 

1,2 83 
Ex 5,21 37.60 
12,19 42.44 5,22 59 
12,48f 42.44f 5,23 60 
18,16 29 5,24 59 
20 73f 10,10 43 
20,2ff 164 11,44 101 
20,3ff 97 12,2 83 
20,6 147 16,29 42.44 
20,8ff 113. 115 17-26 54. 134. 136 
20,15 58 17 82f. 108 
21,2-11 97 17,lf 82f 
21,2 144 17,3-7 76 
21,14 31. 33 17,8 41. 44f 
21,16 32 17,10-14 44.96 
21,18 31 17,10 41 
21,20f 66 17,12 41 
21,35 31 17,13 41 
22,6 31 17,15 4lf. 44. 97 
22,7 31 18-21 112 
22,8 31 18 41. 45. 82. 84. 
22,9 31 108. 114. 136 
22,10 31 18,2 83 
22,13 31 18,7 112 
22,20f 139 18,17 113 
22,20 40. 104 18,20 37. 78. 139 
22,25 31f 18,21 87.96. 100 
22,30 44 18,22 113f 
23,1-3 61. 63 18,23 113 
23,1 62 18,24ff 84. 105f 
23,3 62 18,24f 136 
23,4 127 18,25-29 106 
23,6-8 61. 63 18,25 107 
23,4f 35 18,26-28 107 
23,6 61 18,26 4lf. 44 
23,7 63 18,28 44. 106 
23,9 40. 104. 139 18,29 42. 106 
23,10-19 93 18,30 106 
23,14ff 144 19 38. 97. 108. 
23,20-24 97 112. 157 
25ff 82 19,lf 83 
31,16f 115 19,2 85f. 98. IO!ff. 125 
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19,3f 97 22,18 41 
19,3 88. 91. 96f. 145 22,24 105 
19,4 97 22,31f 125 
19,7f 100 22,32 100. 104 
19,9f 40. 96. 104f 23 108 
19,9 105 23,3 43. 113 
19,11-18 67. 70 23,10 105 
19,11 37. 139f 23,22 40. 96. 105 
19,12 100. 113. 139 23,33ff 136 
19,13-18 173 23,39 105 
19,13 30.38.139 23,42 42 
19,14 85.95 24,15 65 
19,15-18 38. 61. 68 24,16 41f 
19,15 37 24,17-21 41 
19,16 38.66 24,19 37 
19,23-25 104 24,22 30. 37. 41f 
19,24 98 25 37. 39. 105. 
19,26 87.96 108. 124. 130. 
19,27f 96 134. 138ff. 157 
19,30 97 25,1 lf 112 
19,31 87.96 25,14f 37 
19,32 95f 25,14 34 
19,35f 59 25,17 37. 85. 95f. 114 
19,35 61 25,24 105 
20 108. 136 25,25 34 
20,1-3 45 25,35 34.41 
20,2ff 87.96. 105 25,36 34.85.95f 
20,2f 44 25,39 34 
20,2 41 25,43 95f 
20,3 100 25,45 105 
20,4f 45 25,46 34 
20,6 87.96 25,47 34.41 
20,7 98. lOlf 25,48 34 
20,8 98. 104 26 106 
20,9 96. 112 26,1 97. 105 
20,10 38. 78. 139 26,2 97 
20,19 65 26,3ff 82 
20,22-24 125 26,3-6 106 
20,22 44. 106f 26,19f 107 
20,24f 102 26,34f 107 
20,26 lOlf. 125 26,37 34 
20,27 87.96 26,40ff 107 
21 108 26,40-43 83 
21,5 96 26,40 84 
21,6 100 26,41 121 
21,8 98. 102. 104 26,42 107 
21,17f 113 
22,2 100 Num 
22,4 136 9,13 65 
22,8 97 9,14 42.44f 
22,9 65 15,13f 44 
22,16 104 15,13 42 
22,17f 82f 15,14 45 
22,18ff 44f. 136 15,29f 42.44 
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18,22 65 15,2 34f 
18,29-32 65 15,3 34 
28f 93 15,7-11 35 
31,2 66 15,7-10 144f 
35,20 64 15,7f 34 

15,7 34f 
Dtn 15,9 34f. 145 
1,16 34.36 15 ,11 34f 
1,17 61ff 15,12-18 97 
1,28 34 15 ,12 34. 144 
2,4 34 15 ,18 144f 
2,8 34 16, 1-17 93 
3,18 34 16, 11 144 
3,20 34 16,14 144 
4,1 94 16,15 144 
4,37 148f 16,18-20 61. 63 
4,42 33.64 16,18 62 
5 73f 16,19 61f 
5,6-21 164 l 6,21f 105 
5,10 147 17,1 114 
5,16 109 17,15 34 
5,18 33 17,20 34 
5,20 33 18,2 34 
5,21 33 18,7 34 
6,4f 145f 18,12 114 
6,4 148 18,15 8.34 
6,5 28. 146ff 18,18 34 
7,6 103 19,4f 33 
7,7-11 149 19,4 64 
7,8f 149 19,6 64 
7,8 148f 19,9 147 
7,9 147 19, 11 33. 64 
7,12f 149 19,14 33 
7,25f 145 19,18 34 
7,25 114 19,19 34 
10,9 34 20,8 34 
I0,12f 147 22,1-12 71 
10,15 148f 22,1-4 35f 
10,16-19 12 22,1 34. 127 
10,16 121 22,2 34 
10,19 12f. 40. 53. 109 22,3 34 
11, 1 147 22,4 34 
11,13 147 22,5 114 
11,22 147 22,26 29 
12 87 23,8 34 
12,28 162 23,16-26 71 
12,31 114 23,19 114 
13,4f 147 23,20f 34 
13,7 9. 33 23,20 34 
14,2 103 23,21 34 
14,21 44. 103 23,25 33 
14,28f 40 23,26 33 
15 35. 37. 124. 158 24,4 114 
15,2f 33f 24,7 32.34 
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24,10 32.34 20,8 15f 
24,12f 32 20,11-16 16 
24,14f 40.60. 139 20,17 7. 14ff 
24,14 34. 78 23,18 16 
24,l 7f 40 
24,19-22 40 II Sam 
24,19 104 l ,l 7ff 18 
25,1-3 36. 67 1,26 14ff 
25,3 34.36 5 ,11 21 
25,11-19 71 9,8 9 
25,11 34 12,13 95 
25,13-15 59 19,6f 2lf. 24 
25,16 61. 114 19,7 2lf. 25 
26, 10 94 
26,12-14 40 IReg 
26,19 103 2,3 147 
27 60 3,3 147 
27,15 114 5,15 20f. 24 
27,17 34 5,22-25 21 
27,18 60 5,26 21 
27,19 40. 139 9,lüff 21 
27,24 33f 10,11 21 
28 106 10,22 21 
28,9 103 12,9 5 
28,29 60 18 135 
29 97 18,13 135 
30,6 147 22,4 24 
30,8f 147 
30,8 147 IIReg 
30,16 147 4,23 135 
30,19f 147 8,1-6 94 
32,35 142 

Jes 
Jos 1,10-17 165 
7,11 58 1,13-17 166 
8,33 42 l,16f 166 
10,13 38 1,17 158. 165 
20,5 64 6 102 
22,5 146f 8,16ff 135 
23,11 147 9,3 7 

33,14-16 172 
ISam 33,15 168 
16,21 21f 38,2f 162 
18 23 41,8 148 
18,1 7. 14ff 43,4 148 
18,3 7. 14ff 48,14 148 
18,4 16 50,6 155 
18,5-8 22 53,12 65 
18,5 22 63,9 148 
18,16 21f 
18,22(28) 21ff Jer 
18,28f 23 2,25 20 
19,1 15 2,33 20 
20,4 15 3,5 66 
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3,12 66 47,13ff 134 
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6,28 63 47,22 42 
7 172 48, 1-7 134 
7,4-7 166 48, 23-27 134 
7,5 158f 
7,9 59. 154 Hos 
8,2 20 2,7 20 
9,3 63 2,21f 170 
9,25 121 3,1 148 
14,10 20 4 171 
20,4 23 8,9 20 
20,6 23 9,8f 102 
21,12 60 9,15 148 
22,3 60 11,1 148 
22,20 20 11,4 148 
22,22 20 12,7 170f 
29,1 90 14,5 148 
29,5-7 90 
30,14 20 Am 
31,3 148 5,14f 163 

5,15 173 
Ez 5,21-24 166 
3,15 132 5,24 166 
3,20 61 
6,7 111 Mi 
13,9 106 2,lf 60 
14,7 42 2,1 158 
16,33 20 2,2 60 
16,36f 20 6,2-8 169 
18 72. 163. 172 6,6-8 169 
18,5-19 160 6,8 121. 168ff 
18,18 60 
18,24 61 Nah 
18,26 61 1,2 66. 122 
20,7 111 
20,36-38 106 Zeph 
22 91 3,5 61 
22,6ff 72. 91. 154 3,13 61 
22,7 91 
22,29 60 Hag 
23,5 20 2,5 76 
23,9 20 2,13 136 
23,22 20 
23,49 65 Sach 
33,13 61 1,2f 76 
33,15 61 5,1-4 139 
33,18 61 5,3f 58 
40-48 82. 125. 134 5,3 139 
44,7 121 5,4 59 
44,9 121 7,9f 139. 167 
47f 134 7,9 155. 158f. 170f 
47 130 7,10 63. 139. 158f 
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8,14-17 76. 166 Koh 
8,16ff 173 5,7 60 
8,16f 139. 167 
8,16 158f Thr 
8,17 63. 139. 155 1,2 20 
8,19 139 1,19 20 
13,7 37 3,27-30 155 

Mal Est 
1,2 148 5,10 23 
1,8 136 5,14 23 
1,13 136 6,13 23 
2,lf 60 
2,10 116 Dan 
3,5 59f. 96. l 39f 9,4 147 

Ps Esr 
15 172 1,5 89 
15,1-5 168 2,59 132 
15,1 172 2,68 89 
18,18 22 3,12 89 
24 172 4,lff 137 
24,1 94 4,1 89 
24,4 167 4,2f 89 
28,3 64 8,1 89 
37,1 61 8,29 89 
37,3 163 9,lf 137 
37,35 42 9,11 136 
39,13 94 10,16 89 
47,5 148 12,12 89 
62,11 60 12,22f 89 
88,9 133 
99 102 Neh 
103,9 66 1,5 147 
119,19 94 4,8 90 
135,10 5 5 90. 138ff 
135,11 5 5,1-8 138 

5 ,1 138 
Hi 5,8 96. 138 
1,5 64 5,9 96 
31,13-15 115f 5,10 138 
35,8 8 5,15 96 

6,11 8 
Prov. 7,61 132 
6,16-19 163f 7,70f 89 
6,19 164 8,13ff 136 
14,31 115f 8,13 89 
17,5 115f 11,13 89 
17,17 13f 12,12 89 
19,8 14. 19 12,22f 89 
22,2 115f 13,23ff 137 
28,23 64 
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IChr Mt 

29,15 94 5,17ff 159 

29,20 5 5,43 31.159f 
18,15-18 121 

II Chr 19,19 159 

10,6 5 22,38f 159 

10,9 5 
18,3 21.24 Mk 
19,2 5. 21 10,19 159 

19,9f 96 12,28-33 159 

24,12 5 12,28-31 153 

Sir Lk 
3,16 115f 10,25-27 159 

4,5f 116 10,29 29.51 

14,5 51 18,20 159 

34,15 47 
38,1 116 Röm 

13,8 159 

TestSeb 
VIII, 4-6 133 Gai 

5,14 159 

CD 
Vif 123 Jak 

VI, 20-VII, 3 122 2,8 159 

IX, 1-8 121 
XIII, 18 121 
XIX, 15-18 120 

IQS 
1, 10 31 
II,24 121 
Vf 121 
V,4 121 
V, 23-VI, 1 120f 
V, 25 121 
VII, 8f 121 
IX, 16 120 
X,26 121 
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Nachwort zur zweiten Auflage 

Ein Buch praktisch unverändert in die 2. Auflage gehen zu lassen, ist ein 
zweifelhaftes Vergnügen. Wie gerne möchte man doch alles besser machen. Das 
kann hier nicht geschehen; ich belasse es deshalb bei einigen wenigen 
Ergänzungen und Korrekturen. 

Die schärfste Kritik an der vorliegenden Arbeit hat Brueggemann vorgebracht. 
Er betrachtet sie in seiner Rezension als in einzelnen Thesen interessante 
Materialsammlung, "a useful reference for us in bringing together in a coherent, 
critical, and comprehensive way our available learning on this crucial 
commandment"l. Mit andern Worten: Die Interpretationsarbeit ist noch nicht 
geleistet. Ich warte gespannt auf einen Artikel zum Liebesgebot aus seiner Hand. 

Verschiedene Rezensenten halten mir vor, meine literar- und redaktions­
geschichtlichen Analysen seien zu wenig präzis; so unterscheide ich nicht 
deutlich genug zwischen deuteronomisch und deuteronomistisch, pg und ps 2. 

Diese Vorwürfe treffen zu. Es schien mir jedoch gefährlich zu sein, die 
Auslegung des Liebesgebotes (und des Heiligkeitsgesetzes) auf ungesicherten 
Hypothesen aufzubauen. Eine gewisse Schwammigkeit betrachte ich in diesem 
Zusammenhang als Tugend. 

In einem zentralen Punkte urteilte ich heute etwas anders und vorsichtiger: Der 
Ansetzung des Liebesgebotes in nachexilischer Zeit stehe ich etwas weniger 
reserviert gegenüber als in der Erstauflage. Konkret: Die eher allgemeinen 
Gründe, die dafür sprechen, es in nachexilischer Zeit anzusetzen (s. S. 136ff), 
würde ich stärker gewichten. 

In einem andern Punkt ist in der Forschung gegenüber meiner Arbeit ein 
gewichtiger Fortschritt zu verzeichnen, der in einigen meiner Ausführungen 
implizit und mit etwas anderer Akzentuierung angelegt ist (vgl. S. 40ff. 134 ). Es 
geht um die Frage, wer mit dem il in Lev 19,33f und in andern Texten aus 
exilisch-nachexilischer Zeit gemeint ist. Crüsemann schreibt dazu: "Die 
priesterlichen Texte [u.a. das Heiligkeitsgesetz] denken nicht primär von 
rechtlichen oder sozialen Zusammenhängen her ... In ihrem Zentrum steht, so 
kann man zusammenfassend formulieren, die Heiligkeit des in Israel wohnenden 
Gottes ... Was ... die Menschen betrifft, so werden Priester, Leviten und 
Israeliten wie drei konzentrische Kreise um die Mitte herum angeordnet, mit 
einer ilmen jeweils zustehenden Nähe zu Gott. Und wer in Israel lebt, hat sich 
auch in bezug auf Gott so zu verhalten wie Israel, hat aber auch die 
entsprechenden Rechte"3. Proselyten tauchen eindeutig erst im Zusammenhang 
der griechischen Übersetzung des Pentateuch etwa im 3. Jh.v.Chr. in Ägypten 
auf. Da wird das Wort il überwiegend mit 'Proselyt', einer spezifischen 

1 W. Brueggemann, CBQ 49, 1987, 647f. 
2 Vgl. u.a. W. Gross, ThQ 168, 1988, 336f. 
3 F. Crüsemann, Fremdenliebe und Identitätssicherung. Zum Verständnis der "Fremden"­

Gesetze im Alten Testament, WuD 19, 1987, 22f. 
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Wortbildung der jüdischen Diaspora, wiedergegeben. In einer wirklichen 
Diasporalage, wo kleine Gruppen von Juden verstreut im heidnischen Bereich 
leben, konnte es natürlich das frühere Problem des il so gar nicht mehr geben. 
Wer sich da an Israel anschloss, war eben ein Proselyt, und so war das eine in 
veränderter Situation sachgemässe Übersetzung"4. Zwei Fragen bleiben: Trifft 
diese Definition der Diaspora nicht auch auf das exilische und, in vermindertem 
Masse, auf das nachexilische Israel zu? Gab es damals Proselyten in grösserer 
Zahl? Eine neue Variante der jüdischen Interpretation von Lev 19,18 legt A. 
Malamat in der FS Rendtorff vor ("You Shall Love Your Neighbor als 
Yourself'. A case of Misinterpretation). U.a. aufgrund von I Reg 5,15; II Chr 
19,2; 26,10 kommt er zu folgender Übersetzung und Interpretation des 
Liebesgebotes: "Be useful to your neighbor as to yourself." Für Einzelheiten sei 
auf den interessanten Artikel selbst verwiesen. 

Zwei ärgerliche Fehler seien hier korrigiert. Lev 19,12b ist auf S. 58.100.113 
wie folgt zu übersetzen: "so dass du den Namen deines Gottes entweihst". Mit 
der Zürcher Bibel habe ich, ohne es zu bemerken, die glättere LXX-Lesart 
übernommen. Auf S. 5 ist I Reg 5,15 unter den Stellen nachzutragen, an denen 
:m~ mit 7 konstruiert wird. Die Annahme, in7 sei (vom Regens getrennter) 
Genetiv zu :J.'Ji-, von der ich in der 1. Auflage implizit ausgegangen bin, ist wohl 
falsch. 

Ein Literaturnachtrag: D. Vetter, Toleranz, Solidarität, Liebe - Stimmen aus 
dem jüdischen Volk, in Wer ist mein Nächster? Die Antwort der Weltreligionen, 
hg.v. A.T. Khoury, P. Hünermann, Freiburg, Basel, Wien 1988, 83-112. 

4Crüsemann, a.a.O. 22. 
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